
  Plenarprotokoll 6/81 

 

Sächsischer Landtag 

81. Sitzung  6. Wahlperiode 

Beginn: 10:01 Uhr Mittwoch, 7. November 2018, Plenarsaal Schluss: 21:57 Uhr 

 Inhaltsverzeichnis  
 

 

 Eröffnung 7659 

 Verpflichtung des  

Abg. Jörg Markert, CDU 7659 

 Bestätigung der Tagesordnung 7659 

1 Wahl des Vizepräsidenten  

des Verfassungsgerichtshofes  

des Freistaates Sachsen  

 Drucksache 6/13980, Wahlvorschlag 

der Staatsregierung (Ziffer 1) 7659 

 Thomas Colditz, CDU 7660 

 Geheime Wahl 7660 

 Wahlergebnis 7660 

 Prof. Dr. Uwe Berlit 7660 

2 Wahl eines berufsrichterlichen 

Mitglieds des Verfassungsgerichts-

hofes des Freistaates Sachsen  

 Drucksache 6/13980, Wahlvorschlag 

der Staatsregierung (Ziffer 2) 7660 

 Thomas Colditz, CDU 7661 

 Geheime Wahl 7661 

 Wahlergebnis 7661 

 Dr. Andreas Wahl 7661 

 

 

 

 

 

 

 

3 Wahl des Vertreters eines berufsrich-

terlichen Mitglieds des Verfassungs-

gerichtshofes des Freistaates Sachsen  

 Drucksache 6/13980, Wahlvorschlag 

der Staatsregierung (Ziffer 3) 7661 

 Thomas Colditz, CDU 7661 

 Tom Herberger 7662 

   

 Prof. Dr. Uwe Berlit 7662 

 Dr. Andreas Wahl 7662 

 Tom Herberger 7662 

4 Fachregierungserklärung zum 

Thema: „Der Zukunft den Rücken 

stärken: Kulturelle Bildung für 

Kinder und Jugendliche im  

Freistaat Sachsen“ 7663 

 Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin 

für Wissenschaft und Kunst 7663 

 Franz Sodann, DIE LINKE 7667 

 Hanka Kliese, SPD 7670 

 Franz Sodann, DIE LINKE 7670 

 Aline Fiedler, CDU 7671 

 Hanka Kliese, SPD 7672 

 Karin Wilke, AfD 7675 

 Dr. Claudia Maicher, GRÜNE 7676 

 Dr. Kirsten Muster, fraktionslos 7678 

 Uwe Wurlitzer, fraktionslos 7678 

 Andrea Kersten, fraktionslos 7679 

 Franz Sodann, DIE LINKE 7679 

 Hanka Kliese, SPD 7680 

 Franz Sodann, DIE LINKE 7680 

 Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin 

für Wissenschaft und Kunst 7680 

 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

5 Aktuelle Stunde 7681 

 Erste Aktuelle Debatte  

 Sächsische Bau- und Wohnungs-

politik nach dem Wohnungsgipfel – 

bezahlbaren Wohnraum  

schaffen in Stadt und Land  

 Antrag der Fraktionen  

CDU und SPD 7681 

 Oliver Fritzsche, CDU 7681 

 Albrecht Pallas, SPD 7682 

 André Schollbach, DIE LINKE 7683 

 André Barth, AfD 7684 

 Wolfram Günther, GRÜNE 7685 

 Uwe Wurlitzer, fraktionslos 7686 

 Gunter Wild, fraktionslos 7686 

 Uwe Wurlitzer, fraktionslos 7686 

 Oliver Fritzsche, CDU 7687 

 Albrecht Pallas, SPD 7687 

 Uwe Wurlitzer, fraktionslos 7688 

 Albrecht Pallas, SPD 7688 

 Enrico Stange, DIE LINKE 7689 

 André Barth, AfD 7690 

 Marco Böhme, DIE LINKE 7690 

 André Barth, AfD 7690 

 Wolfram Günther, GRÜNE 7691 

 Prof. Dr. Roland Wöller,  

Staatsminister des Innern 7691 

 André Schollbach, DIE LINKE 7692 

 Prof. Dr. Roland Wöller,  

Staatsminister des Innern 7692 

 Zweite Aktuelle Debatte  

 Für einen Mindestlohn,  

der vor Armut schützt – 

jetzt handeln, Herr Dulig!  

 Antrag der Fraktion DIE LINKE 7693 

 Susanne Schaper, DIE LINKE 7693 

 Jörg Kiesewetter, CDU 7694 

 Henning Homann, SPD 7695 

 Mario Beger, AfD 7696 

 Petra Zais, GRÜNE 7696 

 Dr. Frauke Petry, fraktionslos 7697 

 Uwe Wurlitzer, fraktionslos 7697 

 Dr. Frauke Petry, fraktionslos 7698 

 Nico Brünler, DIE LINKE 7698 

 Frank Heidan, CDU 7699 

 Silke Grimm, AfD 7700 

 Frank Heidan, CDU 7700 

 Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU 7700 

 Frank Heidan, CDU 7700 

 Enrico Stange, DIE LINKE 7700 

 Frank Heidan, CDU 7700 

 Henning Homann, SPD 7700 

 Mario Beger, AfD 7701 

 Petra Zais, GRÜNE 7701 

 Nico Brünler, DIE LINKE 7702 

 Gunter Wild, fraktionslos 7702 

 Nico Brünler, DIE LINKE 7702 

 Martin Dulig, Staatsminister für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 7703 

 Nico Brünler, DIE LINKE 7703 

 Martin Dulig, Staatsminister für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 7703 

 Susanne Schaper, DIE LINKE 7705 

 Martin Dulig, Staatsminister für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 7705 

 Susanne Schaper, DIE LINKE 7705 

 Martin Dulig, Staatsminister für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 7705 

6 Zweite Beratung des Entwurfs 

Gesetz zur Gleichstellung von  

Frauen und Männern im öffentli-

chen Dienst im Freistaat Sachsen  

 Drucksache 6/12511,  

Gesetzentwurf der Fraktion  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

 Drucksache 6/15224, Beschluss-

empfehlung des Ausschusses für 

Soziales und Verbraucherschutz, 

Gleichstellung und Integration 7706 

 Katja Meier, GRÜNE 7706 

 Daniela Kuge, CDU 7707 

 Sarah Buddeberg, DIE LINKE 7707 

 Iris Raether-Lordieck, SPD 7710 

 André Wendt, AfD 7710 

 Uwe Wurlitzer, fraktionslos 7711 

 Petra Köpping, Staatsministerin für 

Gleichstellung und Integration 7711 

 Abstimmungen und Änderungsantrag 7712 

 Änderungsantrag der Fraktion  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  

Drucksache 6/15330 7712 

 Katja Meier, GRÜNE 7712 

 Abstimmung und Ablehnung 7712 

 Abstimmung und Ablehnung  

Drucksache 6/12511 7713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

7 Zweite Beratung des Entwurfs 

Gesetz zur Reform des Sächsischen 

Hochschulfreiheitsgesetzes  

 Drucksache 6/13676, Gesetzentwurf 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN  

 Drucksache 6/15226, Beschluss-

empfehlung des Ausschusses für 

Wissenschaft und Hochschule, 

Kultur und Medien 7713 

 Dr. Claudia Maicher, GRÜNE 7713 

 Robert Clemen, CDU 7714 

 René Jalaß, DIE LINKE 7716 

 Holger Mann, SPD 7717 

 Dr. Rolf Weigand, AfD 7719 

 Dr. Kirsten Muster, fraktionslos 7719 

 Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin 

für Wissenschaft und Kunst 7720 

 Abstimmungen und Änderungsantrag 7722 

 Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

Drucksache 6/15331 7722 

 Abstimmung und Ablehnung  7722 

 Abstimmungen und Ablehnung 

Drucksache 6/13676 7722 

8 Weitere Schritte zum sachlichen 

Umgang mit dem Wolf – Sächsische 

Wolfsverordnung schaffen  

 Drucksache 6/15208, Antrag  

der Fraktionen CDU und SPD 7723 

 Andreas Heinz, CDU 7723 

 Volkmar Winkler, SPD 7724 

 Kathrin Kagelmann, DIE LINKE 7725 

 Silke Grimm, AfD 7727 

 Wolfram Günther, GRÜNE 7728 

 Carsten Hütter, AfD 7729 

 Wolfram Günther, GRÜNE 7729 

 Gunter Wild, fraktionslos 7729 

 Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU 7729 

 Volkmar Winkler, SPD 7730 

 Dr. Frauke Petry, fraktionslos 7730 

 Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU 7731 

 Dr. Frauke Petry, fraktionslos 7732 

 Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU 7732 

 Thomas Schmidt, Staatsminister für 

Umwelt und Landwirtschaft 7732 

 Abstimmungen und Änderungsanträge 7733 

 Änderungsantrag der Fraktion AfD, 

Drucksache 6/15327 7733 

 Silke Grimm, AfD 7733 

 Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU 7734 

 Volkmar Winkler, SPD 7734 

 Gunter Wild, fraktionslos 7734 

 Silke Grimm, AfD 7735 

 Gunter Wild, fraktionslos 7735 

 Abstimmung und Ablehnung 7735 

 Änderungsantrag der Fraktion  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  

Drucksache 6/15333 7735 

 Wolfram Günther, GRÜNE 7735 

 Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU 7736 

 Volkmar Winkler, SPD 7737 

 Silke Grimm, AfD 7737 

 Gunter Wild, fraktionslos 7737 

 Abstimmung und Ablehnung 7737 

 Änderungsantrag des  

Abg. Gunter Wild, fraktionslos,  

Drucksache 6/15337 7737 

 Gunter Wild, fraktionslos 7738 

 Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU 7738 

 Abstimmung und Ablehnung 7739 

 Änderungsantrag der  

Abg. Dr. Frauke Petry, fraktionslos, 

Drucksache 6/15338 7739 

 Dr. Frauke Petry, fraktionslos 7739 

 Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU 7739 

 Abstimmung und Ablehnung 7739 

 Abstimmungen und Zustimmungen 7739 

9 Gründung und Aufbau einer  

„Bund-Länder-Gesellschaft  

für Stilllegung, Sanierung und  

Rekultivierung der deutschen 

Braunkohlereviere (GSRB)“  

 Drucksache 6/15206, Antrag  

der Fraktion DIE LINKE 7740 

 Dr. Jana Pinka, DIE LINKE 7740 

 Dr. Gerd Lippold, GRÜNE 7742 

 Dr. Jana Pinka, DIE LINKE 7742 

 Lars Rohwer, CDU 7742 

 Thomas Baum, SPD 7743 

 Jörg Urban, AfD 7744 

 Dr. Gerd Lippold, GRÜNE 7745 

 Dr. Jana Pinka, DIE LINKE 7746 

 Dr. Gerd Lippold, GRÜNE 7746 

 Gunter Wild, fraktionslos 7747 

 Jörg Vieweg, SPD 7747 

 Gunter Wild, fraktionslos 7747 

 Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU 7748 

 Martin Dulig, Staatsminister für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 7748 

 Dr. Jana Pinka, DIE LINKE 7749 

 Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU 7749 

 Dr. Jana Pinka, DIE LINKE 7749 

 Frank Heidan, CDU 7750 

 Dr. Jana Pinka, DIE LINKE 7750 

 Abstimmung und Ablehnung 7750 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

10 Global Compact for Migration 

stoppen – Wirtschaftsimmigration  

ist kein Menschenrecht  

 Drucksache 6/15210, Antrag  

der Fraktion AfD 7751 

 Jörg Urban, AfD 7751 

 Rico Anton, CDU 7752 

 André Wendt, AfD 7753 

 Rico Anton, CDU 7753 

 Sebastian Wippel, AfD 7754 

 Rico Anton, CDU 7754 

 Christian Hartmann, CDU 7754 

 Rico Anton, CDU 7754 

 Karin Wilke, AfD 7755 

 Rico Anton, CDU 7755 

 Juliane Nagel, DIE LINKE 7755 

 Harald Baumann-Hasske, SPD 7757 

 Sebastian Wippel, AfD 7757 

 Harald Baumann-Hasske, SPD 7758 

 Petra Zais, GRÜNE 7758 

 Andrea Kersten, fraktionslos 7759 

 Prof. Dr. Roland Wöller,  

Staatsminister des Innern 7760 

 Jörg Urban, AfD 7761 

 Namentliche Abstimmung –  

Ergebnis siehe Anlage 7761 

 Iris Raether-Lordieck, SPD 7761 

 Ablehnung 7761 

 Dr. Stephan Meyer, CDU 7762 

11 Windenergie: Konflikte lösen,  

Bürger und Kommunen beteiligen, 

Ausbau voranbringen  

 Drucksache 6/12470,  

Antrag der Fraktion  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 7762 

 Dr. Gerd Lippold, GRÜNE 7762 

 Lars Rohwer, CDU 7763 

 Dr. Gerd Lippold, GRÜNE 7764 

 Lars Rohwer, CDU 7764 

 Jörg Urban, AfD 7764 

 Lars Rohwer, CDU 7764 

 Dr. Gerd Lippold, GRÜNE 7765 

 Lars Rohwer, CDU 7765 

 Marco Böhme, DIE LINKE 7765 

 Gunter Wild, fraktionslos 7767 

 Marco Böhme, DIE LINKE 7767 

 Jörg Vieweg, SPD 7767 

 Gunter Wild, fraktionslos 7768 

 Jörg Vieweg, SPD 7768 

 Silke Grimm, AfD 7768 

 Jörg Vieweg, SPD 7768 

 Jörg Urban, AfD 7769 

 Dr. Rolf Weigand, AfD 7769 

 Oliver Fritzsche, CDU 7770 

 Martin Dulig, Staatsminister für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 7770 

 Dr. Gerd Lippold, GRÜNE 7771 

 Änderungsantrag der Fraktion  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  

Drucksache 6/15346 7772 

 Dr. Gerd Lippold, GRÜNE 7772 

 Abstimmung und Ablehnung 7772 

 Abstimmung und Ablehnung  

Drucksache 6/12470 7772 

12 Jahresbericht 2017  

 Drucksache 6/13701,  

Unterrichtung durch den  

Sächsischen Ausländerbeauftragten  

 Drucksache 6/15227, Beschluss-

empfehlung des Innenausschusses 7772 

 Sören Voigt, CDU 7772 

 Juliane Nagel, DIE LINKE 7772 

 Juliane Pfeil-Zabel, SPD 7772 

 Carsten Hütter, AfD 7772 

 Petra Zais, GRÜNE 7773 

 Geert Mackenroth, Sächsischer 

Ausländerbeauftragter 7773 

 Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister 

des Innern 7773 

 Abstimmung und Zustimmung 7773 

 Erklärungen zu Protokoll 7773 

 Sören Voigt, CDU 7773 

 Juliane Nagel, DIE LINKE 7774 

 Juliane Pfeil-Zabel, SPD 7776 

 Carsten Hütter, AfD 7777 

 Petra Zais, GRÜNE 7778 

 Geert Mackenroth, Sächsischer 

Ausländerbeauftragter 7780 

 Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister 

des Innern 7780 

13 Vollzug des Haushaltsplans 

2017/2018 

hier: Vereinbarung über den  

Ausgleich der Belastungen, die  

sich aus der Erstattung der bis  

zum 1. November 2015  

entstandenen Kosten nach  

§ 89 d Abs. 3 SGB VIII a. F. ergeben  

(„umA Schlussabrechnung“)  

 Drucksache 6/14950, Unterrichtung 

durch das Staatsministerium für 

Soziales und Verbraucherschutz  

 Drucksache 6/15229,  

Beschlussempfehlung des  

Haushalts- und Finanzausschusses 7781 

 Abstimmung und Zustimmung 7781 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

14 Nachträgliche Genehmigungen 

gemäß Artikel 96 Satz 3 der  

Verfassung des Freistaates Sachsen 

zu über- und außerplanmäßigen 

Ausgaben und Verpflichtungen  

 Drucksache 6/15101,  

Unterrichtung durch das  

Staatsministerium der Finanzen  

 Drucksache 6/15230,  

Beschlussempfehlung des  

Haushalts- und Finanzausschusses 7782 

 Abstimmung und Zustimmung 7782 

15 Anmeldung zum Rahmenplan 2018 

bis 2021 der Gemeinschaftsaufgabe 

zur „Verbesserung der Agrarstruk-

tur und des Küstenschutzes“ (GAK)  

 Drucksache 6/14747, Unterrichtung 

durch das Staatsministerium für 

Umwelt und Landwirtschaft  

 Drucksache 6/15231, Beschluss-

empfehlung des Ausschusses für 

Umwelt und Landwirtschaft 7782 

 Abstimmung und Zustimmung 7782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Beschlussempfehlungen und  

Berichte der Ausschüsse zu Anträgen  

 – Sammeldrucksache –  

 Drucksache 6/15234 7782 

 Zustimmung 7782 

17 Beschlussempfehlungen und  

Berichte zu Petitionen  

 – Sammeldrucksache –  

 Drucksache 6/15232 7783 

 Zustimmung 7783 

 Nächste Landtagssitzung 7783 

 

 

 

 

 

 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

 7659 

Eröffnung 

(Beginn der Sitzung: 10:01 Uhr) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Ich eröffne die 81. Sitzung des 

6. Sächsischen Landtags. Zunächst darf ich ganz herzlich 

Herrn Volker Tiefensee zum Geburtstag gratulieren. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Meine Damen und Herren! Sachsens früherer Minister-

präsident Stanislaw Tillich hat sein Mandat als Abgeord-

neter des Sächsischen Landtags mit Wirkung zum Ablauf 

des 31. Oktober 2018 niedergelegt. Wir haben ihn in der 

letzten Landtagssitzung am 27. September 2018 vom 

Parlament verabschiedet. 

Das im Landtagswahlgesetz vorgesehene Verfahren zur 

Nachfolgeregelung wurde durch mich veranlasst, und der 

Landeswahlleiter hat mir mitgeteilt, dass Herr Jörg 

Markert als Listennachfolger seit dem 1. November 2018 

Mitglied des Landtags ist. Auch für ihn gilt also künftig 

die in § 2 unserer Geschäftsordnung formulierte Ver-

pflichtungserklärung. Sie lautet wie folgt: „Die Mitglieder 

des Sächsischen Landtags bezeugen vor dem Lande, dass 

sie ihre ganze Kraft dem Wohle des Volkes im Freistaat 

Sachsen widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von 

ihm abwenden, die Verfassung und die Gesetze achten, 

die übernommene Pflicht und Verantwortung nach bestem 

Wissen und Können erfüllen und in Gerechtigkeit gegen 

jedermann dem Frieden dienen werden.“ 

Die Geschäftsordnung sieht weiterhin vor, dass später 

eintretende Mitglieder in der ihrer Berufung folgenden 

Sitzung durch Handschlag verpflichtet werden. Diese 

Verpflichtung möchte ich nun abnehmen und bitte dazu 

Herrn Jörg Markert zu mir nach vorn. Die übrigen Anwe-

senden erheben sich bitte von ihren Plätzen. 

(Verpflichtung des Abg. Jörg Markert, CDU, durch 

den Präsidenten – Beifall des ganzen Hauses) 

Die folgenden Abgeordneten haben sich für die heutige 

Sitzung entschuldigt: Frau Falken und Herr Kupfer. 

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Folgende Redezeiten 

hat das Präsidium für die Tagesordnungspunkte 6 bis 11 

festgelegt: CDU 90 Minuten, DIE LINKE 60 Minuten, 

SPD 48 Minuten, AfD 30 Minuten, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 30 Minuten, Fraktionslose je MdL 4 Minuten 

und die Staatsregierung 60 Minuten. Die Redezeiten der 

Fraktionen und der Staatsregierung können auf die Tages-

ordnungspunkte je nach Bedarf verteilt werden. 

Ich sehe jetzt keine Änderungsvorschläge zur oder Wider-

spruch gegen die Tagesordnung. Die Tagesordnung der 

81. Sitzung ist damit bestätigt. 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf den 

Tagesordnungspunkt 1 

Wahl des Vizepräsidenten  

des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen 

Drucksache 6/13980, Wahlvorschlag der Staatsregierung (Ziffer 1) 

Ich begrüße ganz herzlich die Präsidentin des Sächsischen 

Verfassungsgerichtshofes Frau Munz sowie weitere 

Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes. Herzlich will-

kommen! 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Das Verfassungsgerichtshofgesetz sieht vor, dass die 

Amtszeit der Mitglieder und der stellvertretenden Mit-

glieder des Verfassungsgerichtshofes neun Jahre beträgt. 

Die Amtszeit endet für berufsrichterliche Mitglieder 

außerdem mit dem Ausscheiden aus dem Amt des Berufs-

richters. Der Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofes 

und Präsident des Sächsischen Finanzgerichts, Herr 

Dr. Jürgen Rühmann, tritt zum 1. Januar 2019 in den 

Ruhestand. Herr Dr. Jürgen Rühmann blickt auf ein 

beeindruckendes berufliches Wirken im Freistaat Sachsen 

zurück. Bereits kurz nach der Wiedergründung des Frei-

staates wurde er nach einer Tätigkeit im Sächsischen 

Ministerium der Justiz Abteilungsleiter Parlamentsdienste 

der Landtagsverwaltung. In dieser gesamten Zeit hat er 

sich mit großem Engagement um die Schaffung unserer 

Landesverfassung verdient gemacht und die von ihm 

geleitete Abteilung bis 2005 ganz maßgeblich geformt. Ab 

dem Jahr 2006 hat er dann als Präsident des Sächsischen 

Verfassungsgerichts eine maßgebliche Funktion in der 

sächsischen Justiz übernommen. Seit dem Jahr 2008 

konnte er als Vizepräsident des Sächsischen Verfassungs-

gerichtshofes die Verfassungsrechtsprechung unseres 

Freistaates Sachsen maßgeblich prägen. 

Herr Dr. Rühmann hat sich um den Freistaat Sachsen in 

hervorragender Art und Weise verdient gemacht. Dafür 

danke ich ihm im Namen des Sächsischen Landtags ganz, 

ganz herzlich. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Meine Damen und Herren! Es gilt nun, das Amt des 

Vizepräsidenten des Verfassungsgerichtshofes neu zu 

besetzen. Uns liegt in der Drucksache 6/13980 Ziffer 1 

der Wahlvorschlag der Staatsregierung vor. Vorgeschlagen 

zur Wahl als Vizepräsident es Sächsischen Verfassungsge-



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

 7660 

richtshofes mit Wirkung vom 1. Januar 2019 ist der 

Vorsitzende Richter am Bundesverwaltungsgericht Herr 

Prof. Dr. Uwe Berlit. 

Meine Damen und Herren! Gemäß § 3 Abs. 3 des Verfas-

sungsgerichtshofgesetzes in Verbindung mit § 67 der 

Geschäftsordnung wählt der Sächsische Landtag die 

Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes ohne Aussprache 

in geheimer Wahl mit der Mehrheit von zwei Dritteln 

seiner Mitglieder, das sind 84 oder mehr Stimmen. Das-

selbe gilt für die Wahl des Präsidenten und des Vizepräsi-

denten des Verfassungsgerichtshofes. Zur Durchführung 

der Wahl berufe ich folgende Abgeordnete als Wahlkom-

mission: Herrn Thomas Colditz, CDU, Herrn Sodann, 

DIE LINKE, Frau Raether-Lordieck, SPD, Herrn Wendt, 

AfD, und Frau Meier, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ich 

bitte Sie, Herr Colditz, den Wahlaufruf vorzunehmen, 

wenn Sie das Rednerpult erreicht haben. 

Thomas Colditz, CDU: Meine Damen und Herren! Es ist 

wie immer: Die Abgeordneten werden in alphabetischer 

Reihenfolge aufgerufen, erhalten einen Stimmschein, auf 

dem sie entsprechend der angegebenen Drucksache den 

Kandidaten als Vizepräsident des Verfassungsgerichtsho-

fes finden. Sie können sich zu dem Kandidaten durch 

Ankreuzen in dem entsprechenden Feld für Ja, Nein oder 

Stimmenthaltung entscheiden. Wie der Präsident schon 

gesagt hat, muss der Kandidat die erforderliche Zweidrit-

telmehrheit – das heißt, es sind 84 Stimmen – erhalten, 

um gewählt zu sein. Wir beginnen mit der Wahl und ich 

beginne mit dem Namensaufruf. 

(Namensaufruf – Wahlhandlung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Meine Damen und 

Herren! Ist noch jemand von Ihnen im Saal, der nicht 

gewählt hat? 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, gerade 

werden die letzten Stimmzettel eingeworfen. – Ich schlie-

ße die Wahlhandlung und bitte unsere Wahlkommission, 

das Ergebnis festzustellen. Dazu unterbreche ich die 

Sitzung für einige Minuten, bitte Sie aber, im Saal zu 

bleiben, damit wir anschließend sehr zügig fortfahren 

können. 

(Kurze Unterbrechung) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, inzwischen liegt 

das Ergebnis der geheimen Wahl der Mitglieder des 

Verfassungsgerichtshofes vor. Abgegeben wurden 123 

Stimmscheine; ungültig war ein Stimmschein. 

Es wurde wie folgt abgestimmt: Auf Herrn Prof. Dr. Uwe 

Berlit entfielen 108 Jastimmen, 

(Beifall des ganzen Hauses) 

8 Neinstimmen und 6 Stimmenthaltungen. Damit ist Herr 

Prof. Dr. Uwe Berlit als Vizepräsident des Verfassungsge-

richtshofes des Freistaates Sachsen gewählt. 

Herr Prof. Dr. Uwe Berlit, ich frage Sie: Nehmen Sie die 

Wahl an? 

Prof. Dr. Uwe Berlit: Herr Präsident, ich nehme die Wahl 

an. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Ich gratuliere Ihnen 

ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer 

Arbeit. 

Da wir in den folgenden zwei Tagesordnungspunkten 

noch zwei weitere Wahlen zum Verfassungsgerichtshof 

vorzunehmen haben, werde ich, lieber Herr Prof. Berlit, 

den Amtseid im Anschluss daran abnehmen. Der Tages-

ordnungspunkt ist damit beendet. 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 2 

Wahl eines berufsrichterlichen Mitglieds  

des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen 

Drucksache 6/13980, Wahlvorschlag der Staatsregierung (Ziffer 2) 

Infolge der im vorhergehenden Tagesordnungspunkt 

erfolgten Wahl von Herrn Prof. Berlit zum Vizepräsiden-

ten des Verfassungsgerichtshofs ist nun das bislang von 

Herrn Prof. Berlit innegehaltene Amt eines berufsrichter-

lichen Mitglieds des Verfassungsgerichtshofes ab 

1. Januar 2019 ebenfalls neu zu besetzen. In der Drucksa-

che 6/13980, Ziffer 2, liegt Ihnen dazu ein weiterer 

Vorschlag der Staatsregierung vor. Zur Wahl vorgeschla-

gen ist Herr Vorsitzender Richter am Sächsischen Landes-

sozialgericht Dr. Andreas Wahl. 

Meine Damen und Herren! Es gilt auch hier § 3 Abs. 3 

des Sächsischen Verfassungsgerichtshofgesetzes in 

Verbindung mit § 67 der Geschäftsordnung, wonach der 

Sächsische Landtag die Mitglieder des Verfassungsge-

richtshofes ohne Aussprache in geheimer Wahl mit der 

Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder – das sind 

84 oder mehr Stimmen – wählt. Zur Durchführung der 

Wahl berufe ich aus den Reihen der Schriftführer als 

Wahlkommission erneut die Abg. Herrn Colditz als Leiter, 

CDU, Herrn Sodann, DIE LINKE, Frau Raether-

Lordieck, SPD, Herrn Wendt, AfD, und Frau Meier, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ich bitte Herrn Colditz, 

den Wahlaufruf vorzunehmen. 
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Thomas Colditz, CDU: Meine Damen und Herren! Wir 

treten in die Wahl des berufsrichterlichen Mitgliedes des 

Verfassungsgerichtshofes ein. Die Formalitäten wurden 

Ihnen eben erklärt. Ich beginne mit dem Namensaufruf. 

(Namensaufruf – Wahlhandlung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Meine Damen und 

Herren Abgeordneten! Ist noch jemand von Ihnen im 

Saal, der vielleicht nicht aufgerufen worden ist? – Meine 

Damen und Herren Abgeordneten! Ist jemand von Ihnen 

im Saal, der nicht gewählt hat? – Das sehe ich nicht. Dann 

schließe ich die Wahlhandlung und bitte die Wahlkom-

mission, das Ergebnis festzustellen. Ich unterbreche die 

Sitzung wiederum für einige Minuten, bitte aber, im Saal 

zu bleiben, damit wir anschließend rasch fortfahren 

können. 

(Kurze Unterbrechung) 

Meine Damen und Herren! Inzwischen liegt das Ergebnis 

der geheimen Wahl eines berufsrichterlichen Mitglieds 

des Verfassungsgerichtshofes vor. Abgegeben wurden 

122 Stimmscheine. Ungültig war kein Stimmschein. Es 

wurde wie folgt abgestimmt: Mit Ja stimmten 

109 Abgeordnete, mit Nein 5 Abgeordnete, Enthaltungen 

gab es 8. Damit ist Herr Dr. Andreas Wahl als berufsrich-

terliches Mitglied des Verfassungsgerichtshofes durch den 

Sächsischen Landtag gewählt. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Herr Dr. Andreas Wahl, nehmen Sie die Wahl an? 

Dr. Andreas Wahl: Ja, Herr Präsident, ich nehme die 

Wahl an. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Vielen Dank. Ich 

gratuliere Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen alles 

Gute bei Ihrer Arbeit. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Auch hier gilt wieder, dass ich den Amtseid im Tagesord-

nungspunkt 3 abnehmen werde. Dieser Tagesordnungs-

punkt ist beendet. 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 3 

Wahl des Vertreters eines berufsrichterlichen Mitglieds  

des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen 

Drucksache 6/13980, Wahlvorschlag der Staatsregierung (Ziffer 3) 

Nachdem wir Herrn Dr. Andreas Wahl soeben mit Wir-

kung zum 1. Januar 2019 zum berufsrichterlichen Mit-

glied des Verfassungsgerichtshofes gewählt haben, ist ab 

diesem Zeitpunkt das gegenwärtige Amt von Herrn 

Dr. Wahl als Vertreter des berufsrichterlichen Mitglieds 

des Verfassungsgerichtshofes, Frau Simone Herberger, 

neu zu besetzen. 

Unter Ziffer 3 der Drucksache 6/13980 liegt Ihnen auch 

dazu ein Wahlvorschlag der Staatsregierung vor. Vorge-

schlagen zur Wahl als Vertreter des berufsrichterlichen 

Mitgliedes des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates 

Sachsen, Simone Herberger, zum 1. Januar 2019 ist Herr 

Tom Herberger, Direktor des Amtsgerichts. 

Meine Damen und Herren! Auch dieses Mal ist gemäß 

§ 3 Abs. 3 des Sächsischen Verfassungsgerichtshofgeset-

zes i. V. m. § 67 der Geschäftsordnung die Wahl ohne 

Aussprache in geheimer Wahl durchzuführen. Herr 

Tom Herberger ist gewählt, wenn er die Zustimmung von 

mindestens zwei Dritteln der Mitglieder des Sächsischen 

Landtags erhält. Das sind 84 Stimmen oder mehr. 

Ich berufe zur Durchführung der Wahl wieder die bewähr-

te folgende Wahlkommission: Herrn Colditz, CDU, als 

Leiter, Herrn Sodann, DIE LINKE, Frau Raether-

Lordieck, SPD, Herrn Wendt, AfD und Frau Meier, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ich bitte wiederum Herrn 

Kollegen Colditz, den Wahlaufruf vorzunehmen. 

Thomas Colditz, CDU: Meine Damen und Herren! Ich 

beginne mit dem Namensaufruf zum dritten Wahlgang. 

(Namensaufruf – Wahlhandlung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Meine Damen und 

Herren! Ist jemand im Saal, der noch keinen Stimmzettel 

erhalten hat? – Befindet sich noch jemand von Ihnen im 

Saal, der noch nicht gewählt hat? – Das kann ich nicht 

feststellen. Ich schließe die Wahlhandlung und bitte die 

Wahlkommission, das Ergebnis festzustellen. 

Ich unterbreche die Sitzung für die Dauer der Stimmen-

auszählung. Bitte bleiben Sie aber im Saal. 

(Kurze Unterbrechung) 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, wieder Ihre 

Plätze einzunehmen. Inzwischen liegt das Ergebnis der 

geheimen Wahl eines Vertreters eines berufsrichterlichen 

Mitglieds des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates 

Sachsen vor. Abgegeben wurden 122 Stimmscheine. 

Ungültig war kein Stimmschein. Dem Wahlvorschlag 

haben 112 Abgeordnete zugestimmt. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Einmal wurde mit Nein gestimmt, und neun Abgeordnete 

haben sich der Stimme enthalten. Damit ist Herr 

Tom Herberger als Vertreter des berufsrichterlichen 

Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs Simone Herberger 
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durch den Sächsischen Landtag gewählt. Herr Herberger, 

ich frage Sie: Nehmen Sie die Wahl an? 

Tom Herberger: Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU, den LINKEN, der SPD,  

den GRÜNEN und der Staatsregierung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Vielen Dank. Ich 

gratuliere Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen alles 

Gute bei Ihrer Arbeit. 

Meine Damen und Herren, gemäß § 4 Abs. 1 des Verfas-

sungsgerichtshofgesetzes leisten die Mitglieder des 

Verfassungsgerichtshofes vor Aufnahme ihres Amtes in 

öffentlicher Sitzung des Landtags einen Amtseid. Glei-

ches gilt nach § 2 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofge-

setzes für stellvertretende Mitglieder. Der Amtseid hat 

folgenden Wortlaut: „Ich schwöre, das Richteramt getreu 

dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

getreu der Verfassung des Freistaates Sachsen und getreu 

dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewis-

sen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der 

Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen.“ Der Eid kann 

auch mit der Beteuerung „So wahr mir Gott helfe“ geleis-

tet werden. 

Nun bitte ich Herrn Prof. Dr. Uwe Berlit, Herrn 

Dr. Andreas Wahl und Herrn Tom Herberger, in das Rund 

des Plenarsaals zu treten, und ich bitte alle Anwesenden, 

sich von ihren Plätzen zu erheben. 

(Die Abgeordneten erheben  

sich von ihren Plätzen.) 

Ich bitte Herrn Prof. Dr. Uwe Berlit, Herrn Dr. Andreas 

Wahl und Herrn Tom Herberger nacheinander vorzutreten 

und einzeln den Amtseid zu sprechen. Ich werde ihn 

zunächst in Gänze vorsprechen und Sie können danach 

die Beteuerung anfügen: „So wahr mir Gott helfe“. 

Der Amtseid lautet: „Ich schwöre, das Richteramt getreu 

dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

getreu der Verfassung des Freistaates Sachsen und getreu 

dem Grundgesetz auszuüben, nach bestem Wissen und 

Gewissen, ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur 

der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen.“ 

Prof. Dr. Uwe Berlit: Ich schwöre, das Richteramt getreu 

dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

getreu der Verfassung des Freistaates Sachsen und getreu 

dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewis-

sen, ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der 

Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Sehr geehrter Herr Dr. 

Andreas Wahl, Sie sind vorgetreten. Ich trage den Eid 

nochmals vor: „Ich schwöre, das Richteramt getreu dem 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, getreu 

der Verfassung des Freistaates Sachsen und getreu dem 

Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen, 

ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit 

und Gerechtigkeit zu dienen.“ 

Dr. Andreas Wahl: Ich schwöre, das Richteramt getreu 

dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

getreu der Verfassung des Freistaates Sachsen und getreu 

dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewis-

sen, ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der 

Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. So wahr mir Gott 

helfe. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Bitte, Herr 

Tom Herberger. Ich verlese den Eid: „Ich schwöre, das 

Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepub-

lik Deutschland, getreu der Verfassung des Freistaates 

Sachsen und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem 

Wissen und Gewissen, ohne Ansehen der Person zu 

urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu 

dienen.“ 

Tom Herberger: Ich schwöre, das Richteramt getreu dem 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, getreu 

der Verfassung des Freistaates Sachsen und getreu dem 

Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen, 

ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit 

und Gerechtigkeit zu dienen. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Meine Damen und 

Herren, damit ist der Tagesordnungspunkt abgeschlossen. 

Alles Gute für Ihre Arbeit! 

(Beifall des ganzen Hauses –  

Der Ministerpräsident und der 

Fraktionsvorsitzende der LINKEN  

gratulieren den gewählten Mitgliedern  

des Verfassungsgerichtshofes.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich rufe auf 
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Tagesordnungspunkt 4 

Fachregierungserklärung  

zum Thema: „Der Zukunft den Rücken stärken: Kulturelle  

Bildung für Kinder und Jugendliche im Freistaat Sachsen“ 

Ich übergebe das Wort an die Staatsministerin für Wissen-

schaft und Kunst, Frau Dr. Eva-Maria Stange. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD – Beifall des 

Ministerpräsidenten Michael Kretschmer) 

Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für Wissen-

schaft und Kunst: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Im Sommer erhielt ich den 

Brief eines Lehrers, aus dem ich kurz zitieren möchte: 

„Im Schuljahr 2017/2018 gastierte ein schwarzer Doppel-

deckerbus, vollgestopft mit elektronischen Geräten, an 

Schulen in der Oberlausitz, so auch am Berufsschulzent-

rum Kamenz. Jeden zweiten Mittwoch konnten sich 

Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schularten, 

der Berufsschule Holzmechaniker, des Beruflichen 

Gymnasiums, der Fachoberschule, des Berufsvorberei-

tungs- und des Berufsgrundbildungsjahres und auch die 

Krankenpflegehelfer des BSZ mit dieser zukunftsweisen-

den Technologie auseinandersetzen. 

Die Schülerinnen und Schüler erhielten Einblick in den 

3D-Druck, in ästhetische Bildung, in die Arbeit mit 

digitalen Werkzeugen sowie kreative Technologien. Dabei 

verwirklichten sich die Schülerinnen und Schüler mit 

ihren eigens ausgedachten Modellen selbst. Sie program-

mierten, erstellten 3D-Modelle, schrieben einfache 

Computerprogramme und probierten sich in verschiedens-

ten Design- und Kunstmethoden aus. 

Jegliche Schülerklientel sprach im Nachhinein begeistert 

von den Erfahrungen und Wissenserwerb in diesen 

Stunden. Auch die begleitenden Lehrkräfte erhielten 

Einblick in ganz neue Dimensionen der Technik und 

lernten ihre Schülerinnen und Schüler einmal von einer 

anderen Seite kennen.“ So weit das Zitat aus diesem 

Brief. 

Wer dieses Fabmobil heute in Stationen erleben möchte, 

dem rate ich, einmal in die Kinderbiennale im Japani-

schen Palais zu gehen. Dort macht es gerade Winterstati-

on. Denn dieser schwarze Doppeldeckerbus war und wird 

auch zukünftig das Fabmobil sein – ein fahrendes Kunst- 

und Designlabor, eines der Mobilitätsprojekte zur Stär-

kung des Angebots der kulturellen Bildung im ländlichen 

Raum, welches seit 2017 dank zusätzlicher Mittel in Höhe 

von jährlich 300 000 Euro gefördert werden kann. 

Die Mobilitätsprojekte außerhalb der urbanen Zentren 

sind Teil des Konzepts für kulturelle Kinder- und Jugend-

bildung im Freistaat – ein Konzept, das unter fünf Leitzie-

len 40 Einzelmaßnahmen bündelt, welches erstmals von 

nahezu allen Akteuren der kulturellen Kinder- und Ju-

gendbildung in einem umfassenden zweijährigen partizi-

pativen Prozess erarbeitet wurde. Wir haben uns nicht nur 

Expertise aus anderen Bundesländern wie Nordrhein-

Westfalen und Hamburg im Rahmen einer dokumentier-

ten Fachtagung geholt, sondern mit einem Jugenddialog 

die Betroffenen selbst eingebunden. 

Das nun vorliegende Konzept „Kulturelle Kinder- und 

Jugendbildung“ ist ein Instrument für die strategische 

kurz-, mittel- und langfristige Planung von Maßnahmen. 

Das gilt es, in den nächsten Wochen und Monaten zu 

präzisieren und in den Haushalten auf den verschiedenen 

Ebenen, kommunal wie staatlich, und in den Ressorts von 

Kultur-, Kultus-, Sozial- und Integrationsministerium zu 

berücksichtigen. 

Eingeflossen sind auch die Empfehlungen des Kultur-

senats aus dem nun mittlerweile schon einige Jahre 

zurückliegenden Fünften Kulturbericht unter der Über-

schrift „Was Pisa nicht gemessen hat“. Im Kern ging es 

dem Kultursenat unter anderem um die Optimierung der 

Strukturen. Genau das leistet jetzt das landesweite Kon-

zept „Kulturelle Kinder- und Jugendbildung“. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kulturelle Teilhabe für 

alle Kinder und Jugendlichen in urbanen Zentren wie im 

ländlichen Raum, mit oder ohne Behinderung, mit oder 

ohne Migrationshintergrund, aus einem reichen Akademi-

kerelternhaus oder einer armen Familie mit arbeitslosen 

Eltern ist das zentrale Anliegen unseres landesweiten 

Konzeptes. Wir wollen durch kulturelle Bildung Kindern 

den Rücken stärken, denn es geht um einen sehr weiten 

Begriff der kulturellen Bildung: die Selbstbildung des 

Menschen, die Auseinandersetzung mit sich selbst, seiner 

Umwelt und der Gesellschaft. Es geht um Vermittlung 

von Wissen und Können, zum Beispiel beim Erlernen 

eines Musikinstrumentes oder beim Einstudieren eines 

selbst erdachten Theaterstückes. 

Es geht aber auch um Persönlichkeitsbildung, wie Kreati-

vität, Empathie, Leidenschaft. Nicht zuletzt geht es um 

gesellschaftliche Kompetenz, zum Beispiel durch das 

spielerisch und künstlerisch verarbeitete Erkennen kom-

plexer Zusammenhänge in unserer Welt. Es geht um 

nichts anderes als das Schaffen des Demokratiefunda-

ments unserer Gesellschaft. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Ende Oktober 

im Kabinett verabschiedeten Konzept „Kulturelle Kinder- 

und Jugendbildung“ löst die Regierung ein Versprechen 

aus dem Koalitionsvertrag von CDU und SPD ein. Es ist 

aber auch ein Beitrag zur Umsetzung der Verpflichtung 

Deutschlands aus der bereits im Jahr 2006 unterzeichne-

ten UNESCO Road Map for Arts Education, kulturelle 

Bildung in Landesstrategien zu verankern. 
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In dem partizipativen Prozess mit allen Akteuren kulturel-

ler Kinder- und Jugendbildung wurde immer deutlicher, 

wie wichtig und dringend eine gesamtsächsische Strategie 

in diesem vielschichtigen Bereich ist. 

Ich danke deshalb allen, die sich mit eigenen Vorstellun-

gen in diesen Prozess eingebracht haben und die bei der 

Umsetzung eine wichtige Rolle einnehmen werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, kulturelle Bildung ist 

ebenso bedeutsam wie das Erlernen einer Fremdsprache, 

wie das Durchdringen mathematischer und naturwissen-

schaftlicher Phänomene. 

In das Themenfeld der kulturellen Bildung fallen nicht 

nur die schönen Künste – wie etwa das Musizieren oder 

Bildende und Darstellende Künste –, sondern zum Bei-

spiel auch Sport und Spiel oder die Vermittlung hand-

werklicher Fähigkeiten wie das Beispiel mit dem Fabmo-

bil vorhin gezeigt hat. Kulturelle Bildung ist zudem ein 

lebensbegleitender Prozess, also nichts Abgeschlossenes, 

zu dem alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht 

und sonstigen Lebensumständen Zugang haben sollen. 

Menschen sollen die geeigneten Werkzeuge erhalten, 

damit sie sich in einer zunehmend komplex werdenden 

Gesellschaft ausdrücken können, damit sie an ihr teilha-

ben und sie selbst gestalten können. 

Um dies zu erreichen, werden im landesweiten Konzept 

Kulturelle Kinder- und Jugendbildung für den Freistaat 

Sachsen fünf Leitziele mit 40 Einzelmaßnahmen identifi-

ziert, welche eine Perspektive formulieren – also nichts 

Abgeschlossenes für die nächste Zeit. 

Das erste Ziel heißt: Im Freistaat Sachsen besteht Teilha-

begerechtigkeit für Angebote der kulturellen Kinder- und 

Jugendbildung. Inklusion, Interkulturalität und Mobilität 

– also schlicht Erreichbarkeit von Angeboten – sind dabei 

wichtige Handlungsmaxime. Teilhabe für alle bedeutet 

unter anderem Erreichbarkeit ob mit Behinderung, ob im 

ländlichen oder im urbanen Raum, ohne Anbindung an 

den ÖPNV. Es bedeutet aber auch Finanzierbarkeit bei 

kleinen Einkommen der Eltern. 

Viele Einrichtungen des Freistaates Sachsen können 

bereits heute von Kindern und Jugendlichen unter 16 

Jahren kostenfrei genutzt werden – so wie die Staatlichen 

Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das 

MAK in Chemnitz oder das Hygiene-Museum. Zukünftig 

soll das für alle staatlichen Kultureinrichtungen möglich 

sein. Jedes Kind soll sich am Erlernen eines Musikin-

struments kostenfrei erproben können. Mit JeKi haben wir 

dieses Angebot geschaffen und wollen es in den nächsten 

Jahren ausweiten. 

Dazu kommt die Förderung der Musikschulen auch in der 

Fläche. Hierfür stehen heute 6 Millionen Euro im Lan-

deshaushalt zur Verfügung – vielleicht sind es 2019 schon 

mehr – und es kommen noch einmal 10 Millionen Euro 

aus den Kulturräumen dazu. 

Ein kostengünstiges Bildungsticket, für das sich mein 

Kollege Martin Dulig starkmacht, würde allen Kindern 

und Jugendlichen helfen, Kultureinrichtungen auch 

jenseits des eigenen Verkehrsverbundes besser zu errei-

chen. Die Erreichbarkeit der kulturellen Angebote war 

ursprünglich die Grundlage für die Idee des Bildungsti-

ckets. Deswegen lohnt es sich, dafür weiter zu kämpfen. 

(Beifall bei der SPD und der  

Staatsministerin Barbara Klepsch) 

Mit den Mobilitätsprojekten heute schaffen wir schon dort 

Angebote, wo der öffentliche Bus eben nicht mehr hin-

kommt. Unser dichtes Netz an kulturellen Einrichtungen 

muss für alle Kinder und Jugendlichen erreichbar sein. 

Oder das Theater oder Orchester kommt in die Schule 

oder in die Kindertagesstätte oder in die Gemeinde – so 

wie jüngst die Elblandphilharmonie nach Freital gekom-

men ist und mit dem Verbund der sieben soziokulturellen 

Einrichtungen mit 60 Kindern vom Kleinkindalter bis 

zum Jugendlichen der Stadt das Tanztheaterstück „Die 

Puppenfee“ gebaut, einstudiert und wunderbar auf die 

Bühne gebracht hat. Vom Bau des Bühnenbildes bis zur 

Choreografie waren die Kinder Akteure dieses Projekts. 

Wir können bereits auf wichtige Erfahrungen im Rahmen 

des Netzwerk-Modellprojekts „KuBiMoBil“ – Kulturelle 

Bildung als mobiles Bildungsangebot im ländlichen 

Raum – oder den Kulturpass zurückgreifen. 

Lassen Sie mich kurz etwas zum „KuBiMoBil“ sagen. 

Das „KuBiMoBil“ ist nicht nur ein Bus, welcher durch 

das Land fährt; das Projekt ist viel mehr: Es ist ein Netz-

werk verschiedener Kultureinrichtungen. Das „KuBi-

MoBil“ bietet Bildungseinrichtungen die Möglichkeit, 

einen Zuschuss für die Fahrt zu verschiedenen Kulturan-

geboten im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien zu 

erhalten. So können Bildungseinrichtungen zum Beispiel 

ein Museum, ein Theater oder einen Tierpark im Kultur-

raum besuchen, dabei eines der pädagogischen Begleitan-

gebote bereits im Bus nutzen, und das „KuBiMoBil“ 

erstattet anteilig bis zu 70 % der Fahrtkosten. 

Dieses Projekt ist in mehrerlei Hinsicht beispielhaft: 

Erstens wuchs in einer sehr kurzen Zeit ein Netzwerk aus 

19 Kultureinrichtungen im ländlichen Raum, welche über 

das „KuBiMoBil“ gemeinsam ihr Angebot kommunizie-

ren. 

Zweitens stieß das Angebot auf eine sehr große Nachfra-

ge, sodass nach nur einem Jahr der Durchführung bereits 

mehr als 10 000 Kinder und Jugendliche an den Angebo-

ten partizipiert haben. 

Drittens wird das Projekt, welches in den beiden ersten 

Jahren durch das Deutsch-Sorbische Volkstheater in 

Bautzen getragen wurde, ab dem Jahr 2019 in die Eigen-

verantwortung des Kulturraums Oberlausitz-Nieder-

schlesien überführt und an die Arbeit der Netzwerkstelle 

Kulturelle Bildung angegliedert. Mit diesem Schritt 

übernimmt der Kulturraum künftig die Verantwortung für 

dieses beispielhafte Projekt und natürlich für die Nachhal-

tigkeit. So kann das Schule machen, auch in den anderen 

Kulturräumen. 
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In der Zukunft sollen ferner auch Fahrten von Schulen zu 

Angeboten der kulturellen Bildung mittels einfacher und 

niedrigschwelliger Fahrtkostenerstattung unterstützt 

werden. Ich freue mich sehr, dass für den Schulbereich 

seitens des Kultusministeriums innerhalb des Handlungs-

konzepts „W wie Werte“ zur Stärkung der politischen 

Bildung ab dem Jahr 2019 auch die Möglichkeit der 

Förderung von Schulfahrten zu Gedenkstätten des 

20. Jahrhunderts gefördert wird. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, kulturelle Bildung für 

alle Kinder heißt aber auch, dass Kinder und Jugendliche 

mit Behinderungen gleiche Teilhabemöglichkeiten erhal-

ten sollen. Vor gut zwei Jahren verabschiedete der Frei-

staat Sachsen einen Landesaktionsplan zur Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention. Meinem Haus und mir 

persönlich ist es sehr wichtig, diesen Aktionsplan mit 

Leben zu erfüllen – egal, ob in den Hochschulen oder in 

den Kultureinrichtungen. 

Wir haben deshalb eine Förderrichtlinie aufgelegt, um 

Barrieren in kommunalen und staatlichen Kultureinrich-

tungen zu beseitigen und inklusive Angebote zu fördern. 

Dafür stehen aktuell jährlich 1 Million Euro bereit. In 

diesem Jahr konnten wir auch die Servicestelle Inklusion 

und Kulturbereich beim Landesverband Soziokultur 

Sachsen einrichten. Sie hat ihre Arbeit aufgenommen und 

steht als Ansprechpartner für alle Kultureinrichtungen 

Sachsens zur Sicherstellung und Entwicklung inklusiver 

Angebote bereit. So können gute Erfahrungen weiterge-

geben werden. 

Kultur bietet wunderbare Möglichkeiten auch anderer Art 

von Integration. Ich möchte beispielhaft das Projekt 

„Musaik“ hier in Dresden nennen. In diesem sozialen 

Musikprojekt lernen 80 Kinder aus dem Dresdner Stadt-

teil Prohlis, welches im Rahmen des Bundesprogramms 

Soziale Stadt besondere Förderung erfährt. Die Kinder 

lernen Cello, Geige und Bratsche. Der Anteil von Kindern 

mit Migrationshintergrund liegt in diesem Projekt bei 

50 %. Es führt Kinder mit unterschiedlichen kulturellen 

Hintergründen zusammen und verbindet sie durch die 

universelle Sprache der Musik. – Sie sind herzlich einge-

laden: Am 28.11. wird ein erster Auftritt dieses sozialen 

Nachwuchsorchesters in der Dresdner Lukaskirche 

stattfinden. – Gefördert wird das Projekt aus dem SMGI 

bei meiner Kollegin Petra Köpping über die Förderrichtli-

nie Integrative Maßnahmen sowie weltoffenes Sachsen. 

Ebenso haben wir bei der Kulturstiftung seit 2015 eine 

eigene Förderlinie Interkulturelle Kulturprojekte einge-

richtet. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das zweite Leitziel: Der 

Freistaat Sachsen verfügt über bedarfsgerechte Angebote 

der kulturellen Kinder- und Jugendbildung. Der Jugend-

dialog, den wir im Rahmen der Erstellung des Konzepts 

durchführten, brachte unter anderem hervor, dass geeigne-

te Räume und Orte in der unmittelbaren Lebenswelt der 

Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stehen müssen. 

Die Jugendlichen sagten in einem Treffen in meinem 

Haus: „Wir brauchen nur einen leeren Raum, den Rest 

machen wir allein.“ Wo und wie diese Orte und damit 

verbundene Angebote benötigt werden, soll unter partizi-

pativer Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen vor 

Ort herausgefunden werden. Das kann eine Industriebra-

che sein – wie jüngst in Görlitz –, die mit den Jugendli-

chen gemeinsam so hergerichtet wird, dass daraus ein 

kulturvoller Ort wird; das kann aber auch ein leer stehen-

der Laden in einem Stadtteil der „Sozialen Stadt“ sein. 

Doch nicht nur die Jugendlichen müssen gefragt werden, 

sondern auch die zahlreichen Akteure im Bereich der 

kulturellen Kinder- und Jugendbildung müssen sich 

regelmäßig austauschen. Die interministerielle Arbeits-

gruppe, die es nun schon seit 2008 gibt, kurz IMAG 

„Kulturelle Kinder- und Jugendbildung“, verbindet 

Kultus-, Kunst-, Sozial- und Integrationsministerium, und 

wir treffen uns auch regelmäßig. Das sogenannte An-

sprechpartnertreffen „Kulturelle Bildung“, das neben der 

IMAG auch die Vertreterinnen und Vertreter der Kultur-

räume, der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung, des Lan-

desamtes für Schule und Bildung sowie der Landeskul-

turverbände einbindet, findet zweimal pro Jahr statt. 

Der runde Tisch „Kulturelle Bildung“ soll nach Bedarf 

regelmäßig zusammenkommen. Dieser erweitert die 

obengenannte Runde um weitere Akteure aus Politik, 

Verwaltung und Zivilgesellschaft. Der nächste runde 

Tisch findet am 26. November in meinem Haus statt. Ich 

lade die kulturpolitischen Sprecher, natürlich gern auch 

Interessierte aus den Fraktionen, herzlich dazu ein, denn 

wir werden bei diesem über die Implementierung des 

vorliegenden Landeskonzepts diskutieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Neben dem regelmäßigen Austausch 

müssen die Akteure im Themenfeld aber auch verlässliche 

Rahmenbedingungen haben. Dies soll unter anderem 

dadurch erreicht werden, dass es zukünftig möglich sein 

soll, kulturelle Modellprojekte bis zu drei Jahre lang zu 

fördern. Damit wäre es möglich, dass sich eine Idee, aus 

der ein Konzept und später ein Projekt geworden ist, über 

einen Zeitraum entwickeln kann und nicht nur ein kurzes 

Strohfeuer darstellt, welches nach einjähriger Förderung 

wieder verschwindet. 

Auch die Frage nach Schaffung von langfristigen Per-

spektiven für erfolgreiche Modellprojekte muss diskutiert 

werden. Im Rahmen meiner Teilnahme an den Sachsenge-

sprächen wurde ein weiteres Thema immer wieder geäu-

ßert: die teilweise prekäre finanzielle Ausstattung von 

Einrichtungen, welche Angebote der kulturellen Bildung 

durchführen. Trägern und Einrichtungen, welche unter 

besonders prekärer Ressourcenausstattung leiden und 

gleichwohl eine wichtige kulturelle Bildungsfunktion vor 

Ort wahrnehmen, müssen Chancen für Prozesse der 

Einrichtungsentwicklung, der Qualifizierung und der 

Profilierung eingeräumt werden. In Anlehnung an die 

Empfehlung der Landesvereinigung „Kulturelle Kinder- 

und Jugendbildung Sachsen“ sollten Honorarverträge für 

freie Akteure der kulturellen Bildung einen Stundensatz 

von 35 Euro pro Stunde nicht unterschreiten. Sozialversi-
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cherungspflichtige Anstellungen sollten an den TVöD 

angelehnt sein. Aktuell werden teilweise deutlich niedri-

gere Stundensätze gezahlt, und die An- und Abreise wird 

häufig nicht vergütet. Aber gerade in den ländlichen 

Räumen sind dies wichtige Faktoren, um Akteure der 

kulturellen Bildung überhaupt zu bewegen, Angebote 

vorzuhalten. 

Vor allem Musikschulen im ländlichen Raum haben 

gerade damit zu kämpfen, dass es immer schwieriger 

wird, geeignete und qualifizierte Honorarkräfte für die 

Unterrichtseinheiten zu finden. 

Deshalb das dritte Ziel. Es bestehen stabile Kooperationen 

in Partnerschaften im Netzwerk von Schule, Jugend und 

Kultur. Ein Eckpfeiler für die Vernetzung in der Trias von 

Schule, Jugend und Kultur bilden die Netzwerkstellen 

„Kulturelle Bildung“ in den acht Kulturräumen. Sie haben 

die Aufgabe, als Koordinierungsstellen zwischen den 

Kultureinrichtungen bzw. auch einzelnen Künstlerinnen 

und Künstlern einerseits und der Struktur der Schulver-

waltung, den Schulen und Bildungseinrichtungen anderer-

seits und drittens den Kindern und Jugendlichen selbst zu 

wirken. Daneben werden auch eigene Projekte durch 

diese Netzwerkstellen in den Kulturräumen initiiert und 

Kleinstprojekte direkt vor Ort gefördert, also nicht über 

ein langes Antragsverfahren. 

Die Erfahrungen der teilweise bereits aus der Modellpha-

se herauskommenden seit zehn Jahren arbeitenden Netz-

werkstellen haben gezeigt, dass sich diese insbesondere 

durch eine hohe Wirkungsbreite und vor allem im ländli-

chen Raum auszeichnen. Dem aktuellen Haushaltsentwurf 

der Regierung folgend sollen für die Förderung dieser 

Netzwerkstellen, sofern der Landtag es beschließt, ab 

2019 annähernd doppelt so viele Mittel zur Verfügung 

stehen, neben der Stärkung der Netzwerkstelle Kulturelle 

Bildung als zentrale Strukturen in den Kulturräumen. Das 

unterscheidet uns auch von allen anderen Bundesländern, 

wenn zukünftig langfristige Kooperationen zwischen den 

schulischen Einrichtungen und den Kulturakteuren 

entstehen und dann auch bestehen bleiben sollen. 

Seit nunmehr neun Jahren gibt es für ein solch langfristi-

ges Kooperationsprojekt ein herausragendes Beispiel in 

Sachsen. Das ist die Kulturschule in Hoyerswerda. In der 

Startphase im Schuljahr 2009/2010 wurde es durch Mittel 

des SMWK unterstützt und wird seit 2012 ohne weitere 

Fördermittel betrieben und weiterentwickelt. Künftig 

sollen Schulen im Rahmen deren selbstständiger Schul-

entwicklung verstärkt dazu angehalten werden, solche 

Kooperationen mit Kulturpartnern einzugehen. Gerade 

das Ganztagsschulprogramm bietet dazu zahlreiche 

Möglichkeiten. 

Ein Mittel dazu kann auch das Bundesprogramm „Kultur 

macht stark“ sein. Seit diesem Jahr gibt es zur Stärkung 

der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung auch die 

Servicestelle, wie sie von den Akteuren „Kultur macht 

stark“ gewünscht wurde. Allein in der ersten Förderperio-

de von 2013 bis 2017 sind durch dieses Bundesprogramm 

mehr als 10,5 Millionen Euro an Fördermitteln zur Durch-

führung von Projekten der kulturellen Bildung nach 

Sachsen geflossen. Mit dem Start der Servicestelle sollen 

nun noch mehr sächsische Projekte für Kinder und Ju-

gendliche im Alter von drei bis 18 Jahren von diesem 

Programm profitieren. 

Ein wichtiger Ansatzpunkt dieses Bundesprogramms ist, 

und deshalb lohnt es sich, das zu fördern: Zur Durchfüh-

rung dieses Projektes sollen drei Einrichtungen aus 

verschiedenen Bereichen zusammenwirken: Bildung, 

Jugend und Kultur. Diese Bündnisse sind darauf angelegt, 

auch nach Abschluss des Kernprojekts weiter zu bestehen. 

Sie müssen bei der Projektantragstellung auch die Nach-

haltigkeit nachweisen. Dies ist Teil der Landesstrategie 

des Freistaates Sachsen. 

Damit zum vierten Leitziel. Das Angebot der kulturellen 

Kinder- und Jugendbildung im Freistaat Sachsen hat eine 

hohe Qualität. Um dies zu erreichen, ist zuallererst eine 

Verständigung auf einen gemeinsamen Qualitätsrahmen 

für Angebote der kulturellen Bildung in Sachsen notwen-

dig; denn es gibt nicht nur Theater und Orchester, sondern 

natürlich auch die kleinen soziokulturellen Einrichtungen. 

Dies soll bis zum Jahr 2020 gemeinsam mit den Akteuren 

aus der Praxis geschehen. 

Zur Sichtbarmachung von Angeboten der kulturellen 

Bildung mit einer hohen Qualität habe ich mich entschie-

den, alle zwei Jahre einen sächsischen Preis für Kunst und 

Demografie auszuloben. Das ist quasi unser Preis für 

kulturelle Bildung. Dieser stand in seiner ersten Durch-

führung im Jahr 2017 unter dem Motto „Kultur lebt 

Demokratie“. Damals hatten wir 84 Einreichungen gleich 

beim Start. Dieser große Anklang zeigt sehr deutlich die 

hohe Bedeutung der kulturellen Bildung und auch die 

Bedeutung so eines Preises, das sichtbar zu machen. In 

diesem Jahr steht der Preis unter dem Titel „KunstZeit-

Alter“ für ein Projekt, das bereits ausgelobt wurde, das 

Soziokulturelle Zentrum „Geyserhaus“ in Leipzig. Dabei 

geht es jetzt um das Thema Familie und kulturelle Leit-

bilder. Die Umsetzung erfolgt im Laufe dieses Jahres, und 

wir werden sehen, wie dieses Projekt sich gestaltet. 

Doch was ist die Grundlage für hochwertige Arbeit? Das 

Vorhandensein von entsprechenden Fachkräften. So 

formuliert das fünfte Leitziel für die Sächsische Lan-

desstrategie zur Stärkung der kulturellen Bildung: „Der 

Freistaat sichert die qualifizierte Aus- und Fortbildung 

von Fachpersonal, welche Angebote der kulturellen 

Kinder- und Jugendbildung realisieren.“ Sowohl pädago-

gische Fachkräfte als auch Fachkräfte aus dem Kunst- und 

Kulturbereich sollen in Aus- und Fortbildung die große 

Bedeutung von Angeboten kultureller Bildung und 

entsprechende fachliche Methoden vermittelt bekommen. 

Das ist eine Lücke, die wir heute haben. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Vieles von dem, 

was ich gerade geschildert habe, konnten wir in den 

letzten Jahren bereits auf den Weg bringen, aber mindes-

tens genauso vieles liegt noch vor uns, wenn wir uns die 

40 Maßnahmen ansehen. Ich sage Ihnen ganz offen: Das 

kostet natürlich auch Geld, denn auch kulturelle Bildung 
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kostet nun einmal Geld, aber sie ist mehr wert als das 

Geld. Sie schafft gesellschaftlichen Mehrwert. Eine Basis 

für die vielen positiven Entwicklungen bei der kulturellen 

Bildung der letzten Jahre ist, dass die verfügbaren Haus-

haltsmittel seit Beginn der Legislaturperiode dank der 

Priorisierung auch der Koalition – denn Kultur war der 

erste Punkt im Koalitionsvertrag – in dieser Legislaturpe-

riode signifikant gestiegen sind. 

Hinzu kommt, dass mit der Stärkung der Kulturräume 

auch die kulturelle Bildung gerade in den ländlichen 

Räumen gestärkt werden konnte. Kein Kind, kein Jugend-

licher im ländlichen Raum soll kulturell abgehängt sein, 

denn sie haben die gleichen Ansprüche und Rechte auf 

Bildung wie die Kinder und Jugendlichen in den Groß-

städten. 

An die Kolleginnen und Kollegen des Kultus-, Sozial- 

und Integrationsministeriums, natürlich auch an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Haus, möch-

te ich an dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank für 

die Erstellung dieses Konzeptes sagen. Darüber hinaus 

danke ich aber auch den Jugendlichen aus dem Jugenddia-

log sowie den Vertreterinnen und Vertretern der Vielzahl 

der Kulturräume, der Netzwerkstellen, des Landesamtes 

für Schule und Bildung, der Landeskulturverbände, der 

Migrationsselbstorganisation – um nur einige Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer in diesen zwei Jahren zu nennen. 

Jetzt geht es um die weitere konkrete Umsetzung. Wir 

stärken damit im wahrsten Sinne des Wortes der Zukunft 

den Rücken. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD, der CDU und den LINKEN – 

Beifall bei der Staatsregierung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Ich danke der Frau 

Staatsministerin. – Wir kommen zur Aussprache zur 

Fachregierungserklärung. Folgende Redezeiten wurden 

festgelegt: für die CDU 33 Minuten, DIE LINKE 24 Mi-

nuten, SPD 16 Minuten, AfD 12 Minuten, BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN 12 Minuten und die fraktionslosen Abge-

ordneten je 1,5 Minuten. 

Die Reihenfolge in der ersten Runde ist wie folgt: 

DIE LINKE, CDU, SPD, AfD, BÜNDNIS 90/DIE  

GRÜNEN, außerdem von den Fraktionslosen Frau Kolle-

gin Muster, Herr Kollege Wurlitzer und Frau Kollegin 

Kersten. Wir beginnen mit der Fraktion DIE LINKE, und 

das Wort ergreift Herr Kollege Sodann. 

Franz Sodann, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr Präsi-

dent! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Über die 

Wichtigkeit der kulturellen Bildung für den gesellschaftli-

chen Zusammenhalt, für Toleranz, für Empathiefähigkeit, 

besonders in der heutigen Zeit, der Ausbildung von 

Kreativität, der Persönlichkeitsentwicklung, des solidari-

schen Handelns bis hin zum Selbstwertgefühl haben wir 

schon einiges gehört und sehr oft darüber in diesem 

Hause gesprochen – genauso wie Sie in den ersten sechs 

Seiten Ihres landesweiten Konzeptes zur kulturellen 

Kinder- und Jugendbildung eine Einleitung in selbiges 

geben, welches das vielfach Gesagte noch einmal wieder-

holt, ohne wirklich Lust auf das Weiterlesen zu machen. 

Es bleibt dabei: Der Begriff der kulturellen Bildung ist 

groß, so dehnbar in alle Himmelsrichtungen, die Inhalte 

so vielfältig. Von Musik, klassisch, modern, komponiert, 

gesungen – allein oder im Chor –, über die darstellenden 

Künste von Schauspiel, Regie und Tanz zur Literatur – 

geschrieben oder rezitiert – bis zu den bildenden Künsten 

– vom Töpfern bis zum Malen –, um nur einiges zu 

nennen. Die Orte sind divers – vom Kindergarten bis zur 

Schule, über die Vereine, Verbände, die soziokulturellen 

Zentren, offene Freizeittreffs, die Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe, die Museen, Theater, Orchester-

häuser, Bibliotheken, den Hort usw. Die handelnden 

Personen sind so zahlreich – Kulturschaffende, Künstle-

rinnen und Künstler, Lehrerinnen und Lehrer, Pädagogin-

nen und Pädagogen; und die Förderer sind mannigfaltig – 

da sind die Kommunen, die Kulturräume, die Kulturstif-

tung und die vier federführend verantwortlichen Ministe-

rien des Kultus, des Sozialen, der Gleichstellung und der 

Wissenschaft und Kunst. 

All diese Akteurinnen und Akteure, Orte und Möglichkei-

ten soll das vorliegende Konzept nun zusammenführen. 

Die Idee dazu entspringt Ihrem Ministerium, sehr geehrte 

Frau Staatsministerin Dr. Stange. Im Jahr 2008 wurde 

dazu eine interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet, 

doch dann geschah erst einmal fünf Jahre lang nichts. 

Wahrscheinlich gab es einen Regierungswechsel und – 

ach – nun liegt es nach zehn Jahren Arbeitsgruppe, 

37 Sitzungen später und einem erneuten Regierungswech-

sel im Form von 19 Seiten endlich auf dem Tisch. 

Auch wir sind dem Ansinnen, solch ein Konzept zu 

erstellen, gefolgt und haben in der Debatte im Jahr 2015 

Ihrem Antrag dazu zugestimmt. Auch wird es die Vereine 

und Verbände in diesem Land wahrscheinlich freuen, dass 

sie nun endlich etwas in den Händen halten, womit sie 

versuchen können zu arbeiten, womit sie versuchen 

können auch einzufordern. Uns freut es auch, dass The-

men wie die interkulturelle Bildung, die Problematik der 

Honorierung von Kulturschaffenden, welche im Antrag 

der CDU/SPD-Koalition zur Stärkung der Kulturellen 

Bildung noch nicht beschrieben waren, jedoch in der 

Debatte von uns benannt worden sind, in das Konzept 

Einzug gehalten haben. Leider wurden die Vereinfachung 

und die Vereinheitlichung von Förderrichtlinien und -kri-

terien nicht berücksichtigt. 

Wenn Sie nun, sehr geehrte Frau Staatsministerin 

Dr. Stange, davon reden, dass auch die Kinder und Ju-

gendlichen in den ländlichen Regionen Kulturzentren, 

Theater, Museen ohne Benachteiligungen erreichen 

sollen, dass Sie einsehen, dass im ländlichen Raum ein 

Gefühl des Abgehängtseins und der Perspektivlosigkeit 

entstanden ist, wenn dort den Kindern die kulturelle 

Teilhabe schwieriger gelingt als in den urbanen Zentren, 

weil Nahverkehrsanbindungen fehlen, Mobilität dadurch 

höhere Kosten verursacht, und wenn Sie dann zum 
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Schluss noch sagen: Das muss ein Ende haben!, kann ich 

Ihnen, der Staatsregierung und der Regierungskoalition, 

zu dieser Erkenntnis nur gratulieren. 

(Beifall bei den LINKEN und der SPD) 

Aber ich muss Ihnen auch sagen, dass Sie die Kulturräu-

me, welchen Sie jetzt eine Schlüsselrolle zur Umsetzung 

Ihres Konzepts zukommen lassen, seit 2005 sträflich 

vernachlässigt haben, sie in ihren Strukturen alleingelas-

sen haben. Seit Jahren weisen wir darauf hin, dass die 

Kulturräume mit Aufgaben überfrachtet sind, dass der 

finanzielle Ausgleich seitens des Landes nicht Schritt hält 

mit der Lohnentwicklung, nicht Schritt hält mit den 

Herausforderungen des demografischen Wandels und 

auch des demokratischen Wandels in unserem Lande. 

Seit dem Jahr 2014 sind Sie nun stets bemüht, in jeden 

Doppelhaushalt eine Geldspritze hineinzugeben, welche 

doch in aller Regelmäßigkeit verpufft. Das große Rad auf 

dem Gebiet der Kunst und Kultur, auf dem Gebiet des 

Kulturraumgesetzes, haben Sie auch in dieser Legislatur 

nicht gedreht. Leider! Vielleicht setzen Sie nun zum Ende 

der Legislatur Ihre Hoffnung, es doch noch drehen zu 

können, auf dieses von Ihnen vorgelegte Konzept. Aber 

auch hier muss ich Sie enttäuschen. 

Denn es ist weder strukturell noch finanziell so untersetzt, 

dass man auch nur erahnen könnte, wie all Ihre Pläne 

umgesetzt werden sollen bzw. können. Was bedeutet zum 

Beispiel das Mittlerziel 4.1.1, laufende Nummer 1 „Die 

Angebote der Kultureinrichtungen im Bereich der kultu-

rellen Kinder- und Jugendbildung sind für die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer kostenfrei“ praktisch? Meinen Sie 

damit nur die Projekte der kulturellen Bildung, die als 

solche ausdrücklich gefördert werden und dann kostenlos 

zur Verfügung gestellt werden sollen? Das hieße doch im 

Umkehrschluss: Alle anderen, die kulturelle Bildung 

betreiben, zum Beispiel die Theater und Orchester in 

diesem Land, betreiben eigentlich keine kulturelle Bil-

dung, weil sie Eintritt nehmen müssen. Oder heißt es, dass 

die Theater und Orchester, welche jetzt ihren Wirkungs-

grad aufgrund der Theaterpaktmittel hin zu mehr kulturel-

ler Bildung vergrößern müssen, dürfen dann keinen 

Eintritt mehr nehmen? Ein Theaterbesuch in Görlitz in der 

Reihe „Junge Konzerte“ kostet für Kinder 4 Euro Eintritt. 

Ist das dann keine kulturelle Bildung? 

Wenn Sie zu Beginn Ihres Konzeptes mit dem geweiteten 

Kulturbegriff arbeiten, müssen Sie ihn vor diesem Punkt 

wieder stark einengen. Wenn Sie es ernst meinten mit 

dem Begriff der Kostenfreiheit, sollten Sie als erste 

Maßnahme Ihren Antrag zur Gewährung einer Zuwen-

dung gemäß Förderrichtlinie kulturelle Bildung schnells-

tens überarbeiten. Denn in diesem werden noch Eigenmit-

tel des Antragstellers und vor allem Einnahmen aus der 

Maßnahme gefordert. 

Sie haben vorhin gesagt, dass in Zukunft alle Orte der 

kulturellen Bildung für die Kinder und Jugendlichen bis 

16 Jahre kostenlos sein sollen – ja, sollen. Das klingt alles 

sehr schön. Aber, wie? 

Dann kommen wir zum nächsten Punkt: In der Schule 

sollen die Schülerinnen und Schüler musisch-künstle-

rische Fähigkeiten entwickeln. Wollen Sie das etwa damit 

erreichen, dass Sie Unterrichtsstunden kürzen und die 

kulturelle Bildung weiter in die Ganztagsangebote verla-

gern, und am Ende können jedoch nur die Kinder teil-

nehmen, die schon musische Interessen haben, aber nicht 

alle? 

Wollen Sie damit erreichen, dass schon heute in der 

Grundschule der Musik- und Kunstunterricht zu 60 % 

nicht von Fachlehrerinnen und -lehrern erteilt wird? Wie 

stellen Sie sich die Realisierung Ihres Mittlerzieles vor, 

wonach in den Kommunen bis 2022 geeignete Räume und 

Orte in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen für 

Angebote kultureller Kinder- und Jugendbildung zur 

Verfügung stehen sollen, wenn Jugendzentren in den 

Kommunen geschlossen werden, sei es, weil die Kommu-

nen die Räumlichkeiten für andere; aus ihrer Sicht nützli-

chere Dinge brauchen, sei es, weil zu wenig Kinder und 

Jugendliche sie nutzen oder weil schlichtweg das Geld 

fehlt? 

Was ist mit der Aussage, Ganztagsangebote seien ange-

messen finanziert? Dies sind sie eben nicht. Wenn Sie 

jetzt auch noch den Sport teilweise in den GTA-Bereich 

auslagern, dann reichen auch nicht die jetzt geplanten 

Mittelerhöhungen im Doppelhaushalt. Wir haben in 

Sachsen über 1 300 Schulen mit Ganztagsangeboten. Die 

derzeitigen Mittel reichen aber gerade für zwei offene 

Angebote in der Woche für jeden Schüler, für jede Schü-

lerin aus. Federführend in diesem Punkt wie auch in der 

interministeriellen Arbeitsgruppe ist das Staatsministeri-

um für Kultus, welches aber noch nicht einmal selbst über 

eine eigene Förderrichtlinie „Kulturelle Bildung“ verfügt; 

das muss man sich doch einmal überlegen und auf der 

Zunge zergehen lassen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Wie erklären Sie mir die Aussage, in den Ausbildungs- 

und Studiengängen für pädagogische Fachkräfte, Erziehe-

rinnen und Erzieher würden Intentionen kultureller 

Kinder- und Jugendbildung vermittelt, wenn doch 90 % 

der Ausbildung an privaten Schulen erfolgt, auf die Sie 

gar keinen Einfluss haben, geschweige denn wissen, nach 

welchem Qualitätsstandard da unterrichtet wird? 

(Aline Fiedler, CDU: Bildungsplan!) 

– Aber Sie kommen doch gar nicht in die Schulen hinein. 

Soweit ich weiß, haben Sie noch nicht – – 

(Aline Fiedler, CDU: Sie haben gerade über  

Kita-Erzieherinnen und -Erzieher geredet!) 

– Wir sprechen über Erzieherinnen und Erzieher, und 

momentan bezahlen sie ihre Ausbildung noch selbst. 

Ganz groß ist das Mittlerziel 4.2.1, laufende Nummer 4: 

„Bei der Förderung von Angeboten zur kulturellen Kin-

der- und Jugendbildung wird berücksichtigt, dass Kind-

heit und Jugend jeweils eigenständige Lebensphasen 

sind.“ Was für eine konzeptionelle Erkenntnis! 
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Weiter im Text: „Akteure, welche Angebote kultureller 

Kinder- und Jugendbildung im Rahmen von durch die 

Staatsregierung unmittelbar initiierten bzw. konzipierten 

Programmen realisieren, werden angemessen entlohnt 

bzw. finanziert.“ – Das halte ich schon für ein wenig 

frech. Was ist denn mit den anderen in der kulturellen 

Bildung Tätigen? Haben sie kein Anrecht auf Bezahlung? 

Sie erwähnten 35 Euro. Aber wie sollen sie es denn 

leisten? 

So könnte man fortfahren und fast jede einzelne Maß-

nahme hinterfragen. Das ist kein Konzept, sondern ein 

Wunschkonzert. Nichts, aber auch gar nichts deutet auf 

realistische Untersetztheit hin. Sicherlich, es sind viele 

löbliche Ziele, von denen auch mir etliche gefallen, aber 

von deren Machbarkeit und Umsetzung kein Wort. 

In der Medieninformation zum landesweiten Konzept 

heben Sie hervor, Frau Staatsministerin Dr. Stange, 

ebenso in Ihrer Rede, dass für die Förderung von Maß-

nahmen der kulturellen Kinder- und Jugendbildung 

jährlich über 7 Millionen Euro zur Verfügung stehen, 

6 Millionen davon allein für die Musikschulen, darin sind 

jedoch auch die Mittel für das Programm „Jedem Kind 

sein Instrument“ von 425 00 Euro enthalten. Es ist also 

nichts mit 6 Millionen für die Musikschulen. 

(Staatsministerin Dr. Eva-Maria Stange: Doch!) 

Es verbleibt nach Adam Ries noch 1 Million Euro zur 

Förderung von Projekten der kulturellen Bildung. Diese 

werden jedoch durch 300 000 Euro für Mobilitätsprojekte 

im ländlichen Raum und 210 000 Euro zum Unterhalt der 

Netzwerkstellen in den Kulturräumen geschmälert. 

(Aline Fiedler, CDU:  

Das ist doch auch kulturelle Bildung!) 

Schauen wir doch einmal nach. – Für Projekte der kultu-

rellen Bildung, für einzelne. 

(Dr. Stephan Meyer, CDU:  

Ist das keine kulturelle Bildung?) 

– Hören Sie doch erst einmal weiter zu. – Punkt 1: Schau-

en wir doch einmal, wie weit wir da in der Vergangenheit 

gekommen sind. Die Musikschulen sind in Ihrem Kon-

zept der 40 Punkte als – ich zitiere – „öffentliche Kultur- 

und Bildungseinrichtungen, die Elemente der außerschuli-

schen Jugendbildung, der schulischen Bildung, der 

kulturellen Bildung und der musischen Erziehung in sich 

vereinen“ ausgewiesen. Das klingt, als käme den Musik-

schulen in diesem Land ebenso eine Schlüsselposition für 

die kulturelle Bildung und für die Umsetzung Ihres 

Konzeptes zu. 

Ich betone es an dieser Stelle noch einmal, und ich werde 

nicht müde, es immer wieder in diesem Hause deutlich zu 

sagen, dass Sie die Musikschulen seit nunmehr 16 Jahren 

nahezu unverändert fördern. Auch die 425 000 Euro mehr 

im letzten Doppelhaushalt konnten nichts daran ändern, 

dass die Förderquote seitens des Landes stetig sinkt. Lag 

sie im Jahr 2002 noch bei knapp 14 % am Gesamthaushalt 

der Musikschulen, so sind es im Jahr 2017 nur noch 

10,6 %, und dies, obwohl in dem genannten Zeitraum die 

Zahl der Schülerinnen und Schüler sich fast verdoppelt 

hat, und das, obwohl mehr und mehr freie Lehrkräfte aus 

den Musikschulen besonders in den ländlichen Räumen 

fliehen, um zu Seiteneinsteigern an den sächsischen 

Schulen zu werden. Wer könnte ihnen das verübeln, 

werden sie doch nun erstmals vernünftig bezahlt? 

So sieht also Wertschätzung einer originären Einrichtung 

kultureller Bildung Ihrerseits aus. Sorgen Sie endlich 

dafür, dass in den Musikschulen mehr Fachpersonal 

eingestellt werden kann und dass dieses auch ordentlich 

bezahlt wird! 

(Beifall bei den LINKEN) 

Doch schauen wir weiter, Punkt 2: Sie sprechen in Ihrem 

Konzept von Unterstützung der ländlichen Räume, von 

Mobilität, von besserer Verzahnung von Schule und 

kulturellen Einrichtungen, von der Teilhabe für Menschen 

mit Behinderungen und Benachteiligungen, von einer 

besseren Fort- und Weiterbildung, von integrativen 

Maßnahmen – alles gute Dinge. Jedoch lassen Sie im 

gleichen Moment zu, dass durch die magere Ausstattung 

Ihrer Förderrichtlinie kulturelle Bildung, Projekte und 

Ideen, die alle zur Erfüllung der eben genannten Aufga-

ben beitragen könnten, gar nicht zum Zuge kommen. Hier 

eine Auswahl, eine kleine Liste: 

(Der Redner hält eine Liste hoch.) 

2016, Antrag aus dem Kulturraum Erzgebirge/ 

Mittelsachsen, Kulturbus 4.0 – abgelehnt; Antrag aus der 

Stadt Leipzig, Tanz und Musik an integrativen Kinderta-

gesstätten – abgelehnt; 2017, Antrag landesweit „Freies 

künstlerisches Erzählen an sächsischen Schulen“ – abge-

lehnt; Antrag aus der Stadt Leipzig, „Früh übt sich“, 

Modellprojekt für musische Bildung und Förderung 

bildungsbenachteiligter Kinder – abgelehnt; Antrag der 

Stadt Dresden, „Get up! Stand up!, Dresdner Schü-

ler*innen proben den Aufstand“, Theaterprojekt – abge-

lehnt; 2018, Antrag landesweit, „Neuland – Kulturbünd-

nisse im ländlichen Raum“ – abgelehnt; Antrag landes-

weit, Fortbildungsreihe zur Qualifikation von Kitaerziehe-

rinnen und -erziehern im Bereich ästhetischer Bildung im 

frühkindlichen Bereich – abgelehnt; Antrag aus dem 

Kulturraum Meißen/Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, 

Erweiterungsmodul zur Präsentation der Angebote im 

Bereich der kulturellen Bildung – abgelehnt, und noch ein 

Letztes: Antrag der Stadt Leipzig, das Projekt „Electronic 

Sound kids“, offenes Musiklabor, Schnupperstunde und 

Projekte an Schulen – abgelehnt. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage, Herr Kollege Sodann? 

Franz Sodann, DIE LINKE: Ja. 

(Zuruf von der LINKEN: Abgelehnt!) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Die Zwischenfrage ist 

gestattet; das Ja galt da auch. 
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Franz Sodann, DIE LINKE: Nicht abgelehnt. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Bitte, Frau Kollegin. 

Hanka Kliese, SPD: Vielen Dank, Herr Präsident. – Herr 

Sodann, ist auch Ihnen bekannt, dass es sich bei der 

Bewerbung von verschiedenen Projekten um Fördermittel 

stets um einen Wettbewerb handelt, bei dem es abgelehnte 

und auch mindestens genauso viele angenommene Be-

werberinnen und Bewerber gibt? 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

Franz Sodann, DIE LINKE: Das ist mir bekannt. – 

Gegenfrage, Frau Kliese: Ist Ihnen bekannt, dass, wenn 

wir – – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das geht nicht; Sie 

müssen erst antworten. 

Franz Sodann, DIE LINKE: Dann antworte ich Ihnen 

ganz anders. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Genau. 

Franz Sodann, DIE LINKE: Ja, es ist mir bekannt. Aber 

mir ist auch bekannt, dass mit den eben berechneten 

Beispielen 490 000 Euro zur Förderung von Projekten der 

kulturellen Kinder- und Jugendbildung übrig bleiben. Was 

fange ich mit 490 000 Euro an? Da entsteht dann nämlich 

solch eine Liste, und ich glaube nicht, dass das, was ich 

hier vorgelesen habe, qualitativ so schlecht gewesen wäre, 

dass man es hätte ablehnen müssen, zumal all diese Dinge 

auch landesweit gedacht waren. Das ist der Punkt. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Das ist nämlich auch der Punkt, auf den ich jetzt komme: 

Gerade einmal ein bis maximal vier Klein- und Kleinst-

projekte konnten durch diese Förderrichtlinie in den 

einzelnen Kulturräumen pro Jahr durchgeführt werden. 

Wenn Sie mir jetzt weismachen wollen, dass dies ein Netz 

der kulturellen Bildung über das Land ist, verstehe ich Sie 

auf ganz vielen Ebenen nicht mehr, sehr geehrte Frau 

Staatsministerin Stange. 

Wenn Sie tatsächlich schnell etwas verbessern möchten, 

dann statten Sie diese Richtlinie im nächsten Doppel-

haushalt schlichtweg besser aus. Aber so, wie es im 

derzeitigen Haushaltsentwurf aussieht, ist davon keine 

Rede. Natürlich werden Sie mir jetzt wieder sagen, es 

gebe auch noch die Kulturstiftung – Sie sprachen es ja an 

–, auch sie fördere im Bereich kulturelle Bildung. Richtig; 

aber dann sage ich Ihnen: Auch diese Richtlinie ist finan-

ziell nicht entsprechend ausgestattet. Allein in diesem Jahr 

gab es, wie es aus den Antworten auf meine Anfragen 

zum Doppelhaushalt zu entnehmen ist, 554 Anträge auf 

Projektförderung mit einem Volumen von 6 Millionen 

Euro, von denen jedoch nur die Hälfte von 2,9 Millio-

nen Euro bewilligt werden konnten, genau wie in den 

Jahren zuvor nur die Hälfte. 

Das ist ein gravierendes Zeichen. Das hat mit Qualitäts-

standards, die nicht erfüllt wurden, nichts zu tun. 

Außerdem Folgendes: Mit einem beschlossenen Antrag 

der CDU/SPD-Koalition zur Stärkung der kulturellen 

Bildung aus dem Jahr 2015 hier in diesem Haus, dem wir 

zugestimmt haben, wurde die Staatsregierung aufgefor-

dert, ein strategisches Konzept zu erarbeiten. Die Beto-

nung liegt auf „strategisch“. Es sollte darstellen, wie allen 

Altersgruppen – unabhängig von ihrem Wohnort, der 

sozialen und kulturellen Herkunft – der Zugang zu Ange-

boten der kulturellen Bildung ermöglicht werden soll, und 

Vorschläge für die bessere Erreichbarkeit von außerschu-

lischen Lernorten beinhalten. All dies ist aber mit dem 

vorliegenden Konzept nicht erreicht worden. 

Des Weiteren heißt es in der Begründung – ich lese vor: 

„Hierzu sind die finanziellen und strukturellen Rahmen-

bedingungen in einem landesweiten Konzept darzustellen, 

damit eine entsprechend gestaltete kulturelle Bildung vor 

Ort nachhaltig Entfaltung findet.“ Genau hier liegt die 

Krux, denn diese Untersetzung ist mit keiner Faser in 

Ihrem Konzept zu finden. Im Grunde ist der Ansatz Ihres 

Konzeptes gut, viele Ideen, wenngleich nicht gleich 

umzusetzen, auch neue. Aber es bleibt unklar, wie diese 

Leitziele umgesetzt werden sollen. Welcher Maßnahmen 

bedarf es zur Umsetzung in den einzelnen Ministerien? 

Welche Nahziele gibt es, die im Grunde schnell durch 

eine bessere Ausstattung von Förderern, Akteurinnen und 

Akteuren zu erreichen wären? Welche Fernziele, die 

strategisch gänzlich anders gelöst werden müssten, zum 

Beispiel die bessere Erreichbarkeit? Es reicht kein Thea-

terbus, da braucht es schon eine Gesamtbetrachtung und 

auch eine Neuausrichtung des ÖPNV. 

Bei der Steigerung der Attraktivität des ländlichen Rau-

mes für Familien reicht es nicht, sich auf die Kinder und 

Jugendlichen zu beschränken. Dann muss ich auch über 

Eltern und Großeltern, über Schulen, Ganztagsschulen 

reden, über Krippen, Kindertagesstätten als grundsteinle-

gende Orte der Bildung mitdenken, darüber, wie ich dem 

Fachkräftemangel, der Abwanderung von Musikpädago-

ginnen und Musikpädagogen an den Musikschulen 

begegnen will. 

Wie will ich die Kulturschaffenden, die freien Projektträ-

ger, die Künstlerinnen und Künstler in den soziokulturel-

len Zentren, den Museen, Bibliotheken in Zukunft or-

dentlich bezahlen – und nicht lapidar schreiben: „werden 

angemessen vergütet“. Das ist mir an dieser Stelle einfach 

zu schwach. Ich will wissen – und ich denke, andere auch 

–, was bedarfsgerecht bedeutet und welche Analyse 

diesem Wort zugrunde liegt. Was sind die Rahmenbedin-

gungen, und wie sehen diese aus usw.? Wenn Sie all das 

in einer Nachbetrachtung beherzigen und einarbeiten 

würden, dann gäbe es ein Konzept zur Stärkung der 

kulturellen Bildung in diesem Land. 

Doch an den Taten sollen wir Sie messen. Eine Möglich-

keit dazu haben Sie in den Verhandlungen zum nächsten 

Doppelhaushalt. Schauen Sie sich unsere Änderungsan-

träge einmal genau an; zum Beispiel über die Förderricht-
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linie Kulturelle Bildung. Denen können Sie dann getrost 

zustimmen und von sich sagen, wir sind einen Schritt 

gegangen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN und  

den fraktionslosen Abgeordneten) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Die Aussprache zur 

Fachregierungserklärung wurde von Herrn Kollegen 

Sodann für die Fraktion DIE LINKE eröffnet. Jetzt 

spricht für die CDU-Fraktion Frau Kollegin Fiedler. 

Aline Fiedler, CDU: Herr Präsident! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Zunächst, Herr Sodann, ist es nicht 

unser Anliegen, das große Rad zu drehen, weil wir in 

unserer Politik weniger auf Effekte setzen, sondern wir 

setzen auf eine solide Arbeit 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Aha!) 

und sind deshalb dankbar, dass dieses Konzept jetzt 

vorliegt und wir darüber debattieren können. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

Für die Koalition hat das Thema kulturelle Bildung einen 

sehr hohen Stellenwert. Das beginnt mit der Verankerung 

des Ganzen im Koalitionsvertrag von CDU und SPD ganz 

weit vorn und setzt sich seit 2014 in verschiedenen 

Maßnahmen fort. Doch all diese politische und finanzielle 

Unterstützung würde nicht ihre Wirkung entfachen, wenn 

sich nicht jeden Tag viele mit Enthusiasmus und Begeiste-

rung der kulturellen Bildung in unserem Freistaat widmen 

würden. Bei aller politischen Auseinandersetzung möchte 

ich an dieser Stelle diesen Menschen ganz herzlich 

danken. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

Sie übernehmen keine leichte Aufgabe, aber sie ist enorm 

wichtig und nicht leicht, weil es eines klugen Angebotes 

bedarf, Kinder und Jugendliche zu fordern, aber nicht zu 

überfordern, und sie aus ihrer heute häufig digitalen Welt 

abzuholen. So besteht ein Twitter-Text aus maximal 

280 Zeichen, Goethes Faust im ersten Teil aus über 

30 000 Worten. 

Das ist eine wichtige Aufgabe, weil das kulturelle Erbe 

unserer Vorfahren unsere Nachfahren weiter schützen 

sollen. Deshalb müssen wir dafür Sorge tragen, dass 

Kinder und Jugendliche wahrnehmen, welcher Schatz und 

welche Einmaligkeit das ist. 

Auch gehen immer wieder wichtige kreative Impulse für 

Sachsens Entwicklung aus unserer Kultur hervor. Diese 

gute Entwicklung und Tradition wollen wir fortführen. 

Natürlich bietet unsere Kultur auch den Anker, die wich-

tigen Diskussionen über die großen Fragen des Lebens zu 

führen – über Herkunft und Zukunft und das gesellschaft-

liche Miteinander. 

Kultur wird nicht alle Probleme lösen, durch sie werden 

auch nicht alle zu besseren Menschen, aber sie erweitert 

den Blick, schafft Verbindung, Begeisterung, Neugier, 

Kreativität und ermuntert zum Engagement in der Ge-

meinschaft. 

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen 

Kulturrates, fasst es in zwei Sätzen zusammen: „In der 

Kunst und auch in der kulturellen Bildung wollen wir 

nicht erziehen. Es geht um einen anderen Zugang, den 

man zu etwas hat, zum Beispiel sehen zu lernen.“ Der 

Freistaat unterstützt die kulturelle Bildung auf vielfältige 

Weise, unter anderem durch die Musikschulen, das 

Musikgymnasium, das Projekt „Jedem Kind ein Instru-

ment“, mit der Erhöhung der Kulturraummittel, das 

Projekt „Pegasus – Schulen adoptieren Denkmale“, das 

Bibliotheksprojekt „Kilian – Kinderliteratur anders“, mit 

der deutlichen Erhöhung der Projektmittel im Kulturmi-

nisterium. 

Immerhin ist für das nächste Jahr wieder eine Erhöhung 

verankert. Ich würde Sie, Herr Sodann, einmal bitten, in 

Ihre eigene Kleine Anfrage hineinzuschauen. Darin steht 

nicht nur, welche Projekte nicht gefördert werden, son-

dern auch, welche gefördert werden. Man kann einmal 

hineinsehen: „Kinder und Jugendwettbewerb FABULIX – 

zugestimmt, „Mit Musik in den Hort“ – zugestimmt, 

„Integration und Teilhabe mit inklusiver Zielrichtung“ – 

zugestimmt, „KuBiMobil“ – zugestimmt, „BackMobil“ – 

zugestimmt. Ich erspare mir, diese Liste noch fortzuset-

zen. Es sind deutlich mehr, als Sie es als Ablehnung hier 

vorgetragen haben. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

Es geht noch weiter: Es gibt das sächsische Schultheater-

treffen. Es gibt die Förderung der Stelle „KOST – Koope-

ration Schule und Theater in Sachsen“, die die Verbin-

dung von Kunst und Schule fördert, den Fonds für den 

Instrumentenankauf. Allein aus diesem Fonds konnten 

bislang für über 60 Ensembles über 200 Instrumente 

angeschafft werden. 

Es ist bei dieser Thematik, mit der wir uns heute beschäf-

tigen, richtig, auch immer die Erreichbarkeit zu bespre-

chen. Das betrifft insbesondere den ländlichen Raum, und 

darüber müssen wir reden. Es ist uns ein großes Anliegen, 

zu helfen, die Hürde zu überwinden. Deshalb war es für 

uns als Koalition sehr wichtig, bei der Erhöhung der 

Mittel für die kulturelle Bildung neben neuen Projekten 

die Erreichbarkeit mit zu bedenken und Mobilität zu 

unterstützen. Wir haben uns auf einen Weg gemacht. Ich 

denke, es gibt gute Beispiele, sehr tolle Beispiele, bei 

denen das gelingt. 

Die Ministerin hat das Projekt „KuBiMobil“ vorgestellt, 

das im Kulturraum Oberlausitz/Niederschlesien toll 

gemacht wird, nicht nur, dass die Erreichbarkeit zu den 

Einrichtungen gefördert wird. Die Idee, dass die Fahrzeit 

schon kreativ gestaltet wird, ist neu hinzugekommen. 

Allein in diesem Jahr haben fast 15 000 Jugendliche 
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dieses Projekt in Anspruch genommen. Ich denke, dass es 

ein gutes Zeichen ist und wir uns auf den richtigen Weg 

gemacht haben. Es ist schön, dass es solche Initiativen 

gibt. Es gibt keinen Grund, das hier in irgendeiner Art und 

Weise kleinzureden. Es ist eine wunderbare Sache, und 

wir wollen das auch weiter unterstützen. 

Wir wollen nicht nur das Geld zur Verfügung stellen. Uns 

ist auch wichtig, dass es einen schmalen Fördermecha-

nismus gibt, dass es relativ unbürokratisch stattfindet und 

die Initiativen schnell zu Geld kommen. 

(Beifall bei der SPD und der Staatsregierung) 

Nicht nur diese Projekte stehen bei uns auf der Agenda, 

sondern auch die großen staatlichen Einrichtungen: 

Landesbühnen, Museum für Archäologie, die Semper-

oper, die Staatlichen Kunstsammlungen. Die Ministerin 

hat es erwähnt: Vor wenigen Wochen hat die erste Kin-

derbiennale im Japanischen Palais eröffnet. Aber mindes-

tens genauso wichtig ist es, dass die Kinder und Jugendli-

chen den Zugang zu den kulturellen Einrichtungen vor 

Ort finden, weil das die Schatzkammern von lokalem 

Wissen und von Erfahrungen sind, die weitergetragen 

werden sollen. 

Eine Einrichtung, bei der das par excellence gelingt, sind 

die Bibliotheken. In Sachsen gibt es über 450 Bibliothe-

ken im gesamten Land. Diese bieten sich neben der 

klassischen Ausleihe als Orte des Treffens und Zusam-

menhalts an. Aus diesem Grund ist es für uns in der 

Kulturpolitik wichtig, dass dieses Bibliotheksnetz auch im 

digitalen Zeitalter bestehen bleibt, und zwar physisch vor 

Ort. 

(Beifall des Abg.  

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU) 

Deshalb haben wir uns als Kulturpolitiker vorgenommen, 

die Bibliotheken auf diesem Weg noch stärker zu unter-

stützen. Es gibt die Landesstelle für Bibliothekswesen. Es 

gibt die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek, 

die ein wunderbares Know-how haben. Es muss noch 

besser gelingen, diese beiden Angebote miteinander zu 

vernetzen und den Bibliotheken dieses Wissen und Know-

how leichter zugänglich und abrufbar zu machen. Wir 

wollen, dass die Bibliotheken als wichtige kulturelle 

Räume für die Gemeinden auch in den nächsten Jahren 

viele Besucher haben. 

Natürlich müssen wir beim Thema kulturelle Bildung 

auch über Schule sprechen, denn die vielen Lehrer sind 

hierbei enge Verbündete. Es ist bewundernswert, wie sie 

bei all dem, was sie zu tun haben, Schüler für Kunst und 

Kultur begeistern. Das trifft ebenso für die Erzieher zu. 

Ich war etwas erschrocken, Herr Sodann, als Sie Ihre 

Meinung hier verlautbart haben, dass es, wenn die Erzie-

her eine Ausbildung in einer Privatschule machen, per se 

eine schlechte Ausbildung ist. Das finde ich eine Einstel-

lung, die schwierig ist. Das wäre richtig, wenn es ohne 

Kontrolle und ohne Curriculum laufen würde. Das ist aber 

nicht so. 

Das Zweite ist, dass wir seit längerer Zeit einen Bildungs-

plan haben, mit dem auf die Entwicklung künstlerischer 

Empfindungen Wert gelegt wird. Ich glaube, Sachsen war 

eines der ersten Bundesländer, die diesen Bildungsplan 

eingeführt haben. Auch das ist richtig und wichtig. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

Ich bin deshalb sehr froh, dass das Thema kulturelle 

Bildung im Kunstministerium diese hohe Priorität ge-

nießt, aber ebenso im Kultusministerium, und dass die 

beiden Häuser nicht nur, aber auch in der Interministeriel-

len Arbeitsgruppe eng zusammenarbeiten. 

Der Freistaat hat eine hohe Verantwortung für Kultur, für 

die finanzielle und strukturelle Unterstützung der kulturel-

len Bildung. Dessen sind wir uns bewusst, aber wir sind 

nicht der einzige Partner. Damit sich dieses Netz auch 

weiterhin entwickeln kann, brauchen wir die Unterstüt-

zung der kommunalen Ebene und der Kultureinrichtun-

gen. Nur wenn es uns gelingt, das Thema als gemeinsa-

mes Ziel zu begreifen, werden wir die Entwicklung 

haben, die wir uns unter anderem mit dem Konzept für 

kulturelle Bildung vorgenommen haben. 

Das Theater Junge Generation in Dresden hat sich auf die 

Altersklasse zwei bis 16 Jahre spezialisiert. Sie haben sich 

im Leitbild aufgeschrieben: „Die Inszenierungen des TJG 

sollen ihrem Publikum Lust darauf machen, sich mit der 

Welt auseinanderzusetzen, und es motivieren, diese nicht 

nur auszuhalten, sondern sie anzunehmen und mitzuge-

stalten. Deshalb greift der Spielplan immer wieder wich-

tige gesellschaftliche Diskurse auf und befragt vorhande-

ne Stoffe nach ihrer Relevanz für die Gegenwart. Für 

ausnahmslos alle Inszenierungen gilt zudem ein hoher 

künstlerischer Anspruch.“ 

Das vorliegende Konzept der Staatsregierung folgt dieser 

schönen Idee und macht Vorschläge, wie es im gesamten 

Land umgesetzt werden kann. Es ist bei Weitem nicht so, 

dass nun alles morgen umgesetzt werden soll, sondern 

man macht sich auf einen Weg. Man muss auch die 

Partner dafür gewinnen. Das hat sich die Frau Staatsmi-

nisterin vorgenommen. Das finde ich aller Ehren wert. Ich 

kann ihr zusichern, dass wir sie auf diesem Weg unter-

stützen werden, weil wir es wichtig finden, kulturelle 

Bildung weiter zu fördern, zu stärken und voranzubrin-

gen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war Frau Kollegin 

Fiedler. Sie sprach für die CDU-Fraktion. Jetzt spricht für 

die SPD-Fraktion Frau Kollegin Hanka Kliese. Bitte. 

Hanka Kliese, SPD: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Immer, wenn in diesem Hause 

gerade im Kulturbereich ein Antrag zu lesen ist oder eine 

Debatte stattfindet, von der ich denke, ach, das tut einmal 
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gut, hier gibt es eigentlich nur Gutes zu berichten, ein 

schönes Thema, kommt Herr Sodann und ruft die kultur-

politische Apokalypse aus. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD,  

der CDU und der Staatsregierung) 

Das ist okay. Das ist Ihr gutes Recht. Aber ich möchte 

doch an der einen oder anderen Stelle die Dinge etwas 

schärfen. Bevor ich zu dem komme, was ich eigentlich 

zur kulturellen Bildung zu sagen habe, möchte ich gern 

auf zwei sehr pauschale Vorwürfe, die Sie gebracht haben, 

eingehen, um einige Schattierungen hineinzubringen, weil 

ich glaube, sie werden einigen Dingen, die wir in den 

letzten Jahren gemacht haben, und auch einigen Men-

schen aus dem Kulturbereich nicht ganz gerecht. 

Das eine ist das, was Sie in puncto Gehälter gesagt haben. 

Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Was ist eine ange-

messene Bezahlung? Wir wissen auch, dass es im Kultur-

bereich gerade außerhalb der Orchester noch viele 

Schwachstellen gibt, was die Gehälter betrifft. Ich muss 

Ihnen sagen: Wir haben hier in diesem Hause vor dem 

Sommer eine Lösung für die Orchester verabschiedet, die 

es ermöglicht, von jahrelangen Haustarifverträgen zum 

Flächentarif zurückzukehren, eine Bezahlung nach Flä-

chentarif, eine Rückkehr in die Fläche. Das ist für mich 

mitnichten verpufft. Das ist ein ganz großer Fortschritt, 

ein Paradigmenwechsel in der Kulturpolitik. Das bitte ich 

zu würdigen. 

(Beifall bei der SPD, der CDU  

und der Staatsregierung) 

Des Weiteren haben wir die Gelder für die Landeskultur-

verbände aufgestockt, die dadurch die Möglichkeit 

erhalten haben, an der einen oder anderen Stelle die 

Leute, die tatsächlich unter prekären Bedingungen gear-

beitet haben, besser zu bezahlen. Ich nenne als Beispiel 

den Literaturrat in Leipzig. Das ist für jeden Einzelnen 

eine vernünftige Lösung und ein Fortschritt und eben 

nicht verpufft, gerade wenn man die Leute einmal indivi-

duell befragt. 

Ein zweites Thema sind die nicht ausgebildeten Musik-

lehrerinnen und -lehrer. Das haben Sie angesprochen. Ja, 

das ist so. Der Lehrermangel betrifft auch die Fächer 

Kunst, Sport und Musik. Ich glaube aber, dass es gerade 

in diesen Fächern nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. 

Natürlich ist eine didaktische, eine pädagogische Ausbil-

dung sehr wichtig. Aber ich möchte Ihnen einmal an 

einem Beispiel erklären, warum das – auch wenn es ein 

Notbehelf ist, dass wir diese Seiteneinsteiger haben – ein 

großer Gewinn für eine Schule sein kann. 

In Chemnitz gibt es die Robert-Schumann-Philharmonie. 

Die Robert-Schumann-Philharmonie ist ein wunderbares 

Orchester, ein A-Orchester. Dort gab es eine Solohornis-

tin. Die Solohornistin bekam irgendwann ein Nervenlei-

den an ihrem Mund. Das ist bei Musikern, die Solo 

spielen müssen, relativ üblich, denn das ist eine sehr 

anstrengende Aufgabe. Sie hat daraufhin vom Solo ins 

Tutti zurückgehen müssen und irgendwann festgestellt, 

dass sie diesen Beruf nicht mehr ausüben kann. Sie ist 

heute Musiklehrerin. Ich kenne sie und kann nur sagen, 

ich könnte mir für mein Kind keine bessere Musiklehrerin 

vorstellen. Ich finde es einfach nicht fair, dass immer, 

wenn in diesem Hause über Seiteneinsteiger gesprochen 

wird, die persönliche Ebene, nämlich dass das tolle Leute 

sind, die eine tolle Arbeit machen können, mit dem 

bildungspolitischen Missstand vermengt wird. Das finde 

ich diesen Leuten gegenüber nicht in Ordnung. 

(Beifall bei der SPD, der CDU  

und der Staatsregierung) 

Jetzt komme ich aber zu meiner Rede. 

(Heiterkeit) 

Kulturelle Bildung ist ein dem Menschen innewohnendes 

Grundbedürfnis. Wenn Sie Kinder beobachten oder selbst 

Kinder haben, wissen Sie, was ich meine. Es wird gesun-

gen und getanzt. Es werden sich Geschichten ausgedacht, 

und es wird in andere Rollen geschlüpft. Warum machen 

Kinder das? Weil sie sich über diese zunächst rudimentä-

ren kulturellen Ausdrucksformen die Welt erschließen, 

weil sie sich ausprobieren, weil sie Freude am Entdecken 

haben, weil sie die Welt in ihrer Komplexität verstehen 

wollen, weil sie neugierig sind. Manchmal passiert es, 

dass Kindern diese angeborene Neugier, die Fähigkeit 

abtrainiert wird, ihnen vielleicht auch die Lust, die Freude 

genommen wird, vielleicht, weil das selbstgemalte Bild 

nicht perfekt war oder ein Ton auf dem Instrument falsch 

klang. 

Zu meiner Schulzeit – übrigens mit ausgebildeten Musik-

lehrerinnen – wurden reihenweise Jungs in meiner Klasse 

gebeten, den Text zur Musikleistungskontrolle mit dem 

Argument, sie könnten sowieso nicht singen, nur anzusa-

gen und nicht zu singen. So kann man ganze Generatio-

nen junger Männer vergraulen, was das Thema Musizie-

ren und Singen angeht. Das, finde ich, wird heute besser 

gemacht. 

Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Gründen, warum 

manche Kinder schlichtweg nicht die Möglichkeit haben, 

diese Fähigkeiten zu entwickeln, zum Beispiel weil kein 

Bus zum Museum fährt, weil die Eltern das Musikinstru-

ment nicht bezahlen können, weil in der Familie generell 

nicht ins Theater gegangen wird oder weil das Kind im 

Rollstuhl sitzt und die kulturelle Einrichtung oder das 

Jugendzentrum keine Rampe hat. Das ist schade, denn 

kulturelle Bildung ist non-formale Bildung fernab von 

jedem Leistungsdruck. Das ist das Schöne daran und 

gerade deshalb so unglaublich wirksam, sowohl für die 

persönliche Entwicklung als auch im gesellschaftlichen 

Miteinander für den Zusammenhalt. 

Unsere Aufgabe ist es: Wir müssen die Freude am Entde-

cken der Welt erhalten, und wir müssen die Freude selbst 

gestalten lassen und fördern. Genau das bedeutet es, wenn 

ich die Überschrift „Wir müssen der Zukunft den Rücken 

stärken“ lese. Deshalb setzt das Konzept „Kulturelle 

Bildung“ zunächst erst einmal bei Kindern und Jugendli-
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chen an. Dennoch glauben wir, dass es eine Aufgabe des 

lebenslangen Lernens ist, also für alle Generationen. 

Das Thema kulturelle Bildung ist auch in Sachsen kein 

neues. Im Jahr 2008 haben wir im Kulturhaushalt das 

erste Mal einen eigenen Fördertitel „kulturelle Bildung“ 

eingeführt, damals unter Frau Dr. Stange. Anliegen dieses 

Titels war es, nicht nur einzelne Projekte zu fördern. Vor 

allem ging es darum, eine Netzwerkstelle zu schaffen, 

damit Vermittler zwischen den verschiedenen Systemen, 

dem Schulbereich und dem Kulturbereich, arbeiten und 

aktiv werden können. Wir können mit Stolz sagen, dass 

dieser Haushaltstitel von Jahr zu Jahr angewachsen ist. 

Auch im jetzigen Haushaltsentwurf findet sich wieder ein 

Aufwuchs. 

Wir haben das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“, wir 

haben das Landesprogramm KOST – Kooperation Schule 

und Theater. Mit dem letzten Haushalt haben wir einen 

Instrumentenfonds aufgelegt, damit Instrumente ange-

schafft und ausgeliehen werden können. Wir haben bei 

der Kulturstiftung eine neue Fördersparte eingerichtet, die 

Fördersparte „Internationaler kultureller Dialog“. 

Kunst und Kultur helfen, Unwissenheit und Vorurteile 

abzubauen, und zwar sowohl bei den ankommenden als 

auch bei den bereits „dagewesenen Menschen“. Es geht 

um die Förderung von Neugier, Offenheit und Respekt. 

Das alles sind wichtige Ressourcen, um ein friedliches 

Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen 

kulturellen Hintergründen zu gestalten. 

Seit Juli 2018 haben wir in Sachsen beim Landesverband 

Soziokultur eine zentrale Beratungsstelle für das Bundes-

programm „Kultur macht stark“. Es gibt auch die Landes-

kulturverbände, die mit ihrer fachlichen Expertise in den 

Regionen als Berater tätig sind und damit für einzelne 

Projekte vor Ort die Qualität der kulturellen Bildung 

verbessern. Auch hier haben wir in der Koalition in den 

Haushalten für eine Verbesserung der Finanzierung 

gesorgt und wollen es weiterhin tun. 

Im letzten Haushalt haben wir auch die Mobilitätsfrage 

angeschoben. Die Menschen müssen zur Kultur hinkom-

men können. Alles Geld nützt nichts, wenn die einzelnen 

Zahnräder nicht ineinandergreifen. Wir haben als Land 

viel auf den Weg gebracht, aber wir müssen auch die 

Dinge miteinander verbinden, damit keine Reibungsver-

luste entstehen. 

Das ist der Grund, weshalb wir ein strategisch ausgerich-

tetes Konzept der kulturellen Bildung brauchen. Das 

haben wir gemeinsam mit dem Regierungspartner im 

Koalitionsvertrag bereits so verankert. Denn neben Geld 

müssen wir alle miteinander wissen, in welche Richtung 

wir laufen und warum wir das tun. 

Abschließend möchte ich noch ein paar Worte zu den fünf 

Zielen, die Frau Dr. Stange bereits vorgestellt hat, sagen. 

Ich möchte auf zwei ausgewählte Aspekte eingehen, um 

nicht zu ausführlich zu werden. 

Einmal geht es um den Abbau von räumlichen, bildungs-

politischen und sozialen Hürden. Der Aspekt von freiem 

Eintritt zu den kulturellen Angeboten ist uns ein sehr 

wichtiger. Dies sollte eines der wichtigsten mittelfristigen 

Ziele sein. Der Zugang zur Kultur und zu kultureller 

Bildung darf keine Frage der sozialen Herkunft sein, und 

dieser Satz darf wiederum keine Phrase sein, sondern er 

muss gelebt werden. Gelebt wird er zum Beispiel in 

Chemnitz. Bei der schon erwähnten Robert-Schumann-

Philharmonie kann jedes Kind bis zu 18 Jahren, also auch 

Jugendliche in Begleitung eines Erwachsenen, kostenfrei 

an einem wunderbaren Konzert eines A-Orchesters 

teilnehmen, wenn es das möchte. 

(Beifall bei der SPD, der CDU  

und der Staatsregierung) 

Das Thema Inklusion liegt mir ebenso am Herzen. Ich 

denke, dass gerade das SMWK sehr wenig Flanken für 

Kritik aufmacht. Deshalb habe ich mich gewundert, dass 

dieser Zungenschlag auch kam; denn das SMWK ist 

meines Erachtens außer dem Sozialministerium das 

einzige Ministerium, das bereits zum zweiten Mal mit 

einem eigenen Haushaltstitel eigens zur Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention aufwartet und dafür 

1 Million Euro einstellt. Wo man an dieser Stelle noch 

etwas aussetzen kann, das ist mir verborgen geblieben, 

aber vielleicht erklären Sie es mir noch, Herr Sodann. 

Es gibt die Beratungsstelle für Inklusion im Kulturbe-

reich, das heißt die Servicestelle beim Landesverband 

Soziokultur. Sie machen eine ganz tolle Arbeit, die aus 

diesen Mitteln gefördert wird. Ich kann Ihnen nur emp-

fehlen, einmal einen Tag die Leute bei ihrer Arbeit zu 

begleiten, die Inklusion im Kulturbereich auch in der 

freien Szene ermöglichen. 

Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist die Verlässlich-

keit. Es ist wichtig, dass wir nicht ständig neue Projekte 

auflegen, sondern dass wir die vorhandenen Projekte auch 

kontinuierlich fördern, denn auch Kinder und junge 

Menschen brauchen zur Herausbildung von Fähigkeiten 

kontinuierliche Ansprechpartner und Verlässlichkeit. Dass 

kulturelle Modellprojekte bis zu drei Jahren gefördert 

werden können, finde ich eine sehr gute Idee, denn ich 

möchte, dass man auch langfristige Perspektiven schaffen 

kann. 

Ein wichtiger Punkt für uns sind die ordentlichen und 

fairen Stundensätze. Wie diese konkret ausgestaltet sind, 

darüber können wir auch noch ins Gespräch kommen. Ich 

verstehe Ihre Kritik, dass Sie das gern etwas genauer 

formuliert haben wollten. Ich glaube aber, das ist nicht der 

richtige Rahmen, in einem solchen Konzept hineinzustel-

len, ob es sich um eine E-12- oder E-13-Stelle handelt. 

Das sollte an anderer Stelle geschehen. 

Abschließend freue ich mich, dass künftig die kulturelle 

Bildung im Freistaat Sachsen inklusiver wird, gestärkt 

wird und vor allem aus einem Guss stattfinden wird. Ich 

könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere von 

Ihnen in der Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis 

das sogar merkt und feststellt. Ich wünsche uns allen, dass 

wir die Augen aufhalten, wenn es bei Kindern und jungen 
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Menschen Früchte trägt und wie kulturelle Bildung bei 

uns im Freistaat auch verankert wird, wie sie auf Men-

schen wirkt und den Zusammenhalt zwischen jungen 

Menschen, Kindern, aber auch älteren Generationen 

stärken kann. Vielen Dank, Frau Dr. Eva-Maria Stange, 

für den Einsatz. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war Kollegin 

Kliese. Verehrte Abgeordnete, bevor wir zum nächsten 

Redebeitrag kommen, möchte ich unsere Ehrengäste auf 

der Besuchertribüne begrüßen: Herrn Generalkonsul 

David Gill, bekannt auch als Staatssekretär im Bundes-

präsidialamt, damals bei Herrn Bundespräsidenten Gauck, 

er kommt vom deutschen Generalkonsulat in New York, 

sowie Rabbinerinnen und Rabbiner der National 

Associaton of Support of Rabbis. 

Sie besuchen uns in diesen Tagen, an denen wir an die 

schrecklichen Verbrechen der sogenannten Reichspog-

romnacht vor 80 Jahren erinnern – wir werden das auch 

morgen in diesem Hohen Hause mit einer aktuellen 

Debatte tun – oder an das jüdische Leben in Berlin und 

Dresden. Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch. Ich 

heiße Sie herzlich willkommen im Freistaat Sachsen. 

Herzlich willkommen im Sächsischen Landtag – welcome 

in Saxony, welcome in our State Parliament! 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Jetzt geht es weiter mit unseren Rednern. Für die AfD-

Fraktion spricht Frau Kollegin Wilke. 

Karin Wilke, AfD: Vielen Dank. Sehr geehrte Frau 

Ministerin! Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren Abgeordnete! Die Fachregierungser-

klärung der Staatsministerin zu den Vorzügen des Kon-

zepts „Kulturelle Kinder- und Jugendbildung für den 

Freistaat Sachsen“ ist eine weitere von unzähligen Ab-

sichtserklärungen und eigentlich doch eine altbekannte. 

Die Förderung der Kultur ist eines der Staatsziele Sach-

sens und nimmt damit einen absoluten Sonderstatus ein. 

Darauf kann der Freistaat zu Recht stolz sein. Nicht 

umsonst blüht die Kulturlandschaft. Das liegt zum einen 

an der Qualität der Angebote, zum anderen an der Förde-

rung aus Mitteln des Staatshaushaltes, unter anderem 

durch unser Kulturraumgesetz. Es ist klar, Kultur ist und 

bleibt ein Zuschussgeschäft der öffentlichen Hand, aber 

eines, das sich hoffentlich lohnt, vor allem für unsere 

Kinder. 

Es besteht in diesem Hohen Haus kein Dissens darüber, 

Kindern und Jugendlichen den Zugang zu kultureller 

Bildung zu öffnen. Daher freut es uns, dass wir heute 

nicht über das „Ob“, sondern über das „Wie“ sprechen 

wollen. Künftig soll nun die kulturelle Kinder- und 

Jugendbildung nach Plan erfolgen. Es sollen verlässliche 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Kooperatio-

nen zwischen Kultur- und Bildungseinrichtungen, auch 

der Kinder- und Jugendhilfe, zu befördern. Netzwerke 

sollen erweitert und gestärkt werden. 

Sprechen wir über kulturelle Bildung von Kindern und 

Jugendlichen, ist doch die Schule der Ort, an den wir als 

Erstes denken. Denn auch kulturelle Bildung entsteht aus 

Wissen und aus Kenntnissen. Künstlerische, musische 

und sportliche Fähigkeiten müssen sich die Schüler 

erarbeiten, lernen und üben. 

Mit ihrer Bildungspolitik hat die Staatsregierung aber 

wichtige Voraussetzungen davongefegt. Der Lehrerman-

gel hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Am Anfang stand 

ein massiver Ausfall von Unterrichtsstunden. Es ging 

weiter über inoffiziell von der Staatsregierung geduldete 

Stundenplankürzungen hin zu ganz offiziellen Kürzungen 

von Amts wegen durch Kultusminister Piwarz. Auf der 

Strecke bleiben nun die sogenannten weichen Fächer – 

Kunst, Musik und Sport –, die Fächer, auf die man nach 

Überzeugung leider vieler in der Schule und im späteren 

Leben am ehesten verzichten könne. 

Wer nichts weiß, der muss alles glauben. Das ist sicher 

ganz im Sinne der Staatsregierung; denn wieso sonst 

werden aus Lehrplänen denn leere Pläne, in denen nur 

noch Kompetenzen, nicht aber Wissen gefördert werden? 

Zur Lehrplanentschlackung hat allerdings nicht nur die 

Staatsregierung beigetragen, sondern ganz sicher auch 

andere Beteiligte schulischer Bildung wie die Eltern und 

auch die Schüler selbst. Die Beschwerdeführer haben sich 

damit sicher keinen Gefallen getan. Heute hat man die 

Geister, die man gerufen hat. 

Aus meiner Sicht ist es ein Widerspruch, wenn an dieser 

Stelle von kultureller Bildung für Kinder und Jugendliche 

gesprochen wird, auf der anderen Seite aber gerade die 

dafür maßgeblichen Fächer rigoros zusammengestrichen 

werden. 

(Beifall bei der AfD) 

Dazu auch der Schriftsteller Friedrich Dieckmann auf 

einer Tagung des sächsischen Kultursenats: „Ich sehe 

hochqualifizierte und hochbezahlte ministerielle Spezia-

listen solche Pläne entwerfen, deren Praxisferne offen-

sichtlich ist.“ Und in der „Dreigroschenoper“ heißt es: 

„Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein großes Licht! 

Und mach dann noch ‘nen zweiten Plan. Gehn tun sie 

beide nicht.“ 

(Beifall bei der AfD) 

Das ist das Stichwort für die Bewertung der kulturellen 

Bildung für Kinder und Jugendliche nach diesem Kon-

zept, trotz vielfältiger Netzwerke, Praxis- und Kulturfer-

ne. 

Jetzt soll die kulturelle Bildung auch im ländlichen Raum, 

also außerhalb der urbanen Zentren, gestärkt werden, 

nämlich durch bessere Nahverkehrsanbindung und mehr 

Mobilität bei niedrigeren Kosten, damit die Museen, 

Theater, Kulturzentren und Künstler in der Stadt besser 

erreicht werden können. Zitat: „Es drohe sonst ein Gefühl 

des Abgehängtseins oder der Perspektivlosigkeit zu 

entstehen.“ 
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Kulturelle Angebote sollen also auch außerhalb der 

urbanen Zentren gestärkt werden. Ebenso werden kultu-

relle und interkulturelle Kompetenzen gefördert. Über 

7 Millionen Euro stehen aktuell für diese Förderung 

bereit. 300 000 Euro sollen im kommenden Haushalt zur 

Förderung von diversen Mobilitätsprojekten eingesetzt 

werden. Wir hörten es schon. Dabei liegt das Gute doch 

so nah. 

In Hoyerswerda gibt es das Leuchtturmprojekt – die 

Ministerin erwähnte es schon –, das alle wesentlichen 

Elemente einer wirklichen kulturellen Bildung enthält. 

Die Kulturschule Hoyerswerda am Lessing-Gymnasium 

kooperiert mit der freien Kulturwerkstatt. Kulturelle 

Bildung ist hier eine Querschnittsaufgabe zum Nutzen für 

alle Beteiligten und für das soziale Umfeld in Hoyers-

werda. Das ist das berühmt-berüchtigte Hoyerswerda mit 

seiner zum Tode verurteilten Braunkohleindustrie. 

Nicht nur wir Schulpolitiker wissen, dass in manchen 

sächsischen Gegenden ein Notstand herrscht, den man mit 

den Stichpunkten Lehrermangel, Schulschließungen, den 

wegfallenden Fahrbibliotheken und langen Wartelisten bei 

Musikschulen nur grob und unvollständig umschreiben 

kann. Das Menetekel sinkender Bevölkerungszahlen in 

Kleinstädten und die damit einhergehenden Schwierigkei-

ten seien hier außen vor gelassen. 

Aber Notstand lässt kreativ werden. Die Kreativität 

wächst von unten herauf und erzeugt durchaus Gefühle 

von Solidarität, von Gestaltungswillen und damit von 

gesellschaftlichem Zusammenhalt. 

Ich möchte jetzt zu dem Projekt „Musaik“ aus Prohlis 

kommen, das Sie erwähnten, Frau Ministerin. Sie laden 

uns zu einem ersten Konzert ein. Die in diesem Projekt 

tätigen Kinder haben aber schon allerlei Konzerte gege-

ben, zum Beispiel im Societätstheater oder auf dem 

Dresdner Neumarkt. Sie haben immerhin im Mai 2018 die 

Finalrunde des Hochschulwettbewerbs für Musikpädago-

gik in Köln gewonnen. Sie erhielten einen ersten Preis 

und eine Förderprämie von 5 000 Euro. 

Sie führen aus, dass in Honorarverträgen für freie Akteure 

der kulturellen Bildung ein Stundensatz von 35 Euro nicht 

unterschritten werden solle. Dazu möchte ich erwähnen, 

dass unsere Musikschulen schon jetzt enorme Schwierig-

keiten haben, Honorarkräfte zu finden. Herr Sodann 

sprach davon, dass Musikpädagogen als Seiteneinsteiger 

an die Schulen gehen. Am Konservatorium Dresden sind 

die Stundensätze für Honorarkräfte nach langem Kampf 

gerade auf 25 Euro angehoben worden. 

Nun komme ich wieder zurück zum Konzept der Ministe-

rin. Es geht jetzt um Staatsziele. Ich zitiere aus der Prä-

ambel: „Kulturelle Bildung hat die Bedeutung einer die 

Gesellschaft aktivierenden Strategie für den gesellschaft-

lichen Zusammenhalt in der Demokratie.“ So viel zeit-

geistige Propaganda! Es kommt aber noch heftiger bei 

den Leitzielen. Da strotzt es von Teilhabegerechtigkeit, 

Inklusion, Interkulturalität und Mobilität. 

Höhepunkt des landesweiten Konzeptes für kulturelle 

Kinder- und Jugendbildung ist aber das Handlungskon-

zept „W wie Werte“. Ich zitiere: „Schulische Bildung und 

Erziehung soll junge Menschen zu einer selbstbestimmten 

und verantwortungsbewussten Lebensgestaltung sowie 

zum gestaltenden Mitwirken in der demokratischen 

Gesellschaft befähigen. Gestaltungskompetenz wird dabei 

als eine auf Erkenntnis, Erfahrung sowie Urteil fußende 

Handlungsfähigkeit verstanden, aber auch als kritisch-

konstruktiver Akt der Zukunftsgestaltung. Ansätze kultu-

reller und politischer Bildung können produktiv und 

kreativ im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwick-

lung zusammenwirken. Wichtige Stichworte dabei sind 

ganzheitliches Lernen, Überschreitung der Disziplinen-

grenzen, Partizipation, Vielfalt der Blickwinkel, kulturel-

ler Wandel und interkultureller Dialog.“ Wir sehen: Das 

Land der Dichter, Musiker, Künstler und Denker ist 

endlich unter die Bürokraten gefallen. 

Der Charakter des Konzeptes aus Ihrem Hause, Frau 

Dr. Stange, lässt sich am besten mit folgendem Aphoris-

mus von Peter Hohl beschreiben: „Manche Menschen 

kommen in ein dunkles Zimmer und beginnen, emsig zu 

arbeiten. Sie ergründen die Ursachen der Dunkelheit, 

finden Schuldige und erstellen ein mittelfristiges Konzept 

zur schrittweisen Reduzierung der Finsternis. Und dann 

kommt einer und macht einfach das Licht an.“ 

(Beifall bei der AfD – Staatsministerin  

Dr. Eva-Maria Stange: Das sind Sie, oder was?) 

Kinder und Jugendliche müssen frei sein, sich für Kunst 

und Kultur zu öffnen und zu begeistern. Der große Mu-

sikpädagoge Carl Orff hat einmal gesagt, dass in jedem 

Menschen ein Künstler stecke, man müsse ihn nur we-

cken. Ob es dazu eines Planes bedarf, hat er nicht gesagt. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, Frau Dr. Maicher, bitte. 

Dr. Claudia Maicher, GRÜNE: Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr 

geehrte Frau Dr. Stange! Kulturelle Bildung ist – das ist 

meine Überzeugung – ein wesentlicher Bestandteil der 

Allgemeinbildung. Kulturelle Bildung ist ein echter 

Entwicklungsfaktor für Sachsen, nämlich für unsere 

Fähigkeit, den gesellschaftlichen Wandel aktiv zu gestal-

ten. Neben der Kompetenz, Kultur zu verstehen und sich 

mit ästhetischen Mitteln selbst auszudrücken, beinhaltet 

kulturelle Bildung auch gesellschaftliche Beteiligung. 

Diese findet heute in der Lebenswirklichkeit der Kinder 

und Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen überall 

statt. Heute in einer Zeit der sozialen Medien und der 

allgemeinen Verfügbarkeit kultureller Produktionstechni-

ken – dazu gehört zum Beispiel das Smartphone – findet 

gesellschaftliche Beteiligung oft als kulturell-ästhetische 

Beteiligung statt, weil die Ausdrucksmöglichkeiten eben 

vorhanden sind. 
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Kulturelle Bildung führt – davon bin ich auch überzeugt – 

im gesellschaftlichen Sinne dazu, Differenzierungen zu 

erkennen, selbst vorzunehmen und Perspektivwechsel 

möglich zu machen, also Graubereiche wahrzunehmen, 

statt Schwarz-weiß-Einteilungen zu folgen. Deshalb ist 

sie so wichtig und gehört zur Allgemeinbildung. 

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Das vorliegende 

Konzept ist ein wichtiger Schritt. Aus Sicht von uns 

GRÜNEN fällt die Beurteilung gleichwohl zweigeteilt 

aus. Zunächst möchte ich aber Kultusministerin Dr. Eva-

Maria Stange ausdrücklich danken. Der partizipative 

Prozess, den Sie in den letzten Jahren geführt haben, ist 

ein Novum. Er ist geprägt von gegenseitiger Anerkennung 

zwischen Ministerien, Fachleuten, Kommunen und 

Trägern sowie einer konstruktiven Diskussionskultur. 

Die Zufriedenheit der Fachverbände – zum Beispiel der 

„Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbil-

dung Sachsen e. V.“ –, deren Handschrift das Konzept 

deutlich mit trägt, spricht für sich. 

Vor fünf Jahren – daran möchte ich erinnern – sah es noch 

ganz anders aus. Die Staatsregierung verschränkte gegen-

über den Akteuren die Arme. Das war der Antwort des 

Kultusministeriums auf die Große Anfrage der damals 

regierungstragenden Fraktionen CDU und FDP deutlich 

anzumerken. Man hatte kulturelle Bildung in ihrer Vielfalt 

weder richtig verstanden, noch hatte man daran gedacht, 

mit den Fachverbänden vorher auch zu kommunizieren, 

zu reden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Stephan Meyer, CDU) 

Heute läuft das offensichtlich auf anderem Niveau. Das 

könnte – das möchte ich am Rande auch in Ihre Richtung 

sagen – beispielgebend für andere Bereiche in Sachsen 

werden. 

Meine Anerkennung gilt auch für die Ziele, die in dem 

Konzept aufgestellt werden. Als gemeinsamer Rahmen 

für das Handeln der beteiligten Ministerien ist das Kon-

zept – das möchte ich so deutlich sagen – eine Zäsur. 

Insofern war die Überschrift in der Pressemitteilung des 

SMWK durchaus treffend gewählt. Sie lautete: „Die 

kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen erfolgt 

künftig nach Plan“. Ja, den gab es vorher nicht. Zumin-

dest war von einer gemeinsamen Zielperspektive keine 

Spur zu sehen. 

Die Maßstäbe, die jetzt in den fünf Leitzielen des Kon-

zeptes aufgestellt werden, sind aus meiner Sicht fachlich 

wie politisch zu begrüßen. So bedeutet das Ziel Teilhabe-

gerechtigkeit, dass der Anspruch, kulturelle Bildung für 

alle anzubieten, aufrechterhalten wird, auch wenn er nicht 

– das ist heute sehr deutlich geworden – überall schnell zu 

realisieren ist. 

Auch das Ziel, bedarfsgerechte Angebote bereitzustellen, 

ist richtig, gerade weil dies immer wieder dazu führt, 

Diskussionen zu befördern, was eigentlich bedarfsgerecht 

ist, und zwar mit dem Blick derer, die die Angebote 

nutzen. So lässt sich unter anderem auch unter den Ge-

sichtspunkten Inklusion und Interkulturalität die Land-

schaft kultureller Bildung immer wieder zwischen den 

Ebenen und Ressorts neu verhandeln und an gesellschaft-

liche Bedürfnisse anpassen. 

Es ist auch richtig, dass das Konzept nicht bei Fragen der 

Mobilität und Kostenfreiheit als wichtigen Rahmenbedin-

gungen stehen bleibt, sondern dass die kulturelle Bil-

dungsarbeit an sich besser unterstützt werden soll. Dabei 

kommt es auf die Qualität und auf die Aus- und Fortbil-

dung an, aber auch – das ist besonders wichtig – auf die 

Kooperationsfähigkeit aller beteiligten Akteure. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! An den 

hier formulierten Maßstäben wird sich die Staatsregierung 

künftig messen lassen müssen. Die vier beteiligten Mini-

sterien gehen hiermit eine Verpflichtung gegenüber den 

Kulturräumen, den Verbänden, den Trägern und Fachkräf-

ten ein und nicht zuletzt und ganz besonders auch gegen-

über den Kindern und Jugendlichen in Sachsen. – So weit, 

so gut. 

Ich habe – wie viele andere hier und auch außerhalb des 

Landtags – mit Spannung auf das Konzept gewartet. Es 

wird sie nicht verwundern: Ich werde jetzt zu den kriti-

schen Punkten kommen, weil das Ergebnis letztlich 

insgesamt enttäuschend ist. Denn so richtig die Ziele sind 

– wie ich bereits ausgeführt habe –, so unklar ist mir, wie 

diese Ziele erreicht werden sollen. Man beachte die 

Wortwahl in der Pressemitteilung – ich komme noch 

einmal darauf zurück – des SMWK zur Veröffentlichung 

des Landeskonzeptes: Das Kabinett habe „die Umsetzung 

des Konzeptes beauftragt“. Ich frage mich, ob nicht auf 

dem Weg in die Staatskanzlei einige Seiten herausgefallen 

sind, die man eigentlich noch bräuchte, um überhaupt von 

einer Umsetzung reden zu können. 

Wenige Zeilen später – Frau Ministerin, Sie haben es auch 

vorhin gesagt – wird dann auch klar, dass erst demnächst 

am runden Tisch eine konkrete Umsetzung geklärt werden 

soll. Die Rede von Maßnahmen in dem Konzept ist 

ziemlich irreführend; denn es handelt sich großteils nicht 

um konkrete Handlungsschritte. Bei jeder dieser soge-

nannten Maßnahmen möchte man fragen: Ja, aber 

wodurch denn genau? Was genau soll anders als zuvor 

gemacht werden? Wie sollen denn die Instrumente ange-

passt werden? 

Da diese Überlegungen an so vielen Stellen fehlen, bin 

ich mir auch nicht sicher, ob hinter den jeweils angepeil-

ten Jahresangaben tatsächlich ein Plan steht oder ob diese 

Jahresangaben, die größtenteils nicht mehr in dieser 

Wahlperiode liegen, nur so hingeschrieben sind. 

Gänzlich ernüchternd wird es im Kapitel 6. Darin werden 

die bestehenden Förderstrukturen kurz vorgestellt. Klar, 

es ist alles richtig, was darin steht, es ist nicht falsch, aber 

auch überhaupt nichts Neues. Zu einem Konzept gehört 

aus meiner Sicht, dass genau diese Strukturen kritisch 

analysiert werden. Inwieweit Veränderungen tatsächlich 

notwendig sind, darüber müsste doch in den letzten drei 

Jahren gemeinsam in dem Prozess gesprochen worden 

sein. Genau dort drückt doch bei den Akteuren, wenn Sie 

mit ihnen reden, der Schuh. Warum bleibt das jetzt in 
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diesem Konzept unter dem Deckmantel? Warum werden 

verbindliche Aussagen zur Umsetzung auf unbestimmte 

Zeit verschoben? 

Ich werde jetzt nicht damit beginnen, gute Projekte, die 

abgelehnt wurden, bzw. gute Projekte, die gefördert 

wurden, aufzuzählen, wie es meine Vorrednerinnen 

gemacht haben, aber auf einen Punkt möchte ich noch 

hinweisen: auf das, wo es vielen Akteuren der kulturellen 

Bildung tatsächlich drückt. Es sind ganz elementare 

Dinge, wenn zum Beispiel Räume nicht mehr zur Verfü-

gung stehen. Sie, Frau Ministerin, haben vorhin „Musaik 

– Grenzenlos Musizieren“ angesprochen. Aber wenn dort 

absehbar keine Proberäume mehr zur Verfügung stehen, 

dann sind das die elementaren Probleme, vor denen die 

kulturelle Bildung steht, und dann empfinde ich das, wenn 

man das hier in dieser Debatte anspricht, nicht als kultur-

politische Apokalypse, wie Frau Hanka Kliese vorhin 

sagte. Diese Kritik gehört ganz klar hierher. 

Jetzt wird das Konzept mitten in der heißen Phase der 

Beratung zum Haushalt vorgelegt. Es fehlen aber die 

Grundlagen, um für die nächsten zwei Jahre weitere 

finanzielle Weichen zu stellen. Zwar hat das SMWK seine 

Finanzierungsvorschläge im Rahmen der Richtlinie 

Musikschulen und kulturelle Bildung vorgelegt, darin die 

6 Millionen Euro für die Musikschulen, die im Übrigen 

auf demselben Niveau sind wie in den vergangenen 

Jahren, und circa 1 Million Euro für Schultheater, Mobili-

tätsprojekte und die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung 

der Kulturräume. 

Aber wie verhält sich die höhere Aufteilung der Mittel zu 

den Zielen des Konzeptes? Bisher sehe ich nur dasselbe 

Vorgehen wie bisher. 

Schleierhaft ist uns GRÜNEN auch, wie das Kultus- und 

das Sozialministerium ihren Worten Taten folgen lassen 

wollen und wie sich kulturelle Bildung in ihren Einzel-

plänen eigentlich darstellt. Das SMK hat sich eine Akzen-

tuierung der kulturellen Bildung in der Schule vorge-

nommen, so steht es auch im Koalitionsvertrag. Die 

Schwachstelle ist seit 2012, seit dem Fünften Bericht des 

Sächsischen Kultursenats, auch bekannt. Aber was folgt 

hieraus? Wenn kulturelle Bildung Allgemeinbildung ist, 

dann muss sie enger an den Unterricht angebunden sein. 

Allein mit freiwilligen Zusatzangeboten am Nachmittag 

wie den Ganztagsangeboten erreicht man das nicht. Wir 

wissen seit Jahren, wie schwer es ist, für die Ganztagsan-

gebote qualifiziertes Personal zu bekommen. 

Das Konzept bleibt aus unserer Sicht für den Schulbereich 

äußerst vage und unverbindlich. Es gibt zwar noch die 

Beteiligung an der Koordinierungsstelle KOST – Koope-

ration, Schule und Theater – mit circa 20 % am Gesamt-

umfang. Das SMWK finanziert circa 80 %, und die 

geringe Beteiligung spricht auch nicht gerade für ein 

umfangreiches Interesse des Kultusministeriums. 

Für den Bereich des Sozialministeriums wird insbesonde-

re auf die Förderrichtlinie überörtlicher Bedarf hingewie-

sen. Im vergangenen Jahr hatten wir gerade hier die 

Problematik, dass zu wenige Mittel im Einzelplan 08 

eingestellt waren und bestehende kulturelle und außer-

schulische Bildungsmaßnahmen wegzubrechen drohten. 

Auch im aktuellen Haushaltsentwurf fehlt jegliche 

Zweckbindung und damit auch die Planbarkeit für kultu-

relle Bildung. 

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir GRÜNEN 

bedauern, dass die Staatsregierung nur den ersten Teil 

eines Konzepts, nämlich die Leitziele, aber keine wirkli-

chen Handlungsschritte verabschiedet hat. Wenn wir das 

Ergebnis am Koalitionsvertrag von CDU und SPD mes-

sen, dann heißt das: Die Richtung ist gut, aber das Ziel 

wird damit leider noch nicht erreicht. 

Herzlichen Dank. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Frau Dr. Muster, 

bitte. 

Dr. Kirsten Muster, fraktionslos: Frau Präsidentin! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Nach dem vorgestellten 

Konzept sollen alle Kinder und Jugendlichen in den 

Genuss kultureller Bildung kommen. Das ist utopisch, 

wenn für ein solch umfangreiches Konzept insgesamt nur 

7 Millionen Euro pro Jahr, davon 6 Millionen Euro für 

unsere Musikschulen, bereitgestellt werden. 

Wir haben in Sachsen 30 Musikschulen und 67 000 

Schüler. Bereits beim letzten parlamentarischen Abend 

wurde klar, dass nicht einmal JeKi flächendeckend 

gewährleistet werden kann. Die Musikschulen erhalten 

seit 2002 pro Jahr 6 Millionen Euro aus dem Landeshaus-

halt. Genau diese 6 Millionen Euro sind auch für 

2019/2020 eingepreist, und diese 6 Millionen Euro 

werden durch Ihr Konzept nicht um einen Cent erhöht, 

Frau Staatsministerin. 

Zudem ist der Musikschullehrermarkt leergefegt. Herr 

Sodann und Frau Wilke haben recht. Musikschullehrer 

erhalten als Quereinsteiger im Schuldienst ab Januar 2019 

rund 1 000 Euro mehr. In elf Musikschulen wird nicht 

einmal nach Tarif bezahlt. In der Musikschule Dreiländer-

eck gab es vor Kurzem Streiks. Prekär bezahlte Hono-

rarkräfte verschwinden vor allen Dingen im ländlichen 

Raum. Der Eigenanteil der Sitzgemeinden für Musikschu-

len soll in den nächsten Jahren deutlich erhöht werden. 

Wenn dies stimmt, müssen die ersten Musikschulen ab 

dem Jahr 2020 schließen. 

Sehr geehrte Frau Ministerin! Wir brauchen kein neues 

Konzept, wir brauchen sehr viel mehr Geld für unsere 

Musikschulen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den fraktionslosen Abgeordneten) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Wurlitzer, 

bitte. 

Uwe Wurlitzer, fraktionslos: Sehr geehrte Frau Präsi-

dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie 

meine Vorrednerin bereits betonte: Wir brauchen kein 
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neues Konzept, wir brauchen mehr Geld zur Weiterfüh-

rung von bereits vorhandenen und erfolgreichen Angebo-

ten. 

In diesem Zusammenhang möchte ich gern auf eine 

Aussage von Herrn Dr. Christoph Dittrich, Generalinten-

dant der Städtischen Theater Chemnitz, hinweisen, die er 

bereits im Rahmen des Runden Tisches „Kulturelle 

Bildung für Kinder und Jugendliche“ am 5. November im 

Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und 

Kunst gemacht hat. Ich zitiere: „Es gibt immer wieder 

Programme, die sich die Kulturelle Bildung auf die Fahne 

schreiben. Manchmal habe ich die Sorge, dass hinter der 

Forderung ‚Projekt neu, neuer, am neusten‘ auch eine 

Gefahr steckt. Immer wieder werden Dinge, die entwi-

ckelt worden sind, infrage gestellt und eine Wiederholung 

verhindert, weil ein neues Programm eine vermeintlich 

noch neuere Idee fordert. Das kann nicht richtig sein. 

Dinge, die als gut und effizient erkannt worden sind, 

müssen auch verstetigt werden können. Ein Innovations-

druck kann auch viel kaputt machen, wenn er niemals zu 

einer Verstetigung führt.“ 

Ich hoffe, dass diese Botschaft, die schon vor Jahren 

gesendet wurde, bei Ihnen Berücksichtigung findet. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den fraktionslosen Abgeordneten) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Nun Frau Kersten, 

bitte. 

Andrea Kersten, fraktionslos: Sehr geehrte Frau Präsi-

dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Natürlich kann 

man neben einem Kultursenat, einer Kulturstiftung, einer 

Landesvereinigung für kulturelle Kinder- und Jugendbil-

dung, neben Kulturräumen, Kulturkoordinatoren, einer 

interministeriellen Arbeitsgruppe, Fachtagungen etc. pp. 

noch einen runden Tisch initiieren, um in einem Papier 

festzuhalten, die kulturellen Angebote außerhalb der 

urbanen Zentren und die schulische kulturelle Bildung zu 

stärken. 

Aber was heißt das jetzt genau in diesem Konzept? Die 

Staatsministerin sagte in der Presse, dass Kinder im 

ländlichen Raum aufgrund höherer Kosten für eine Fahrt 

zur Kultureinrichtung benachteiligt seien und dass dies 

ein Ende haben müsse. Das ist richtig. Vielleicht hat dies 

mit der jetzt vom Wirtschaftsminister angekündigten 

Landesverkehrsgesellschaft tatsächlich ein Ende. Das 

wäre schön. Aber werden mit einer Fahrt in die Stadt die 

kulturellen Angebote auf dem Land gestärkt? Ganz und 

gar nicht! Es profitieren allenfalls die städtischen Einrich-

tungen und vielleicht noch der ÖPNV. 

Ähnlich irritierend verhält es sich mit der Stärkung der 

schulischen kulturellen Bildung. Wie passt die Kürzung 

des Musikunterrichts in das neue Landeskonzept? Diese 

ist ab dem kommenden Schuljahr angekündigt, und dies, 

obwohl im Fünften Kulturbericht des Sächsischen Kultur-

senats klar formuliert ist, dass es keine Kürzungen bei den 

musischen Unterrichtsfächern geben darf. Noch im 

Jahr 2015 haben Sie sich, Frau Dr. Stange, auf diesen 

Bericht gestützt. Jetzt allerdings vermittelt das Agieren 

der Staatsregierung den Eindruck – 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Ende 

kommen. 

Andrea Kersten, fraktionslos: –, dass das eine Ministe-

rium das einreißt, was das andere aufbaut, und beide 

loben sich dafür. Das muss ein Ende haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den fraktionslosen Abgeordneten) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Wird von der 

CDU-Fraktion noch einmal das Wort gewünscht? – Die 

Linksfraktion, bitte; Herr Sodann, vier Minuten noch. 

Franz Sodann, DIE LINKE: Sehr geehrte Frau Präsi-

dentin! Kolleginnen und Kollegen, ein, zwei Sätze muss 

ich schon noch erwidern. 

Frau Fiedler, Sie begannen Ihre Rede damit, dass es Ihre 

Sache – damit meinen Sie die Regierungskoalitionen – 

nicht ist, das große politische Rad zu drehen. Dazu kann 

ich Ihnen nur sagen: Das wissen wir, das sehen wir auch 

so. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Sie sagten, dass Sie nicht auf Effekte setzen. Das ist 

schön, aber einen Effekt hat Ihre Politik der kleinen 

Schritte. Sie hat zum Beispiel den Effekt, dass wir eine 

prekäre Lebenssituation unter den Künstlerinnen und 

Künstlern und den Kulturschaffenden in diesem Lande 

haben. 

(Aline Fiedler, CDU: Ist das in Thüringen anders? 

– Heiterkeit bei der CDU) 

– Ich denke schon, dass da sehr viel getan wird, besonders 

in dem Bereich – – 

(Zurufe von der CDU) 

– Wir können uns gern über das Theater- und Orchester-

konzept streiten; von mir aus gern. Aber damit kommen 

wir ein bisschen weit ab. 

(Staatsministerin Dr. Eva-Maria Stange:  

Schauen Sie mal nach Berlin!) 

Ich sage Ihnen nur, dass die Soloselbstständigen, die viel 

in der kulturellen Bildung arbeiten, die viel im Ganztags-

bereich in diesem Lande arbeiten, 13 000 Euro brutto im 

Jahr verdienen – das sind die Männer, bei den Frauen sind 

es nur 10 900 Euro brutto. Das sind 908 Euro monatlich, 

von denen sie sich noch selbst versichern und für die 

Rente etc. vorsorgen sollen. Dies hat mit Apokalypse, 

Frau Kliese, überhaupt nichts zu tun. 

(Zuruf der Abg. Hanka Kliese, SPD) 

Das sind schlichtweg Tatsachen. Tatsache ist auch, dass 

Ihre Politik den Effekt hatte, dass die Theater und Orches-
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ter in diesem Lande in die Haustarifverträge gezwungen 

wurden. Jetzt zu behaupten, Frau Kliese, man kehre 

nunmehr zum Flächentarif mit 7 Millionen Euro Theater-

paktmitteln zurück, ist nicht wahr. Das sagt noch nicht 

einmal Frau Staatsministerin Dr. Stange. Wir benötigen 

aber, um 100 % zu erhalten, mindestens 12 Millio-

nen Euro für die Theater und Orchester. Auch das ist eine 

Tatsache. 

(Hanka Kliese, SPD:  

Es sind doch keine Staatsorchester!) 

Eine weitere Tatsache ist, dass es zum Beispiel auch in 

den soziokulturellen Zentren in diesem Land Haustarif-

verträge gibt. Auch dort wird bis zu 30 % unter der 

Entgeltgruppe E 9 gearbeitet. Wissen Sie, wie viel man da 

noch raus hat? 

Effekt Ihrer Kulturpolitik ist es auch, dass die Kulturaus-

gaben des Freistaates Sachsen am Gesamthaushalt stetig 

sinken. Im Jahr 2010 lagen sie noch bei 2,4 %, und im 

Jahr 2016 waren es nur noch 2,07 %. Das klingt nicht 

viel, es sind aber Millionenbeträge. 

(Aline Fiedler, CDU: Können Sie das mal absolut 

sagen! – Hanka Kliese, SPD, steht am Mikrofon.) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage, Herr Sodann? 

Franz Sodann, DIE LINKE: Ja, bitte. 

Hanka Kliese, SPD: Vielen Dank, Frau Präsidentin. 

Würden Sie die Haushaltsentwicklung des SMWK der 

letzten Jahre bitte auch in absoluten Zahlen nennen? 

Franz Sodann, DIE LINKE: Danke, Frau Kliese, für die 

Frage. Wenn ich jetzt die Vorlagen hätte, könnte ich das 

sicherlich tun. Aber alle Zahlen im Kopf hat, glaube ich, 

noch nicht einmal der Finanzminister, wenn ich ihn jetzt 

befragen würde. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Doch, der 

Finanzminister hat alle Zahlen im Kopf!) 

– Ich kann ihn ja fragen, was er für die kulturelle Bildung 

in diesem Land im nächsten Doppelhaushalt einstellt. 

(Aline Fiedler, CDU: 1,2 Millionen!) 

Nein, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich habe Ihnen jetzt 

die Effekte, die Ihre Kulturpolitik der kleinen Schritte hat, 

beschrieben. 

Sie heben immer den gesellschaftlichen Wert von Kunst 

und Kultur hervor. Das haben auch Sie, Frau Kliese, 

wieder getan, und das ist richtig. Das sehe ich auch so. 

Besonders was in diesen Zeiten aus der Kunst und Kultur 

kommt und wie sie sich mit den gesellschaftlichen Belan-

gen beschäftigt, ist enorm. Das muss man auch in diesem 

Hause sagen. 

Wenn man von Wertschätzung spricht, muss man Kunst 

und Kultur in diesem Lande auch so wertschätzen, dass 

man sie nicht immer nur punktuell finanziell verbessert, 

sondern es ist wichtig, dass man sie grundlegend ausstat-

tet. Damit würde ich meinen zweiten Redebeitrag been-

den: Es geht um die grundlegende Ausstattung von Kunst 

und Kultur in diesem Land. 

Ich freue mich auf die Haushaltsverhandlungen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gibt es weiteren 

Redebedarf vonseiten der Fraktionen? – Das scheint nicht 

der Fall zu sein. Frau Ministerin, wollen Sie? – Sie 

können immer sprechen. 

Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für Wissen-

schaft und Kunst: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Ich will wenigstens die 

Möglichkeit nutzen und mich ganz herzlich für die enga-

gierte Diskussion bedanken, die wir gerade zu diesem – 

wie ich glaube – doch für alle wichtigen Thema geführt 

haben. 

Herr Sodann, wir sind überhaupt nicht weit auseinander. 

Wenn uns das Thema nicht so wichtig wäre, hätte ich 

keine Fachregierungserklärung abgegeben und hätten wir 

auch nicht zwei Jahre an diesem Konzept gearbeitet, das 

wir mit vielen Partnern entwickelt haben. Dabei haben 

wir uns über die kulturelle Ebene hinweg insbesondere 

die kulturelle Bildung angesehen. 

Von daher muss ich sagen: Es ist noch nicht das Konzept, 

in dem steht, dass wir bis 13. August 2020 20 Millio-

nen Euro für kulturelle Bildung investieren. Dazu müssen 

wir uns in den nächsten Monaten und auch Jahren ver-

ständigen. Deshalb ist übrigens der Titel „Kulturelle 

Bildung“ im Landeshaushalt unter meiner Führung im 

Jahr 2008 eingeführt worden. Dieser Titel – das wissen 

Sie aus den Haushaltsberatungen – hat den Hintergrund, 

dass man schaut, was es zur kulturellen Bildung gibt. Dort 

müssen wir etwas tun. Dieser Titel sagt aber nicht alles 

über kulturelle Bildung aus. Deshalb ist es falsch, sich nur 

daran abzuarbeiten. Ich will das auch nicht weiter kom-

mentieren. 

Wir müssen die Bedingungen der prekären Arbeitsver-

hältnisse verändern, Herr Sodann. Das habe ich in der 

Fachregierungserklärung gesagt. Das ist unser gemeinsa-

mes Ziel. Das ist das Ziel der Landesregierung genauso 

wie das der kommunal Verantwortlichen und der Träger, 

die letztlich für die Finanzierung der Einrichtungen 

zuständig sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wünsche 

mir, dass wir genauso engagiert, wie es jetzt diskutiert 

wurde, an die Umsetzung dieses Konzeptes gehen: Sie 

teilweise auch in kommunaler Verantwortung oder auch 

in Ihren Wahlkreisen – also überall dort, wo Sie mit 

Kultureinrichtungen, mit Kindern und Jugendlichen in der 

Kultur zu tun haben –, und wir natürlich von staatlicher 

Seite. Ich habe gesagt, dass wir in den nächsten Doppel-

haushalt schauen und dass wir uns daran auch messen 

lassen. Wir können aber noch nicht alles, was im Konzept 
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steht, umsetzen. Darüber sind wir uns auch im Klaren. 

Lassen Sie es uns einfach umsetzen im Interesse der 

Kinder und Jugendlichen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD, der CDU  

und der Staatsregierung) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Damit ist die 

Debatte über die Fachregierungserklärung beendet. Ich 

komme zum 

Tagesordnungspunkt 5 

Aktuelle Stunde 

Erste Aktuelle Debatte: Sächsische Bau- und Wohnungspolitik nach dem 

Wohnungsgipfel – bezahlbaren Wohnraum schaffen in Stadt und Land 

Antrag der Fraktionen CDU und SPD 

Zweite Aktuelle Debatte: Für einen Mindestlohn,  

der vor Armut schützt – jetzt handeln, Herr Dulig! 

Antrag der Fraktion DIE LINKE 

 

Wir beginnen mit  

Erste Aktuelle Debatte 

Sächsische Bau- und Wohnungspolitik nach dem Wohnungsgipfel – 

bezahlbaren Wohnraum schaffen in Stadt und Land 

Antrag der Fraktionen CDU und SPD 

Für die einreichenden Fraktionen spricht Herr Abg. 

Fritzsche von der CDU-Fraktion. 

Oliver Fritzsche, CDU: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Am 21. September 2018 hat im Bundeskanzleramt – auch 

mit einiger medialer Begleitung – der Wohngipfel stattge-

funden. Bemerkenswert ist – das möchte ich daher voran-

stellen –, dass es bereits im Vorfeld der Bauministerkonfe-

renz mit Datum vom 6. September gelungen ist, eine 

länderübergreifende Positionierung zum bevorstehenden 

Wohngipfel zu formulieren. 

Diese gemeinsame Positionierung zeigt, welcher hohe 

Stellenwert der Bau- und Wohnungspolitik in allen 

Bundesländern, auch mit ähnlichen Schwerpunkten, 

mittlerweile zugemessen wird. Im Ergebnis des Wohngip-

fels ist festzuhalten, dass es ein umfangreiches Maßnah-

menbündel gibt. Es gibt unter dem Titel „Gemeinsame 

Wohnraumoffensive“ von Bund, Ländern und Kommunen 

ein Maßnahmenpaket, welches investive Impulse formu-

liert, beispielsweise über das Baukindergeld, aber auch 

eine verstärkte Förderung im Bereich sozialer Wohnungs-

bau; das Thema Sonderabschreibung für den Mietwoh-

nungsneubau spielt eine Rolle, die Fortschreibung Woh-

nungsbauprämie, aber auch der altersgerechte Umbau, um 

nur einige zu nennen. 

Diese Offensive umfasst des Weiteren Verabredungen zur 

Bezahlbarkeit des Wohnens, zum Thema Baulandmobili-

sierung, zu einer Veränderung und Novellierung im 

Bereich des rechtlichen Rahmens mit Blick auf das 

Baugesetzbuch, aber auch zum Thema Mietrecht. 

Worin liegen nun die Schwerpunkte der Wohnraumförde-

rung in Sachsen? Das möchte ich kurz in drei Punkten 

darstellen: erstens, Wohneigentum unterstützen. Das ist 

für uns ein ganz zentraler Punkt. Wir fördern die Schaf-

fung von selbst genutztem Wohneigentum für Familien 

mit Kindern bereits seit März 2017 über eine entspre-

chende Richtlinie. Dabei wird zu sehr guten Konditionen 

ein Darlehen ausgereicht, das für viele junge Familien das 

Initial ist, um sich an die Wohneigentumsbildung zu 

wagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Sachsen hat im bundesweiten Vergleich immer noch eine 

relativ geringe Eigentümerquote in Höhe von 35 %. 

Thüringen liegt mit 43,8 % vor uns. Spitzenreiter mit über 

60 % ist übrigens das Saarland. 

Wohneigentum ist die beste Altersvorsorge. Deshalb ist es 

ein sozialpolitischer Akt, den wir dort betreiben, der uns 

ganz besonders wichtig ist. Meine Fraktion wünscht sich, 

dass es uns gelingt, zum einen den Personenkreis einer 

solchen Förderung zu erweitern und zum anderen diese 
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Förderung noch stärker, gerade für das Wohnen im ländli-

chen Raum, wirksam werden zu lassen. 

Zweitens. Wir stellen uns auch den demografischen 

Herausforderungen bei dem Thema Wohnen. Seit Juli 

2017 fördern wir die Anpassung von Wohnraum an die 

Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 

sowohl für Mieter als auch für selbst nutzende Eigentü-

mer. Wir fördern den seniorengerechten Umbau von 

Mietwohnungen mit bis zu 10 000 Euro. Das heißt, wir 

stellen Gelder zur Verfügung, die dann genutzt werden, 

um Schwellen zu beseitigen, um Türen zu verbreitern 

oder auch um eine bodengleiche Dusche einzubauen. Das 

sind nur einige der Beispiele. Das geschieht immer mit 

dem Ziel, dass die Menschen so lange wie möglich in 

ihrem gewohnten Sozial- und Wohnumfeld verbleiben 

können. 

Eine ebenfalls wichtige Rolle spielt dort das Thema 

Sicherheit. Wir fördern Einbruchsschutzmaßnahmen. Wir 

bieten die Möglichkeit, Bewegungsmelder anzuschaffen. 

Aber auch automatische Herdabschaltungen sollen das 

subjektive Sicherheitsempfinden und die objektive Si-

cherheit der Bewohner stärken. 

Drittens. Wir betreiben sozialen Wohnungsbau mit Au-

genmaß. Dort, wo ein besonderer Bedarf besteht, das 

heißt bei angespannten Wohnungsmarktlagen, die zum 

Teil eine besondere Dynamik aufweisen, wie beispiels-

weise in den Oberzentren Dresden und Leipzig, versuchen 

wir die Sicherung preiswerten Wohnraums über die 

Förderung der Schaffung von mietpreis- und belegungs-

gebundenem Wohnraum zu unterstützen. 

Es bleibt festzuhalten: Sachsen ist und bleibt ein attrakti-

ver Wohnstandort für alle Generationen. Stadt und Land 

werden auch in Zukunft gefördert und bleiben attraktiv 

für die Menschen im Freistaat und auch für die Menschen, 

die neu hierherkommen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die SPD Herr 

Pallas, bitte. 

Albrecht Pallas, SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Meine Damen und Herren! Mich sprechen immer häufi-

ger Menschen an, die Probleme haben, eine bezahlbare 

Wohnung zu finden. Sie bekommen dabei die ganze 

Bandbreite eines angespannten Wohnungsmarktes in 

Dresden zu spüren: Menschen mit schmalem Einkommen, 

die aus ihrer eigentlich bezahlbaren Altbauwohnung 

heraus modernisiert werden und den Stadtteil wechseln 

müssen, Menschen, die nach zwei Mieterhöhungsrunden 

in einem Jahr Angst haben, dass es so weitergeht, ein 

älteres Paar, das sich im Wohnraum verkleinern will, um 

Platz für eine junge Familie zu machen, aber feststellen 

muss, dass es nur kleinere Wohnungen gibt, die teurer 

sind als die große Wohnung, viele Menschen mit Angst 

vor Eigenbedarfskündigungen und, und, und. 

Meine Damen und Herren! Vor oder nach dem Woh-

nungsgipfel gilt für die SPD: Wohnen muss auch für 

Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen be-

zahlbar sein. Wir verfolgen das Ziel, dass Menschen 

höchstens ein Drittel ihres Nettoeinkommens für Wohnen 

ausgeben dürfen. Das gilt für Stadt und Land, meine 

Damen und Herren. 

Die SPD kämpft für dieses Ziel in der Bundesregierung, 

aber auch im Freistaat Sachsen. Ich finde, der Wohnungs-

gipfel hat dabei gute wohnungspolitische Impulse für 

unsere Städte und die ländlichen Gemeinden gebracht. So 

sollen Mieter vor zu starken Mieterhöhungen besser 

geschützt werden. Wir wollen Geringverdiener bei den 

Wohnkosten stärker entlasten. Dörfer und Gemeinden 

sollen durch vitale Ortskerne ein attraktives Lebensum-

feld bleiben. Dabei spielt die soziale Durchmischung der 

Bewohnerstrukturen eine immer größere Rolle. Für uns ist 

das besonders wichtig. 

Teilweise haben wir in Dresden, aber auch in Leipzig 

Stadtteile, die durchgendrifiziert sind. Aber es ist noch 

nicht zu spät. Wir wollen, dass auch in Zukunft der 

Hochschullehrer neben dem Arbeiter wohnen kann. 

Beim Wohnungsgipfel ging es auch um solche Fragen: 

Wie kommen wir zu Bauland? Wie können wir es nach-

haltig und ökologisch verantwortbar entwickeln? Wie 

behalten wir die Baukosten im Griff und erfüllen trotzdem 

die Energie- und Klimaschutzziele? Schließlich soll eine 

umfassende Wohnraumoffensive mit bis zu 1,5 Millionen 

neuen Wohnungen durchgeführt werden. 

Was heißt das nun für Sachsen? Wir müssen das gesamte 

Bundesland betrachten. Deshalb heißt die Debatte auch 

„Bezahlbaren Wohnraum schaffen in Stadt und Land“. 

Die Situation und die Aufgaben in den regionalen Woh-

nungsmärkten könnten durch die Landflucht nicht unter-

schiedlicher sein. Wir haben einen starken Zuzug nach 

Dresden und Leipzig auf der einen Seite, das gilt auch für 

die kleinen Städte im Umland, also im Ballungsraum. Da 

sind die Aufgaben ähnlich wie in der großen Stadt. Hier 

muss die Stadt-Umland-Kooperation besser werden. In 

anderen kleinen und Mittelstädten und im richtigen 

ländlichen Raum kämpfen wir mit dem Wegzug. Aber wie 

können wir die Menschen dort halten? Das hängt auch mit 

dem Wohnraum vor Ort zusammen. 

Die Eigentumsbildung wurde vom Kollegen Fritzsche 

angeführt. Das ist eine Maßnahme, aber als alleiniger 

Förderzweck wird das, glaube ich, nicht viel nützen, weil 

es eher der Mittelschicht dient, den Familien, die in der 

Stadt kein Bauland finden und dann ausziehen. Aktuellen 

Studien zufolge soll es sogar zur Verödung der Ortskerne 

beitragen. 

Wir haben Kommunen im ländlichen Raum, die mit 

einem hohen Leerstand und mit unsaniertem Wohnungs-

bestand zu kämpfen haben. Die werden schlicht nicht 

nachgefragt. Jetzt könnten Sie sagen: „Die kann man doch 

modernisieren.“ Ja, aber dann würden die Kosten derma-

ßen steigen, dass es wiederum teuer und unattraktiv wird 

und dazu beiträgt, dass Menschen woanders hinziehen. 
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Der dritte Bereich sind die Ballungsräume. Hier haben 

wir mit steigenden Mieten und mit knapper werdendem 

Wohnraum zu kämpfen. Der Freistaat hat bereits reagiert, 

indem er für Bestandsmieten die Kappungsgrenzenver-

ordnung für Dresden und Leipzig erlassen hat. Derzeit 

berät der Bundestag über die weiterentwickelte Miet-

preisbremse. Ich finde, auch der Freistaat sollte für diese 

beiden angespannten Wohnungsmärkte, wenn das Gesetz 

beschlossen ist, die Mietpreisbremse in Sachsen einfüh-

ren. 

Es geht vor allem darum, bezahlbaren Wohnraum zu 

schaffen. Der Markt allein macht das nicht. Deshalb muss 

der Staat Anreize schaffen. Genau das tun wir im Freistaat 

Sachsen. Wir haben den sozialen Wohnungsbau einge-

führt, mit dem wir nach Leipzig und nach Dresden jeweils 

jährlich 20 Millionen Euro gegeben haben. Das soll nach 

unserem Wunsch und Willen auch so weitergehen. Dazu 

gibt es kommunale Projekte, die gerade in den beiden 

großen Städten anlaufen. Wichtig ist: Die Förderung muss 

in gleicher Höhe fortgesetzt werden. 

Wir müssen es aber auch inhaltlich weiterentwickeln. 

Bisher profitieren davon nur Sozialleistungsempfänger, 

die Ärmsten. Wenn wir es aber damit ernst meinen, dass 

der Hochschullehrer neben dem Arbeiter wohnen soll, 

dann müssen wir das Förderprogramm öffnen für einen 

zweiten Förderweg, mit dem wir auch Haushalte mit 

mittlerem und kleinerem Einkommen einbeziehen kön-

nen. Das geht allerdings nur – so viel gehört zur Ehrlich-

keit –, wenn die Kriterien für den Wohnberechtigungs-

schein geändert werden. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Ende 

kommen. 

Albrecht Pallas, SPD: Ich komme zum Schluss. Wie wir 

uns das genau vorstellen, dazu komme ich in der zweiten 

Runde. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Die Linksfraktion, 

Herr Abg. Schollbach, bitte. 

André Schollbach, DIE LINKE: Frau Präsidentin! 

Meine Damen und Herren! Die Miete macht inzwischen 

über eine Million Haushalte in den deutschen Großstädten 

so arm, dass sie sogar weniger Geld zur Verfügung haben 

als jene Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind. 

(Zuruf des Abg. Sebastian Fischer, CDU) 

Aufgrund der Mietentwicklung wird die soziale Un-

gleichheit verschärft und die soziale Spaltung in unserem 

Lande vertieft. Seitdem Deutschland von der GroKo 

regiert wird, sind die Mieten in sage und schreibe 79 von 

80 Großstädten gestiegen, in vielen sogar drastisch. Dazu 

sage ich: Es ist doch kein Wunder, dass die Wählerinnen 

und Wähler der SPD und der CDU angesichts dieser 

Bilanz in Scharen davonlaufen. 

(Beifall bei den LINKEN – Zurufe von der CDU) 

Nach den amtlichen Zahlen der Staatsregierung leben 

über 700 000 Menschen in Sachsen in Armut oder sind 

armutsgefährdet. 

(Zuruf des Abg. Patrick Schreiber, CDU) 

Aber nicht nur diesen Menschen treibt die Frage des 

bezahlbaren Wohnens die Sorgenfalten auf die Stirn, 

sondern auch jenen Mieterinnen und Mietern, die mit 

einem ganz normalen Durchschnittseinkommen ihre 

Miete bezahlen müssen. 

In den letzten Jahren kennt die Mietentwicklung nur noch 

eine Richtung, nämlich straff nach oben. 

(Zuruf des Abg. Patrick Schreiber, CDU) 

Vor allem bei den neuen Mietverträgen wird kräftig 

zugelangt. Ein Mieter zieht aus einer Wohnung aus, der 

nächste Mieter zieht in dieselbe Wohnung, es wird nichts 

verbessert, und der Miethai schlägt zu, nämlich mit ein 

paar Hundert Euro mehr an Miete. 

(Jörg Urban, AfD: Alles Miethaie! Unglaublich! – 

Zuruf des Abg. Patrick Schreiber, CDU) 

Angesichts dieser Situation, meine Damen und Herren, 

habe ich keinerlei Verständnis dafür, dass die CDU-

geführte Staatsregierung nach wie vor die Einführung 

einer Mietpreisbremse für Leipzig und für Dresden 

verweigert. Das wäre nach § 556 d BGB ohne Weiteres 

zulässig. 

Ich erwarte, dass die Staatsregierung endlich ihre ideolo-

gisch motivierte Blockade der Mietpreisbremse aufgibt. 

(Beifall bei den LINKEN –  

Zuruf des Abg. Patrick Schreiber, CDU) 

Meine Damen und Herren! Nicht nur an dieser Stelle hat 

die CDU eine Politik für Miethaie und Renditegeier 

gemacht. 

(Zurufe des Abg. Patrick Schreiber, CDU) 

Statt zum Beispiel Geld für den sozialen Wohnungsbau 

auszugeben, wurde der Wohnungsabriss staatlich subven-

tioniert. Hätte man nur einen Teil dieses Geldes für die 

Modernisierung statt für die Zerstörung von Wohnungen 

ausgegeben, bräuchten wir heute wohl kaum über Woh-

nungsmangel und steigende Mieten zu sprechen. 

(Patrick Schreiber, CDU: So ein Käse!) 

Meine Damen und Herren! Die Entwicklung des Woh-

nungsmarktes ist geeignet, den sozialen Frieden in unse-

rem Lande zu gefährden. Die Frage des bezahlbaren 

Wohnens ist eine der wesentlichen sozialen Fragen 

unserer Zeit. Wir von der LINKEN sagen: Der Woh-

nungsmarkt darf nicht länger Privatinvestoren und Rendi-

tegeiern überlassen bleiben. 

(Zurufe von der CDU und der SPD) 

Diese haben nämlich nur drei Dinge im Kopf: Rendite, 

Rendite, Rendite! 
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(Jörg Urban, AfD: Ihr habt doch die WOBA  

in Dresden verscherbelt! Was ist das denn  

für ein Mist, den Sie erzählen! –  

Zuruf des Abg. Patrick Schreiber, CDU) 

– Beruhigen Sie sich: Das ist ganz schlecht fürs Herz, 

Herr Urban! 

Meine Damen und Herren! Die Mieterinnen und Mieter 

benötigen etwas anderes. Sie benötigen bezahlbare 

Mieten statt fetter Renditen. 

(Zurufe der Abg. Patrick Schreiber  

und Sebastian Fischer, CDU) 

Deshalb muss der Staat seiner sozialen Verantwortung 

nachkommen und gewährleisten, dass für alle Menschen 

bezahlbare Wohnungen zur Verfügung stehen. Dabei 

haben die Menschen im kommenden Jahr im Freistaat 

Sachsen eine ganz klare Wahl: 

(Zuruf des Abg. Patrick Schreiber, CDU) 

Wenn sie eine soziale Wohnungspolitik wollen, dann 

können sie DIE LINKE wählen, 

(Beifall bei den LINKEN –  

Widerspruch bei der CDU) 

und wenn sie möchten, dass Immobilienhaie und Rendite-

geier das Sagen haben, dann sollten sie CDU, SPD oder 

AfD wählen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN – Patrick Schreiber, 

CDU: Viereinhalb Jahre ist nichts passiert,  

Herr Schollbach! – Zurufe von der AfD – 

Patrick Schreiber, CDU: Meine Fresse,  

das glaubt er nicht mal selber, was er hier erzählt!) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die AfD-

Fraktion Herr Barth, bitte. 

André Barth, AfD: Frau Präsidentin! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Super Klassenkampf, Herr Scholl-

bach, kann ich dazu nur sagen. Selbst in der feinsten 

Gegend von Dresden wohnen und hier so etwas erzählen. 

(Beifall bei der AfD –  

Patrick Schreiber, CDU: Richtig!) 

Aber das ist nicht unsere Sache. – Im Zusammenhang mit 

der heutigen Debatte „Bezahlbaren Wohnraum schaffen in 

Stadt und Land“ ist mir folgende Frage eingefallen: 

(Zuruf der Abg. Luise Neuhaus-Wartenberg, 

DIE LINKE) 

Warum ist denn der Wohnraum in den Ballungszentren 

Dresden und Leipzig kaum noch bezahlbar? 

(Patrick Schreiber, CDU:  

Weil es keine neuen Wohnungen gibt!) 

Weil hier die verfehlte Politik der Bundes- und Landesre-

gierung deutlich wird. Ich haben Ihnen fünf Beispiele 

mitgebracht, meine Damen und Herren. 

Erstens, die sinnlose Euro-Rettungspolitik. 

(Beifall bei der AfD – Zurufe von der CDU: Ah! – 

Lachen bei der CDU) 

Die Frankfurter Zentralbank propagiert weiterhin, bis 

Mitte Juli 2019 ihre Nullzinspolitik am Laufen zu halten, 

um die Südeuropäer lebensfähig zu halten. 

(Zurufe von der CDU und der SPD) 

Diese Nullzinspolitik enteignet einfache deutsche Sparer. 

Als Beispiel nenne ich 0,01 % Zins für Tagesgeld bei der 

Ostsächsischen Sparkasse. 

(Widerspruch bei der CDU und der SPD – Zurufe 

der Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE, und 

Valentin Lippmann, GRÜNE) 

Aber wer profitiert von der Nullzinspolitik? 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Der Wolf! –  

Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE – 

Zurufe von der CDU) 

Es sind die wirklich Reichen, Herr Gebhardt! Diese 

investieren nämlich verstärkt in Aktien und in Stadtim-

mobilien. 

(Zuruf des Abg. Patrick Schreiber, CDU) 

Folglich steigen in den Städten dann auch die Mietpreise. 

Bestes Beispiel dafür ist Leipzig: Der durchschnittliche 

aktuelle Kaltmietpreis beträgt 10,09 Euro je Quadratme-

ter. 

(Zuruf des Abg. Patrick Schreiber, CDU) 

Zusätzlich gab es in der Vergangenheit im Kleinen auch 

politische Fehlentscheidungen. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: PDS-Abgeordnete!) 

Die Dresdner Stadtregierung hat mit Zustimmung einiger 

linker Abgeordneter im März 2016 den Dresdner Woh-

nungsbestand an die Fortress Investment Group aus den 

USA verkauft. 

(Patrick Schreiber, CDU: Das war 2006!) 

Nun erwartet die Dresdner Mieter pünktlich aller 15 Mo-

nate eine Mieterhöhung. 

(Patrick Schreiber, CDU:  

Das war vorher schon so!) 

Diese Fehlentscheidung verschärft natürlich heute auch 

den Wohnungsbestand. 

Zweitens – die teure verfehlte Energiewende. Deutsch-

land produziert mit zig Steuermilliarden subventionierten, 

teuren Ökostrom und hat dabei kaum CO2-Ausstoß 

eingespart. 

(Widerspruch bei der CDU –  

Carsten Hütter, AfD: Alles drin in  

Ihrem Redebeitrag! Ich bin begeistert! –  

Sören Voigt, CDU: Flüchtlingspolitik!) 
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Gleichzeitig erhöhen aber diese Energieauflagen zur 

Energieeinspeisung die Kosten des Immobilienneubaus 

seit Einführung der Energiesparverordnung 2009 um circa 

15 %. Auch deshalb ist Bauen heute teurer als vor der 

Energiewende. Dies beeinflusst natürlich auch die Miet-

preise sowie Ihre verfehlte Leuchtturmpolitik der vergan-

genen Jahre. Sie fördern seit Jahren die Stadtverdichtung 

und tun nichts gegen die dadurch entstehende Landflucht. 

Immer mehr Menschen drängen heute in die Städte und 

kämpfen gegeneinander – 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

zum Beispiel bei Vorstellungsterminen – mit bis zu 

100 Bewerbern um eine bezahlbare Wohnung. 

(Patrick Schreiber, CDU: Wohnung?) 

Zugleich verödet aber das Land weiter. Es gibt keinen 

ausreichenden Personennahverkehr. Der Bus kommt 

einmal morgens und abends, in den Ferien meist über-

haupt nicht. 

(Zuruf des Abg. Patrick Schreiber, CDU) 

Weiteres in der nächsten Rederunde. 

(Beifall bei der AfD – Sebastian Fischer, CDU: 

Nein, nein, nein, nein! – Svend-Gunnar Kirmes, 

CDU: Sonst müssen wir noch einen Kulturbeitrag 

bezahlen! – Zuruf von der CDU: Bitte nicht!) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, Herr Günther, bitte. 

Wolfram Günther, GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsi-

dentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich habe 

mich, glaube ich, falsch vorbereitet und keine ganz so 

emotionale Rede mitgebracht, sondern wollte mich im 

Sachlichen verlieren; aber ich behalte diesen Plan einmal 

bei. Zunächst einmal: Es ist sehr gut, dass jetzt auch die 

Koalition das Thema Bezahlbares Wohnen auf die Tages-

ordnung setzt; 

(Albrecht Pallas, SPD: Die ganze Zeit,  

Herr Kollege, das haben Sie vielleicht  

noch nicht bemerkt!) 

denn das ist eine der wichtigsten sozialen Fragen, wenn 

nicht überhaupt die wichtigste soziale Frage unserer Tage. 

Allerdings hätte ich mir auch hier mehr Substanz in der 

Antwort der Koalition gewünscht. Die Landeswohnraum-

förderung für Familien ist sicher ein schöner Baustein, 

aber auch Herr Kollege Pallas hat schon darauf hingewie-

sen: Das wird es insgesamt nicht sein können. 

Wir haben auch schon die Mietpreisbremse angesprochen, 

die in Sachsen überfällig ist. Dort muss es auch von 

Bundesseite noch Verbesserungen geben. Kappungsgren-

zen haben wir ja wenigstens, aber all das wird nichts 

nützen, wenn wir nicht mehr Wohnraum bekommen, bei 

dem es vor allem nicht um maximale Rendite geht wie in 

der normalen Wohnungswirtschaft. Dazu brauchen wir 

einen richtigen Push im sozialen Wohnungsbau. Dazu 

hätte ich gern von Ihnen etwas gehört, denn die Haus-

haltsberatungen stehen an. Wir wissen, dass wir bisher 

schon jährlich 142 Millionen Euro vom Bund bekommen 

– mit der klaren Ansage, das Land möge diese bitte 

verdoppeln. 

(Zuruf des Abg. Marko Schiemann, CDU) 

Wir wissen, dass es jetzt noch etwas draufgeben wird. Der 

Verteilerschlüssel ist noch nicht ganz klar, aber es wird 

mehr Geld geben. Wenn ich mir den Haushalt anschaue, 

kann ich jedoch nicht erkennen, dass dort die gesamte 

Summe substanziell hineingeht und noch etwas draufge-

legt wird. Wir GRÜNEN verlangen, dass wir im Land 

endlich einmal zu einem Betrag von 200 Millionen Euro 

kommen – Bundesgeld plus Landesmittel –, denn dann 

könnten wir jährlich 5 000 neue Wohnungen bauen. Dies 

würde in etwa dem nachgefragten Bedarf entsprechen, 

von dem wir in den Ballungsräumen wissen. 

(Zuruf des Abg. Patrick Schreiber, CDU) 

Wir müssen auch an die Förderrichtlinie herangehen – 

auch das hatte ich schon mehrfach angesprochen –; denn 

darin gibt es einige eigenartige Dinge, wie zum Beispiel 

eine Mietpreisbremse nach unten, die von den Bauträgern, 

die sozialen Wohnungsbau betreiben, verlangt, dass sie 

am Ende Kaltmieten von 10 Euro pro Quadratmeter 

erheben und damit eben nicht zur Dämpfung auf dem 

Mietmarkt beitragen können. Die Mietpreisbremse, die 

dort über zwei Wege hineingekommen ist, muss wieder 

herausgenommen werden, genauso wie die Bindung um 

15 Jahre verlängert werden muss; denn bisher haben wir 

beim sozialen Wohnungsbau nur eine 15-jährige Bindung, 

und danach ist alles wieder ganz normal. Die Bindung 

muss auf mindestens 25 Jahre verlängert werden. 

Genauso muss die Möglichkeit bestehen, neben Neubau 

bestehende Wohnungen, bei denen es keine Belegungs-

bindung gibt, durch die öffentliche Hand zu erwerben und 

dort eine Belegungsbindung festzulegen, sodass auch 

Sozialwohnungen im Bestand geschaffen werden können. 

Außerdem wünschen wir uns, dass der soziale Woh-

nungsbau nicht nur in den beiden Städten Leipzig und 

Dresden stattfindet, sondern landesweit geöffnet wird, da 

es auch ein Instrument der Stadtplanung ist; denn wie wir 

bereits angesprochen haben, brauchen wir eine gesunde 

Durchmischung. Die Dynamik ist sehr groß, was die 

Vernetzung und Entwicklung in den großen Städten und 

den Ballungsräumen ringsherum betrifft. Wir wissen, dass 

die Zahlen, mit denen wir arbeiten, einige Jahre alt sind, 

und würden uns eine Änderung des bisherigen Pro-

gramms wünschen. 

Einen Antrag dazu gab es bereits – dies wurde vorhin 

angesprochen –, in dem es um die Berechtigungsscheine 

geht. Ein erster Schritt ist im Sommer gegangen worden, 

indem man die Einkommensgrenzen über das seit Jahren 

vom Bund vorgegebene Niveau angehoben hat. Diese 

Anpassung um 15 % ist aber nur ein erster Schritt. Wir 

GRÜNEN fordern 40 %; die Zahlen hatte ich bereits im 

letzten Plenum vorgetragen. Es sind immer noch nur die 
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kleinen und mittleren Einkommen, die überhaupt in den 

Genuss kommen können. 

Natürlich brauchen wir auch weitere Instrumente, mit 

denen wir gezielt Baugemeinschaften, Genossenschaften 

und kooperative Wohnformen fördern können – mit 

eigenen gezielten Förderinstrumenten, die auch die 

Planungs- und Beratungsphase am Anfang umfassen. Wir 

brauchen außerdem eine aktive Flächenpolitik, wie wir als 

Freistaat Kommunen gezielt in die Lage versetzen, 

Flächen zu erwerben, um sie für Projekte zur Verfügung 

zu stellen und zum Beispiel Wohnraum darauf zu errich-

ten. Auch das fehlt bisher komplett. – So viel zunächst 

einmal. 

(Beifall der Abg. Dr. Claudia Maicher  

und Valentin Lippmann, GRÜNE) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Wurlitzer, 

bitte. 

Uwe Wurlitzer, fraktionslos: Sehr geehrte Frau Präsi-

dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin 

ein Stück weit entsetzt, dass wir heute teilweise über die 

Planung von Steuergeldverschwendung gesprochen 

haben. Im Normalfall sagt man: Der Mensch lernt aus 

Versuch und Irrtum. Offensichtlich sind Politiker keine 

Menschen; denn die Politik macht jede Menge Versuche 

und lernt ganz offensichtlich nichts daraus. Ich nenne 

Ihnen einige Beispiele: 

Erstens. Abriss von Wohnungen – in Größenordnungen in 

Sachsen geschehen, alles mit Steuergeldern finanziert. 

Das verknappt automatisch Wohnraum und sorgt dafür, 

dass dessen Preis ansteigt. Herr Barth hat bereits von der 

verfehlten Leuchtturmpolitik der CDU gesprochen, das 

kann ich mir also sparen. 

(Valentin Lippmann, GRÜNE: Ah!) 

Zweitens. Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern 

– 

(Zuruf des Abg. Valentin Lippmann, GRÜNE) 

– Nein, nein, nein, nein! Hören Sie genau zu, bevor Sie 

dummes Zeug erzählen. 

(Zuruf des Abg. Valentin Lippmann, GRÜNE) 

– verknappt am Ende Wohnraum, was dazu führt, dass die 

Preise steigen. Wichtig dabei ist aber zu wissen, dass es 

jede Menge Einrichtungen in Sachsen gibt, die eben zu 

diesem Zweck geschaffen worden sind und die letztend-

lich noch über Jahrzehnte von den Bürgern durch Steuer-

gelder finanziert werden. Die Wohnungen stehen leer, 

aber die Asylbewerber und Migranten werden dezentral 

untergebracht. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Uwe Wurlitzer, fraktionslos: Sehr gern. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Wild, bitte. 

Gunter Wild, fraktionslos: Vielen Dank, Frau Präsiden-

tin. Lieber Uwe Wurlitzer, Steuergeldverschwendung 

anzuprangern ist richtig, keine Frage. Aber dann sollten 

auch Lösungsansätze kommen, wie man diese verhindern 

will; und von Lösungsansätzen habe ich überhaupt noch 

nichts gehört. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Eine Frage, bitte. 

Gunter Wild, fraktionslos: Das ist die Frage: die Lö-

sungsansätze. 

Uwe Wurlitzer, fraktionslos: Vielen Dank für die Frage. 

Es gibt mir die Möglichkeit, über meine 90 Sekunden 

hinaus etwas zu sagen, die Sie uns ja immer so generös 

ermöglichen. 

(Patrick Schreiber, CDU: Ein  

Zufall, dass das gerade Herr Wild war! –  

Valentin Lippmann, GRÜNE: Ah! –  

Weitere Zurufe von der CDU und der AfD) 

– Ganz klar, das ist überhaupt kein Zufall. – Lösungsan-

sätze: Der Staat ist in der Theorie für wichtige Dinge 

zuständig: Sicherheit, Bildung, Infrastruktur, und bei der 

Infrastruktur kann man an dieser Stelle ansetzen. Wir 

haben zwar immer davon gesprochen, dass der öffentliche 

Personennahverkehr ausgebaut werden soll; aber hier 

wäre es ein Lösungsansatz. 

Es gibt im ländlichen Raum jede Menge Leerstand, das 

kann ich am Beispiel Leipzig sagen: Wir haben im Raum 

Leipzig – vor allem im nördlichen Teil, beispielsweise in 

Delitzsch – jede Menge Leerstand. Wenn man dort mit 

dem öffentlichen Personennahverkehr, zum Beispiel mit 

der S-Bahn, von Delitzsch nach Leipzig fahren würde, ist 

man innerhalb von 29 Minuten da. Ich wohne im Leipzi-

ger Westen, in Leipzig-Grünau. Wenn ich von dort aus in 

die Innenstadt fahre, brauche ich auch mindestens 

30 Minuten. 

(André Barth, AfD: Oh, wir sind noch  

bei der Beantwortung der Frage!) 

Also wäre es an dieser Stelle wesentlich sinnvoller, 

Steuergelder dafür einzusetzen, den öffentlichen Perso-

nennahverkehr nachhaltig auszubauen. Damit holen wir 

auf der einen Seite die Menschen ins Land und schaffen 

die Möglichkeit, dass die Wohnungen dort auch tatsäch-

lich bezogen werden. Wir dürfen uns als Staat nicht 

einmischen, um Steuergelder dort sinnlos zu versenken. 

Wir haben auf der zweiten Seite mit dem Ausbau des 

öffentlichen Personennahverkehrs auch die Möglichkeit, 

vor Ort den ländlichen Raum wesentlich interessanter zu 

gestalten, und mit dem Ausbau des ÖPNV haben wir die 

Möglichkeit, den Umweltschutz zu betreiben. Das müsste 

Ihnen ja entgegenkommen. – Sie brauchen gar nicht so zu 

grinsen. 

Es gibt also viele Möglichkeiten, wo man Steuergelder 

nachhaltig sinnvoll einsetzen kann. Im sozialen Woh-

nungsbau ist es mit Sicherheit versenkt. 
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Vielen Dank. 

(Beifall bei den fraktionslosen Abgeordneten – 

Albrecht Pallas, SPD: Das lässt  

tief blicken, Herr Wurlitzer!) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Ich beginne 

wieder bei der CDU-Fraktion. Wird das Wort gewünscht? 

– Herr Fritzsche, bitte. 

Oliver Fritzsche, CDU: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Ich möchte auf einige Redebeiträge noch einmal kurz 

eingehen. 

Zu Ihnen, Herr Günther, sage ich: Mit der Dimension, die 

Sie unter der Überschrift fordern, den sozialen Woh-

nungsbau im engeren Sinne in den großen Ballungszen-

tren zu fördern, beschleunigen Sie natürlich Zuzugsbewe-

gungen aus den ländlichen Räumen in Sachsen. 

(Carsten Hütter, AfD: Ganz genau!) 

Das sind Dinge, die sich einander bedingen und die auch 

zusammenhängen. 

(Carsten Hütter, AfD: Ja!) 

Als Zweites stört mich in Ihren Ausführungen, dass Sie 

die Gelder, die für soziale Wohnraumförderung vonseiten 

des Bundes zur Verfügung gestellt werden, automatisch 

für sozialen Wohnungsbau im engeren Sinne, nämlich mit 

Mietpreis- und Belegungsbindung, verausgaben wollen. 

Das ist sachgerecht. Es gibt dort eine relative Breite an 

Möglichkeiten, diese Mittel einzusetzen. 

Das Dritte ist: Sie mahnen eine Öffnung dieses Pro-

gramms an. Da kann ich Ihnen nur sagen: Der Schlüssel 

für dieses Programm ist der konkrete Nachweis einer 

angespannten Wohnungsmarktlage. Sie haben an nicht 

allzu vielen Stellen im Freistaat Sachsen die Möglichkeit, 

diese tatsächlich konkret nachzuweisen. Gerade kleinere 

Kommunen nutzen sehr stark die Möglichkeiten, die sich 

über kommunale Wohnungsgesellschaften oder Genos-

senschaften bieten, insbesondere im unteren Segment des 

Wohnungsmarktes, das entsprechend auszusteuern und 

bezahlbaren Wohnraum anzubieten, um eben nicht auf das 

sehr enge Instrumentarium des sozialen Wohnungsbaus 

zurückzugreifen. Sie haben eine gesamtstädtische Ent-

wicklung im Blick. 

Ein Satz zu Herrn Wurlitzer, was das Abrissgeschehen aus 

der Mitte der Neunzigerjahre bis teilweise heute anbe-

langt: Man sollte sich immer genau anschauen, in wel-

chen Lagen Abrisse stattgefunden haben und auch in 

welchen Lagen heute noch Leerstände zu finden sind. Das 

sind nämlich meistens die gleichen Lagen, über die wir 

sprechen. 

(Uwe Wurlitzer, fraktionslos: Stimmt nicht!) 

Sie haben von Ihren persönlichen Erfahrungen aus Grü-

nau berichtet. Wenn ich heute eine Wohnung in Leipzig 

suche, dann finde ich am ehesten noch in Leipzig-Grünau 

entsprechende Angebote. 

(Uwe Wurlitzer, fraktionslos:  

Gehen Sie mal suchen!) 

Dort haben auch die größten Abrisse stattgefunden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die SPD-

Fraktion Herr Pallas, bitte. 

Albrecht Pallas, SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Meine Damen und Herren! Vorhin wurde in der ersten 

Runde ein Zusammenhang hergestellt zwischen der 

Tatsache, dass die CDU und die SPD im Bund und auch 

in Sachsen regieren, und steigenden Mieten in Dresden 

und Leipzig. Das ist ja nun völliger Quatsch. 

Wenn es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt, dann 

eher zwischen der Tatsache, dass beide Städte attraktive 

Kommunen sind, wo Menschen gern hinziehen, weil sie 

dort Arbeit suchen und finden, eine Ausbildung absolvie-

ren und weil deshalb viele Menschen aus Sachsen oder 

auch außerhalb von Sachsen gern in diese Städte ziehen 

wollen. 

Wenn man trotzdem einen politischen Bezug hernehmen 

möchte, dann bleibe ich beim Beispiel Dresden und sage: 

Wenn eine Entscheidung zu heute steigenden Mieten 

geführt hat, dann ist es eher der vollständige Verkauf des 

kommunalen Wohnungseigentums in Dresden im Jahr 

2006 durch CDU, FDP und Teile der damaligen PDS, der 

heutigen Linkspartei, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD und des  

Abg. Valentin Lippmann, GRÜNE) 

Ich möchte auf einen zweiten Zusammenhang hinweisen. 

Es scheint ein Denkfehler vorzuliegen, wenn gesagt wird, 

dass die Mittel des Bundes zweckentfremdet werden. 

Natürlich – das hat Kollege Fritzsche gerade angedeutet – 

wird nur ein Teil der Bundesmittel in dieses enge Förder-

programm gesteckt. Aber wir fördern sehr wohl auch 

andere soziale Zwecke, beispielsweise die Wohnrauman-

passung. Ehrlich gesagt, bevor die Menschen in neu 

gebaute barrierearme Wohnungen umziehen sollen, finde 

ich es viel besser und günstiger, die Wohnungen der 

Menschen für nur einen kleinen Teil des Geldes hinsicht-

lich der Barrierearmut anzupassen und zu gestalten. 

Ich bin aber froh, dass die SPD das Thema Zweckbindung 

und überhaupt sozialer Wohnungsbau mit Mitteln des 

Bundes in den Koalitionsvertrag hineinverhandeln konnte, 

denn es gab bundesweit tatsächlich Zweckentfremdungs-

tendenzen. Sie dürfen sicher sein: Wir kämpfen dafür, 

dass wir die Wohnraumförderprogramme des Freistaates 

Sachsen ausreichend ausstatten. 

Noch eine Reaktion auf die Rede von Herrn Wurlitzer, 

denn er sprach von Verschwendung von Steuermitteln: 

Häufig steckt hinter diesem Vorwurf eine etwas zu große 

Marktgläubigkeit: „Die privaten Investoren werden es 
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schon richten; sie machen schon das Richtige beim 

Wohnungsbau.“ Das glaube ich nicht. Ich halte es sogar 

für eine sehr unsoziale Sichtweise. Der Markt allein 

richtet es nicht. Das sehen wir gerade in den Städten 

Dresden und Leipzig. Wir haben den Effekt, dass private 

Unternehmen wegen eines höheren Renditeinteresses 

höherwertige Wohnungen errichten, da dort die Rendite 

noch höher ist. Es sind erfahrungsgemäß genossenschaft-

liche oder kommunale Unternehmen, die anders ticken. 

Hier wird kein Geld verschenkt oder verschwendet, aber 

sie haben deutlich niedrigere Renditeziele und eine 

Gemeinwohlorientierung. Das ist mehr als unterstützens-

wert. 

Übrigens ist es sehr wohl möglich, im sozialen Woh-

nungsbau Renditen zu erzielen. Sie liegen aber bei 3 % 

statt bei 7, 8 oder 9 %. Auch das gehört zur Wahrheit. 

Deshalb bin ich sehr froh, dass der Wohnungsgipfel ein 

deutliches Signal zur Unterstützung kommunaler Unter-

nehmen gesetzt hat. 

Ich bin froh über zwei weitere Dinge des Wohnungsgip-

fels: Die Gründung kommunaler Wohnungsbaugesell-

schaften soll finanziell unterstützt werden. Die Gemein-

den sollen in ihren kommunalpolitischen Aufgaben im 

Bereich Planung und Genehmigung unterstützt werden. 

Es geht um die Erstellung von Bauleitplänen zur Schaf-

fung von Wohnraum, einfachere Planverfahren und 

bessere Verknüpfungen mit anderen Zielen der Stadtteil-

entwicklung, zum Beispiel dass der Hochschullehrer 

neben dem Arbeiter wohnen kann. Das ist soziale Durch-

mischung. 

Dass es nötig ist, hierbei die Verfahren zu erleichtern, 

zeigt ein Beispiel aus der Landeshauptstadt Dresden, das 

ich kurz vortragen möchte: Es geht um ein Projekt im 

Umfeld der Offiziersschule des Heeres. Es sind zwei 

Bauvorhaben mit insgesamt 1 300 Wohnungen, von denen 

circa 190 sozialgebundene Wohnungen werden sollen. 

Seit dem Jahr 2015 arbeiten die Investoren und die 

Stadtverwaltung an diesem Projekt und es wurden bereits 

Millionen investiert. Diese Wohnungen hätten heute 

längst bezugsfertig sein können, aber wir warten immer 

noch auf die dringend benötigten Wohnungen. Ein Grund 

dafür ist, dass die Stadtverwaltung sich mit den verschie-

denen Gutachtern seit nunmehr drei Jahren nicht über die 

Zahlen von Emissionswerten verständigen konnte. Man 

glaubt es kaum. Ich will jetzt nicht in die Selbstverwal-

tung eingreifen, aber das Beispiel zeigt, dass eine Verein-

fachung der Verfahren guttun würde und langsames 

Verwaltungshandeln dadurch endlich beschleunigt werden 

könnte. 

Meine Damen und Herren! Die heutige Debatte zeigt, 

dass wir vor sehr unterschiedlichen Aufgaben beim 

Wohnungsbau in Stadt und Land stehen. Aufgaben wie 

Mieterschutz und Bereitstellung von bezahlbarem Wohn-

raum stehen vor uns. Als SPD haben wir uns dafür einge-

setzt, und wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass die 

Staatsregierung, die schon vieles tut, dort dranbleibt, 

damit Wohnraum für alle bezahlbar bleibt, in Stadt und 

Land. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Schluss 

kommen. 

Albrecht Pallas, SPD: Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD, der CDU und der 

Staatsregierung – Uwe Wurlitzer, fraktionslos, 

steht am Mikrofon.) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die Fraktion 

DIE LINKE Herr Stange, bitte. – Eine Kurzintervention? 

Herr Stange, Sie können trotzdem nach vorn kommen. 

Uwe Wurlitzer, fraktionslos: Sehr geehrter Herr Pallas, 

ich halte nichts davon, Investoren zu dämonisieren und zu 

sagen, dass alle diejenigen, die versuchen Geld zu verdie-

nen, schlechte Menschen sind. Ich sage Ihnen ganz 

ehrlich: Wir sind nun einmal im Kapitalismus und da 

gehört das ein Stück weit dazu. Ich halte es für sehr 

schwierig zu erklären, dass das mit dem Abriss alles nicht 

planbar war und dass gegebenenfalls die Genossenschaf-

ten wesentlich sozialer arbeiten. 

Ich sage Ihnen eines: In Leipzig haben Genossenschaften 

um die 2000er-Jahre in Größenordnungen mit Steuergel-

dern abreißen lassen, und sie haben damit ihren Leerstand 

reduziert. Sie haben auf der anderen Seite die Preise 

angehoben – ich habe in der gleichen Genossenschaft 

gewohnt. Die Grundstücke wurden zehn Jahre liegenge-

lassen und jetzt wird dort wieder mit Steuergeldern auf 

den gleichen Grundstücken weitergebaut. Deshalb ist es 

nicht gut, wenn der Staat jedes Mal seine Finger im Spiel 

hat. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass der Markt es 

nicht selbst regelt. 

Denn wenn wir in die alten Bundesländer schauen, haben 

wir dort etliche Ballungszentren, wo in den Großstädten – 

da gebe ich Ihnen völlig recht – der Wohnraum kaum 

noch bezahlbar ist. Aber dort ist der öffentliche Personen-

nahverkehr auch derart ausgebaut worden, dass im Um-

kreis von 30, 40, 50 Kilometern – München, Stuttgart, 

Frankfurt sind sehr gute Beispiele dafür – bezahlbarer 

Wohnraum ist. Dort sind die Leute auch in einer halben, 

dreiviertel Stunde in den jeweiligen Innenstädten; das 

funktioniert. 

Die Schaffung von Infrastruktur ist eine Kernaufgabe des 

Staates – und die Schaffung von Wohnraum ist es defini-

tiv nicht. 

Vielen Dank. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Pallas, bitte. 

Albrecht Pallas, SPD: Danke, Frau Präsidentin. Herr 

Wurlitzer, Wohnraum ist genauso eine lebensnotwendige 

Infrastruktur wie ÖPNV, Straßen, Schulen und Kitas. 

Dass Sie das heutzutage noch leugnen, kann doch nur 

verwundern. 
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Im Übrigen danke ich Ihnen noch einmal für die Präzisie-

rung, dass Sie darum bitten, dass die privaten Investoren 

nicht verteufelt werden. Ja, das hat auch niemand hier im 

Raum behauptet. Das ist doch gerade der Grund, weshalb 

wir das Förderprogramm für den gebundenen Mietwohn-

raum offengehalten haben. Es können sich natürlich auch 

private Investoren um entsprechende Fördermittel bewer-

ben. Allerdings stellen wir fest, dass das Interesse im 

privaten Bereich erstaunlich gering ist. 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Jetzt Herr Stange, 

bitte. 

Enrico Stange, DIE LINKE: Vielen Dank, Frau Präsi-

dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist 

zunächst einmal gut, dass wir nach einer ganzen Weile 

über das Thema sprechen. Es ist auch gut, dass die Koali-

tion nach vielen Jahren, in denen wir in Sachsen im 

Grunde Wohnungsbau durch Darlehensprogramme 

unterstützt haben, jetzt wieder beim Zuschuss, bei der 

Zuschussförderung ist, weil die Leistungsfähigkeit einer 

großen Zahl von Mieterinnen und Mietern – und zwar 

nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch in Mittel-

zentren, Grundzentren oder auf dem Lande – nicht aus-

reicht, um solche Mietsteigerungen, wie wir sie hatten 

und haben, abzufedern. 

Das ist das Grundproblem, an dem wir uns orientieren 

müssen: Reicht das Geld der Menschen aus? Wenn wir 

sehen, dass wir in Sachsen nach wie vor bei den durch-

schnittlichen Arbeitseinkommen eine deutliche Lücke 

gegenüber den Westländern haben – im Durchschnitt um 

die 900 Euro –, dann ist das im Prinzip die Kronzeugen-

schaft dafür, dass ein großer Teil unserer Bevölkerung die 

finanzielle Leistungsfähigkeit nicht hat. 

Hinzu kommt – das ist richtig dargestellt worden – ein 

rasantes Bevölkerungswachstum in den beiden großen 

Städten Leipzig und Dresden. Ja, damit haben viele davor 

nicht gerechnet, aber es ist so gekommen. Und, nein – um 

auf die hellblaue, dunkelblaue Seite einzugehen –, es sind 

nicht die Flüchtlinge und der Zuwachs von 60 000 Ein-

wohnern in Leipzig. Das sind keine Flüchtlinge, ich darf 

Sie beruhigen, sondern das sind überwiegend sowohl aus 

Sachsen als auch aus anderen Bundesländern Zuziehende. 

Es sind Leute, die sogar aus dem Ausland zugezogen sind, 

ja, – – 

(André Barth, AfD: Auch!) 

– Auch, richtig, auch, so wäre es richtig gewesen. Das hat 

etwas mit den Forschungsstandorten zu tun, das hat 

logischerweise etwas mit den Wirtschaftsstandorten in 

Sachsen zu tun. 

Ja, Leipzig hat einen angespannten Wohnungsmarkt. Die 

Leerstandreserve, die als Fluktuationsreserve gebraucht 

wird, liegt mittlerweile unter den empfohlenen 3 %, und 

damit ist klar, dass gebaut werden muss – aber bauen, 

bauen, bauen auf Teufel komm raus sorgt dafür, dass wir 

Gestellungspreise bekommen, die nicht mehr sozial 

verträglich sind. Deshalb ist es richtig, Kollege Pallas, der 

Markt allein richtet so etwas nicht, so wie er es in der 

Vergangenheit nicht gerichtet hat. 

Die Abrisse waren zu einem Teil wirklich erforderlich. Ich 

stelle mir Borna-Gnandorf vor. Wenn wir dort alles hätten 

stehen lassen, was man hätte stehen lassen können, um 

Himmels willen, wer wollte dort wohnen, meine Damen 

und Herren? Das muss man sich offen und ehrlich vor 

Augen führen, wenn wir über den Abriss der vergangenen 

Jahre sprechen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn 

über eine Million Menschen den Osten verlassen, Ent-

schuldigung, dann verlassen die natürlich nicht nur Zelte, 

sondern sie verlassen Wohnungen. Das ist ja wohl völlig 

logisch, und diese Wohnungen stehen dann leer. Punkt. 

Wenn diese Wohnungen lange leer stehen, werden Stadt-

teile auch wieder stigmatisiert, auch das muss man klar 

zur Kenntnis nehmen. Deshalb ist auf der einen Seite 

Abriss erforderlich und auf der anderen Seite, wenn 

Neubau erforderlich ist, natürlich auch wieder Neubau. 

Da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Man kann 

Wohnungen nicht über 20 Jahre einfach stehen lassen. 

Aber wofür wir sorgen müssen, ist, dass die Fördermög-

lichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, und die derzeit 

gültigen Richtlinien so angepasst werden, dass sie wirk-

lich brauchbar sind. 

Lassen Sie mich auch selbst genutztes Eigentum und 

Ähnliches ansprechen. Wohneigentümergemeinschaften 

scheuen sich davor, entsprechende Altersanpassungen zu 

machen – wenn zum Beispiel eine Rampe erforderlich ist 

–, weil sie aus dieser Richtlinie derzeit so nicht förderbar 

sind. Das heißt, hier müssen wir deutlich ran. Auch das ist 

eine Frage: Wenn ich selbst genutztes Eigentum fördere, 

muss ich darauf achten, was dann passiert, wenn ich nicht 

mehr meine nette Freitreppe einfach so hochkomme, 

sondern meinen Rollator auf den Buckel packen muss. Da 

müssen wir genau hinschauen, dass auch so etwas weit 

vorausgedacht wird. Auch bei jenen, die jetzt selbst 

genutzt in ihren Häusern wohnen – Sie haben ja als CDU 

28 Jahre lang versucht, die Eigentumsquote hochzuprü-

geln –, ist das Problem: Wenn die Leute alt sind, bekom-

men sie keinen Kredit mehr und müssen trotzdem die 

entsprechenden Anpassungen vornehmen. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Ende 

kommen. 

Enrico Stange, DIE LINKE: Da wäre es erforderlich, 

tatsächlich auch ihre Bedürfnisse anzupassen, um das 

Älterwerden in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. – 

Ich hätte noch viel zu sagen, aber leider ist die Zeit 

vorbei. Ich habe noch viele andere Vorschläge, aber das 

können wir vielleicht später machen. 

Lassen Sie mich noch eines sagen: 
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1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Stange, Sie 

sind schon weit über die Zeit. Vielleicht kommen Sie 

noch einmal wieder. 

(Leichte Heiterkeit) 

Enrico Stange, DIE LINKE: Ich danke Ihnen für die 

Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den LINKEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Die AfD, bitte; 

Herr Barth. 

André Barth, AfD: „Weiter identifiziertes Problem: 

Verschärfung der sozialen Wohnungsnot durch Untätig-

keit. Die Dresdner Stadtbürgermeisterin Kaufmann schaut 

tatenlos zu, wie Gutverdiener weiterhin in Sozialwohnun-

gen wohnen, während Bedürftige weiter an den Stadtrand 

gedrängt werden.“ – Zitat „Sächsische Zeitung“ vom 

20.07.2017. „Frau Kaufmann erwägt derzeit nicht einmal 

die Einführung einer zwingend notwendigen Fehlbele-

gungsabgabe, um dieses Problem zu lösen.“ 

Und fünftens, die Mutter allen Politikversagens, die 

chaosartige merkelsche Flüchtlingspolitik. 

(Oh-Rufe) 

Merkels Migranten streiten seit 2015 auch – auch! – mit 

den Einheimischen um sozialen Wohnungsbau und 

Sozialwohnungen. Ein schon damals vorhersehbares 

Problem wurde irgendwie durch keine sinnvollen Lösun-

gen einfach verschleppt. 

Wo soll das alles noch hinführen? Warten Sie etwa weiter, 

bis irgendwann einmal arme Dresdner unter unseren 

schönen Elbbrücken schlafen müssen? 

Diese Regierung in Bund, Land und auch in der Stadt 

Dresden verursacht hohe Mieten und stellt sich jetzt auf 

den Wohnungsgipfel und auch hier in der Debatte durch 

Herrn Schollbach als Problemlöser dar. Als Problemlöser 

werden 5 Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau für 

hunderttausend Wohnungen bis 2021 versprochen. Das 

ist, mit Verlaub gesagt, lächerlich, das ist zu wenig. 

Hunderttausend Wohnungen bis 2021 deutschlandweit 

reichen hinten und vorn nicht, um die soziale Wohnungs-

not in Deutschland auch nur ansatzweise zu lindern. Ihre 

Regierungen haben keine brauchbaren Lösungen vorge-

legt. 

Meine Fraktion fordert deshalb: 

Erstens. Stoppen Sie die sinnlose Niedrigzinspolitik! 

Zweitens. Stoppen Sie die teure und verfehlte Energie-

wende, wenn es um Neubauprojekte geht! 

Drittens. Stoppen Sie die verfehlte Leuchtturmpolitik und 

die sächsische Landflucht! 

Viertens. Führen Sie sachsenweit endlich eine Fehlbele-

gungsabgabe für Gutverdiener in Sozialwohnungen ein! 

Fünftens. Beenden Sie endlich die chaosartige merkelsche 

Flüchtlingspolitik! 

Dann und auch nur dann könnte der Wohnraum in Zu-

kunft wieder bezahlbar werden. 

Recht herzlichen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Eine Kurzinter-

vention, bitte. 

Marco Böhme, DIE LINKE: Danke, Frau Präsidentin. 

Herr Barth von der AfD, zusammenfassend kann man 

sagen, an der Wohnungsnot der Menschen und an den 

steigenden Mieten sind bei Ihnen Europa, die Windräder 

und die Ausländer schuld. Es fehlt jetzt nur noch der 

Wolf. Was Sie vergessen haben, ist, dass der Neolibera-

lismus daran schuld ist und dass Wohnen immer mehr zur 

Ware geworden ist. Das haben Sie mit keinem Satz 

erwähnt, und warum? 

Weil es genau Ihre Politik ist, die Sie eigentlich hier 

umsetzen wollen. Was es braucht, den Menschen wieder 

Wohnraum zu geben, der bezahlbar ist, das haben die 

beiden Vorredner aus meiner Fraktion gesagt. Ich kann 

gern auch noch etwas ergänzen: Es braucht einfach 

wieder Investitionen von städtischen Wohnungsgesell-

schaften. Dafür brauchen sie Geld und auch die Mittel 

und die Fläche. Das alles muss gestärkt werden. Neben 

den Bundesgeldern, die Sachsen für sozialen Wohnungs-

bau immer nur weitergereicht hat, braucht es eben auch 

eigene Gelder im Land, um Sozialwohnungen zu bauen. 

Die Kommunen müssen bei Milieuschutzsatzungen 

unterstützt werden, damit Spekulation und Luxussanie-

rungen in entsprechenden Stadtteilen, wo viele Leute 

wohnen, wo es keinen Wohnraum mehr gibt, nicht mehr 

passieren. 

(Beifall bei den LINKEN –  

André Barth, AfD, steht am Mikrofon.) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Barth, bitte. 

André Barth, AfD: Danke, ich möchte gern auf diese 

Kurzintervention erwidern. Wenn wir uns die Linkspartei 

anschauen, die PDS oder wie Sie jemals hießen, dann 

habe ich Ihnen einfach nur erklärt: Sie propagieren 

sozialen Wohnungsbau und setzen sich für Schwache ein. 

Ihre Dresdner Sozialbürgermeisterin setzt in der täglichen 

Arbeit aber andere Akzente. Einige Ihrer damaligen 

Abgeordneten haben in der Dresdner Stadtverordneten-

versammlung daran mitgewirkt, dass es zu dem WOBA-

Verkauf kam. Sie werden heute erkennen, dass das ein 

großer strategischer Fehler war. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Das stimmt ja  

auch, ist aber niemand mehr bei uns heute! – 

Widerspruch des  

Abg. Marco Böhme, DIE LINKE) 

Wenn wir in einer Wirtschaftssituation leben, in der die 

Regierungen letztlich auf eine Europäische Zentralbank 

angewiesen sind, die über die Geldpolitik auch die allge-

meine Wirtschaftspolitik bestimmt, dann treibt es Investo-
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ren in bestimmte Anlagenklassen hinein. Das habe ich 

alles dargestellt, das ist alles nachvollziehbar. Auch die 

Energiewende hat mit bestimmten Anforderungen das 

Bauen verteuert. Ich sage nicht, die Energiewende allein 

oder die Linkspartei allein ist an teureren Mieten schuld. 

Ich sage nur, es ist eine Konsequenz aus allem, und dazu 

gehört auch, dass Immobilien in bestimmten Ballungsge-

bieten zum Spekulationsobjekt geworden sind. Auch da 

gebe ich Ihnen recht, aber ich kann leider in sechs Minu-

ten nicht alle Aspekte in der gebotenen Art und Weise 

darstellen. 

(Beifall bei der AfD –  

Dr. Stephan Meyer, CDU: Prioritäten setzen!) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Günther, 

bitte. 

Wolfram Günther, GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsi-

dentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Herr Kollege 

Fritzsche, der These, dass man den Sozialwohnungsbau in 

den Städten nicht nach Bedarf gestalten dürfe, weil das 

den Zuzug aus dem Umland befördere, möchte ich deut-

lich widersprechen. Der Wohnungsmangel besteht schon 

bei Menschen in den großen Städten, wo es Lebensum-

brüche gibt, wo man Familien gründet. Die brauchen den 

Wohnraum. Da gibt es gar nicht die Option, raus aufs 

Land zu ziehen. Genauso weiß man auch statistisch, dass 

der Zuzug in die großen Städte gar nicht mehr überwie-

gend aus dem Umland kommt, sondern von weiter aus-

wärts erfolgt. Das wollen wir auf keinen Fall abwürgen. 

Wenn man sich des Themas Stadt/Land annimmt, dann 

sollte man konsequent sein und in Ballungsräumen 

denken. Dazu gehört ein ordentlicher Bahnverkehr raus in 

die Regionen, der dafür sorgt, dass man ganz schnell ins 

Zentrum kommt, so wie man es von anderen Ballungs-

räumen in Deutschland und der Welt auch kennt. Da 

würde dann auch wieder ein Schuh draus werden. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Auch der Hinweis, dass die 142 Millionen Euro vom 

Bund verdoppelt werden durch das, was die Länder 

drauflegen, ist rechtlich im Moment noch nicht zwingend, 

politisch ist es aber durchaus gewollt. 

(Albrecht Pallas, SPD: Es gibt noch mehr  

soziale Zwecke beim Wohnungsbau!) 

Es ist die Tendenz da, dass man es rechtlich klarstellt, 

dass die Länder das Geld dafür ausgeben. Es ist ja schön, 

wenn wir noch andere Sachen damit fördern, aber wenn 

man von 142 Millionen Euro nur 40 Millionen Euro für 

den Kern nimmt und den Rest für die netten Sachen drum 

herum, dann stimmt dort die Gewichtung nicht. 

Noch ein letzter Satz zur Mietpreisbremse. Die rechtli-

chen Voraussetzungen zur Kappung sind fast genau 

identisch im Gesetz formuliert. Die Kappung haben wir 

zweimal zugelassen, bei der Mietpreisbremse nicht. Das 

kann man keinem erklären. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Wir gehen in die 

dritte Runde. Gibt es Diskussionsbedarf vonseiten der 

CDU-Fraktion? – Das sieht nicht so aus. Gibt es bei den 

anderen Fraktionen noch Redebedarf? – Herr Stange, das 

wäre Ihre Chance. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Bedarf hat er, aber er darf nicht!) 

– Er darf nicht. Gut. Ich frage die Staatsregierung. – Herr 

Minister Prof. Wöller, bitte. 

Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister des Innern: 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Die Debatte heute hat gezeigt, dass es zumindest 

eine Übereinstimmung gibt: Beim Wohnen handelt es sich 

um eine der wirklich wichtigen sozialen Fragen unserer 

Zeit. Das hat auch der Wohnungsgipfel im September im 

Bundeskanzleramt verdeutlicht. Gemeinsam mit der 

Bundesregierung haben die Länder mit allen Akteuren 

deutlich gemacht, dass sie diese Herausforderung anneh-

men wollen. Ein Ergebnis dieses Wohnungsgipfels war, 

dass 5 Milliarden Euro auf dem Tisch liegen, um damit 

1,5 Millionen Wohnungen zu bauen. 

Ich bin dankbar, dass wir im Hinblick auf diesen Woh-

nungsgipfel nicht nur eine gemeinsame Position der 

Bundesländer, sondern dass wir in Sachsen gemeinsam 

mit allen Verbänden und dem Sächsischen Städte- und 

Gemeindetag auch eine eigene Position erarbeitet haben, 

damit wir im Ergebnis des Gipfels eine Wohnungspolitik 

erhalten, die unseren Herausforderungen gerecht wird. 

Bevor man über Verbesserungen diskutiert, muss man 

sich die Lage ansehen. Wir haben Unterschiede zwischen 

Ost und West, Unterschiede zwischen den Bundesländern 

und, meine Damen und Herren, Unterschiede zwischen 

Wohnen in der Stadt und Wohnen auf dem Land. Allein 

die Tatsache, dass ich im Vogtland eine Angebotsmiete 

von 4,50 Euro habe im Vergleich zur Bayerischen Lan-

deshauptstadt München mit 17,54 Euro, zeigt, dass die 

Unterschiede größer nicht sein können. Wir haben im 

ersten Halbjahr 2018 eine durchschnittliche Angebotsmie-

te in Höhe von 8,33 Euro. Da ist eine Wohnungspolitik 

mit dem Holzhammer fehl am Platze. Eine wirksame 

Wohnungspolitik trägt diesen Unterschieden angemessen 

Rechnung. Wenn man sich Sachsen anschaut, haben wir 

in den Ballungszentren einen engen Wohnungsmarkt mit 

steigenden Mieten. Wenn man das Einkommen mit 

dazurechnet, dann gehören selbst Leipzig und Dresden 

innerhalb einer Liste zu den Top Ten in Deutschland mit 

der niedrigsten Mietbelastung. Chemnitz liegt sogar an 

erster Stelle. Auch in den Großstädten Sachsens kann man 

gut wohnen und leben. 

(Beifall bei der CDU und der SPD –  

André Schollbach, DIE LINKE,  

meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

Deshalb fördern wir den sozialen Wohnungsbau weiter 

auf hohem Niveau. 
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1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister des Innern: 

Bitte, Frau Präsidentin. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte, Herr  

Schollbach. 

André Schollbach, DIE LINKE: Ich danke Ihnen sehr, 

dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben vorhin die 

Mietentwicklung zwischen dem Vogtland und der Bayeri-

schen Landeshauptstadt München verglichen. Dazu hätte 

ich eine Nachfrage: Können Sie mir etwas zu den Ein-

kommensverhältnissen im Vogtland und in München 

sagen? 

Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister des Innern: 

Wenn Sie zugehört hätten, Herr Kollege: Darauf bin ich 

gerade eingegangen. Ich habe auch die Einkommensent-

wicklung berücksichtigt, sowohl in Dresden als auch in 

Leipzig oder in Chemnitz. Mehr noch, nicht nur das 

Einkommen spielt eine Rolle. Ich kann nur spekulieren. 

Wenn Sie auf die andere Frage abzielen, nämlich die 

Lebenshaltungskosten, dann ist der Euro in München 

sicher nur halb so viel wert wie in Sachsen. Das muss 

man mit einrechnen, und das habe ich auch getan. 

Meine Damen und Herren, ich komme zurück zum 

sozialen Wohnungsbau. 

(Zuruf von der CDU) 

Der soziale Wohnungsbau ist ein Instrument, aber nicht 

das alleinige Instrument. Deshalb werden wir den sozialen 

Wohnungsbau verstetigen. Wir haben ihn ja nicht nur in 

der Landeshauptstadt Dresden, sondern auch in Leipzig 

seit dem Jahr 2017, und wir werden ihn weiter versteti-

gen. 

Doch lassen Sie mich noch einmal zum Thema zurück-

kommen. Wohnen ist eine der wichtigsten sozialen 

Fragen, ja. Aber beim Thema Wohnen haben wir es mit 

einem Gut zu tun, das gleichermaßen ein soziales Gut ist 

und entsprechend geschützt werden muss, aber auch ein 

Wirtschaftsgut. Mit Eingriffen in den Preismechanismus, 

mit Vorschriften, mit Kappungsgrenzen allein – so richtig 

Sie im Einzelfall auch motiviert sein können – werden Sie 

das Problem nicht lösen. Was wir brauchen bei steigender 

Bevölkerung, bei steigendem Zuzug in die urbanen 

Zentren, ist eine deutliche Ausweitung des Angebotes. 

Und genau das tun wir mit dem Wohnungsgipfel und mit 

unseren Maßnahmen im Freistaat Sachsen. 

(Beifall bei der CDU und  

des Abg. Jörg Vieweg, SPD) 

Wir brauchen daher eine neue Wohnungspolitik und neue 

Ansätze. Was wir bereits getan haben und fortführen, ist 

der seniorengerechte Umbau. Dafür haben wir allein in 

diesem Jahr 10 Millionen Euro bewilligt, weil gerade 

auch eine älter werdende Bevölkerung hier ihren Tribut 

zollt; dem werden wir uns widmen. Gleichermaßen haben 

wir in Sachsen auch andere Herausforderungen, nämlich 

eine stagnierende Bevölkerung, einen steigenden Alters-

durchschnitt, das ist richtig, aber auch – und Kollege 

Fritzsche hat darauf hingewiesen – eine der niedrigsten 

Wohneigentumsquoten in den deutschen Flächenländern. 

Im ländlichen Raum haben wir teilweise Angebotsmieten, 

aus denen wir kaum mehr Sanierung oder Modernisierung 

finanzieren können, weil die Leerstände zu hoch sind. 

Deshalb wird es in Kürze auch neue Ansätze dieser 

Staatsregierung geben, was Wohnen im ländlichen Raum 

betrifft. Unser Ministerpräsident hat zu Recht in der 

Regierungserklärung darauf hingewiesen: Unser Freistaat 

Sachsen ruht auf den Städten und dem ländlichen Raum 

gleichermaßen. Beide Säulen müssen wir im Blick behal-

ten, und beide Säulen müssen wir auch entsprechend 

gleichmäßig nach vorne entwickeln. Das genau tun wir. 

Mit der Förderung nicht nur des Familienwohnens, 

sondern auch der Förderung des Wohnens im ländlichen 

Raum wollen wir, dass auch Familien und Senioren in den 

Genuss der Förderung kommen. Wir brauchen keine 

weiteren Zinszuschussprogramme, sondern ein staatliches 

Förderdarlehen außerhalb des Bankrechts, damit ich keine 

Schwierigkeiten habe bei der Versicherung, mit der 

Kreditfinanzierungsrichtlinie der Europäischen Union. 

Jeder und jede soll in den Genuss kommen. Das wird ein 

niedriger Zinssatz, eine lange Laufzeit sein, und das ist 

genau das Instrument, mit dem wir nicht nur Wohnen im 

ländlichen Raum fördern, sondern auch den Erfordernis-

sen des Eigentums im besonderen Maße gerecht werden. 

Eigentum ist gut. Eigentum ist gut für die Kinder. Eigen-

tum ist gut für die Eigentümer, weil es eine Altersvorsorge 

bedeutet. Eigentum ist gut für die Sicherheit. Ich habe 

mein Wohnumfeld, meine Heimat, wo ich entsprechend 

auch wachsamer bin mit den Nachbarn. Ich habe mehr 

Wege, die ich auf mich nehme, um zur Arbeit zu fahren. 

Das heißt, es ist auch ein Beitrag zur Entwicklung unserer 

Heimat im ländlichen Raum, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU –  

Zurufe von den LINKEN und der AfD) 

Lassen Sie mich noch einmal zum spezifisch Sächsischen 

kommen. Ich bin dankbar, dass es gemeinsam mit  

der Bundesregierung und allen Ländern gelungen ist, 

 jetzt auch das Baukindergeld wieder einzuführen – 

12 000 Euro innerhalb von zehn Jahren für ein Kind. Wir 

haben in Sachsen noch eins daraufgelegt: Sie können sich 

jetzt auch dieses Baukindergeld in einer Summe ausbe-

zahlen lassen – Danke an dieser Stelle auch der Sächsi-

schen Aufbaubank –, ohne Zinsen, ohne Sicherheit: für 

ein Kind 12 000 Euro. Wenn sie zwei Kinder haben, 

erhält eine Familie sofort 24 000 Euro. Das ist Eigenkapi-

tal, mit dem man dem Traum vom Wohnen im ländlichen 

Raum ein entscheidendes Stück näherkommt. Deshalb 

stehen wir an Platz zwei aller Bundesländer, die eine hohe 

Antragsnachfrage beim Baukindergeld haben. Das ist, 

meine Damen und Herren, der sächsische Weg in der 

Wohnungspolitik, der dann auch zum Ergebnis führt. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 
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Auch die Städtebauförderung hat ihren Beitrag geleistet 

und wird ihn weiter leisten: im laufenden Jahr 2018 und 

im kommenden Jahr 2019 wieder in Höhe von 170 Mil-

lionen Euro jährlich. 

Wir fördern das Wohnumfeld. Wir stärken die Infrastruk-

tur. Wir sorgen für Wohnraumförderung in den Städten, in 

den Kommunen. Und wir setzen noch einen obendrauf. 

Wir haben gesagt: Wir wollen auch, dass wir Verfügungs-

fonds speisen können, hälftig privat, hälftig staatlich. Das 

stärkt die Eigenverantwortung, beispielsweise auch bei 

den Einzelhändlern, die Innenstädte zu verschönern und 

dort für eine zusätzliche Attraktivität in den Städten und 

in den Kommunen zu sorgen. 

Und, meine Damen und Herren, Kriminalität, Sicherheit 

und Raum müssen gemeinsam gedacht werden. Deshalb 

haben wir auf der letzten Bauministerkonferenz in Kiel 

eine Initiative gestartet, mit der wir auch die Verhinde-

rung von Überfahrttatbeständen – Weihnachtsmärkte gibt 

es nicht nur in der Landeshauptstadt, auch wenn es der 

älteste und einer der schönsten ist; die gibt es überall –, 

städtebaulich finanziell unterstützen, dass wir Sicherheit 

und ein attraktives Wohnumfeld gleichermaßen in den 

Blick nehmen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss 

noch sagen: Es ist ein Strauß von Maßnahmen. Dazu 

gehören auch die Entbürokratisierung, die Digitalisierung. 

Wir müssen bei der Bauordnung entsprechend voran-

kommen. Sachsen geht hier auch voran. Wir haben eine 

Eins-zu-eins-Umsetzung bei der Musterbauordnung. Wir 

halten uns an die entsprechenden Vorgaben und harmoni-

sieren so das Baurecht auch mit anderen Ländern. Wir 

haben mit dem Freistaat Sachsen eine Initiative gestartet, 

bei der ein digitaler Bauantrag möglich ist. 

Meine Damen und Herren, das ist ein entscheidender 

Schritt nicht nur zur Entbürokratisierung, sondern auch 

zur Digitalisierung. Lassen Sie mich abschließend noch 

einmal deutlich machen: Ich glaube, wir haben die Her-

ausforderung gemeinsam mit dem Bund und gemeinsam 

mit den Akteuren in Sachsen angenommen. Wir sind auf 

einem guten Weg, und mit den neuen Maßnahmen wird es 

uns auch gelingen, in der entsprechenden Zeit für neuen 

Wohnraum zu sorgen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Damit ist die erste 

Aktuelle Debatte beendet. Ich rufe auf die 

 

Zweite Aktuelle Debatte 

Für einen Mindestlohn, der vor Armut schützt – jetzt handeln, Herr Dulig! 

Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Es beginnt die antragstellende Fraktion. Bitte, Frau Abg. 

Schaper. 

Susanne Schaper, DIE LINKE: Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Was es bedeutet, für den Mindestlohn zu arbeiten: Ich 

kenne zum Beispiel den Fall eines Lkw-Fahrers im 

Erzgebirge. Er steht jeden Morgen um 5 Uhr auf und sitzt 

den ganzen Tag auf seinen Bock – und das am Ende für 

1 100 Euro. Als er nach zehn Jahren seinen Chef gefragt 

hat, ob er vielleicht 200 Euro mehr bekommen könnte, 

bekam er zur Antwort: „Du musst ja nicht hier bei uns 

arbeiten!“ 

Oder nehmen wir die Reinigungskraft, die laut Vertrag 

nur zwei bis drei Stunden in einer Einrichtung putzt, aber 

in Wirklichkeit vier bis fünf Stunden für die Arbeit 

braucht. Das nicht, weil sie zu langsam wäre, sondern 

weil eine ordentliche Reinigungsleistung nun mal ihre 

Zeit braucht. Sie bekommt dann unterm Strich noch nicht 

einmal den Mindestlohn. 

Das sind keine Einzelfälle, meine Damen und Herren. Das 

geht Hunderttausenden Beschäftigten in ganz Sachsen so. 

Laut dem Bundesarbeitsministerium erhalten knapp 

3,7 Millionen Menschen in Deutschland weniger als 

2 000 Euro Brutto im Monat, obwohl sie in Vollzeit 

arbeiten. In Sachsen betrifft das also mehr als ein Drittel 

der Vollzeitbeschäftigten. Das ist der zweitschlechteste 

Wert aller Bundesländer, meine sehr verehrten Damen 

und Herren. 

Dass wir einen Mindestlohn haben, freut uns wirklich 

sehr. Wir waren ja auch die erste Partei, die ihn im Bun-

destag gefordert hat, nämlich bereits im Jahre 2001. Steter 

Tropfen höhlt den Stein; 2015 kam dann die Einführung. 

Davon profitieren laut dem Institut für Arbeitsmarkt und 

Berufsforschung 300 000 Beschäftigte allein in Sachsen. 

Das zeigt, wie nötig eine gesetzliche Lohnuntergrenze ist 

– und das gerade hier im Freistaat. 

So erfreulich es ist, dass es sie gibt, sosehr muss man ihre 

geringe Höhe bemängeln, denn CDU, CSU und SPD 

haben bis jetzt dafür gesorgt, dass der Mindestlohn nicht 

vor Armut schützt. Mit aktuell 8,84 Euro kann man selbst 

in Vollzeit und mit 45 Beitragsjahren keine Rente ober-

halb der Grundsicherung erreichen. 

Zum anderen erzielt man damit bis heute kein Einkom-

men, das ausreicht, um mehr als eine Person im Haushalt 

mit versorgen zu können. Daran wird auch diese mickrige 

Erhöhung von 35 Cent ab dem 1. Januar 2019 nichts 

ändern. Da hilft es auch wenig, wenn Sie, sehr geehrter 
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Herr Dulig, jetzt feststellen, dass ein Mindestlohn von 

12 Euro nötig wäre. Die Mindestlohnkommission hat 

schon Ende Juni den Mindestlohn für 2019 und 2020 

festgelegt. Vielleicht hätte Herr Dulig früher aufwachen 

können und sollen, und vielleicht hätte die SPD die 

Forderung eines ordentlichen Mindestlohns vor der 

Kommissionssitzung statt hinterher formulieren sollen 

und können. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Der heutige Mindestlohn schützt selbst Menschen, die in 

Vollzeit arbeiten, nicht vor Armut; denn der Mindestlohn 

verhindert keine Niedriglohnbeschäftigung, da er weit 

unterhalb der aktuellen Niedriglohnschwelle liegt. Diese 

beträgt rund 60 % des mittleren Einkommens in Deutsch-

land und lag bereits 2010 bei 10,36 Euro und 2014 bei 

11,09 Euro. 20 % der Beschäftigten in Deutschland 

verdienen also weniger. Der Mindestlohn muss daher 

deutlich angehoben werden, um den Niedriglohnsektor 

endlich auszutrocknen. 

Auf ihrer jährlichen Renteninfo sehen also der Lkw-

Fahrer und die Reinigungskraft dann übrigens, dass sie im 

Rentenalter, sofern die Gesundheit überhaupt mitmacht, 

unweigerlich in die Grundsicherung fallen. Das ist dann 

so, als hätten sie nie gearbeitet. Damit der Mindestlohn 

wirklich zum Leben reicht und eine Rente ermöglicht, die 

zumindest ein bisschen die Arbeitsleistung der vielen 

Jahre widerspiegelt, müsste er sehr zügig auf mindestens 

12,63 Euro pro Stunde steigen. Diese Zahl kommt nicht 

von uns, sondern von der Bundesregierung. Arbeit darf 

nicht arm machen, sondern muss ein Leben in Würde 

ermöglichen. Menschen bleiben aber auch mit dem 

heutigen Mindestlohn arm, und dies ein Leben lang. Das 

ist der eigentliche Skandal. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Ende 

kommen. 

Susanne Schaper, DIE LINKE: Ich bin fertig. 

(Beifall bei den LINKEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gut. – Dann rufe 

ich jetzt die CDU-Fraktion auf, Herrn Kiesewetter. 

Jörg Kiesewetter, CDU: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Der 

Ansatz der LINKEN, den Mindestlohn zu erhöhen, ist ja 

nicht neu. In der zuletzt geführten Diskussion stehen 

12 Euro pro Stunde im Raum. Ungeachtet dessen, dass es 

sich hierbei natürlich in erster Linie um ein bundesrechtli-

ches Thema handelt, erlauben Sie mir in der Sache viel-

leicht doch ein paar Ausführungen dazu. 

Bei der Einführung des Mindestlohnes gab es gute Grün-

de, den Mindestlohn nicht vom Staat festlegen zu lassen, 

sondern von einer Mindestlohnkommission. Sie ist 

paritätisch besetzt, mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern; 

Frau Schaper hat das ausgeführt. Sie handelt gewisserma-

ßen das Ergebnis aus und legt es vor. Die Kriterien, wie 

und nach welchen Maßstäben ausgehandelt wird, sind im 

Mindestlohngesetz bundeseinheitlich fixiert, und dazu 

gibt es auch Berichtspflichten. 

Es gibt gute Gründe zu sagen, dass der Staat nicht den 

Mindestlohn festlegen soll. Der erste ist aus meiner Sicht 

die Überzeugung, dass dann, wenn der Staat den Mindest-

lohn festlegt, dieser entsprechend politisiert wird, und in 

der Folge dessen kommt es natürlich auch zu einem 

entsprechenden Unterbietungswettbewerb. Das halte ich 

nicht für sonderlich seriös, insbesondere dann nicht, wenn 

Wahlen anstehen. Ich denke, wenn man den Mindestlohn 

vollkommen von wirtschaftlichen Prozessen entkoppelte, 

dann wäre das natürlich schädlich. 

Der zweite Grund: Wenn wir uns nun an den Mindest-

lohnvorschlägen von 12 Euro orientierten und sagten, das 

müsste es jetzt sein, dann würde er natürlich auch Tarifab-

schlüsse, die darunter liegen, entsprechend verdrängen. 

Auch das müsste man dann bundesseitig einheitlich 

regeln. Wenn man einmal dabei ist, dann kann man 

eigentlich auch gleich die Löhne staatlich festlegen. Dann 

braucht man keine Gewerkschaften mehr, und da Löhne 

mit Preisen zusammenhängen, kann man auch Preise 

festlegen. Das hatten wir in unserer Geschichte schon 

einmal, und das brauche ich an dieser Stelle nicht weiter 

auszuführen. 

Deshalb wollen wir, dass Tarifpartner die Mindestlöhne 

aushandeln, so wie es vorgesehen ist. Das ist eine subsidi-

äre Struktur. Subsidiarität schützt die Freiheit, und wir 

wollen eine freiheitliche Wirtschaftsordnung, keine 

reglementierte. 

(Marco Böhme, DIE LINKE: Lohndumping!) 

Das dritte Argument ist, dass der Mindestlohn, so wie wir 

ihn jetzt mit 8,48 Euro haben oder dann ab 1. Januar 2019 

mit 9,19 Euro haben werden, nicht vor Armut schützt. Das 

ist richtig; der Mindestlohn ist eben auch keine sozialpoli-

tische Maßnahme, sondern eine ordnungspolitische. So ist 

es auch im Gesetz vorgesehen. Er soll Ordnung in den 

Wettbewerb bringen und verhindern, dass der Wettbewerb 

über Lohndrückerei erfolgt. 

Mindestlohn ist nicht der gerechte Lohn, den sich manch 

einer vielleicht wünscht. Ich denke, wir sollten bei dem 

bleiben, was die Politik entsprechend ihrem Auftrag 

leisten kann, nämlich sinnvollerweise zu regeln, was 

ordnungspolitisch richtig und nützlich ist. Das ist keine 

Politik von Ungerechtigkeit. Vielmehr ist es Vorausset-

zung für Gerechtigkeit, Ordnung auf den Markt zu brin-

gen. Dieser Ordnungsansatz ist richtig und notwendig. 

Die Zahlen zeigen das. 

Ich war erst am Freitag bei der Finanzkontrolle Schwarz-

arbeit und habe mich dort zu den Aufgaben und den 

anstehenden Herausforderungen insbesondere zu diesem 

Feld informiert. Selbstverständlich brauchen wir in 

diesem Zusammenhang vernünftige Kontrollen, dass die 

Regeln eingehalten werden, insbesondere bei der Doku-

mentation der Arbeitszeiten. Ich will nicht in eine Situati-

on hineingeraten, in der dann argumentiert wird, lieber 

keinen als einen schlecht kontrollierten Mindestlohn. Ich 
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denke, wir sind es den Leuten schuldig, die in diesem 

Bereich arbeiten, dass dort vernünftige Kontrollen durch-

geführt werden. 

(Beifall des Abg. Henning Homann, SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Jörg Kiesewetter, CDU: Ich würde ganz gern weiter 

ausführen; ich komme gleich zum Ende. 

Eine Sache ist mir noch wichtig. Die Argumentation, die 

Sie anstrengen, hat aus meiner Sicht noch einen kleinen 

kosmetischen Fehler. Es geht immer darum, den Mindest-

lohn zu erhöhen. Vielmehr muss die Argumentation doch 

eigentlich die sein: Wie kann ich Menschen, die im 

Niedriglohnsektor tätig sind, Türen öffnen, damit sie 

eigenständig ihren Lebensalltag noch besser gestalten 

können, dass sie aus diesem Niedriglohnsektor heraus-

kommen? Was kann ich im Bereich von Qualifizierung 

tun, von beruflicher Weiterbildung? Auch dies ist eine 

Frage des Bundesrechts. Dafür haben wir gute Ansätze 

durch das Teilhabechancengesetz, das mit 4 Milliar-

den Euro ab 1. Januar 2019 wirksam wird und entspre-

chende Möglichkeiten eröffnet. Dazu gebe ich zu beden-

ken, dass der Arbeitsmarkt doch entsprechend aufnahme-

fähig ist. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Ende 

kommen. 

Jörg Kiesewetter, CDU: Wir haben in zahlreichen 

Bereichen einen Fachkräftemangel. Abschließend kann 

ich sagen: So, wie der Mindestlohn bisher ausgestaltet 

worden ist, hat er sich aus meiner Sicht ganz gut bewährt. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Ende 

kommen! 

Jörg Kiesewetter, CDU: Gewerkschaften finden ohne 

Politik besser zu vernünftigen Löhnen. Insofern sind wir 

gut beraten, wenn wir als Politik die Finger da herauslas-

sen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die SPD-

Fraktion spricht Herr Abg. Homann. – Bitte. 

Henning Homann, SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Die Frage guter Löhne ist für uns in 

Deutschland und vor allem auch für uns in Sachsen eine 

ganz entscheidende Zukunftsfrage. Zum einen geht es 

dort um die Frage der Deckung zukünftiger Fachkräftebe-

darfe. Nur dann, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer in Sachsen ordentlich und gut bezahlt werden, 

sind sie bereit, hier zu arbeiten, hier ihre Familien zu 

gründen und hier auf Dauer sesshaft zu bleiben oder zu 

werden. 

Wenn man sich die Zahlen der aktuellen Prognosen 

anschaut, dann ist das kein Selbstläufer. Auch wir in 

Sachsen, in diesem wunderschönen Land, stehen in einem 

Wettbewerb um die Fachkräfte der Zukunft. Deshalb ist 

die Frage von guten Löhnen eine ganz entscheidende 

Zukunftsfrage für die Wahrung unseres Wohlstandes und 

für die Zukunft unserer Wirtschaft. 

(Beifall des Staatsministers Martin Dulig) 

Zum anderen geht es bei Löhnen aber um viel mehr. Es 

geht nämlich auch um den gesellschaftlichen Zusammen-

halt. Ich glaube, dass Menschen in einer modernen Indust-

riegesellschaft ihren Mehrwert dann sehen, wenn er auch 

in Form von Löhnen und Gehältern anerkannt wird. 

Deshalb haben sie einen Anspruch darauf. Deshalb 

müssen gute Löhne nicht nur im Zentrum der Bundespoli-

tik, sondern auch der Landespolitik stehen. 

Mindestlöhne sind dabei – ich sage es ganz bewusst – 

leider ein wichtiger Eckpfeiler der Arbeitsmarktpolitik. Es 

ist ein großer Erfolg sozialdemokratischer Regierungspo-

litik in den letzten zehn Jahren. Wir haben ihn gegen alle 

Widerstände durchgesetzt. Ich kann mich an die Horror-

szenarien erinnern, die von Wirtschaftsverbänden, von 

konservativen, von neoliberalen Politikern an die Wand 

gemalt wurden, Deutschland würde quasi „den Bach 

runtergehen“. Das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte das 

einmal an Sachsen klarmachen: Als Allererstes im Be-

reich der un- und angelernten Beschäftigten hat der 

Mindestlohn dazu geführt, dass die Löhne in Sachsen um 

16,2 % steigen. Diese hohe Zahl ist eigentlich keine gute 

Nachricht. Diese hohe Zahl zeigt, wie niedrig die Löhne 

in Sachsen vorher waren, und das war ein Skandal. Aber 

das ist ein wesentlicher Erfolg dieses Mindestlohns. 

Das Zweite ist: Wir haben die Anzahl von Minijobs, von 

prekärer Beschäftigung in Sachsen reduziert, weil der 

Mindestlohn dazu führt, dass es sich wieder lohnt, ordent-

liche Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. 

Das Dritte ist: Der Mindestlohn hat nicht nur den Men-

schen, den hart arbeitenden Menschen in den unteren 

Lohnklassen geholfen, sondern er hat in vielen Unter-

nehmen dazu geführt, dass das Gesamtlohngefüge nach 

oben gerutscht ist, dass nicht nur die Leute, die vorher 

unter dem Mindestlohn mehr verdient haben, sondern 

auch die Leute, die vorher schon über dem Mindestlohn 

mehr verdient haben, weil das Gesamtlohngefüge nach 

obenhin angepasst wurde, davon profitieren. Das heißt, 

der Mindestlohn schafft eine Verbesserung für viele 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht nur für die, 

die unmittelbar vom Mindestlohn betroffen sind. Das ist 

eine ganz wichtige Erkenntnis und der Erfolg dieses 

Mindestlohns, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Das bedeutet, dass kein anderes Bundesland so sehr vom 

Mindestlohn profitiert wie Sachsen. Es ist gut, dass es in 

die landespolitische Initiative eingebettet ist, die die 

Niedriglohnstrategie unserer Vorgänger beendet und gute 

Arbeit wieder zum Leitbild sächsischer Politik macht. So 
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gehört sich das in Sachsen, meine sehr geehrten Damen 

und Herren. 

Ja, die Kontrollen müssen sein. Ich will aber noch auf 

zwei andere Dinge eingehen. Das Erste ist: Mindestlöhne 

sind gut und wichtig, das eigentliche Ziel aber heißt 

Tariflöhne. Ich glaube, da sind wir uns einig, weil wir 

wissen, dass Tariflöhne dafür sorgen, dass es einen fairen 

Anteil gibt, nicht nur den Mindestanteil, dass es faire 

Urlaubstage gibt und dass es generell mehr Fairness gibt. 

Ich glaube, darum muss es gehen. Sowohl der Mindest-

lohn als auch Tariflöhne müssen die Ehrlichen schützen, 

sowohl die ehrlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer als auch die ehrlichen Unternehmerinnen und Unter-

nehmer. Weil der Mindestlohn an dieser Stelle den 

schwarzen Schafen einen Riegel vorschiebt und das 

Thema gute Arbeit und Wohlstand in Sachsen sichert, ist 

der Mindestlohn ein Erfolg. Wir werden weiter daran 

arbeiten. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Bitte zum Schluss 

kommen. 

Henning Homann, SPD: Wir werden ihn weiterentwi-

ckeln. Natürlich ist für uns das Ende der Fahnenstange 

noch nicht erreicht. Aber dazu in der zweiten Runde. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Für die AfD-Fraktion Herr Abg. Beger. Sie haben 

das Wort. 

Mario Beger, AfD: Herr Präsident! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Insbesondere die Bundespolitiker der 

SPD haben den Mindestlohn in den letzten Wochen 

wieder auf die aktuelle politische Tagesordnung gebracht. 

Nach Abstürzen in der Wählergunst auf Landes- und 

Bundesebene versucht die Partei der Agenda 2010, ihr 

Profil neu zu schärfen. 

(Zuruf der Abg. Dagmar Neukirch, SPD) 

In diesem Wettbewerb der Politik um höhere Löhne steigt 

nun auch wieder DIE LINKE ein – ein Hahnenkampf in 

Umverteilungsspielen –, deshalb heute die Debatte im 

Sächsischen Landtag. 

Meine Damen und Herren! Eines gleich vorweg. Auch die 

AfD bekennt sich zum Mindestlohn, 

(Zuruf von den LINKEN: Welchem?) 

zu einem, wie er von der Mindestlohnkommission festge-

setzt wird. Diese Kommission besteht aus einem Vorsit-

zenden, sechs weiteren stimmberechtigten Mitgliedern 

und zwei Mitgliedern aus Kreisen der Wissenschaft. Zu 

den stimmberechtigten Mitgliedern gehören je drei 

stimmberechtigte Mitglieder der Spitzenorganisationen 

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Es sind beide 

Seiten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, darin vertreten. 

Meine Damen und Herren der einbringenden Fraktion! 

Jetzt kommen für Sie zwei schlechte Nachrichten. Ers-

tens. Der Mindestlohn ist ein Bundesthema und kein 

Landesthema. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Aha!) 

Zweitens. Herr Dulig gehört der Mindestlohnkommission 

nicht an. Daher ist es schon ein ganzes Stück gehöriger 

Unfug, eine Forderung an den sächsischen Wirtschaftsmi-

nister zu stellen, was dieses Thema betrifft. 

Betrachten wir aber einmal die Mindestlohnentwicklung 

in Deutschland. Zum 1. Januar 2015 wurde ein Mindest-

lohn in Höhe von 8,50 Euro brutto pro Stunde eingeführt. 

Zum 1. Januar 2017 waren es 8,84 Euro, zum 1. Januar 

2019 werden es voraussichtlich 9,19 Euro sein und zum 

1. Januar 2020 voraussichtlich 9,35 Euro. Wir stellen zum 

einen fest, die Erhöhung des Mindestlohns liegt über der 

Inflationsrate, zum anderen hat er nicht zu einem Kon-

junktureinbruch geführt, wie einige Wirtschaftsverbände 

und Wirtschaftsprofessoren vor dem Jahr 2015 prophezeit 

hatten. Ob der Mindestlohn für alle Marktteilnehmer gilt, 

dazu mehr in einer zweiten Rederunde. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Nun für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Frau Abg. Zais. Frau Zais, 

Sie haben das Wort. 

Petra Zais, GRÜNE: Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 

Beger, eine kurze Reflexion auf Ihren Beitrag, was hier 

Sache des Bundes und des Landes ist. Schauen Sie einmal 

auf die Tagesordnung. Sie haben nachher noch einen 

Antrag darauf, der sich ausschließlich mit Bundespolitik 

befasst. Fassen Sie sich zunächst an die eigene Nase, 

wenn es um die Festlegung von Themen für dieses Ple-

num geht. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Weltpolitik!) 

Zum Thema der heutigen Debatte. Ich möchte zunächst 

für meine Fraktion klarstellen – das geht ein wenig in die 

Richtung der LINKEN: Natürlich ist es richtig, dass die 

Frage, wer das Thema Mindestlohn auf die politische 

Agenda gesetzt hat, von einiger Bedeutung ist. Nach 

meiner Auffassung ist letztlich jedoch entscheidend, wer 

es in politischer Verantwortung umsetzt. Hier muss man 

sagen, es ist und bleibt ein Verdienst der SPD in der 

Regierung, dass der gesetzliche Mindestlohn als Unter-

grenze mit ordnungspolitischer Funktion eingeführt 

wurde, 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Letzteres insbesondere mit Blick auf die Begrenzung des 

unfairen Wettbewerbs und Lohndumpings in nicht weni-

gen Bereichen der Wirtschaft. Millionen Menschen – 

Vorrednerinnen und Vorredner sind darauf eingegangen – 

haben davon profitiert, und die prognostizierten Unter-

nehmenszusammenbrüche sind nicht eingetreten. Das ist 
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gut. Gleichzeitig – das ist die andere Seite der Medaille, 

die wir auch betrachten müssen – war die Festsetzung des 

Ausgangswertes auf das europaweit betrachtete niedrige 

Niveau von 8,50 Euro ein Fehler. Dieser Stundenlohn 

schützt nicht vor Armut, weder im Berufsleben noch bei 

der späteren Rente. 

Der Blick auf Sachsen macht deutlich: 2017 verdienten 

6,4 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – das 

sind 131 000 Menschen in Sachsen – nur 60 % des 

Durchschnittslohns oder weniger. Trotz lang anhaltender 

guter Konjunktur profitieren diese Menschen nicht von 

der Lohnentwicklung, und sie sind im höchsten Maße 

armutsgefährdet. Das ist die Kritik, die bei der SPD 

bleibt. Nach meiner Auffassung ist sie berechtigt. Wer 

sich der Diktion der Arbeitgeberverbände und Lobbyisten 

de facto beugt und der These von niedrigen Löhnen als 

Standortfaktor nicht ausreichend Widerstand entgegenge-

setzt hat, der muss sich heute zu Recht zu wenig ent-

schlossenes Handeln vorwerfen lassen. 

Heute sucht in Sachsen eine Reihe von Branchen hände-

ringend Arbeitskräfte. In Chemnitz fangen die ersten 

Gaststätten damit an, eingeschränkte Öffnungszeiten zu 

praktizieren, weil ihnen die Leute fehlen. Nicht der 

Mindestlohn macht der Wirtschaft Probleme, die Wirt-

schaft bekommt heute dort Probleme, wo sie nicht ausrei-

chend attraktive Arbeitsbedingungen bietet. 

Nun hat die SPD das Dilemma erkannt. Ihr Vizechef Olaf 

Scholz prescht mit der Forderung nach 12 Euro bis zum 

Jahr 2020 vor, und Hubertus Heil will künftig ein neues 

Verfahren zur Mindestlohnfestsetzung entwickeln. Das 

halten wir GRÜNE für falsch. Das haben wir bei der 

Debatte im Bundestag entsprechend gesagt, auch wenn 

wir die Forderung nach einem höheren Mindestlohn 

unterstützen. Die Einführung des Mindestlohns war 

Aufgabe der Politik. Sie ist in einem langen Prozess 

zustande gekommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es 

insbesondere in der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts 

eine Reihe von Akteuren in Deutschland gab, darunter 

auch die Gewerkschaften, die lange Zeit den Mindestlohn 

abgelehnt haben. 

Aber nun ist er eingeführt, und jetzt ist das Thema Erhö-

hung des Mindestlohns Sache der Tarifpartner, der Sozi-

alpartner und der Wissenschaft. Deshalb stehen wir 

GRÜNE ohne Wenn und Aber zur Mindestlohnkommissi-

on. 

Statt die Kommission zu schwächen – das meint man 

vermutlich aus der Äußerung von Hubertus Heil und Olaf 

Scholz herauszuhören –, muss die Kommission gestärkt 

werden. Dazu gehört zum Beispiel, ihre Entscheidungsbe-

fugnisse auszuweiten. Die Höhe des Mindestlohns darf 

sich künftig eben nicht mehr allein an der Tarifentwick-

lung orientieren, und im Gesetz – ich glaube, das ist das 

Allerwichtigste – muss das Ziel Schutz vor Armut zwin-

gend verankert werden. Die Mindestlohnkommission 

braucht also keinen Dirigismus der Politik von außen. Sie 

braucht mehr Freiheit und größeren Ermessensspielraum, 

damit der Mindestlohn über die Tarifentwicklung hinaus 

steigen kann. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Das war die erste Runde. Wir kommen nun zu 

einer zweiten Runde in der Aussprache. Für die Fraktion 

DIE LINKE – – 

(Dr. Frauke Petry, fraktionslos:  

Die erste Runde ist noch nicht vorbei!) 

– Ach nein. Entschuldigung. Das steht nicht hier drauf. 

Tut mir leid. – Frau Dr. Petry, Sie haben das Wort. 

Dr. Frauke Petry, fraktionslos: Sehr geehrter Herr 

Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Mindest-

lohn ist eine staatliche Mogelpackung, und es ist ein 

Armutszeugnis dieses Landes, dass außerhalb der blauen 

Partei keine einzige Partei mehr bereit ist, diese Kritik 

offen zu äußern und eine Überwindung des Mindestlohns 

zu fordern. Sozialpolitik, meine Damen und Herren, ist 

nicht primär Aufgabe von Unternehmen. Sie ist eine 

staatliche Aufgabe und über Steuerermäßigungen und 

Steuererleichterungen zu erreichen. 

(Uwe Wurlitzer, fraktionslos, steht am Mikrofon.) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Frau Dr. Petry, gestat-

ten Sie eine Zwischenfrage? 

Dr. Frauke Petry, fraktionslos: Ja. 

(Lachen und Zurufe von den  

LINKEN und den GRÜNEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Wurlitzer, bitte. 

(Starke Unruhe) 

Uwe Wurlitzer, fraktionslos: Darf ich jetzt? 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Bitte. 

Uwe Wurlitzer, fraktionslos: Warum halten Sie es für 

falsch, wenn sich durch den Mindestlohn das Lohngefüge 

insgesamt nach oben verschiebt? 

(Starke Unruhe) 

Dr. Frauke Petry, fraktionslos: Ich kann die Frage nicht 

verstehen, Verzeihung. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! 

Dr. Frauke Petry, fraktionslos: Vielleicht können Sie 

einfach einmal zuhören! 

(Starke Unruhe) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Ich bitte Sie um Auf-

merksamkeit für die Zwischenfrage. – Herr Wurlitzer, 

bitte. 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

 7698 

Uwe Wurlitzer, fraktionslos: Warum halten Sie es für 

falsch, wenn sich durch den Mindestlohn das Lohngefüge 

insgesamt nach oben verschiebt? 

Dr. Frauke Petry, fraktionslos: In der Tat, Herr Homann 

hat es als Erfolg gefeiert. 

(Lachen und Zurufe von den  

LINKEN und den GRÜNEN) 

Vielleicht hören Sie einmal zu! 

(Starke Unruhe) 

Zu behaupten, dass die Erhöhung des Lohnniveaus ein 

Fortschritt ist, das wird Ihnen jeder Mittelständler um die 

Ohren hauen. Tatsächlich bringen Sie das Lohngefüge, 

das Gehaltsgefüge durcheinander. Sie können nicht nach 

Leistung bezahlen. Sie bezahlen, weil der Staat eingegrif-

fen hat. Dies als Fortschritt zu verkaufen – an die CDU, 

an die LINKEN sowieso – ist ein Armutszeugnis für Ihre 

ökonomischen Kenntnisse. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Aha!) 

Wir brauchen keinen Einstieg in die staatsgelenkte Wirt-

schaft. 

(Zurufe von den LINKEN und den GRÜNEN) 

Wir brauchen Wettbewerb in diesem Land. Davon haben 

wir viel zu wenig. Im Übrigen für alle, die den Mindest-

lohn gut finden: Rechnen Sie einmal nach, wie groß der 

Anteil der staatlichen Abgaben beim Mindestlohn ist. Er 

beträgt nahezu 40 % – 40 % zwischen dem, was der 

Arbeitnehmer bekommt und dem, was der Arbeitgeber 

zahlen muss. Das heißt, der Staat langt mit fast 40 % zu. 

Das als sozial zu verkaufen, meine Damen und Herren, 

spricht dem Anliegen, das Sie vorgeben zu verfolgen, 

einfach nur noch Hohn. 

(Zurufe von den LINKEN) 

Meine Damen und Herren! Solange der Staat dies von 

Arbeitnehmern und Unternehmen bezahlen lässt, sollte er 

zu sozialer Verantwortung von Unternehmen einfach 

schweigen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den fraktionslosen Abgeordneten – 

Zurufe von den LINKEN und den GRÜNEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Jetzt ist die erste Runde in der Debatte abge-

schlossen. 

(Zurufe von den LINKEN: Wow! –  

Zurufe von den LINKEN und den GRÜNEN) 

– Sie haben die Gelegenheit, sich draußen weiter zu 

verständigen. – Wir kommen zur zweiten Runde. Für die 

Fraktion DIE LINKE Herr Abg. Brünler. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Sie demaskieren 

sich mit Ihrem wahren unsozialen Gehabe!) 

Bitte sehr, Herr Brünler, Sie haben das Wort. 

Nico Brünler, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr Präsi-

dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist 

schon bemerkenswert, dass Frau Petry die Antwort auf 

eine spontan gestellte Frage schon fertig formuliert 

ablesen konnte. Aber lassen wir das. 

(Beifall bei den LINKEN,  

der SPD und den GRÜNEN –  

Zurufe von den LINKEN und den GRÜNEN) 

Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Es freut 

mich durchaus, dass die SPD inzwischen die 12 Euro 

Mindestlohn zumindest in den Medien für sich entdeckt 

hat. Das muss man schon ernsthaft sagen. Tragisch ist nur, 

dass sich gleichzeitig die Frage stellt: Ist das ein ernst 

gemeintes Angebot, oder ist es eher ein Teil des nach den 

Bayern- und Hessenwahlen ausgerufenen Projektes 

„linkes Profil schärfen“? 

Der Bundesarbeitsminister Heil hat angekündigt, bis 2020 

einen Vorschlag zu unterbreiten, wie unter Umgehung der 

bisherigen Regelungen der Mindestlohnkommission eben-

jener Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden kann. 

Nun weiß ich nicht, ob der SPD dämmert, dass die Art 

und Weise, wie der Mindestlohn letztlich durch ihr maß-

gebliches Zutun eingeführt wurde, unter dem Strich doch 

nicht das Gelbe vom Ei ist, oder ob es sich nur um takti-

sche Spielchen handelt. Denn Fakt ist eines: Erst in zwei 

Jahren damit „um die Fichte zu kommen“, hat wenig mit 

der vorgeschobenen geplanten Evaluierung der Arbeit der 

Mindestlohnkommission zu tun; denn das Ergebnis kennt 

man angeblich bereits. So sind es wohl doch eher Profilie-

rungsversuche für die Bundestagswahlen, wenn uns nicht 

vorher vorgezogene Neuwahlen ereilen sollten. 

Aber im Kern ist das Vorhaben nichtsdestotrotz gut. 

Trotzdem bleiben Zweifel, und diese Zweifel sind berech-

tigt. Genau das, was der Bundesarbeitsminister jetzt als 

Ziel verkündet hat, hat DIE LINKE vor ziemlich genau 

einem Jahr im Bundestag vorgeschlagen, und zwar, ohne 

noch zwei Jahre darauf zu warten. Die Antwort der SPD 

war Ablehnung, nicht aus Koalitionsdisziplin, was man 

vielleicht noch nachvollziehen könnte, nein, nach eigener 

Aussage aus tiefster Überzeugung, dass ein solcher 

Vorschlag reiner Populismus und mit der SPD definitiv 

nicht zu machen sei. Ein Jahr später gilt nun das Gegen-

teil. Warten wir ab, was nächstes Jahr gilt. Warten wir ab, 

was 2020 gilt. Wir werden sicherlich noch die eine oder 

andere Überraschung erleben. 

Aber zurück nach Sachsen: Der SPD-Vorsitzende Dulig 

hat vor zwei Wochen in der „Leipziger Volkszeitung“ 

erklärt, dass auch er einen Mindestlohn von 12 Euro 

sozialpolitisch für gegeben hält. Darüber, meine Damen 

und Herren, habe ich mich gefreut. Allerdings habe ich 

dann den Artikel in der „LVZ“ weitergelesen und vom 

stellvertretenden Ministerpräsidenten Dulig im gleichen 

Interview erfahren, das sei eher eine Langfristperspektive, 

die der sächsischen Wirtschaft und den sächsischen 

Arbeitnehmern so auf die Schnelle nicht zuzumuten sei. 

Darüber haben sich sicher auch welche gefreut, aber 

bestimmt andere als die, die sich beim ersten Mal gefreut 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

 7699 

haben, wurde doch die Idee postwendend wieder abgebla-

sen – getreu dem Motto: Wir fänden es zwar gut, machen 

aber erst mal nichts. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Also wie immer!) 

Nun, Herr Staatsminister Dulig, haben Sie zwar heute 

passend zur Debatte über die Presse erklären lassen, dass 

Sie 2 000 Euro für geboten halten, aber auch hier haben 

Sie Ihren zeitlichen Horizont wieder ins Ungefähre 

geschoben, und Sie haben sich gleich noch in einer 

anderen Richtung herausgeflüchtet, indem Sie auf Tarif-

verträge abzielen. Nun bin ich ganz bei Ihnen, Tarifver-

träge sind gut, und ein tariflicher Lohn ist besser und 

höher als ein Mindestlohn, zumindest, wenn es ein or-

dentlicher Tarifvertrag ist. Aber Sie kennen genauso gut 

wie ich die Realität. Sie wissen, wie sich die Tarifbindung 

entwickelt. Sie wissen, dass viele Menschen in Sachsen 

eben nicht von Tarifverträgen profitieren. Was machen Sie 

mit denen? 

Die zweite Frage, die sich mir stellt: Was ist denn Ihre 

längerfristige Perspektive? Wenn Sie zehn bis zwölf Jahre 

warten, sind wir bei der jetzigen Regelung von ganz allein 

bei 12 Euro. Das nützt dann nur den Betroffenen nichts; 

denn die Inflation hat bis dahin den Großteil dessen, was 

sie bekommen, aufgefressen, und die Probleme existieren 

nicht in der Zukunft. Sie, meine Damen und Herren, 

existieren bereits heute. 

Eine Familie mit zwei Kindern, wo beide Eltern Vollzeit 

im Mindestlohn arbeiten, ist eben nur knapp über 

Hartz IV. Das heißt, das ist eine Familie, bei der die 

Altersarmut vorprogrammiert ist. Sie kann eben nicht 

privat vorsorgen und – was noch viel schlimmer ist – sie 

kann so manches Angebot, um die Chancen der Kinder zu 

erhöhen, nicht nutzen. Das, meine Damen und Herren, 

sind keine Einzelfälle. Trotz erfreulich guter Konjunktur 

hier im Freistaat bekommen 16 % der Beschäftigten 

Mindestlohn. Trotz Gerede vom Fachkräftemangel – im 

Niedriglohnbereich gibt es keine Lohndynamik jenseits 

der Vorgaben des Mindestlohns, und damit ist der Frei-

staat trauriger Spitzenreiter. 

Da, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wird 

es dann zynisch. Die Staatsregierung feiert wirtschaftliche 

Erfolge, nimmt jedoch taten- und interesselos hin, dass 

die Früchte dieses Erfolges an einem Teil der Menschen, 

die ihn täglich erarbeiten, spurlos vorbeigehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Für die CDU-Fraktion Herr Abg. Heidan. Herr 

Heidan, Sie haben das Wort. 

Frank Heidan, CDU: Herr Präsident! Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Frau Schaper und Herr Brünler, 

es ist schon interessant, was Sie so vortragen. Von Frau 

Schaper habe ich nichts von Tarifautonomie gehört. Das, 

was unser Wirtschaftssystem über 60, 70 Jahre in dieser 

Bundesrepublik Deutschland gestärkt hat, gerade auch die 

wirtschaftlichen Entwicklungen, die dieses Land gegan-

gen ist und die wir nun auch bald 30 Jahre im Freistaat 

gehen durften, haben Sie völlig außer Kraft gesetzt. Sie 

haben das überhaupt nicht in Ihrem Redebeitrag beachtet, 

dass die Tarifautonomie, nämlich die ausgleichenden 

Kräfte zwischen Unternehmen und Gewerkschaften, ein 

wirtschaftlicher Faktor ist. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Ich kann  

Ihnen doch das Thema nicht wegnehmen! – 

Unruhe bei den LINKEN) 

– Können Sie mich vielleicht mal ausreden lassen? Dann 

würde ich es Ihnen ja gern erklären, wie das so läuft. 

(Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

– Ja, weil Sie nicht zuhören können und weil Sie sich in 

Ihrer Ideologie gefangen fühlen. Es ist ja Ihr Problem, 

dass Wirtschaftspolitik anders in diesem Land funktio-

niert. Ich habe auch aufmerksam zugehört, wie Frau 

Dr. Petry Wirtschaftspolitik kundtut. Ich glaube, es ist ein 

wichtiger Punkt, dass wir uns über Wirtschaftspolitik in 

diesem Hohen Haus noch einmal verständigen müssen. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Dazu könnte  

man ja mal eine Aktuelle Debatte beantragen!) 

Die Überschrift ist schon eine Zumutung, meine Damen 

und Herren von der Linkspartei, denn der Wirtschaftsmi-

nister wird keine Lohnhöhen festlegen. Das wird er aber 

sicherlich in seinem eigenen Redebeitrag hier vortragen. 

Ich denke, die Aufgabe eines Wirtschaftsministers ist es, 

ordentliche Bedingungen für die Unternehmen zu realisie-

ren, damit sie ihre Arbeit hier machen können, gute 

Bedingungen in der Infrastruktur herzustellen und das 

Unternehmertum zu fördern. Denn nur die Unternehmer, 

die das in Sachsen mit den Arbeitnehmern jeden Tag 

gemeinsam tun und auch dafür kämpfen, schaffen die 

Erfolge unserer Wirtschaftspolitik. Da kommen auch die 

gegenseitigen Kräfte, die ausgleichenden Kräfte und die 

sich gegenseitig bedingenden Kräfte wieder zu Tage. 

Es ist nicht gut, wenn staatlicherseits Mindestlöhne 

festgelegt werden. Wir haben jetzt dieses Gremium. Es ist 

ein unabhängiges Gremium, und es ist auch gut so, dass 

es weiterhin unabhängig arbeitet. Ich denke, es ist wich-

tig, dass wir gute Argumente für den Mindestlohn haben, 

aber auch gute Argumente gegen den Mindestlohn. 

Diesen Ausgleich, von dem Gremium zu sagen, wie hoch 

denn jetzt der Mindestlohn sei, um ihn auch staatlich 

verordnen zu können, muss man erst mal hinbekommen. 

Dabei können Sie schreien und gackern, wie Sie wollen. 

Eine Festlegung – Sie sind ja mal bei 10 Euro gestartet, 

kann ich mich im Übrigen noch gut erinnern – ist heute 

schon längst überholt. Sie fordern jetzt 12 oder 15 Euro, 

von mir aus können wir auch 20 Euro pro Stunde verlan-

gen. Letztendlich schlägt es auf die Preise, und wir haben 

mit dem Mindestlohn auch eine Preisentwicklung ange-

schoben. Das sehen wir im Dienstleistungsgewerbe, wie 

sich das verändert. Es ist sehr wichtig, das immer wieder 
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zu betonen. Wer Mindestlöhne fordert, müsste auch 

Mindestpreise fordern. Das haben Sie bei Ihren Überle-

gungen vergessen. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Heidan, gestatten 

Sie eine Zwischenfrage? 

Frank Heidan, CDU: Ja, gern. 

Silke Grimm, AfD: Herr Heidan, wann gedenkt denn die 

CDU mal die Lohnnebenkosten zu senken – das wird 

schon jahrelang versprochen –, damit die Arbeitnehmer 

wirklich mal mehr Netto von ihrem Brutto in der Tasche 

haben? 

Frank Heidan, CDU: Die CDU hat sich immer für die 

Senkung der Lohnnebenkosten eingesetzt. Das wissen 

Sie. Es gibt auch Koalitionspartner, die das deutlich zum 

Positiven beeinflussen. Wir haben auf Bundesebene 

beispielsweise auch für die Abschaffung der kalten 

Progression geworben, aber die politischen Verhältnisse 

sind so, wie sie sind, und da brauche ich Ihnen das nicht 

zu erklären. 

Wir als CDU-Wirtschaftspartei haben auch mal verkündet 

– das wird sich ja auch im Bundesparteitag der CDU 

festlegen –, wer letztendlich wieder die Nase vorn hat. 

Wir haben auch schon einmal verkündet, dass wir eine 

Steuererklärung auf einem Bierdeckel wollen. Davon sind 

wir noch weit entfernt. Ich sage hier an dieser Stelle: Es 

ist richtig, dass wir die Bürokratie abbauen müssen und 

die Lohnnebenkostentabellen gleich mit.  

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Heidan, gestatten 

Sie noch eine weitere Zwischenfrage? 

Frank Heidan, CDU: Ja, gern. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Herr Heidan, 

geben Sie mir recht, dass zum 1. Januar die Krankenkas-

senbeiträge wieder halbiert von Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer bezahlt werden, das heißt, die Arbeitnehmer 

erhalten dort eine Entlastung, während die Arbeitgeber 

eine Belastung zugeschoben bekommen haben? 

(Beifall bei den GRÜNEN und  

des Staatsministers Martin Dulig) 

Frank Heidan, CDU: Das ist keine Erfindung der CDU. 

Das ist in den Koalitionsverhandlungen der neuen Bun-

desregierung vereinbart worden. Ich sehe es schon als 

schwierig, weil die Unternehmer die Lohnnebenkosten 

tragen müssen und weil sich das letztendlich im Preis 

widerspiegelt. Das sind doch die Dinge, die wir bei 

unseren Überlegungen betrachten müssen. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, es ist richtig und 

wichtig, sich diesen Themen zu widmen, aber wir sollten 

nicht ganz das Wirtschaftssystem aus dem Auge verlieren, 

denn unser Wirtschaftssystem ist auf Preise und auf 

Lohnhöhen angewiesen. Diese kann die Politik nicht 

festlegen, sondern das sollen die Unternehmen und der 

Markt letztendlich regeln sowie die Tarifparteien, die 

sicherlich gute Gründe haben, dies mit den Unternehmen 

gemeinsam zu vereinbaren. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Heidan, gestatten 

Sie noch eine Zwischenfrage? – Nein, Sie waren fertig. 

Herr Stange, es tut mir leid. Sie möchten jetzt intervenie-

ren? 

Enrico Stange, DIE LINKE: Herr Präsident! Etwas 

anderes bleibt mir ja nicht übrig, wenn Herr Heidan so 

schnell ist. 

(Allgemeine Heiterkeit) 

Vielen Dank, Herr Präsident! Kollege Heidan, wenn ich 

mich richtig erinnere, ist die solidarische – nein, damals 

hieß sie nicht solidarische, sondern paritätische – Finan-

zierung der Sozialversicherung kein sozialdemokratisches 

Projekt gewesen. 

(Zuruf: Bismarck!) 

– Nein, Bismarck nicht. Das ist doch aber im Westen von 

der CDU eingeführt worden. Oder? War das nicht so? 

(Zuruf von den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Also, das war die 

Kurzintervention. Herr Heidan, Sie möchten darauf 

erwidern? 

Frank Heidan, CDU: Dagegen gibt es ja auch nichts 

einzuwenden. Wir haben jetzt wieder ein System entwi-

ckelt, das diese Lohnnebenkosten – und das war ja die 

Zwischenfrage von Kollegin Grimm –, die Lohnneben-

kosten senkt. Das senkt es aber mit Sicherheit nicht. 

(Zurufe von den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Wünscht noch jemand das Wort? – Herr Abg. 

Homann, bitte sehr. 

Henning Homann, SPD: Sehr geehrter Herr Präsident! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich finde es erst 

einmal richtig, dass wir über das Thema Arbeitsmarktpoli-

tik, über das Thema gute Löhne sprechen. Ich hatte in 

meinem ersten Beitrag klargestellt, dass ich das für eine 

absolute Zukunftsfrage in diesem Land halte, und ich 

finde es auch schön, dass wir neben dem Mindestlohn 

auch weitere Erfolge, wie die Parität bei der Krankenver-

sicherung, aufzählen. 

Eines gefällt mir in der Debatte nicht, und zwar die Frage: 

Wer hat es erfunden? Die betroffenen Menschen im 

Niedriglohnbereich interessiert das herzlich wenig. 

Als die SPD den Mindestlohn von 7,50 Euro gefordert 

hat, hat DIE LINKE gesagt: Wir wollen den Mindestlohn 

von 8,50 Euro. Da haben wir den Mindestlohn von 

8,50 Euro eingeführt. Dann haben Sie gesagt, wir fordern 

jetzt den Mindestlohn von 10 Euro. 

(Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE – 

Allgemeine Unruhe) 
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– Ja, warten Sie doch kurz. Ich finde, man sollte so 

einfach nicht diskutieren. Sie müssen sich einmal die 

Frage stellen: Zählt das Erreichte oder reicht das Erzähl-

te? Zählt das Erreichte, nämlich die praktische Einführung 

des Mindestlohns, oder reicht es in Dutzenden von Anträ-

gen, sich vor die Leute zu stellen und immer nur zu 

reden?  Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 

haben den Mindestlohn durchgesetzt. Das ist unser 

Erfolg. Wir gestehen gern ein, dass Sie auch dafür waren, 

aber lassen Sie doch bitte dieses „Wir hatten mehr, sie 

hatten weniger“. Es ist ein großer Erfolg, von dem wir 

aber nicht so tun dürfen, als wenn er alle Probleme löst. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Nein!) 

Das ist Punkt 1. 

Punkt 2: Es ist ein großer Erfolg, aber wir sollten nicht so 

tun, als sei er in Stein gemeißelt. Wir haben hier in der 

Debatte gemerkt, dass es auch in diesem Land politische 

Kräfte gibt, die am liebsten den Mindestlohn wieder 

abschaffen würden. 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Deshalb lassen Sie uns alles dafür tun, dass das nicht 

passiert, sondern dass wir weiter sehr vernünftig darüber 

diskutieren, wie der Mindestlohn, wie generell die Stär-

kung von Löhnen in Deutschland verbessert werden kann. 

Ich finde dabei den einfachen Grundsatz, dass jemand, der 

Vollzeit arbeiten geht, nicht weniger als 2 000 Euro Brutto 

verdienen sollte, als eine wichtige Orientierung. Das geht 

zum Teil mit Mindestlöhnen, es geht aber auch in jedem 

Fall durch die Stärkung der Tarifbindung in diesem Land. 

Deshalb lassen Sie uns diese Debatte in den Mittelpunkt 

stellen und nicht irgendwelche Debatten „Wer hat es 

erfunden?“ 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Bitte zum Schluss 

kommen. 

Henning Homann, SPD: Ich bin zum Schluss gekom-

men. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD – Sarah Buddeberg,  

DIE LINKE: Ihr wollt es nicht hören!) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Wünscht noch jemand 

das Wort zu ergreifen, meine Damen und Herren? – Herr 

Abg. Beger, bitte. 

Mario Beger, AfD: Herr Präsident! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Hier und heute herrscht mehr oder 

weniger Einigkeit zum Mindestlohn. Es geht nur um 

dessen Höhe. Gestatten Sie mir daher, das Thema mit 

einer anderen Sichtweise zu beleuchten. 

Die Erkenntnis, dass der Lohn nicht mehr oder weniger 

als ein Preis ist, abhängig von Angebot und Nachfrage, 

hat sich hier in diesem Hohen Haus noch nicht in allen 

Büros herumgesprochen. Im Karl-Marx-Jahr scheint 

vielmehr wieder Zeit für die Mehrwertlegende zu sein. 

Unternehmergewinne entstehen, weil es gelingt, den 

Beschäftigten einen großen Teil der durch ihre Arbeit 

erwirtschafteten Erträge vorzuenthalten. Diese Erträge 

stopft sich dann der Kapitalist in die eigene Tasche. Nun 

muss der Staat kommen, um für wenigstens ein bisschen 

Gerechtigkeit zu sorgen. So auch diese Debatte. 

Schauen wir uns an, wie es um diesen Gegensatz von 

Kapital und Arbeit steht. Von 4,5 Millionen Selbstständi-

gen in Deutschland hat ein großer Teil nicht die Chance, 

Beschäftigte um den Preis ihrer Arbeit zu bringen. Das 

sind Einmannunternehmen oder sogenannte Soloselbst-

ständige. Viele von diesen Einmannunternehmern schaf-

fen es nicht einmal, ihre eigene Arbeitskraft lohnend 

auszubeuten, denn jeder Dritte von ihnen verdient weni-

ger als 8,50 Euro oder 8,84 Euro oder 9,19 Euro je Stun-

de. Ebenso unter dieser Grenze liegt das Einkommen von 

über 300 000 Unternehmern, die Beschäftigte in Anstel-

lung haben. Die Arbeitnehmer verdienen mehr als der 

Firmeninhaber. Haben wir hier umgekehrte Ausbeutung? 

Und weiter: Wer meint, dass eine akademische Ausbil-

dung ein höheres Einkommen sichert, der irrt, zumindest 

teilweise. 22 % der selbstständigen Akademiker zählen 

zur unternehmerischen Unterschicht. 

Durch Arbeit kann man nicht mehr reich werden. Da passt 

der Staat schon mit seinen Abgaben und Steuern auf. Was 

für den Großteil der abhängig Beschäftigten gilt, trifft 

auch auf Unternehmer zu. 

Der den Wohlstand nicht schaffende, sondern ihn umver-

teilende Staat will nun den Fall der Menschen in die 

Armut verhindern, also Mindestlohn verordnen. Das kann 

man so machen. Doch wie wäre es, auch dem Unterneh-

mer ein angemessenes Einkommen zu garantieren? Da 

käme doch ein gesetzlicher Mindestgewinn ins Spiel. 

Darüber sollten wir demnächst debattieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD und den  

fraktionslosen Abgeordneten) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Nun noch die Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN für 28 Sekunden. Bitte sehr, Frau Zais, Sie 

haben das Wort. 

Petra Zais, GRÜNE: Sehr geehrter Herr Präsident! Nur 

noch wenige Bemerkungen zu Herrn Heidan, der davon 

gesprochen hat, dass Herr Dulig Wirtschaftsminister ist 

und sich deshalb um die Belange der Wirtschaft zu 

kümmern habe. 

Ich glaube, man muss in der heutigen Zeit nicht Marxist 

sein, um zu begreifen, dass es auch die Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer sind, die den gesellschaftlichen 

Reichtum schaffen und entsprechend das Recht haben, 

davon zu partizipieren. Deswegen ist er nicht nur der 

Minister für Wirtschaft, sondern auch der Minister für 

Arbeit. Insofern ist die Debatte natürlich an dieser Stelle 

richtig. 
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2. Vizepräsident Horst Wehner: Das war der Punkt. 

Petra Zais, GRÜNE: Jetzt ist meine Zeit weg und ich 

kann den nächsten Punkt schon nicht mehr sagen. Sorry. 

(Beifall bei den GRÜNEN,  

den LINKEN und der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Das war die zweite Runde. Gibt es noch Redebe-

darf für eine dritte? – Für die Fraktion DIE LINKE Herr 

Abg. Brünler. Sie haben das Wort. 

Nico Brünler, DIE LINKE: Danke. Sehr geehrter Herr 

Präsident! Meine Damen und Herren! Ich will auf einige 

Argumente noch einmal eingehen. 

In der Tat, die Höhe des Mindestlohnes wird nicht direkt 

und unmittelbar im Landtag verhandelt. Aber, Herr 

Kollege Beger, so hell war Ihr Gedankenblitz wiederum 

auch nicht. Die Entscheidung ist letztendlich nicht ganz 

unabhängig und losgelöst von den Positionierungen, die 

aus den Ländern kommen. Das macht auf Bundesebene 

durchaus Eindruck. Da ist es unschädlich, ob der Wirt-

schaftsminister Dulig Mitglied der entsprechenden Kom-

mission ist oder nicht. 

Was wäre denn passiert, wenn sich sämtliche SPD-

Arbeitsminister bereits vorher zu Wort gemeldet und nicht 

erst gewartet hätten, bis der Entschluss, den man dann 

kritisieren wollte, bereits feststand, oder – etwas böser 

formuliert – bis die Wahlen in Bayern und Hessen so 

ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind? 

(Staatsminister Martin Dulig:  

Was wäre denn dann passiert? Hätte  

die Kommission anders entschieden?) 

– Wenn Sie Ihr Argument konsequent zu Ende denken, 

brauchen Sie gar nichts zu sagen, dann brauchen Sie auch 

jetzt nichts zu sagen. 

(Staatsminister Martin Dulig: Jetzt drehen Sie  

Ihre eigenen Worte herum. Jetzt wird es albern!) 

– Nein, es ist schon so. Sachsen ist, was das anbelangt, 

traditionell nicht unbedingt vornweg. 

Wenn ich den von mir sonst hoch geschätzten Kollegen 

Heidan heute richtig verstanden habe, 

(Heiterkeit bei den LINKEN) 

dann habe ich gelernt, dass er den Mindestlohn auch jetzt 

noch für grundsätzlich hinterfragenswert hält. 

Kollege Heidan, Sie haben sich beklagt, dass DIE LINKE 

bei ihrer Forderung erst mit 10 Euro gestartet sei, nun 

aber bei 12,50 Euro wäre. Etwas Ähnliches hat uns dann, 

wenn auch mit anderen Zahlen, Kollege Homann vorge-

worfen. Sie haben damit ein Stück weit recht. Aber Sie 

werden mir recht geben, dass seit den ursprünglichen 

Forderungen ein ganzes Stück Zeit ins Land gegangen ist 

und wir in dieser Zeit eine Preisentwicklung und durchaus 

erfreulicherweise auch hier im Freistaat eine wirtschaftli-

che Entwicklung gehabt haben, womit es nur recht und 

billig ist zu fordern, dass die Beschäftigten davon profitie-

ren. 

(Frank Heidan, CDU: Sie haben  

einen Plan entwickelt und beobachtet?) 

– Es ist doch so. 

Lassen Sie uns aber zurück zur Situation in Sachsen 

kommen. Ich glaube, wir können hier in der Tat ganz 

praktisch etwas tun, um das Lohnniveau zumindest für die 

Geringverdiener anzuheben. Ich sage Ihnen auch, was das 

ist. Wir haben als LINKE ein neues Vergabegesetz vorge-

legt. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Brünler, gestatten 

Sie eine Zwischenfrage? 

Nico Brünler, DIE LINKE: Bitte, gern. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Wild, bitte 

Nico Brünler, DIE LINKE: Ich finde es nur schade, dass 

er mir die Zwischenfrage nicht vorgefertigt gegeben hat, 

aber egal. 

(Heiterkeit bei den LINKEN) 

Gunter Wild, fraktionslos: Habe ich Sie jetzt richtig 

verstanden – ich habe mich noch einmal versichert, ob ich 

das richtig gehört habe, aber meine Kollegen haben das 

bestätigt –, sind Sie der Meinung, dass unser Wirt-

schaftsminister und auch alle anderen Wirtschaftsminister 

Einfluss auf die unabhängige Mindestlohnkommission 

nehmen sollten? Sind Sie dafür, dass die Mindestlohn-

kommission nicht mehr unabhängig agiert? 

Nico Brünler, DIE LINKE: Wenn man der Meinung ist, 

dass die Beratungen der Mindestlohnkommission zu 

keinem Ergebnis führen und ein anderes Ergebnis begrü-

ßenswert wäre, dann muss man das zwangsläufig tun. 

(Lachen bei den fraktionslosen  

Abgeordneten und der AfD) 

Zurück zu meinem eigentlichen Anliegen. 

Wir haben ein Vergabegesetz vorgelegt und damit das 

eingelöst, was sich die Koalition in ihrem Koalitionsver-

trag bis zum letzten Jahr vorgenommen hatte. Leider ist 

aber bis jetzt nichts in dieser Richtung passiert. Da nützt 

es auch nichts, wenn die SPD-Vertreter in der Anhörung 

zum Vergabegesetz im Wirtschaftsausschuss verkündet 

haben, dass man das als Vorhaben vereinbart hätte und es 

wahrscheinlich – vielleicht, vielleicht auch nicht – ir-

gendwann losgehen würde. Es ist für jeden erkenntlich, 

dass hier nichts mehr passieren wird, weil die SPD 

einfach hinnimmt, dass der Koalitionspartner das Verein-

barte nicht einhält. Laut gebrüllt, aber dann doch als 

Bettvorleger der Union gelandet. 

Wir helfen Ihnen aber dabei gern weiter. Stimmen Sie 

einfach unserem Gesetzentwurf zu. Neben anderen 

sozialen und ökologischen Aspekten bei der öffentlichen 

Ausschreibung fordern wir, dass die mit der Einbringung 
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der ausgeschriebenen Leistung befassten Personen einen 

Mindestlohn in Höhe der untersten Entgeltgruppe des 

öffentlichen Dienstes bekommen. Das ist rechtlich geprüft 

und sicher. Sie haben damit zumindest einen ersten Schritt 

in diese Richtung getan. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren der SPD, aber 

auch der CDU, stimmen Sie diesem Gesetzentwurf zu, 

wenn wir ihn Anfang des nächsten Jahres ins Plenum 

bringen. Dann haben wir, was das Mindestlohnniveau in 

Sachsen anbelangt, zwar noch nicht alle Probleme gelöst, 

aber zumindest einen kleinen Schritt nach vorn getan. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Das war der Beitrag in 

der Aktuellen Debatte. Gibt es aus den Reihen der Frakti-

onen noch Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Ich 

frage die Staatsregierung. – Herr Staatsminister Dulig, 

bitte sehr, Sie haben das Wort. 

Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Die Menschen, die in Sachsen hart 

arbeiten, haben höhere Löhne verdient. Wir haben in 

Sachsen zu niedrige Löhne, und das dürfen wir nicht 

hinnehmen. Wir müssen vielmehr alles dafür tun, um mit 

den Möglichkeiten, die wir haben, klarzumachen, dass ein 

Land nur dann erfolgreich ist, wenn es jenen, die diesen 

Reichtum und Wohlstand erarbeiten, Wertschätzung 

entgegenbringt. Deshalb darf die Diskussion nicht lauten: 

Wirtschaft – auch Arbeit? Nein, Wirtschaft und Arbeit. 

Das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Eine 

starke Wirtschaft funktioniert nur mit sozialer Gerechtig-

keit und dem Blick auf die Arbeit. Umgekehrt ist es 

genauso: Gute Arbeit funktioniert natürlich auch nur, 

wenn die Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft 

funktionieren. Das heißt, wir müssen den Menschen in 

den Blick nehmen, und das ist der Punkt, an dem Sie sich 

die Frage stellen müssen: Worum geht es Ihnen? 

Sie waren die Ersten, die den Mindestlohn gefordert 

haben. Sie können sich das in goldenen Lettern an Ihre 

Türen hängen. Sie können Debatten beantragen, wie Sie 

wollen. 

(Empörung bei den LINKEN) 

Sie können mit uns darüber streiten, wer wann was 

gemacht hat. Das können wir alles tun. Sie beschäftigen 

sich lieber mit sich selbst, anstatt sich darum zu küm-

mern, wie wir die Löhne verbessern können. Wenden wir 

uns doch endlich den Menschen zu, um die es geht! 

(Fortgesetzte Empörung bei den LINKEN) 

Sie erzählen hier etwas von Mindestlohn. Handeln Sie! 

Sie reden, wir handeln. Wir haben in der Koalition ein 

Bonussystem für die Unternehmen eingeführt, die Tarif-

löhne zahlen. Sie bekommen von uns einen Bonus be-

zahlt. Wir handeln, Sie reden. Können wir uns jetzt 

vielleicht einmal den Menschen zuwenden, 

(Nico Brünler, DIE LINKE: Genau!) 

um das Ziel zu erreichen, dass Löhne gezahlt werden, von 

denen man leben kann und die vor allem vor Altersarmut 

schützen? Das muss das Ziel bleiben. 

(Beifall bei der SPD und der CDU – 

Rico Gebhardt, DIE LINKE: Aha!) 

Genau deshalb bin ich für Tariflöhne. Wir brauchen eine 

Stärkung der Tarifbindung auch in Sachsen, nur – das 

wissen Sie auch – entscheiden das nicht wir hier im 

Parlament; das entscheidet keine Staatsregierung, sondern 

das ist die Tarifautonomie. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Staatsminister, 

gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Natürlich. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Brünler. 

Nico Brünler, DIE LINKE: Sehr schön. Vielen Dank. 

Ich möchte nur Ihr Handeln noch einmal entsprechend 

würdigen. Geben Sie mir recht, dass Sie auf der einen 

Seite einen Mindestlohn von 12 Euro fordern, aber auf der 

anderen Seite durch praktisches Regierungshandeln in der 

Bundesregierung dann nicht einmal 40 Cent Aufschlag 

beschließen? 

(Sarah Buddeberg, DIE LINKE:  

Was soll man darauf sagen?) 

Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Was soll man darauf sagen? Okay, ich sage 

es einmal so: 

(Susanne Schaper, DIE LINKE:  

Sie reden, wir handeln!) 

Ich bin etwas irritiert, dass ich dem arbeitsmarktpoliti-

schen Sprecher der LINKEN erklären muss, wie das 

Gesetz funktioniert: dass eine Kommission festlegt, wie 

sich der – – 

(Susanne Schaper, DIE LINKE:  

Aber erklären können Sie doch super!) 

– Wenn Sie es besser können, dann erklären Sie es doch 

mal Ihrem Kollegen; denn Sie suggerieren die ganze Zeit, 

es sei eine politische Entscheidung. Ich gebe ja zu, dass 

Sie das gern wollen. Sie wollen gern, dass man jedes Mal 

politisch über die Höhe des Mindestlohnes streitet und 

diskutiert, damit es zum Wahlkampfthema wird. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Staatsminister, Sie 

beantworten noch die Zwischenfrage, ja? 

Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Ja, ja. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Okay. 
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Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Aber wir haben ja nun im Gesetz festge-

schrieben, wie das Verfahren ist. Dann hätten Sie doch 

mal in Ihrer Debatte gefordert, das Gesetz zu ändern, oder 

hätten gesagt, die Evaluationsklausel, die für das 

Jahr 2020 festgeschrieben wurde, genügt. 

(Zurufe der Abg. Enrico Stange und 

Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE) 

Was wollen Sie denn eigentlich? Ich verstehe Ihren 

Vorwurf nicht, den Sie mir machen. Wir haben mit den 

Instrumenten, die wir in Sachsen in der Hand haben, 

nämlich den Förderinstrumenten, den Unternehmen einen 

Bonus gegeben, die nach Tarif bezahlen, weil für die 

Tarifautonomie andere zuständig sind. Auf die 12 Euro 

gehe ich gleich noch einmal ein, aber kommen Sie mir 

bitte nicht mit Ihrem ständigen Wettstreit, wer hier der 

beste Mindestlöhner ist. Sie können gern Ihre Urkunde 

haben: 2001 – Sie waren die Ersten. Darum geht es mir 

überhaupt nicht, sondern darum, wie wir es konkret 

schaffen, dass sich die Löhne in Sachsen verbessern. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Genau, machen 

Sie es doch! – Nico Brünler, DIE LINKE,  

meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

Dafür brauchen wir eine starke Wirtschaft, starke Ge-

werkschaften und starke Betriebsräte. 

(Beifall bei der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Staatsminister, 

wollen Sie noch eine Zwischenfrage zulassen? 

Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Jetzt nicht, und zwar deshalb: Ich weiß 

doch, wovon ich rede. Ich bin seit Monaten unterwegs 

und gehe mit meinem Projekt „Deine Arbeit, meine 

Arbeit“ konkret einmal einen ganzen Tag in die Arbeits-

welt und arbeite mit, ohne dass es die Leute wissen. 

(Sarah Buddeberg, DIE LINKE:  

Wenn die Kamera dabei ist!) 

– Ja, genau, typisch! Für Sie ist das alles nur PR, für mich 

ist das Entscheidende, mit den Menschen zu sprechen, 

und zwar im Arbeitsalltag. Das würde Ihnen auch guttun; 

denn dann hören Sie auch einmal ungefiltert, was vor Ort 

passiert und wie die Arbeitswelt tatsächlich aussieht. 

(Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

– Sie sind ja ganz aufgeregt! – Dann spreche ich mit 

Leuten, zum Beispiel mit den Kollegen, mit denen ich in 

der Reinigung gearbeitet habe. Sie haben vor Jahren 

weniger als den Mindestlohn bekommen und mussten 

aufstocken. Sie waren dankbar dafür, dass es den Min-

destlohn gegeben hat, und sie sind dankbar dafür, dass 

sich hier etwas entwickelt hat. Aber sie wollen genauso 

wissen, wie es weitergeht, weil sie interessiert: Bleiben 

sie ewig auf dem Mindestlohn hängen? Sie stellen sich 

ganz konkret die Frage: Wie sieht meine Rente in Zukunft 

aus? Genau aus diesem Grund bin ich dafür, dass wir 

einen Mindestlohn haben, der für jemanden, der voll 

arbeitet, im Monat mindestens 2 000 Euro bringt, weil ein 

Mindestlohn vor Altersarmut schützen und verhindern 

muss, dass Menschen noch zum Amt gehen müssen. Das 

ist ein politischer Anspruch, den wir nicht aufgeben 

dürfen. Olaf Scholz hat ihn formuliert, und genau dazu 

stehe ich. 

(Beifall bei der SPD – Zuruf des  

Abg. Enrico Stange, DIE LINKE) 

Das ist der Unterschied zwischen uns beiden: Wenn ich 

auf der einen Seite sage, ich unterstütze die Forderung 

von 12 Euro, auf der anderen Seite aber als Wirtschafts-

minister darauf hinweisen muss – erstens –, dass es eben 

keine politische Entscheidung ist: nur weil man es will, 

wird es so umgesetzt, wie Sie es suggerieren, sondern 

dass es eine gesetzliche Grundlage gibt, wie der Mindest-

lohn entsteht und sich weiterentwickelt, und wir – zwei-

tens – aber für den Prozess verantwortlich sind, wie wir in 

Sachsen die Durchsetzung eines notwendigen erhöhten 

Mindestlohns gewährleisten können, dann ist das auch die 

Aufgabe eines Wirtschaftsministers; denn ich bin nun 

einmal beides, und es ist gut so, Wirtschaft und Arbeit 

zusammenzubringen. Deshalb heißt es für mich auch zu 

berücksichtigen, wie der Prozess ist. Die Frage „Was 

heißt langfristig?“ bedeutet eben nicht „auf die lange 

Bank schieben“, sondern eine klare Perspektive zu haben, 

wann die 12 Euro Mindestlohn kommen. Denn das 

politische Ziel ist und bleibt, 

(Sarah Buddeberg, DIE LINKE: Wann denn?) 

einen Mindestlohn einzuführen, der verhindert, dass 

Menschen noch aufstocken müssen oder in die Grundsi-

cherung kommen. Dabei bleibt es für mich. 

Wir werden 2020 eine Evaluation des Mindestlohngeset-

zes haben, und man muss darüber sprechen, inwieweit die 

Kriterien, die bisher angewandt werden, angepasst werden 

müssen – oder nicht. Ich bin aber der Meinung, dass wir 

alle Instrumente stärken müssen, die notwendig sind, 

damit Menschen so arbeiten können, dass sie nicht in 

Armut fallen. Deshalb ist – erstens – notwendig: Bildung, 

Bildung, Bildung. Das bedeutet, auch vorsorgend Sozial- 

und Arbeitspolitik zu machen, indem wir die Menschen 

befähigen, mit den unterschiedlichsten Lebens- und 

Arbeitssituationen umzugehen. 

Zweitens können und wollen wir auf kein Talent verzich-

ten. Wir wollen auch weiterhin unsere Arbeitsmarktpro-

gramme stärken, damit Menschen, die es bisher schwer 

hatten, auf dem Arbeitsmarkt Chancen bekommen. Ich 

bin stolz darauf, dass es der Sozialdemokrat Hubertus 

Heil war, der jetzt durchgesetzt hat, dass die Grundlage 

des neuen Arbeitsmarktprogrammes Tariflöhne sind und 

nicht Mindestlöhne, um klarzumachen: Das ist die Grund-

lage für arbeitsmarktpolitisches Handeln. Ich bin stolz 

darauf, dass es Menschen gibt, die so etwas durchsetzen. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Dulig, gestatten 

Sie eine weitere Zwischenfrage? 
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Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Ja. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Bitte sehr, Frau  

Schaper. 

Susanne Schaper, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr 

Präsident. Vielen Dank, Herr Staatsminister Dulig. Gestat-

ten Sie mir die Frage – da Sie sagten, die wichtigste 

Grundlage dafür, dass die Menschen sehr gut verdienen, 

sei Bildung, Bildung, Bildung –: Wollen Sie damit aus-

drücken, dass im Prinzip nur gebildete Menschen viel 

Geld verdienen können, weil die akademischen Berufe, 

gerade an den sächsischen Hochschulen, oder Sozialarbei-

terinnen und Sozialarbeiter im Freistaat Sachsen so 

„hervorragend“ bezahlt werden? 

Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Wissen Sie, das finde ich – – 

Susanne Schaper, DIE LINKE: Wollen Sie uns außer-

dem vorwerfen, dass wir nicht wüssten, wie es im Berufs-

leben ist, mit Ihrer Einlassung, die Sie vorhin gemacht 

haben: dass uns guttun würde, was Sie gerade machen: 

ein Perspektivwechsel, den ja, nebenbei bemerkt, fast alle 

Politikerinnen und Politiker vornehmen? 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Die Frage ist gestellt. 

Susanne Schaper, DIE LINKE: Ich möchte nur darauf 

hinweisen, dass es hier Menschen gibt, die 20 Jahre in 

Berufen gearbeitet haben, die vom Mindestlohn betroffen 

waren. 

Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Ich fange mit dem zweiten Teil an. Ich 

habe deshalb die Bemerkung gemacht, dass es guttun 

würde, wenn wir nicht nur theoretische Debatten führen, 

sondern uns an der praktischen Lebenswelt von Menschen 

orientieren würden, und das geht mir manchmal bei Ihren 

Debatten verloren. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE:  

Ich habe 20 Jahre in solch einem Beruf  

gearbeitet, im Gegensatz zu Ihnen!) 

Zum Zweiten. Ich finde es ehrenrührig, mir zu unterstel-

len, dass ich, wenn ich mehr Bildung, Bildung, Bildung 

fordere, damit Eliten meinen würde. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Die Akademiker 

werden nicht gut bezahlt!) 

Ich kämpfe die ganze Zeit dafür, 

(Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

dass wir in Sachsen eine Bildung haben, die eben nicht 

mehr unterteilt, wer Chancen bekommt und wer keine 

bekommt. 

(Einzelbeifall bei der SPD) 

Ich kämpfe mein ganzes politisches Leben dafür, dass wir 

tatsächlich eine individuelle Förderung für jeden Einzel-

nen bekommen; denn jeder hat Talent, und das muss 

gefördert werden. 

(Beifall bei der SPD und der Staatsregierung) 

Ich kämpfe die ganze Zeit dafür, dass vor allem die duale 

Ausbildung eine andere Wertschätzung bekommt. Und 

Sie erzählen mir was von akademischer Ausbildung. Das 

finde ich wirklich ehrenrührig. 

(Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

Kümmern wir uns lieber darum, dass wir die Bildung in 

Sachsen vollständig dafür nutzen, dass alle Menschen in 

Sachsen Chancen haben durch die beste Bildung. Mano-

meter! 

(Beifall bei der SPD und der Staatsregierung) 

Dritter Punkt. Wir brauchen eine Steigerung der Tariflöh-

ne und damit auch die Steigerung von Mitbestimmung. 

Ich fordere hier wiederum die Arbeitgeberverbände auf, 

das Angebot, das wir als Koalition und Staatsregierung 

gemacht haben, einen Sozialpartnerdialog zu eröffnen, 

auch zu nutzen; denn wir wollen in Sachsen bessere 

Löhne, und die besten Löhne sind nun mal Tariflöhne. 

Der vierte Punkt ist: Ja, wir brauchen einen Mindestlohn, 

der so ausgestattet ist, dass Menschen danach nicht aufs 

Amt gehen müssen, um aufzustocken, und dass Menschen 

nicht in Altersarmut geführt werden. Das sind die politi-

schen Ziele, für die zu kämpfen es sich auch lohnt. 

(Beifall bei der SPD und der Staatsregierung – 

Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Die zweite Aktuelle Debatte ist abgeschlossen 

und dieser Tagesordnungspunkt ist beendet. 

Wir kommen zum 
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Tagesordnungspunkt 6 

Zweite Beratung des Entwurfs  

Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern  

im öffentlichen Dienst im Freistaat Sachsen 

Drucksache 6/12511, Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 6/15224, Beschlussempfehlung des Ausschusses für  

Soziales und Verbraucherschutz, Gleichstellung und Integration 

Wir beginnen mit der Aussprache in der Reihenfolge 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, DIE LINKE, SPD, 

AfD und der fraktionslose Abg. Herr Wurlitzer. Für die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eröffnet die 

Aussprache Frau Abg. Meier. Sie haben das Wort, Frau 

Meier. 

Katja Meier, GRÜNE: Herr Präsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren! „Männer und Frauen sind gleichbe-

rechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 

der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 

wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Das 

ist nicht irgendein Zitat, sondern das ist Artikel 3 Abs. 2 

unseres Grundgesetzes, und dieses Grundgesetz wird von 

der Sächsischen Staatsregierung ignoriert. 

Gerade mit Blick auf den öffentlichen Dienst, angesichts 

der anstehenden Altersabgänge sowie im Wettbewerb um 

die besten Köpfe mit anderen Bundesländern, aber auch 

mit der Wirtschaft brauchen wir in Sachsen einen attrakti-

ven öffentlichen Dienst, der die Karrierechancen für 

Frauen erhöht und die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie als eine zentrale Aufgabe wahrnimmt. 

(Beifall des Abg. Wolfram Günther, GRÜNE) 

Bereits in der letzten Legislaturperiode hatte sich die 

damalige Koalition aus CDU und FDP die Novellierung 

des 1994 entstandenen Frauenfördergesetzes vorgenom-

men. Das Ergebnis kennen wir. In dieser Legislaturperio-

de scheint sich dieses Trauerspiel zu wiederholen: An-

kündigungen im Koalitionsvertrag, ewiges Hin und Her 

zwischen den Ministerien, Versprechen, Beschwichtigen, 

Vertrösten. 

Für uns GRÜNE ist das aber nicht wirklich eine Überra-

schung, sondern es passt eher ins Gesamtbild. Diese 

Koalition scheint sich mit ihren Vorhaben nicht ernst zu 

nehmen. Oder man müsste es anders formulieren und 

sagen: Die SPD kann sich mit ihren Forderungen nicht 

durchsetzen. Während die CDU zwar gegen das Murren 

der SPD, aber dennoch munter Polizei- und Strafvoll-

zugsgesetze verschärft und mit der Gemeindeordnung 

kommunale Demokratie einschränkt, bleiben die wirklich 

richtigen und wichtigen Anliegen der SPD wie das Infor-

mationsfreiheitsgesetz, aber auch das Gleichstellungsge-

setz auf der Strecke. 

Nicht nur deshalb ist uns der Geduldsfaden gerissen, 

sondern auch weil wir dringenden Handlungsbedarf in 

Sachsen sehen. Deshalb haben wir als GRÜNE Anfang 

des Jahres ein modernes und wirksames Gleichstellungs-

gesetz für den sächsischen öffentlichen Dienst vorgelegt. 

Mit unserem Gleichstellungsgesetz wird wirkliche Chan-

cengleichheit für alle Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes hergestellt, die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie für Frauen und Männer verbessert, die Wirksam-

keit von Instrumenten zur Bekämpfung von sexueller 

Belästigung gegeben und Frauen zum beruflichen Auf-

stieg in viel zu männlich dominierte Führungsebenen 

durch gezielte Maßnahmen verholfen. 

Das ist mit Blick auf die aktuellen Zahlen auch dringend 

geboten, wenn ich in die Ministerien auf der anderen 

Elbseite schaue: Dort arbeiten 62 % Frauen, aber in 

Führungsebenen ist noch nicht einmal ein Drittel, sondern 

sind tatsächlich nur 25,5 % weiblich. Meine sehr verehr-

ten Damen und Herren, das muss sich schleunigst ändern. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der  

Abg. Sarah Buddeberg, DIE LINKE) 

Deshalb müssen endlich andere Seiten aufgezogen wer-

den, mit klaren Regeln, ohne Kann- und Sollvorschriften 

und ohne das vermeintliche Totschlagargument, wie ich 

es im Innenausschuss hören musste, als es um die Frauen-

förderung ging. Dort hieß es nämlich: Wenn Frauen 

Führungspositionen angeboten bekommen, dann würden 

sie diese ausschlagen. Das sagt allerdings wenig über die 

Frauen aus, sondern viel mehr über die Strukturen, die 

Führungskultur und die Rahmenbedingungen im Innen-

ministerium, als es Ihnen, lieber Herr Prof. Wöller, lieb 

sein dürfte. 

Wir müssen endlich weg von der Präsenzkultur, in der 

jeder befördert wird, der am längsten im Büro sitzt. Dort, 

wo es möglich ist, braucht es flexible Arbeitsbedingun-

gen, die zur verbesserten Vereinbarkeit von Berufstätig-

keit und Familienaufgaben führt, eben auch für Männer. 

Unser Gleichstellungsgesetz hat deswegen auch den 

Anspruch, nicht nur Frauen, sondern auch Männer in den 

Blick zu nehmen. Deshalb ist es folgerichtig, dass nach 

unserem Gesetzentwurf auch Männer Gleichstellungsbe-

auftragte sein können. 

Selbstverständlich verschließen wir nicht die Augen vor 

der Realität. Insbesondere Frauen werden am Arbeitsplatz 

Opfer von sexueller Belästigung und Übergriffen, und sie 

brauchen deshalb durch die Gleichstellungsbeauftragten 

geeignete Ansprechpersonen. Genau deshalb haben wir 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

 7707 

ein Beauftragtenteam verankert, dem mindestens eine 

Frau angehören muss. 

Die Kritik, die im Ausschuss gekommen ist, dass wir mit 

unserem Gesetz Männer fördern würden, weise ich 

ausdrücklich zurück. Die bevorzugte Einstellung und 

Beförderung gibt es nur für Frauen, wo sie unterrepräsen-

tiert sind. 

Ein letztes Argument, das ich im Ausschuss gehört habe, 

war: Nun ja, das Thema Gleichstellung sei nicht wirklich 

ein Lieblingsthema der Koalition. Es tut mir wirklich leid, 

liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, aber 

insbesondere von der CDU: Rastplätze an Autobahnen 

sind auch nicht unbedingt mein Lieblingsthema, aber ich 

widme mich diesem Thema trotzdem mit dem gebotenen 

vollen Einsatz, weil es meine Pflicht und meine Verant-

wortung als Abgeordnete in diesem Landtag ist. 

Deshalb fordere ich Sie auf, Ihre Verantwortung zu 

übernehmen, ihr nachzukommen und für Chancengleich-

heit im öffentlichen Dienst des Freistaates zu sorgen. Die 

rechtlichen Voraussetzungen dafür haben Sie heute hier 

mit unserem Gesetzentwurf vorliegen, wofür ich um 

Zustimmung bitte. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN und  

vereinzelt bei den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Für die CDU-Fraktion 

Frau Abg. Kuge. Sie haben das Wort. 

Daniela Kuge, CDU: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Meier, ich 

schätze Ihre Arbeit und Ihren Einsatz für die Frauen und 

die Gleichberechtigung sehr. Ich verstehe aber nicht, 

warum Sie einen eigenen Gesetzesvorschlag formuliert 

haben, wenn Sie doch wissen, dass die Koalition bereits 

an einer Weiterentwicklung des Sächsischen Frauenför-

dergesetzes hin zu einem modernen Gleichstellungsgesetz 

arbeitet. 

(Zuruf des Abg. Valentin Lippmann, GRÜNE) 

Sie hätten sich daher eine Menge Arbeit und Energie 

sparen können. 

Dieses neue Gesetz hat unter anderem das Ziel, eine 

möglichst gleichberechtigte Besetzung von Führungsposi-

tionen in der öffentlichen Verwaltung durch Frauen und 

Männer zu erreichen. Auf die verbindliche Einhaltung von 

Frauenförderplänen und weiteren Regelungen wird noch 

stärker geachtet. Diesen Arbeitsstand erfragen Sie doch 

regelmäßig. 

Zudem weist Ihr Gesetzentwurf einige Mängel auf. Ihr 

Vorschlag ist nicht ausreichend mit der kommunalen 

Ebene abgestimmt. Der Sächsische Landkreistag weist 

darauf hin. Die Mängel in Ihrem Vorschlag gehen gar so 

weit, dass damit in die Grundsätze der organisatorischen 

Gestaltungsfreiheit der Kommunen eingegriffen werden 

würde. 

Dies könnte verfassungswidrig sein. Außerdem ist die 

inhaltliche Regelung zur Qualifikation der Bewerber in 

§ 7 und die Regelung zur Vergabe öffentlicher Aufträge in 

§ 32 kritisch zu sehen. Es erscheint doch sinnvoller, 

gemeinsam an einem schon vorliegenden Entwurf zu 

arbeiten, der bereits einige Ihrer Vorschläge enthält. Zum 

Beispiel werden im Rahmen des Gesetzgebungsverfah-

rens die Rolle und Aufgaben der Gleichstellungs- und 

Frauenbeauftragten diskutiert. Im Anhörungsverfahren 

und den Workshops zum Entwurf von Frau Ministerin 

Petra Köpping gab es genug Möglichkeiten für Sie, sich 

und Ihre Standpunkte einzubringen. 

(Katja Meier, GRÜNE:  

Im Gegensatz zu Ihnen war ich auch da!) 

Ich selbst bedaure es, dass die Familienverbände nicht 

einbezogen wurden. Dies habe ich auch der Ministerin 

persönlich gesagt. Ich weiß, dass es richtig und wichtig 

ist, sich genug Zeit für die Gesetzesänderung zu nehmen 

und alle Interessen genau abzuwägen. Eine falsch ver-

standene Quote schadet uns Frauen mehr, als es uns nützt. 

Gestatten Sie mir den Hinweis: Die Koalition dauert noch 

mindestens – wenn nicht gar länger – bis zum 1. Septem-

ber 2019, also haben wir noch ein Jahr Zeit. 

(Zuruf des Abg. Valentin Lippmann, GRÜNE) 

Ich verspreche Ihnen, mich weiterhin für Frauen in 

Führungspositionen einzusetzen; aber dafür brauchen wir 

nicht Ihren Gesetzentwurf, und wir lehnen ihn ab. 

(Beifall bei der CDU und der Staatsregierung) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Für die Fraktion 

DIE LINKE Frau Abg. Buddeberg; Sie haben das Wort. 

Sarah Buddeberg, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr 

Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Das Beste 

zuerst: Wir diskutieren heute im Parlament endlich zu 

einem Entwurf für ein Gleichstellungsgesetz für Sachsen. 

Leider ist es nicht der lange angekündigte Entwurf der 

Staatsregierung, und die Ausschussvoten lassen vermuten, 

dass diesen Gesetzentwurf dasselbe Schicksal ereilt, wie 

den wirklich guten Gesetzentwurf, den DIE LINKE in der 

letzten Legislatur eingebracht hat, dass er nämlich abge-

lehnt wird. Das ist schade, denn es ist schon wirklich sehr 

viel Schönes dabei in diesem Gesetzentwurf. Ich möchte 

ein paar Punkte nennen. 

Zum Beispiel ist dieses Gesetz im Gegensatz zu dem 

Frauenfördergesetz von 1994 sehr viel konkreter, und 

Frau Kuge hat es gerade schon angesprochen, genau 

daher kommt die Kritik des Sächsischen Landkreistages, 

der dann sagt, das ist eine Einschränkung der Gestaltungs-

freiheit der Kommunen. Wahr ist aber auch: Der Gestal-

tungsspielraum, den das alte Gesetz geboten hat, wurde 

vielfach einfach nicht genutzt. Es braucht konkretere 

Vorgaben, um die Gesetzesziele zu erreichen. 

Das erinnert mich so ein bisschen an die freiwillige 

Selbstverpflichtung einer Frauenquote in Dax-Vorständen, 

da hat die Freiwilligkeit vor allem eines sichtbar gemacht: 
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dass die Männer freiwillig schon einmal gar nicht ihre 

Vorstandsposten räumen und im Gegenteil ein erstaunli-

ches Sitzfleisch aufweisen. Ich habe ja selten Gelegenheit, 

in Gleichstellungsdebatten meine Argumente mit Zitaten 

von CDU-Seite zu untermauern; das kann ich aber heute 

machen. Die damalige Arbeitsministerin von der Leyen 

hat nämlich gesagt: „Ich bin der festen Überzeugung, 

ohne Gesetz wird es nicht gehen.“ Aber auch das beste 

und schönste Gesetz bleibt wirkungslos ohne Sanktions-

möglichkeiten. Das ist aber bisher der Fall. 

Ein Beispiel möchte ich nennen, nämlich den Frauenför-

derbericht – der letzte von 2012, der neue müsste seit 

2016 vorliegen. Ich habe mehrere Kleine Anfragen 

gestellt, wo er denn bleibt. Das ist ein sehr sinnvolles und 

notwendiges Instrument, und das ist im geltenden Frauen-

fördergesetz vorgeschrieben. Aber der Frauenförderbe-

richt wird nicht vorgelegt, das ist ein klarer Gesetzesbruch 

– Konsequenzen: keine. Die GRÜNEN wollen das än-

dern, und das ist auch dringend notwendig. 

Positiv hervorzuheben ist im vorliegenden Gesetzentwurf 

neben der paritätischen Besetzung von Gremien, die wir 

für sehr wichtig halten, die Beachtung von Gesetzeszielen 

bei der Vergabe. Das begrüßen wir als LINKE natürlich. 

Wir haben selbst erst kürzlich ein Vergabegesetz einge-

bracht. Ein Vergabegesetz ist eine staatliche Steuerungs-

möglichkeit auf die freie Wirtschaft, und eine Staatsregie-

rung, die klare politische Ziele hat – zum Beispiel Gleich-

stellung, die ja in der Verfassung festgeschrieben ist, wie 

es Frau Meier erwähnt hat –, sollte dieses Instrument 

nicht ungenutzt lassen. 

Ein letzter Punkt, den ich positiv anmerken möchte, weil 

er für sächsische Verhältnisse ungeheuer progressiv ist, ist 

das Angehörigenverständnis, das hier um emotionale 

Angehörige erweitert wird. Die Definition ist: „Personen, 

die aufgrund besonderer sozialer Bindung zum Lebens-

umfeld gehören.“ Das stimmt mit einer LINKEN-

Forderung überein: Familien dort fördern, wo sie stattfin-

den; und Familien finden genau dort statt, wo Menschen 

füreinander Verantwortung übernehmen. 

Das wird in anderen Bereichen auch gern so gehandhabt. 

Zum Beispiel werden bei Hartz IV schnell einmal Be-

darfsgemeinschaften gebildet; aber wenn es um Rechte 

geht und nicht um Pflichten, dann sieht es wieder anders 

aus, wie zum Beispiel bei der beruflichen Freistellung. 

Der Gesetzentwurf der GRÜNEN geht also genau in die 

richtige Richtung. Die Regelung würde dem Freistaat 

wirklich sehr gut zu Gesicht stehen. 

Trotz allem Positivem bleiben zwei erhebliche Knack-

punkte, die wir kritisch sehen und die ich vortragen 

möchte: 

Erstens, den Vorschlag, auch Männer zu Gleichstellungs-

beauftragten – zu internen Gleichstellungsbeauftragten; 

diese Unterscheidung wird ja im Gesetz gemacht – 

berufen zu können. Das klingt im ersten Moment sehr 

modern, denn warum sollen sich nicht auch Männer im 

Bereich der Gleichstellung engagieren – und es gibt 

engagierte Männer. Aber es geht hier um eine Interessen-

vertretung und dann muss man die Frage stellen: Wer 

vertritt welche und wessen Interessen? Wer ist eine 

vertrauenswürdige Ansprechperson für die Vertretenen? 

Bisher ist es nicht festgeschrieben, aber gängige Praxis, 

dass Frauen eine Frau wählen. Wir hatten dazu eine 

wirklich ausführliche Diskussion im Gleichstellungsbei-

rat, und dort ging es nicht nur um das passive, sondern 

auch um das aktive Wahlrecht. In der Anhörung ist darauf 

hingewiesen worden – und das war ganz interessant –, 

dass mit der hier vorgeschlagenen Regelung theoretisch 

auch die Möglichkeit besteht, dass eine Mehrheit von 

Männern einen Mann in die Funktion wählt, und das 

vielleicht nicht, um die Interessen zu vertreten, sondern 

um eine Interessenvertretung zu verhindern. 

Die paritätischen Teams scheinen das zu lösen: Wenn ein 

Mann Gleichstellungsbeauftragter wird, muss die Stell-

vertretung von einer Frau übernommen werden. Aber 

dennoch ist die Frage zentral, um welche Themen es hier 

geht. Im Vordergrund steht nach wie vor die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf und vor allem sexuelle Belästi-

gung. Hier hat die „MeToo“-Debatte verdeutlicht, wie 

massiv dieses Problem nach wie vor ist. Da tun sich 

Abgründe auf und es ist weit verbreitet und betrifft 

überwiegend Frauen. Das ist kein Zufall, sondern ein 

Zusammenhang mit gesellschaftlich verfestigten Macht-

strukturen, und man muss sich schon fragen: Ist dort ein 

Mann eine vertrauensvolle Ansprechperson? 

Ironischerweise ist es bei der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf so, dass die Männer die größere Expertise und 

Sachkompetenz bei Frauen vermuten – übrigens zu Recht 

–, weil sie dieses Thema in- und auswendig kennen. Wir 

sehen also diesen Punkt im Gesetz kritisch. 

Der zweite Kritikpunkt – Frau Meier, ich kann es Ihnen 

nicht ersparen –, den ich für wesentlicher halte, ist die 

Frage nach der Beseitigung von Unterrepräsentanz unab-

hängig vom Geschlecht – also eine Männerförderung im 

öffentlichen Dienst dort, wo Männer unterrepräsentiert 

sind. Hier sind die GRÜNEN ein bisschen in die Falle 

getappt. Denn auch das erscheint modern und fortschritt-

lich und ist an sich auch nicht falsch. 

Allerdings werden hier wahrscheinlich die CDU und 

vielleicht sogar die AfD Beifall klatschen, auch wenn  

die GRÜNEN das nicht gewollt haben; denn sie beklagen 

in den Gleichstellungsdiskussionen die vermeintliche 

Männerdiskriminierung – vermeintlich, denn auch hier 

muss man sich Fakten gefallen lassen. Ja, es stimmt: 

Wenn man sich den öffentlichen Dienst insgesamt an-

schaut, dann sind dort mehr Frauen als Männer beschäf-

tigt. In Sachsen stellt der öffentliche Dienst eine ver-

gleichsweise gute Beschäftigungsmöglichkeit für Frauen 

dar – sowohl in Bezug auf das Gehalt als auch arbeits-

rechtlich. Auf den ersten Blick könnte man also meinen, 

dass Männer dort benachteiligt sind. 

Weitet man den Blick allerdings auf den Arbeitsmarkt in 

Sachsen insgesamt, so stellt sich ein ganz anderes Bild 

dar: Frauen verdienen nämlich Brutto 11 % weniger als 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

 7709 

Männer. Das ist der Gender Pay Gap, die Lohnlücke 

zwischen den Geschlechtern, und der ist in Sachsen so 

hoch wie in keinem anderen Ost-Bundesland. 

Den öffentlichen Dienst separat zu betrachten ist im 

Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit also irreführend – 

und wenn, dann muss man nicht den öffentlichen Dienst 

in seiner Gesamtheit betrachten, sondern bitte auch 

vertikal –, und was stellt man da fest: Oh Wunder, in den 

Hierarchieebenen zeigt sich das gleiche Bild wie überall 

sonst: Je höher die Führungsebene, desto geringer der 

Frauenanteil. 

Wenn also Unterrepräsentanz ausgeglichen werden soll, 

dann doch bitte von oben nach unten, Führungsebenen 

paritätisch besetzen und sich dann nach unten vorarbeiten. 

Wer Männerförderung gerade in den Bereichen betreibt, 

in denen Frauen gute Berufschancen haben, der fällt auf 

der anderen Seite vom Pferd herunter und benachteiligt 

Frauen auf dem Arbeitsmarkt insgesamt. Das Grundgesetz 

gibt den Auftrag, aktiv für die Gleichberechtigung der 

Geschlechter zu sorgen. Eine besondere Förderung ist vor 

dem Grundgesetz nur dann standhaft, wenn tatsächlich 

eine strukturelle Benachteiligung vorliegt. Das ist im 

öffentlichen Dienst bei den Frauen der Fall. Mehr als die 

Hälfe der Beschäftigten sind weiblich und in der Füh-

rungsebene nur noch 20 bis 25 % – ein klares Indiz für 

Benachteiligung. 

Aber die Analyse muss über die reine Statistik hinausge-

hen, denn die Realität zeigt auch: Berufe, auch im öffent-

lichen Dienst, in denen vornehmlich Frauen arbeiten, sind 

für Männer oft nicht attraktiv. Das hat mit der geringen 

Entlohnung zu tun, mit mangelnder Anerkennung und mit 

geringen Aufstiegschancen. Das beste Beispiel dafür sind 

Erzieherinnen und Erzieher. Hier zeigt die Praxis – und 

das ist sehr interessant –: Wenn sich ein Mann als Erzie-

her in der Kita bewirbt, wird er mit Kusshand genommen. 

Das geht aber Frauen in männertypischen Berufen leider 

nicht so. 

Meine Fraktion wird trotz vorgetragener Kritik dem 

Gesetzentwurf zustimmen – übrigens auch dem Ände-

rungsantrag, um das schon einmal vorwegzunehmen –, 

und das nicht nur, weil er gegenüber dem veralteten 

Frauenfördergesetz wesentliche Verbesserungen enthält, 

sondern auch, weil das im Koalitionsvertrag festgeschrie-

bene Vorhaben, ein modernes Gleichstellungsgesetz 

vorzulegen, auf sich warten lässt, und das ist leider ein 

bisschen wie das Warten auf Godot. 

Schon 2016 gab es die Beteiligungs-Workshops. Frau 

Kuge hat sie angesprochen. Aber, Frau Kuge, waren Sie 

es nicht, die auf Facebook gepostet hat, oh, wir arbeiten 

gerade am Gleichstellungsgesetz, ich muss das noch ein 

bisschen rundschleifen. Da schwant mir nichts Gutes. 

Mehrfach wurden Entwürfe und strittige Punkte im 

Gleichstellungsbeirat intensiv diskutiert. Tapfer trägt 

Ministerin Köpping in fast jedem Ausschuss den aktuali-

sierten Zeitplan vor. Was nicht kommt, ist das Gesetz. An 

der Ministerin und ihrem Referat liegt es ganz offensicht-

lich nicht. 

Ich lehne mich jetzt einmal ganz weit aus dem Fenster 

und tippe, hier blockiert die CDU-Fraktion. Meine Frakti-

on ist bereit, diesen Weg abzukürzen. Deshalb stimmen 

wir dem vorliegenden Gesetzentwurf zu, denn besser als 

das alte Frauenfördergesetz ist er allemal. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall bei den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Für die SPD-Fraktion spricht nun Frau Abg. 

Raether-Lordieck. Sie haben das Wort. 

Iris Raether-Lordieck, SPD: Herr Präsident! Meine sehr 

verehrten Kolleginnen und Kollegen! Oftmals ist es 

hilfreich, Gesetze nicht nur von der Landesebene aus zu 

betrachten. In der kommunalen Umsetzung erweist sich 

deren Wirksamkeit oder eben Unwirksamkeit. 

Als Stadträtin in Limbach-Oberfrohna hatte ich im 

Jahr 2015 an die Stadtverwaltung eine Anfrage nach der 

kommunalen Gleichstellungsbeauftragten gestellt, deren 

konkreten Tätigkeiten in den vergangenen zwei Jahren, 

dem hierfür aufgewandten Zeitkontingent und eventuellen 

Aufwendungen im Rahmen dieser Tätigkeit. Wohlge-

merkt, Limbach-Oberfrohna ist eine große Kreisstadt mit 

gut 24 000 Einwohnern. Hierzu gibt die Sächsische 

Gemeindeordnung in § 64 Abs. 2 vor: „In Verwirklichung 

des Grundrechts der Gleichberechtigung von Mann und 

Frau haben die Gemeinden mit eigener Verwaltung 

Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. In Gemeinden 

mit mehr als 20 000 Einwohnern soll diese Aufgabe 

hauptamtlich erfüllt werden.“ 

Die Antwort des Oberbürgermeisters auf meine Anfrage: 

„Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten unserer 

Verwaltung beschränkten sich in den vergangenen Jahren 

auf die Beschäftigung mit einschlägiger Fachliteratur, 

Sichtung von Informationen und Newslettern. Die Wahr-

nehmung dieser Tätigkeit nahm in der Vergangenheit 

einen durchschnittlichen zeitlichen Umfang von circa 

zwei Stunden monatlich ein. Es wurden im genannten 

Zeitraum keine Anliegen von Beschäftigten oder Bürgern 

der Stadt an die Gleichstellungsbeauftragte herangetragen. 

Jährlich anfallende Kosten waren lediglich die Umlage 

zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Landesar-

beitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauf-

tragten Sachsens.“ 

Mit anderen Worten, hier ist nichts passiert. Das ist nach 

aktueller Gesetzeslage grenzwertig, aber nicht zu ahnden, 

denn das noch aktuelle Frauenfördergesetz aus dem 

Jahr 1994 sieht bereits konkrete Maßnahmen vor, hat aber 

leider den Nachteil, dass Zuwiderhandlungen keinerlei 

Sanktionen nach sich ziehen. Sie, Frau Buddeberg, hatten 

das anhand eines anderen Beispiels genauso dargestellt. 

Laut Abschlussbericht der Kreisbereisung 2011 bis 2014 

der Landesstelle für Frauenbildung und Projektberatung 

Sachsen gab es einzelne Gemeinden mit mehr als 20 000 

Einwohnern, wie Torgau, Werdau und Borna, die gar nicht 

erst hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte bestellten. 
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Frauenförderung bleibt aber notwendig, weil nach wie vor 

strukturelle Nachteile von Frauen ausgeglichen werden 

müssen. Es stellt sich die Forderung nach einer Stärkung 

und nach öffentlicher Anerkennung kommunaler Gleich-

stellungsarbeit durch konkrete politische Vorgaben von-

seiten der Landespolitik. Aus diesem Grund halten wir 

von der SPD-Fraktion die Verabschiedung eines moder-

nen Gleichstellungsgesetzes für unverzichtbar, ein Gesetz, 

das regelmäßige Kontrollmaßnahmen und bei Nichtein-

haltung geeignete Sanktionsmöglichkeiten festschreibt, 

um nur die wesentlichsten Forderungen zu nennen. 

Auf der Grundlage umfangreicher Empfehlungen des 

Landesfrauenrats wurde im Gleichstellungsministerium 

ein Gesetzentwurf erarbeitet und auch im Gleichstel-

lungsbeirat immer wieder diskutiert. Zum aktuellen Stand 

hat unsere Ministerin im Sozialausschuss berichtet. Das 

Gesetz sollte in Kürze im Kabinett verabschiedet werden, 

um anschließend hier im Landtag diskutiert und verab-

schiedet zu werden, so wie im Koalitionsvertrag verein-

bart. Dem heute in zweiter Beratung vorliegenden Ge-

setzentwurf sowie dem Änderungsantrag von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN werden wir von der SPD-Fraktion 

deshalb nicht zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Für die AfD-Fraktion spricht nun Herr Wendt. 

Bitte sehr, Herr Wendt. 

André Wendt, AfD: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf drängen die GRÜNEN auf die Gleichstel-

lung von Männern und Frauen im öffentlichen Dienst im 

Freistaat Sachsen. Auf den ersten Blick ein ehrenwertes 

Anliegen, könnte man denken. Geht man ins Detail, wagt 

man also den zweiten Blick, so ist zu erkennen, dass Ihr 

Gesetz, werte GRÜNE, realitätsfern, ideologisch geprägt 

und nicht zielführend, ja, sogar in Teilen verfassungswid-

rig ist. 

In Artikel 2 Abs. 3 des Grundgesetzes steht geschrieben: 

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat 

fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechti-

gung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseiti-

gung bestehender Nachteile hin.“ Diesem Gesetzestext ist 

nichts hinzuzufügen, und es muss unser aller Auftrag sein, 

sich dafür einzusetzen. Dazu gehört auch die gleiche 

Entlohnung bei gleicher Arbeit und Leistung sowie die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Das Grundgesetz spricht aber von der Gleichberechtigung 

und nicht von der Gleichstellung, weil es diesbezüglich 

gravierende Unterschiede gibt. Diplombiologe Matthias 

Rahrbach sagte einmal in „Tichys Einblick“: 

(Sarah Buddeberg, DIE LINKE: Ja, genau!) 

„In den Medien ist meist von Gleichberechtigung und 

Gleichstellung die Rede, als wäre das dasselbe. Gleich-

stellung ist aber das Gegenteil von Gleichberechtigung. 

Gleichberechtigung ist Chancengleichheit, Gleichstellung 

jedoch Ergebnisgleichheit.“ 

In Ihrem Gesetzentwurf, werte GRÜNE, ist nicht zu 

übersehen, dass Sie eine Ergebnisgleichheit wollen und 

dabei Realitäten ausblenden, ja, im Gegenzug sogar 

Männer benachteiligen und massiv in die organisatorische 

Gestaltungsfreiheit der Kommunen eingreifen. Nicht ohne 

Grund hat deshalb der Sächsische Landkreistag darauf 

hingewiesen, dass Ihr Gesetzentwurf verfassungswidrig 

ist. 

(Beifall bei der AfD) 

Ihrem Gesetzentwurf liegt zudem die Annahme zugrunde, 

dass Frauen im öffentlichen Dienst unterrepräsentiert 

seien. Dem ist aber grundsätzlich nicht so. Um dies zu 

belegen, verweise ich beispielhaft auf die Stellungnahme 

des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, die sich auf 

Zahlen der sächsischen Frauenförderstatistik aus dem Jahr 

2016 bezog. Dort ist nachzulesen, dass von den circa 

70 000 Beschäftigten der Gemeinden und Gemeindever-

bände mehr als zwei Drittel weiblichen Geschlechts sind. 

(Sarah Buddeberg, DIE LINKE:  

Ganz viele arbeiten in Teilzeit!) 

Selbst in leitenden Funktionen überwiegen Frauen mit 

61 % der Beschäftigten. Nur im Bereich der obersten 

Leitungsfunktionen lag der Frauenanteil bei 41 %. Bei 

den Neubesetzungen zeigte sich ebenfalls eine leichte 

Unterrepräsentanz mit 46 %. Aber dabei ist zu beachten, 

dass der Frauenanteil bei den Bewerbungen gerade mal 

bei 34 % liegt. Damit kann man sogar sagen, dass Frauen 

überproportional berücksichtigt worden sind. 

In Ihrem Gesetz fordern Sie zudem, dass sämtliche 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften, amtliche Schreiben 

sowie Vordrucke eine geschlechtliche Gleichstellung 

erfahren und Stellen zukünftig geschlechtsneutral ausge-

schrieben werden sollen. Der Linguist Peter Eisenberg 

sagte in einem Interview im Deutschlandfunk: „Solche 

Eingriffe in die Sprache sind typisch für autoritäre Re-

gime, aber nicht für Demokratien.“ 

(Beifall bei der AfD) 

Das sollte uns zu denken geben. Aber dem nicht genug. 

So sollen im Weiteren zum Beispiel Vorstände, Beiräte, 

Kommissionen, Arbeitsgruppen und Delegationen paritä-

tisch besetzt und so die Quotenregelung auf allen Ebenen 

eingeführt werden. Selbst in die Vergabe öffentlicher 

Aufträge mischen Sie sich ein. Es sollen nur diejenigen 

den Auftrag bekommen, die Ihre Gleichstellungsmacherei 

mittragen. 

Ich könnte noch mehr Punkte auflisten, aber leider gibt 

dies meine Redezeit nicht her. 

(Sarah Buddeberg, DIE LINKE: Zum Glück!) 

Kurz zusammengefasst: Ihr Vorhaben widerstrebt jeder 

sachlichen Faktenlage, ist unrealistisch, ideologisch 

motiviert, nicht umsetzbar, sorgt für einen nicht zu stem-
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menden Verwaltungsaufwand, steht dem verfassungsmä-

ßig gebotenen Leistungsprinzip und der eigenständigen 

kommunalen Handlungsfreiheit entgegen und ist deshalb 

abzulehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Es gibt noch eine Wortmeldung von Herrn Abg. 

Wurlitzer. – Bitte, Sie haben jetzt das Wort. 

Uwe Wurlitzer, fraktionslos: Sehr geehrter Herr Präsi-

dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach 

Ansicht der einbringenden Fraktion der GRÜNEN soll 

das vorliegende Gesetz einen elementaren Beitrag zur 

Verwirklichung der Vorgaben des Grundgesetzes in der 

Sächsischen Verfassung hinsichtlich der Gleichbehand-

lung der Geschlechter leisten. 

Sehr geehrte Damen und Herren der GRÜNEN! Ich muss 

Ihnen mitteilen, dass nach verfassungsrechtlichen Be-

stimmungen Männer und Frauen gleichberechtigt sind. 

Die Sächsische Verfassung ist noch in Kraft, und das 

Grundgesetz wurde bis vor zehn Minuten ebenfalls nicht 

geändert. Dieser bestehende verfassungsrechtliche Grund-

satz wird von keiner vernünftigen Person bezweifelt. Liest 

man allerdings Ihren Gesetzwurf, so könnte man mutma-

ßen, allein die GRÜNEN hätten die Gleichberechtigung 

gerade erst im Jahr 2018 neu erfunden. Wir, die Abgeord-

neten der blauen Partei, sind davon überzeugt, dass 

Männer und Frauen gleichberechtigt sind und dass es 

hierfür des angeblich so elementaren Beitrages der GRÜ-

NEN nicht bedarf. 

Tatsächlich steht im Fokus – in Ihrem Fokus – lediglich 

eine andere Verteilung der Dienststellenrepräsentanz im 

öffentlichen Dienst. Wer glaubt ernsthaft, dass heute im 

öffentlichen Dienst Männer und Frauen nicht gleichbe-

handelt werden? 

(Mirko Schultze, DIE LINKE: Ich!) 

Im vorliegenden Entwurf ist nicht erkennbar, an welcher 

Stelle gerade im öffentlichen Dienst die Gleichberechti-

gung zwischen Mann und Frau irgendwo vernachlässigt 

wird. § 8 Abs. 1 des Entwurfs sieht vor, dass Frauen bei 

der Vergabe von Stellen im öffentlichen Dienst bevorzugt 

zu berücksichtigen sind, wenn die Bewerber gleiche 

Qualifikationen aufweisen. Aha! Wer ist hier eigentlich 

einseitig unterwegs? Die Stelle muss vergeben werden an 

Personen, die die beste Eignung haben. Keine sinnlosen 

Quoten, sondern Leistung und Qualifikation sind notwen-

dig. 

(Zuruf der Abg. Katja Meier, GRÜNE) 

Weiter ausgestaltet wird dieser Unsinn in § 28 Abs. 3 des 

vorliegenden Entwurfs. Danach muss auch ein Gleichstel-

lungsplan geschaffen werden, welcher bei einer Unterre-

präsentation eines Geschlechts festzulegen hat, welche 

konkreten personellen, organisatorischen und Fortbil-

dungsmaßnahmen ergriffen werden, um die Unterreprä-

sentanz zu beseitigen. Wir haben teils Probleme, alle 

Stellen vernünftig zu besetzen, und Sie kommen mit so 

etwas um die Ecke. 

Wenn man Ihren Entwurf liest, dann fragt man sich, wie 

es überhaupt möglich war, dass Frauen den Beschäfti-

gungsolymp im öffentlichen Dienst erklimmen konnten. 

Wer heute davon ausgeht, dass Frauen im öffentlichen 

Dienst benachteiligt werden, der glaubt auch an den 

Weihnachtsmann. In diesem Fall können Sie sich auf alle 

Fälle freuen, selbiger kommt in 47 Tagen – auch wenn 

dieser Entwurf nicht beschlossen wird. 

Ich möchte hier noch einen Punkt nennen, der völlig 

realitätsfremd ist. Unter § 10 Abs. 1 Nr. 1 fordern Sie eine 

bedarfsgerechte Anzahl an Teilzeit- und Telearbeitsplät-

zen in allen Bereichen und Ebenen. Wer ist denn auf so 

eine Idee überhaupt gekommen, ein Behördenleiter, der in 

Teilzeit arbeitet oder ganz bequem von zu Hause? Also 

bei aller Liebe: Wissen Sie eigentlich, welche besondere 

Bedeutung ein Mensch in leitender Funktion hat und 

welches Signal Sie mit diesem Gesetz aussenden? Ein 

Mensch in leitender Funktion im öffentlichen Dienst 

sollte nicht in Teilzeit- oder Heimarbeit arbeiten dürfen. 

Als Leiter einer Behörde oder Abteilung und Ansprech-

partner für Mitarbeiter muss diese Person für seine Unter-

gebenen, natürlich auch für Bürger, ständig ansprechbar 

sein und nicht nur in Teilzeit. Als Behördenleiter erzielt 

man ein wesentlich höheres Einkommen als andere 

Angestellte oder Beamte im öffentlichen Dienst. Wie soll 

das dann zu rechtfertigen sein, dass gerade ein Leiter 

einer Behörde lediglich in Teilzeit- oder in Telearbeit 

seinen Dienst erbringen kann? 

Im Ergebnis ist festzustellen: Der Gesetzentwurf leistet 

tatsächlich einen elementaren Beitrag, jedoch nicht im 

Sinne der Zielsetzung des Gesetzentwurfs, sondern als 

Beleg für das seltsame politische Grundverständnis der 

GRÜNEN. Die Abgeordneten der blauen Partei werden 

dieses Gesetz ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der Abg. Dr. Frauke Petry  

und Dr. Kirsten Muster, fraktionslos) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Das war die erste Runde. Gibt es Redebedarf für 

eine zweite Runde aus den Reihen der Fraktionen? – Das 

ist nicht der Fall. Ich frage die Staatsregierung: Wird das 

Wort gewünscht? – Ja. Frau Staatsministerin Köpping, 

bitte sehr. Sie haben das Wort. 

Petra Köpping, Staatsministerin für Gleichstellung 

und Integration: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine 

sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Da fällt 

einem nicht mehr viel ein, wenn der Herr Wurlitzer 

geredet hat und von „Untergebenen“ und von all diesen 

Floskeln spricht. Das ist schon krass. Da muss man sich 

ganz schön zusammenreißen, auch ich als Staatsministe-

rin, da bin ich ganz ehrlich. 
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(Beifall bei der SPD und der CDU –  

Zuruf der Abg. Dr. Frauke Petry, fraktionslos) 

Aber noch einmal zum Thema: Gleichstellung von Frauen 

und Männern betrifft alle Lebensbereiche. Frauen und 

Männer sollten ihre Aufgaben in Familie, Beruf und 

Gesellschaft gleichberechtigt und partnerschaftlich 

wahrnehmen können. Dazu müssen bestehende Ungerech-

tigkeiten beseitigt sein. So lautet unser Koalitionsvertrag. 

Liebe Frau Meier, der Koalitionszeitraum hat bis 2019 

Zeit. Wir haben noch zwei – ich habe noch einmal nach-

geschaut – Projekte, die übrig sind. Alle anderen sind 

abgearbeitet. Das ist auf der einen Seite die „Charta der 

Vielfalt“, die wir im Frühjahr 2019 verabschieden wollen, 

und auf der anderen Seite das Gleichstellungsgesetz. 

In der Tat ist es so, dass Sie einen Vorteil haben. Das 

möchte ich ausdrücklich sagen. Der Vorteil besteht darin, 

dass Sie einen Gesetzentwurf aufschreiben können. Ich 

muss ihn abstimmen. Das ist der Unterschied. 

Deshalb möchte ich gerne noch einmal darauf eingehen, 

weil ich Ihren Gesetzentwurf an vielen Stellen sehr gut 

finde. Das möchte ich gar nicht anders sagen, wenn ich 

zum Beispiel an die Regelungen zur Stellenausschreibung 

oder an die Regelungen zur Fortbildung denke. Ich 

möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Sie wissen 

ja, welche Punkte ich meine. Oder die Regelungen zur 

individuellen Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung, 

Telearbeit – die gerade schwer kritisierte –, ich halte sehr 

viel davon. Ich möchte ein Beispiel nennen, was es in 

Berlin gibt. Es wurde gesagt: Führungskräfte müssen 

immer vor Ort sein. Dort gibt es eine junge Unternehmer- 

und Unternehmerinnenschaft, die sich zusammenge-

schlossen hat und zum Beispiel Führungskräfte in Teilzeit 

ausschreibt. Am Anfang war das ein Projekt, über das alle 

geschmunzelt haben: Funktioniert das? Mittlerweile 

berennen sie die Firmen, weil viele Frauen – übrigens 

auch Männer – nicht 40, 50, manchmal 60 Stunden 

arbeiten wollen, sondern sagen: Man kann sich auch 

Führungspositionen teilen. Auch das ist möglich. 

(Beifall bei der SPD, den  

LINKEN und den GRÜNEN) 

Moderne Gleichstellung bedeutet viel mehr als das, was 

Sie sich vielleicht darunter vorstellen können. 

Aber nun noch einmal zum Referentenentwurf des SMGI. 

Sie haben recht, Frau Meier, und auch die Opposition. 

Natürlich sehe ich immer wieder, dass es viele – und das 

haben wir heute auch in der Diskussion gesehen – unter-

schiedliche Meinungen zum Referentenentwurf und 

überhaupt zum Thema Gleichstellung gibt. Das ist es 

auch, was es ausmacht. Tatsächlich wollten wir eine breite 

Beteiligung. Da müssen Sie sich mit einem Gesetzentwurf 

so nicht stellen. Ich muss das machen und mache das auch 

gern, weil ein Gesetz – selbst wenn wir es verabschieden 

–, das nicht umgesetzt wird, wenig nützt. Ich möchte 

gern, dass man auch bei dem Gesetzentwurf, der vorliegt, 

dahintersteht. 

Wir haben jetzt die Anhörung der Ministerien vorgenom-

men. Vielleicht ein Einblick: 

(Die Abgeordneten der CDU  

unterhalten sich teilweise sehr laut.) 

Wir haben eine Synopse von 83 Seiten aus dem Ministe-

rium. Daran sieht man, wie vielfältig die einzelnen Punkte 

abzuarbeiten sind. Ich gebe es zu: Ich wäre auch gern 

schneller, aber ich möchte an der Stelle sehr gründlich 

sein. Deshalb werden wir das tun und werden diese 

Abarbeitung – auch dieser 83 Seiten – vornehmen. 

Zum Zeitplan: Der steht. Wir haben am 30. November 

unseren nächsten Gleichstellungsbeirat und möchten uns 

zu Eck- und Schwerpunkten verständigen. Das ist der 

Zeitrahmen, den wir uns vorgegeben haben. Zeitlich 

vorgesehen ist danach, dass wir es ins Kabinett bringen 

und anschließend zur Anhörung und in den Landtag. Ich 

mache extra – und das habe ich zu keiner einzigen Dis-

kussion gemacht – keine feste Zeitvorgabe, weil ich 

natürlich auch von Mehrheiten abhängig bin, die ich mir 

besorgen muss. Deshalb ist es sicher auf der einen Seite 

schwierig zu verstehen, aber auf der anderen Seite freue 

ich mich, dass wir so weit sind, dass wir eine öffentliche, 

breite Diskussion geführt haben. Manchmal werde ich 

dafür kritisiert, dass ich so viel in der Öffentlichkeit 

darlege und diskutiere und mich auseinandersetze. Ich 

bekomme in der Tat dafür nicht nur positive Feedbacks, 

ich bekomme auch Kritiken zu diesen Themen. Ich 

glaube, genau das sollten wir fortsetzen. Ich hoffe, dass 

wir dann auch zu einem guten Ergebnis kommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und des  

Abg. Ronald Pohle, CDU) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren, damit kommen wir zur Abstimmung über den 

Gesetzentwurf. Bevor ich dazu aufrufe, frage ich zunächst 

die Berichterstatterin Frau Abg. Neukirch: Wünschen Sie 

noch das Wort? – Das ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren! Aufgerufen ist „Gesetz zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen 

Dienst im Freistaat Sachsen“, Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Es wird abgestimmt über 

den Gesetzentwurf der Fraktion, und es liegt ein Ände-

rungsantrag vor, der jetzt noch eingebracht wird – Druck-

sache 6/15330 – Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. Oder war der schon eingebracht? 

– Nein. Bitte, Frau Meier. 

Katja Meier, GRÜNE: Das hatte ich vorhin nicht mehr 

geschafft, Herr Präsident. – Es geht im Wesentlichen um 

Änderungen, die vom Parlamentarischen Dienst gekom-

men sind, also einfach Kleinigkeiten, die wir hier noch 

nachgebessert haben. Das muss ich jetzt nicht vollum-

fänglich begründen; das gilt jetzt als eingebracht. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank. – Gibt es 

hierzu Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Ich lasse 
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über die Drucksache 6/15330 abstimmen. Wer möchte 

zustimmen? – Wer ist dagegen? – Gibt es Stimmenenthal-

tungen? – Bei keinen Stimmenenthaltungen und zahlrei-

chen Stimmen dafür ist der Änderungsantrag dennoch 

abgelehnt. 

Damit komme ich nun zur Abstimmung über den Gesetz-

entwurf. Ich frage die Einreicherin: Darf ich über die 

einzelnen Bestandteile des Gesetzentwurfes en bloc 

abstimmen lassen, die ich einzeln benennen würde? – 

Dann verfahren wir so; vielen Dank. Wir werden also 

über die Überschrift, Artikel 1 Sächsisches Gleichstel-

lungsgesetz, Artikel 2 Änderung der Sächsischen Ge-

meindeordnung, Artikel 3 Änderung der Sächsischen 

Landkreisordnung, Artikel 4 Änderung des Sächsischen 

Beamtengesetzes, Artikel 5 Änderung des Sächsischen 

Personalvertretungsgesetzes, Artikel 6 Änderung des 

Sächsischen Besoldungsgesetzes und Artikel 7 Inkrafttre-

ten/Außerkrafttreten abstimmen. 

Meine Damen und Herren, wer den Bestandteilen des 

Gesetzentwurfes seine Zustimmung geben möchte, zeigt 

das bitte an. – Gibt es Gegenstimmen? – Gibt es Stimm-

enthaltungen? – Bei keinen Stimmenenthaltungen und 

zahlreichen Stimmen dafür sind die genannten Teile des 

Gesetzentwurfes dennoch abgelehnt worden. 

Meine Damen und Herren! Damit erübrigt sich im Grunde 

eine Schlussabstimmung, es sei denn, die Einreicherin 

besteht darauf. – Das ist nicht der Fall. Meine Damen und 

Herren, der Tagesordnungspunkt 6 ist beendet. 

Wir kommen nun zum 

Tagesordnungspunkt 7 

Zweite Beratung des Entwurfs  

Gesetz zur Reform des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes 

Drucksache 6/13676, Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 6/15226, Beschlussempfehlung des Ausschusses für  

Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien 

Meine Damen und Herren, ich weise noch einmal auf die 

übliche Reihenfolge hin. Zunächst hat die einreichende 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort, dann 

folgen die CDU, DIE LINKE, die SPD, die AfD, außer-

dem hat Frau Dr. Muster noch das Wort gewünscht. 

Anschließend spricht die Staatsregierung, sofern sie das 

Wort wünscht. 

Wir beginnen mit der Aussprache. Für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Frau Abg. Dr. Maicher. Sie 

haben das Wort. Bitte sehr. 

Dr. Claudia Maicher, GRÜNE: Sehr geehrter Herr 

Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, 

es ist allen hier klar: Das Hochschulfreiheitsgesetz 

braucht eine Reform. Viele Regelungen sind so unbe-

stimmt, dass sie in der Praxis zu willkürlichen Entschei-

dungen führen, andere untergraben die Freiheit der 

Hochschulen, und es gibt auch solche, die verdächtig 

sind, verfassungswidrig zu sein. Das sind aber alles keine 

neuen Erkenntnisse. Die Probleme sind seit Jahren be-

kannt, und der jetzt vorliegende Gesetzentwurf ist unsere 

bündnisgrüne Lösung dafür. 

Wir wollen die Hochschulen damit demokratisieren und 

ihnen grundlegend mehr Freiheiten einräumen. Senat und 

Fakultätsrat werden zu den zentralen Entscheidungsgre-

mien, so wie dies auch das Bundesverfassungsgericht 

gefordert hat. Alle maßgeblichen Entscheidungen sollen 

dort, nämlich im gewählten Gremium, getroffen werden, 

zum Beispiel hinsichtlich der Vergabe von Geldern, von 

denen alle Mitgliedergruppen gleich betroffen sind. 

Deshalb ist es auch nur logisch, dass alle Mitgliedergrup-

pen in den Gremien auch zu gleicher Zahl vertreten sind. 

Wir respektieren natürlich den besonderen Schutz, den 

das Grundgesetz der Freiheit von Forschung und Lehre 

beimisst. Deswegen sollen in diesen Fragen auch die 

Hochschullehrenden das letzte Wort behalten. Ansonsten 

soll aber in Zukunft das Prinzip Gleichwertigkeit gelten, 

übrigens zum ersten Mal in der Geschichte sächsischer 

Hochschulgesetze. 

Es gibt weitere Premieren. Gänzlich neu ist die Rolle der 

Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Sachsen. 

Wir GRÜNE machen sie gesetzlich zu dem, was sie 

ohnehin schon sind: zu leistungsfähigen Forschungsan-

stalten. Seit Jahren promovieren Nachwuchswissenschaft-

ler und -wissenschaftlerinnen an den Fachhochschulen, 

und trotzdem müssen sie bei jeder Promotion der Form 

halber eine Universität mit im Boot haben. Ich bin über-

zeugt, dass es Zeit für ein eigenes Promotionsrecht für 

Fachhochschulen ist, und das hat uns auch die Anhörung 

noch einmal recht deutlich mitgegeben. Für den Rektor 

der Hochschule Mittweida, Prof. Hilmer, war das Promo-

tionsrecht für HAW quasi nur noch eine Frage der Zeit. 

Dazu gehört dann eben auch, dass Promovierende der 

Fachhochschulen nicht länger von Landesstipendien 

ausgeschlossen werden. 

Die Beseitigung von Ungleichheit ist ein zentrales Thema 

im GRÜNEN-Gesetzentwurf. Wer sich beispielsweise die 

Entwicklung des Frauenanteils in der Wissenschaft 

anschaut, der muss geradezu zwangsläufig zu der Er-

kenntnis kommen, dass sich strukturell etwas ändern 

muss. Deshalb wird die Arbeit der Gleichstellungsbeauf-
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tragten aufgewertet. Sie erhalten einen verbindlichen 

Anspruch auf Freistellung und Mittel für ihre Arbeit. Das 

Vetorecht, das wir für sie in Senat und Fakultätsrat vorse-

hen, und ihr neu eingeführtes Stimmrecht in den Beru-

fungskommissionen werden mehr gleichstellungsfördern-

de Wirkung entfalten als alle gut gemeinten Appelle 

zusammen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Selbstverständlich haben wir auch die Studierenden im 

Blick. Zukünftig soll es den rechtlich verbindlichen 

Anspruch geben, während eines Studiums von Vollzeit-

studium zu Teilzeitstudium und auch wieder zurück zu 

wechseln, je nachdem, wie es zum jeweiligen Lebensmo-

dell am besten passt; denn oft müssen Kinderbetreuung, 

Nebenjob oder andere Verpflichtungen mit dem Studium 

vereinbart werden können. Die Langzeitstudiengebühren, 

die im schlimmsten Fall einen Studienabbruch kurz vor 

Abschluss des Studiums erzwingen, entfallen bei uns 

ersatzlos, und das Gleiche gilt auch für die heute vom 

Gesetz gedeckte Unart, dass eine normale ärztliche 

Krankschreibung nicht für einen Prüfungsrücktritt aner-

kannt wird. Natürlich stärken wir auch die Interessenver-

tretung der Studierenden wieder und stellen das Solidar-

system bei der verfassten Studierendenschaft wieder her. 

In der Anhörung haben wir viel Zuspruch für unseren 

Gesetzentwurf erhalten. Auf besonders positives Echo – 

darauf weise ich noch einmal hin – sind die Vorhaben für 

den sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs gesto-

ßen. Problematische Befristungszahlen von 90 % und 

kurze Monatsarbeitsverträge sollen durch die Mindestver-

tragslaufzeiten und die Streichung des Befristungszwangs 

bei Drittmitteln geändert werden. 

Das wissenschaftliche Personal wollen wir GRÜNE auch 

aus seiner enormen Abhängigkeit zu einzelnen Professo-

rinnen und Professoren lösen. Nach unserer Vorstellung 

sollen sie stattdessen bei Fakultäten oder Instituten 

angestellt werden, damit Forschen und persönliche 

Planungssicherheit nicht länger im Widerspruch stehen. 

Ich kann jetzt in der Kürze der Zeit nicht auf alle Ände-

rungen eingehen; aber einen Punkt möchte ich noch 

ansprechen: die besonders kontrovers geführte Diskussion 

um die Rolle der Hochschulräte. Wir glauben, dass die 

externe Beratung der Hochschulen durch Hochschulräte 

nach wie vor sehr sinnvoll ist und auch erhalten werden 

soll. Aber Entscheidungen in allen eigenen Anliegen 

sollen die Hochschulen künftig wieder ausschließlich in 

den demokratisch gewählten Gremien treffen dürfen. 

Ich bitte um Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf, den 

ich hiermit mit dem vorliegenden Änderungsantrag 

einbringe. Der Änderungsantrag bezieht sich auf förmli-

che Empfehlungen des Plenardienstes. Es gilt hiermit als 

eingebracht. – Ich freue mich auf Ihre Zustimmung. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Dr. Maicher. Entschuldigen Sie bitte, dass bei mir der 

Sachse durchgekommen war und aus dem „ch“ ein „sch“ 

wurde. Das war wirklich keine Absicht. 

Für die CDU-Fraktion Herr Abg. Clemen, bitte. Sie haben 

das Wort, Herr Clemen. 

Robert Clemen, CDU: Sehr geehrter Herr Präsident! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich kurz 

vorausschicken, dass es für mich durchaus ein bewegen-

der Moment ist, nach viereinhalb Jahren Abstinenz wieder 

an diesem Rednerpult stehen zu dürfen. 

(Beifall des Abg. Geert Mackenroth, CDU) 

Doch nun zum Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN. Der Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Reform des Hochschul-

freiheitsgesetzes gibt uns Anlass, uns wieder einmal mit 

der Lage der Universitäten, Fachhochschulen und Kunst-

hochschulen im Freistaat Sachsen zu befassen. 

Das ist zunächst einmal gut, zumal die Lage gut, in 

einzelnen Fällen gar exzellent aussieht. Die Situation an 

den Universitäten und Hochschulen für Angewandte 

Wissenschaften verändert sich eher zügig als gemächlich. 

Das erfordert immer wieder eine Neubefassung. Ich 

erkenne an, dass die Kolleginnen und Kollegen von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit Engagement und 

Fantasie an die Sache herangegangen sind – allerdings mit 

mehr Fantasie für ihre eigene Klientel als dem notweni-

gen Maß an Sorgfalt und Ausgewogenheit. Wenn Sie 

wirklich mit allen Hochschulgruppen an allen Universitä-

ten und Hochschulen einen konstruktiven Dialog geführt 

hätten, dann müsste davon in Ihrem Entwurf ein wenig 

mehr zu merken sein. 

Es ist offenkundig, dass unterschiedliche Grundkonzepti-

onen aufeinanderstoßen. Bei Ihnen, meine Damen und 

Herren von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, geht es vor-

rangig um Änderungen der Mehrheitsverhältnisse in den 

Gremien – immer zulasten der Hochschullehrer –, um das 

Einziehen neuer Ebenen und ganz unverhohlen um 

politische, genauer gesagt ideologische Vorgaben, denen 

Sie Gesetzeskraft verleihen wollen. 

Für uns, die CDU-Fraktion, bedeutet Hochschulfreiheit, 

diese Bildungsinstitutionen in Sachsen permanent in die 

Lage zu versetzen, Forschung auf höchstem Niveau und 

Lehre mit bestmöglichen Ergebnissen für die Studieren-

den, die Absolventen und den Freistaat Sachsen insgesamt 

zu gewährleisten, also Freiheit in Verantwortung und 

nicht Freiheit von Verantwortung. 

Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, wollen 

wir den Wissenschafts- und Hochschulstandort Sachsen 

weiter stärken. Nur wenn wir dies zuwege bringen, kann 

uns die sichere Fortentwicklung des Wissenschaftsstand-

ortes Sachsen gelingen. Diesem Ziel hat sich in der 

Hochschulpolitik des Freistaates alles unterzuordnen. 

Voraussetzung ist es, die Hochschulautonomie zu erhalten 

und die Universitäten und Fachhochschulen vor Versu-
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chen zu schützen, gleichsam subkutan zu Einrichtungen 

gemacht zu werden, in denen es sich möglichst viele 

bequem machen können. Das Ergebnis wären schwerfäl-

lige Bildungsinstitutionen, die bürokratisch überfrachtet 

und deshalb unbeweglich würden. 

Es geht letztlich auch darum, im nationalen und internati-

onalen Wettbewerb um Exzellenz zu bestehen. Wettbe-

werb gibt es innerhalb der Hochschulen und ebenso unter 

den Hochschulen, im Inland wie im Ausland. Ich bin 

davon überzeugt, dass wir in diesem Konkurrenzkampf 

auch weiterhin erfolgreich sein werden, sofern wir intelli-

gent und klug, weise und vorausschauend handeln. Wir 

dürfen nicht den Fehler machen, die Hochschulen mit 

Dingen zu belasten, die weder der Forschung noch der 

Lehre zugutekommen. Die Absolventen der Universitäten 

und Fachhochschulen bewegen sich national und interna-

tional in einem Umfeld, in dem der Wettbewerb immer 

stärker wird und auch immer stärker werden wird. Über-

frachtung mit unnötigem Beiwerk schadet dabei. 

Erhalt und Ausbau der Hochschulfreiheit erfordern die 

Stärkung der akademischen Selbstverwaltung, die im 

Übrigen auch einen Stützpfeiler der Hochschulautonomie 

darstellt. Allen Paritätsbestrebungen, die eine Schwä-

chung der Gruppe der Hochschullehrer zum Ziel haben, 

erteilen wir eine klare und unmissverständliche Absage. 

Wer das nicht so prickelnd findet, der mache sich bitte 

einmal mit der einschlägigen Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts vertraut. Professoren und andere 

akademische Lehrkräfte sind diejenigen, die die For-

schung vorantreiben und die Lehre zum Erfolg führen. 

Bei der Lektüre des Gesetzentwurfes habe ich mich 

zunächst darüber gewundert, weshalb sich linke oder 

links-grüne Hochschulpolitik – das ist in dem vorliegen-

den Opus treffsicher immer die teuerste, am wenigsten 

praktikable und rechtlich fragwürdigste – für genau diese 

Konzepte entscheidet. Ich möchte das gern an einigen 

Beispielen festmachen, Stichwort: Akkreditierungspflicht 

für neue Studiengänge. 

(René Jalaß, DIE LINKE: Gute Sache!) 

Geschmiedet wurde dieses Schwert im Feuer der Einfüh-

rung des Bologna-Prozesses 2003. Im Grunde kam darin 

die Skepsis zum Ausdruck, ob Bologna wirklich funktio-

niert. Es handelt sich um das teuerste und personalauf-

wendigste Prüfinstrument zur Qualitätssicherung an 

unseren Hochschulen. Wenn man sich den Aufwand 

anschaut, sind oftmals die Akkreditierungsfristen recht 

kurz. Schon dreht sich das Prüfkarussell wieder. 

In die Kategorie bürokratische Monster gehört Ihre Idee, 

dem Gleichstellungsbeauftragten bzw. der Gleichstel-

lungsbeauftragten auf allen Ebenen der Hochschule ein 

Vetorecht einzuräumen. Das würde alle Verfahren weiter 

verkomplizieren und verlängern. Dies passt jedoch genau 

in Ihr Weltbild, meine Damen und Herren von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. 

Teuer reicht nicht, wie wir gesehen haben. Man lässt sich 

auch noch bürokratische Monster einfallen, mit denen die 

Hochschulen beglückt werden sollen. Auch hierfür ein 

Exempel: Kommt es zwischen dem Sächsischen Staats-

ministerium für Wissenschaft und Kunst und einer Hoch-

schule nicht zu einer Zielvereinbarung, soll es künftig ein 

Schlichtungsverfahren geben. Jetzt legt das SMWK die 

Ziele in solch einem Fall selbst fest – so weit, so gut. 

Warum nicht ein Schlichtungsverfahren? Bei Ihrem 

Entwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, muss man allerdings davon 

ausgehen, dass es keine Einzelfallschlichtung gäbe, 

sondern eine ständige Schlichtungskommission. Das ist 

wieder eine Einrichtung, die Geld kostet, die Arbeit 

verkompliziert und die Zeitabläufe verlängert. In jedem 

Fall würde ein solches Schlichtungsorgan jede Menge 

Zeit benötigen. Was wäre dadurch gewonnen? 

Es gibt noch andere Punkte in Ihrem Gesetzentwurf, in 

denen Sie es darauf anlegen, möglichst viele öffentliche 

Gelder zu verbraten. Einer ist die von Ihnen gewünschte 

Abschaffung der Langzeitstudiengebühr. Dabei ist diese 

Gebühr eines der wenigen den Hochschulen verbliebenen 

Steuerungsinstrumente. In Deutschland herrscht glückli-

cherweise Studienfreiheit. Aber heißt das, dass jemand, 

der sein Studium nicht innerhalb der Regelstudienzeit 

beendet, ad infinitum weitermachen kann? 

(Zuruf von den LINKEN: Ja!) 

Im Prinzip kann er, ja. Aber da die Hochschulen bei der 

Mittelvergabe wesentlich an der Einhaltung der Regelstu-

dienzeit gemessen werden, ist jede Überschreitung nicht 

nur ärgerlich, sondern schadet der betroffenen Hochschule 

ganz konkret. 

Ich möchte ebenfalls einen anderen strittigen Punkt 

erwähnen. Ich spreche von der partiellen Ausbreitung des 

Promotionsrechtes auf die Fachhochschulen. Natürlich 

sind solche Kooperationen, die sogenannten kooperativen 

Promotionsverfahren, zwischen Fachhochschulen und 

Universitäten in bestimmten Fällen nicht nur denkbar, 

sondern haben sich inzwischen sehr bewährt. Im Vorder-

grund muss die Wahrung der Qualität stehen. In diesem 

Zusammenhang muss die Auswahl der Gutachter größte 

Beachtung finden. Wir können nicht so tun, als seien 

Forschung und Angewandte Wissenschaften ein und 

dasselbe. Das sind sie nicht. Beide sind notwendig, aber 

beide unterscheiden sich deutlich voneinander. 

Apropos Promotion: Was wir am wenigsten brauchen, ist 

die Einführung von Promovierendenräten. Die Betreffen-

den werden in den Universitäten in aller Regel ausrei-

chend durch die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbei-

ter in den Gremien vertreten. Ich kann mir beim besten 

Willen nicht vorstellen, dass jemand, der sich auf ein 

wichtiges akademisches und berufliches Ereignis gründ-

lich vorbereitet, noch Zeit und Lust hat, sich in einem 

solchen Gremium mit Dingen zu befassen, die in der 

Promotionsphase eher dritt- als zweitrangig sind. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, es zeigt sich, wie sehr es Ihrem 

Gesetzentwurf an Praxisnähe fehlt und wie sehr dieser 
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Gesetzentwurf L'art pour l'art darstellt. Noch gravierender 

erscheinen mir Ihre Versuche, zu einer Zwangsmitglied-

schaft der verfassten Studentenschaft zurückkehren zu 

wollen – selbstverständlich unter Inanspruchnahme eines 

allgemeinpolitischen Mandats. Das finde ich nur abenteu-

erlich. Es geht Ihnen offenkundig immer wieder um die 

Verankerung ideologischer Indoktrinationen in der Ge-

sellschaft, am liebsten in Gesetzen. Dieser Versuchung 

können Sie in Ihrem vorliegenden Entwurf nicht wider-

stehen. 

Die obligatorische Verankerung des Prinzips der aus-

schließlichen Friedenstauglichkeit von Forschung ist das 

beste Beispiel dafür. Sie wissen ganz genau, wie oft und 

wie leicht die Ergebnisse friedlicher Forschung für 

unfriedliche Zwecke genutzt werden können – abgesehen 

davon, dass auch militärische Forschung, abhängig von 

ihrer Zielsetzung und von den Absichten der Auftragge-

ber, sinnvoll sein kann, jedenfalls nach meinem Dafürhal-

ten. All dies zeugt nur von Ihrer nicht moralischen, 

sondern moralinsauren Selbstgerechtigkeit. 

Wenn ich alles zusammennehme, meine Damen und 

Herren, was ich hier vorgetragen habe – bürokratische 

Monstrosität, finanzielle Maßlosigkeit und ideologische 

Bevormundungsversuche –, dann werden Sie nicht 

überrascht sein, wenn ich Ihnen hiermit ankündige, dass 

die CDU-Fraktion diese gesetzgeberische Fehlkonstrukti-

on ablehnen wird. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Nun für die Fraktion DIE LINKE Herr Abg. 

Jalaß. Sie haben das Wort. 

René Jalaß, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren und AfD! Herr Clemen, 

es tut mir leid, Sie müssen noch einmal ganz kurz ganz 

stark sein. 

(Lachen bei den LINKEN) 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist nach unserem eigenen 

nun ein zweiter Anlauf zur Änderung des Hochschulfrei-

heitsgesetzes in dieser Legislaturperiode, noch ein Ver-

such, die sächsischen Hochschulen dabei zu unterstützen, 

endlich selbstverwaltet und autonom agieren zu können. 

Derweil schläft die Regierung weiter den Schlaf der 

Gerechten. 

Ich möchte auf die wesentlichen Forderungen eingehen, 

die auch für uns ein wichtiger Schritt hin zu wirklich 

freien, demokratischeren und vielfältigen Hochschulen 

wären. Wir unterstützen es, die Entscheidungsgremien 

wie Fakultätsrat, Senat und Erweiterten Senat paritätisch 

zu besetzen. Alle Mitglieder an den Hochschulen, das 

heißt Studierende, künstlerische und wissenschaftliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Hochschullehrende 

sowie die sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

müssen gleiches Stimmrecht erhalten. Das wäre doch 

schon mal ein guter Anfang. 

Diejenigen in diesem Hause, die immer den Habitus der 

Mehrheitsmacht vor sich hertragen, werden das sicher 

verstehen. Es wäre doch vielmehr ein Festival der Demo-

kratie, wenn die Lehrenden gleichberechtigt mit den 

Studierenden an einem Tisch sitzen dürften. Warum soll 

denn ausgerechnet die größte Mitgliedergruppe den 

geringsten Einfluss in der Hochschule haben? Folgerich-

tig ist es dann auch, dem Senat wieder mehr Kompeten-

zen zu übertragen. Bei den studentischen Prorektoren und 

Prorektorinnen hätten wir uns über eine generelle Einfüh-

rung gefreut, 

(André Barth, AfD: Bei wem?) 

statt nur einer Kannbestimmung. Die Hochschulräte 

können aus unserer Sicht komplett weg. Dieser Ausfluss 

des radikalen neoliberalen Umbaus der Hochschulen in 

den letzten Jahrzehnten ist dann doch eher so nützlich wie 

ein Loch im Kopf. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Die Austrittsoption aus der verfassten Studierendenschaft 

ist Blödsinn und muss raus aus dem Gesetz. Auch hier 

finden wir uns wieder. Hier und heute ist es zudem 

zwingend notwendig, das politische Mandat der Studie-

rendenvertretung zu erweitern. Auch an den Hochschulen 

existiert Rassismus, existieren Ideologien der Ungleich-

wertigkeit, und von außen mischt sich nun eine verkom-

mene Faschistenpartei ein, 

(André Barth, AfD: Hä? Wer?) 

für die das Grundgesetz einer linksextremistischen Hetz-

schrift gleicht. – Habe ich Sie jetzt getriggert? 

(Lachen und Zurufe von den LINKEN –  

Zurufe von der AfD – André Barth, AfD: So ein 

Blödsinn passt nicht in meinen Kopf hinein!) 

Meine Damen und Herren! Gute Arbeit in der Wissen-

schaft durch Mindestvertragslaufzeiten und den Kampf 

gegen Befristungen finden wir richtig. Diese elende 

Ausbeutung von Menschen im Wissenschaftsbetrieb muss 

verdammt noch mal endlich aufhören! 

(Beifall bei den LINKEN – Ines Springer, CDU: 

Also, wir sind hier im Parlament!) 

Der Mittelbau trägt einen Großteil der Leistung weg, und 

viele hochqualifizierte Beschäftigte wissen heute nicht 

einmal, ob sie nächstes Jahr zu Weihnachten noch einen 

Job haben. 

Die Abschaffung des Lehrstuhlprinzips finden Sie bereits 

in unserem Entwurf. Das ist uns ebenfalls ein wichtiges 

Anliegen. Das Lehrstuhlprinzip ist nicht mehr zeitgemäß 

und stellt eine Gefahr für die Zukunftsfähigkeit unserer 

Hochschulen sogar im internationalen Vergleich dar. Det 

kann ja nu och keener woll‘n, wa? 

Um Studienqualität und Studienbedingungen zu verbes-

sern, soll eine Akkreditierungspflicht eingeführt werden, 
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und alle Studiengänge sollen in Teilzeit studierbar sein – 

gute und wichtige Punkte. Für den Nachweis der Prü-

fungsunfähigkeit soll der Krankenschein ausreichen. Für 

Letzteres hat sich auch schon die LRK ausgesprochen. 

Auch bei mir und meiner Fraktion trifft das auf vollste 

Zustimmung, logisch; denn Studierende unter den Gene-

ralverdacht der Faulheit zu stellen und das mit Schikanen 

wie dem Zwang zur Offenlegung der Symptome zu 

begleiten, ist nichts weiter als eine bodenlose Frechheit. 

(Beifall bei den LINKEN –  

Zuruf des Abg. Peter Wilhelm Patt, CDU) 

Zum Thema Studiengebühren kann ich nur sagen: Bil-

dung ist Menschenrecht, und Menschenrechte haben kein 

Preisschild. Wir wollen allerdings auch die Gebühren für 

das Zweitstudium abschaffen, Stichwort: lebenslanges 

Lernen. 

(Lachen bei der AfD) 

In Zukunft sollten wir, statt Langzeitstudiengebühren zu 

erheben, vielleicht auch einmal grundsätzlich die Regel-

studienzeit an sich infrage stellen. Statt aufdringliche 

Krankheitsnachweise zu erfinden, könnten wir auch die 

Dreiversuchsregel abschaffen. Das nähme Druck von den 

Studierenden. Das verhindert Studienabbrüche. 

Herr Patt, vor einigen Jahrzehnten konnte man „Regelstu-

dienzeit“ noch nicht einmal buchstabieren. Die gab es 

nicht. 

Meine Damen und Herren! Gleichstellung, Inklusion und 

Diversity – wir hinken hier in Sachsen bei der Erfüllung 

dieses gesellschaftlichen Auftrags hinterher. Diesen 

Bereichen zu mehr Kraft und Durchsetzung zu verhelfen 

findet ebenfalls unsere Zustimmung. Hier braucht es 

ausfinanzierte Beauftragtenstellen und keine Marginali-

sierung und erst recht keine steuerfinanzierten Berichte, 

die am Ende niemand lesen darf. 

Das partielle Promotionsrecht für forschungsstarke 

Bereiche an den Hochschulen für Angewandte Wissen-

schaften ist uns hingegen noch nicht genug. Wir wollen 

ein generelles Promotionsrecht für alle HAW. 

Den Vorschlag, dass sich Hochschulen in ihren Grund-

ordnungen Zivilklauseln geben können, befürworten wir. 

Forschung soll dem Frieden dienen und nicht dem Tod. 

Wir setzen uns dennoch weiter für eine verbindlichere 

Regelung ein. 

Meine Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf geht die 

grundlegenden Probleme an den sächsischen Hochschulen 

an. Er ist an Stellen nicht so konsequent wie unser Ent-

wurf, aber wir können ihm im Grundsatz folgen. 

(Dr. Stephan Meyer, CDU, steht am Mikrofon.) 

Wir stimmen deshalb diesem Entwurf zu, damit wir 

endlich aus dem hochschulpolitischen Mustopf kommen – 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage, Herr Jalaß? 

René Jalaß, DIE LINKE: Nö, ich bin gleich am Ende. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Also nein. 

René Jalaß, DIE LINKE: Nein. – damit wir endlich aus 

dem hochschulpolitischen Mustopf kommen und in 

Sachsen etwas zum Positiven bewegen. 

In den sogenannten Positionen der SPD-Fraktion im 

Sächsischen Landtag für ein sächsisches Hochschulgesetz 

finden wir viele Themen wieder, die heute angesprochen 

wurden: Streichung der Austrittsoption, Abschaffung von 

Studiengebühren, Fragen der Akkreditierung, Stärkung 

der Gleichstellungsbeauftragten, Kompetenzen der 

akademischen Selbstverwaltung stärken und etliches 

mehr. Ich denke – ich weiß es nicht genau, aber ich denke 

–, auch die GRÜNEN hätten nichts dagegen, wenn Sie 

von der SPD heute einmal zeigen, wozu Rot-Rot-Grün in 

Sachsen in der Lage wäre. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN –  

André Barth, AfD: Da geht nichts! –  

Zurufe von der SPD und den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Die SPD-Fraktion ist 

aufgerufen. Herr Abg. Mann. Herr Mann, Sie haben das 

Wort. 

Holger Mann, SPD: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich nehme nur 

kurz zu der Rede von eben Stellung. Ich beherrsche die 

Grundrechenarten noch, Herr Jalaß. Deshalb will ich mich 

jetzt sachlich mit dem Gesetzentwurf der Fraktion  

GRÜNE auseinandersetzen. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

Denn er gibt tatsächlich Gelegenheit, die Positionen dazu 

zu debattieren. Ich will vorausschicken, ich danke Frau 

Dr. Maicher und ihrer Fraktion für den Impuls dazu und 

auch für eine fundierte Sachverständigenanhörung, die – 

auch das sei gesagt – jedoch kein einheitliches Bild 

gezeichnet hat. 

Vorweg: Die SPD-Fraktion teilt viele der kleinen Ände-

rungen, lehnt aber andere strukturelle Vorschläge ab, auf 

die ich im Detail eingehen werde. Schon jetzt steht jedoch 

fest, dass wir in der kommenden Legislaturperiode eine 

große Hochschulgesetznovelle angehen müssen. Die 

heutige Debatte ist deshalb auch ein Beitrag im Ideen-

wettstreit für eine zukunftsfeste Hochschulpolitik im 

Freistaat. 

Ja, Sie sprachen es gerade an, Herr Jalaß, schon ein Blick 

auf die Änderungen der SPD-Fraktion zur letzten großen 

Novelle im Jahr 2012 zeigt, dass wir viele Änderungsvor-

schläge in Richtung demokratische Hochschule teilen, 

wie die Streichung der Austrittsoption aus der verfassten 

Studierendenschaft, die Neuordnung der Kompetenzen 

zwischen Senat, Rektorat und Hochschulrat, auch die 

Schaffung eines Promovierendenrates, um dem wissen-
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schaftlichen Nachwuchs eine Stimme zu geben, die er 

verdient hat. 

Ebenso teilen wir die Stärkung der Gleichstellungsbeauf-

tragten und die Neueinführung eines Inklusionsbeauf-

tragten – Aspekte, bei denen wir zwischen SPD und 

GRÜNEN sicherlich im Detail Differenzen haben, jedoch 

die Grundrichtung stimmt. 

Auch im Bereich der Lehre werden im vorliegenden 

Entwurf wichtige Themen angesprochen, sei es die 

verbindliche Qualitätssicherung mit einer Akkreditie-

rungspflicht, allgemeine Regelungen zum Teilzeitstudium 

oder verbindliche Vorgaben zur Prüfung. Auch dies 

unterstützen wir. 

Oft haben wir zudem die Situation des akademischen 

Mittelbaus diskutiert, also der von Doktoranden, wissen-

schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der 

Lehrkraft für besondere Aufgaben usw. usf., also von 

einer sehr großen Gruppe, die schon lange die Mehrheit 

der Menschen darstellt, die in der Wissenschaft arbeiten 

und den größten Teil der Arbeit in Forschung und Lehre 

leisten. Deren Einstellungsverhältnisse sind überwiegend 

befristet, kaum planbar und bieten leider zu selten echte 

Karriereperspektiven. – So weit zur Problembeschrei-

bung. 

Gute Arbeit an sächsischen Hochschulen spielt deshalb 

seit 2014 nicht zuletzt mit Wissenschaftsministerin 

Dr. Stange und der SPD in Regierungsverantwortung 

wieder eine Rolle. Über die Zielvereinbarung und das 

Programm „Gute Lehre, starke Mitte“ werden insbeson-

dere die Hochschulleitungen an ihre Arbeitgeberfunktion 

erinnert und Personalentwicklungskonzepte sowie ver-

bindliche Vereinbarungen zum Rahmenkodex gute Arbeit 

eingefordert. Der Vorschlag also, diesen Aspekt verbind-

lich ins Hochschulgesetz zu schreiben, ist daher nachvoll-

ziehbar. 

Mit dem Gesetzesvorschlag der GRÜNEN in § 46 jedoch, 

die Befristung für Drittmittelpersonal faktisch komplett 

abzuschaffen, schießt die Fraktion GRÜNE meiner 

Meinung nach deutlich über das Ziel hinaus. Ja, Hoch-

schulen werden immer Drittmittel einwerben, weshalb aus 

unserer Sicht bis zu 30 % des durchschnittlichen Fünfjah-

resvolumens unbefristet bewirtschaftet werden können 

sollten. Aber alle Mittel auf einmal und sofort? Folgten 

wir dem Weg des Gesetzentwurfes der GRÜNEN, bräuch-

ten wir im Landtag wohl keine Haushaltsberatungen mehr 

zu führen. Wir würden über 30 000 Beschäftigungs-

verhältnisse im wissenschaftlichen, Verwaltungs- und 

Unterstützungsbereich an unseren staatlichen Hochschu-

len zusätzlich entfristen und damit auf feste Stellen setzen 

müssen. 

Das klingt erst einmal verlockend, das gebe ich zu. Aber 

es ist meiner Meinung nach ein unmoralisches Angebot, 

das man nur in der Opposition unterbreiten kann. Mich 

überzeugt diese Änderung mitnichten, da sie die Tücken 

in der Umsetzung verbirgt und so nicht für die Regie-

rungspraxis taugt. 

Hier muss ich deshalb fragen: Ist Ihr Ziel wirklich, das 

volle Risiko und das Volumen von 30 000 Stellen auf den 

Staatshaushalt abzuwälzen, wenn Drittmittel ausfallen? 

Hochschulautonomie und Selbstverwaltung wären dann 

nur noch Worthülsen. Wir sollten deshalb lieber aufrichtig 

miteinander diskutieren, in welcher Relation Grundfinan-

zierung und wettbewerblich eingeworbene Drittmittel 

stehen sollten. 

Daher sei auch ein kleiner Hinweis auf die Herausforde-

rung in der Praxis genannt: Schon jetzt finanziert der 

Freistaat Sachsen auslaufende Exzellenzcluster und 

weitere aus Drittmitteln entstandene Spitzenforschung. 

Nach der zweiten Entscheidungsrunde in der Exzellenz-

initiative am 27. September wird ja dieser Beitrag auch 

zukünftig nicht kleiner. Es bleibt daher dabei: Wir müssen 

einen guten Mittelweg finden, der Planungssicherheit für 

das Personal schafft, aber auch finanzielle Risiken be-

grenzt und die Leistungsfähigkeit des Freistaates nicht 

überfordert. 

Die Bereiche Hochschulentwicklung, Hochschulentwick-

lungsplanung, Zielvereinbarungen und Leistungsbudget 

befinden sich deshalb gerade in der Evaluation. Wir 

sollten deren Ergebnisse abwarten und nutzen. Sicher ist 

jedoch, dass der Freistaat Sachsen mit seiner 8-jährigen 

Zuschussvereinbarung deutschlandweit ein Novum im 

Sinne von Planbarkeit für die staatlichen Hochschulen 

geschaffen hat. Das war und ist gut so. 

Kurz noch zum zweiten zentralen Grund für unsere 

Ablehnung Ihres Gesetzes: Zum Promotionsrecht für 

Fachhochschulen sage ich heute klar und deutlich Nein, 

denn jeder Hochschultyp hat seine Aufgaben, sein Profil. 

Was bringt uns das Promotionsrecht an Fachhochschulen 

abseits der Debatte um den Aufbau eines breiteren Mittel-

baus? Wie würden sich künftig Fachhochschulen und 

Universitäten noch unterscheiden? Was rechtfertigte dann 

noch Fachhochschulen und Universitäten an einem 

Standort? Was geschähe in diesem Konzept mit der 

Berufsakademie? 

Auf all diese Fragen lässt der GRÜNE-Gesetzentwurf die 

Antworten missen. Aus unserer Sicht sind es aber Fragen, 

die zunächst strukturell geklärt werden müssen. Ich 

möchte deshalb sagen, was die SPD getan hat: Wir haben 

in Regierungsverantwortung die Fachhochschulen ge-

stärkt und werden sie weiterhin in den Fokus rücken. Der 

hier eingeschlagene Weg, kooperative Promotionen 

auszubauen und gemeinsame Graduiertenzentren aufzu-

bauen, ist deshalb aus unserer Sicht der richtige. Auf 

Bundesebene haben wir dafür gekämpft, dass im kom-

menden Jahr ein Bund-Länder-Programm zur Personal-

entwicklung an den Fachhochschulen anläuft. Auch dies 

werden wir weiter vorantreiben. 

In der Gesamtschau, meine Damen und Herren, des 

Gesetzentwurfs von der Fraktion DIE GRÜNEN bleiben 

Punkte, die sehr hohe Sympathie in der Sozialdemokratie 

finden. Es enthält aber auch bereits genannte Punkte, die 

wir ablehnen. Dass es in einer Koalition jeweils eigen-
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ständige Sichtweisen gibt, dürfte aus der gerade geführten 

Debatte erneut deutlich geworden sein. 

Wir wissen, eine Hochschulgesetzgebung muss unter-

schiedliche Gruppeninteressen und Meinungen unter 

einen Hut bringen. Deshalb ist aus unserer Sicht ein 

breiter Dialogprozess zum Anfang der kommenden 

Legislatur der Pfad, den wir gemeinsam einschlagen 

sollten. 

Meine Damen und Herren, wir lehnen Ihren Gesetzent-

wurf daher mit Verweis auf das Einstimmigkeitsprinzip 

im Koalitionsvertrag ab. Die Debatte ist deshalb aber 

nicht beendet, sondern hat – wie die Beratungen in der 

Landesrektorenkonferenz zeigen – gerade erst begonnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Auf Herrn Kollegen 

Mann folgt jetzt Herr Dr. Weigand für die AfD-Fraktion. 

Dr. Rolf Weigand, AfD: Sehr geehrter Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Herr Jalaß, ich habe bei Ihrer 

Rede überlegt, wie sehr ich an der Universität unter 

diesen ganz schlimmen Zuständen von Professoren 

gelitten habe und wie schlimm es an unseren sächsischen 

Universitäten ja zugehen muss. 

(Zuruf von den LINKEN: Möchten  

Sie ein Taschentuch haben?) 

– Nein, Ihr Taschentuch würde ich jetzt nicht nehmen 

wollen. Ich denke, eine wichtige Säule dieses Freistaates 

ist einfach Leistung. Deshalb sollte es auch ein vernünfti-

ges Ziel sein, dass Studenten in der Regelstudienzeit ihr 

Studium zu Ende bringen und nicht bis zur Ewigkeit 

irgendwo herumdümpeln. Dabei sollten wir uns einig 

sein. 

(Beifall bei der AfD und den  

fraktionslosen Abgeordneten) 

Zum Hochschulfreiheitsgesetz, Frau Maicher, was Sie 

hier eingebracht haben: Sie hatten damals in der ersten 

Beratung gesagt: Für uns ist das Hochschulfreiheitsgesetz 

keine schöne Floskel, sondern eine Notwendigkeit für den 

wissenschaftlichen Erfolg und eine herausragende Lehre. 

Das bedeutet vor allem Freiheit von staatlicher Einmi-

schung. Da sind wir uns einig. Der Staat sollte sich so 

wenig wie möglich in die Hoheit der Universitäten 

einmischen. 

Aber Ihr Gesetz ist auch gespickt von staatlicher 

Zwangsverordnung, beispielsweise der Gleichstellung 

und zweifelhaften Neuerung zum Teilzeitstudium. Einiges 

aber im Detail: Die Senkung des Anteils befristeter 

Arbeitsverhältnisse finden wir gut, aber auch verbesserte 

Arbeitsverhältnisse und eine gerechte Entlohnung der 

Lehrbeauftragten, die einen großen Teil des Lehrdeputates 

an Universitäten abdecken. 

Ihr Ansatz, die wissenschaftlichen Mitarbeiter nicht 

unbedingt an einen einzelnen Lehrstuhl, sondern an der 

Fakultät anzustellen, halten wir für sinnvoll und debat-

tierbar, nicht zuletzt die befristete Beschäftigung, die ich 

aus der eigenen Erfahrung kenne, wobei man hier auf 

zwei Jahre geht. Ich denke, das würde endlich für Nach-

wuchswissenschaftler und junge Familien Perspektiven in 

diesem Freistaat schaffen. 

Nach unserer Meinung geht aber ein Recht auf Teilzeit-

studium überhaupt nicht. Studieren bedeutet immer noch, 

eine Leistung zu erbringen. Wer sich nicht daran hält und 

keine Leistung erbringen will, der sollte nicht an eine 

Universität gehen. Was ich etwas fragwürdig finde: die 

Möglichkeit der Beurlaubung beim Studium wegen 

Verbüßens einer Freiheitsstrafe. Hier sollten Sie eine 

deutliche Grenze setzen. Wir brauchen keine Totschläger, 

um die Anzahl der Studenten in Sachsen zu erhöhen. 

Auch eine weitere Aufweichung des Promotionsrechts, 

um Promotion an Fachhochschulen zu ermöglichen, 

halten wir für eine Fehlentwicklung. Das Promotionsrecht 

gehört an die Universität. Wir wollen das Bildungsniveau 

in diesem Land nicht weiter senken. Das haben auch die 

Gutachter Prof. Barbknecht als Vorsitzender der Landes-

rektorenkonferenz und Dr. Handschuh von der TU Dres-

den recht gut herausgearbeitet. 

Auch die Regelstudienzeit, die auf vier Semester verlän-

gert werden soll, wenn man in den Gremien tätig ist, geht 

nach unserer Meinung gar nicht. Das ist viel zu lang. Hier 

schlägt Ideologie einfach Studium. Hier wollen Sie sich 

scheinbar Ihren eigenen Nachwuchs rekrutieren. 

(Valentin Lippmann, GRÜNE: Ah!) 

Die Abschaffung der Studiengebühr für Nicht-EU-

Studenten und Langzeitstudenten im Freistaat ist ganz 

toll: hereinspaziert, kostenlos für alle, lebenslang Student 

sein, jetzt exklusiv bei uns im Schlaraffenland Deutsch-

land! 

(Beifall bei der AfD) 

Meine Damen und Herren, nicht mit uns! Der Unsinn in 

Ihrem Antrag überschattet die guten Ansätze, und daher 

wird die AfD-Fraktion diesen Antrag ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Als Nächste spricht jetzt 

Frau Dr. Muster zu uns. 

Dr. Kirsten Muster, fraktionslos: Herr Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Heute beraten wir – wenn ich 

mich recht erinnere – bereits den fünften Gesetzentwurf in 

dieser Legislaturperiode zur Änderung des Sächsischen 

Hochschulfreiheitsgesetzes. 

Nicht nur der umfangreiche Gesetzentwurf an sich, 

sondern auch die Anhörungen und die sich daran an-

schließenden Diskussionen im Wissenschaftsausschuss 

haben wieder einmal gezeigt, wie dringend reformbedürf-

tig das Sächsische Hochschulfreiheitsgesetz ist. 
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Es wird Sie nicht verwundern, sehr geehrte GRÜNE, dass 

wir Ihrem Gesetzentwurf als fraktionslose Abgeordnete 

der blauen Partei nicht zustimmen können. Dieser Gesetz-

entwurf ist sehr umfangreich und enthält viele Ände-

rungsvorschläge. Viele Ideen haben wir allerdings schon 

öfter einmal gehört, beispielsweise bei dem Gesetzent-

wurf der LINKEN, den wir in diesem Jahr auch im 

Parlament beraten haben. 

Es ist unstreitig: Das Sächsische Hochschulfreiheitsgesetz 

muss überarbeitet werden. Doch die sächsische Koalition 

macht es diesmal nicht. Es steht nämlich nicht im Koaliti-

onsvertrag. Das ist sehr schade, denn der dringende 

Novellierungsbedarf wird von allen Seiten angemahnt, 

auch von der Landesrektorenkonferenz. Sie beschäftigt 

sich gerade mit dem Gesetzentwurf und erörtert ände-

rungsbedürftige Regelungen. Die Vorlagen der Ände-

rungswünsche werden im ersten Quartal 2019 erwartet. 

Der dringende Änderungsbedarf beginnt schon beim Titel 

des Gesetzes – Hochschulfreiheitsgesetz. Das klingt 

vielversprechend und lässt mich zunächst an Unabhän-

gigkeit, Flexibilität und Handlungsfreiheit für die Hoch-

schulen denken. Tatsächlich berechtigt das Hochschul-

freiheitsgesetz die Staatsregierung, den Hochschulen die 

Zielvorgaben zu diktieren und bei Nichteinhaltung eine 

empfindliche Mittelkürzung vorzunehmen. 

Der von Ihnen vorgelegte Gesetzentwurf der GRÜNEN 

setzt sehr gut grüne Klientelpolitik um. Der Wunschzettel 

von Studenten, Doktoranden, Lehrbeauftragten, Gewerk-

schaften, Behinderten- und Gleichstellungsbeauftragten 

wurde abgearbeitet. Aber selbst an Ihrem Gesetzentwurf 

hatte ihre Klientel etwas zu kritisieren. Noch sehr viel 

deutlicher wurde Prof. Barbknecht, der Rektor der TU 

Bergakademie Freiberg und gleichzeitig Vorsitzender der 

Landesrektorenkonferenz. Er lässt kaum ein gutes Haar an 

diesem Gesetzentwurf. Er betont, dass sich die sächsi-

schen Rektoren für die Hochschulautonomie  ausspre-

chen. Besonders wichtig für die Landesrektorenkonferenz 

sind die Themen Budgetierung – das kommt bei Ihnen 

überhaupt nicht vor – und Zusammensetzung der Gremi-

en. 

Der Gesetzentwurf liefert diesbezüglich keine Verbesse-

rungen. Die von Prof. Barbknecht vorgetragene Liste mit 

berechtigter Kritik ist lang. Ich kann hier nur Ausschnitte 

nennen. Wesentliche Themen wie die angemessene 

nachhaltige finanzielle Ausstattung werden im Gesetz-

entwurf nicht geklärt. Die aktuelle Rechtsprechung zur 

Kanzlerbeschäftigung und -besoldung wird nicht berück-

sichtigt. Das Bundesverfassungsgericht hat die befristete 

Verbeamtung des Kanzlers als verfassungswidrig erklärt. 

Da es in Sachsen Kanzler gibt, die diesen Status haben, 

besteht Handlungsbedarf. 

Ferner ist die Abschaffung der Langzeitstudiengebühren 

als ein Regulierungsinstrument zur Minimierung von 

Studienzeitverlängerungen nicht hilfreich. Das lehnen wir 

ab. Ein Teilzeitstudium ist für die Hochschulen weder 

leistbar noch planbar. Sie sollten dann auch einmal an die 

BAföG-Regelungen denken, die angepasst werden müss-

ten. 

Die Verlagerung der Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung 

auf den Arbeitsunfähigkeitsbegriff ist auch nicht zweck-

dienlich. Das lehnen wir ab. 

Nun zum Promotionsrecht für die Fachhochschulen. Eine 

Erweiterung des Promotionsrechts lehnen wir ab. Dies 

hatten Prof. Barbknecht und auch der Kanzler der TU 

Dresden sehr deutlich gesagt. Wir brauchen eine Unter-

scheidbarkeit von Universitäten und Hochschulen. 

Aus all diesen Gründen werden wir Ihren Gesetzentwurf 

ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den fraktionslosen Abgeordneten) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Mit Frau Dr. Muster 

sind wir am Ende der ersten Rederunde angekommen. 

Soll eine weitere eröffnet werden? – Das kann ich nicht 

feststellen. Damit hat die Staatsregierung das Wort. Bitte, 

Frau Staatsministerin Dr. Stange. 

Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für Wissen-

schaft und Kunst: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich ganz 

herzlich für die Möglichkeit, über die Novellierung des 

Hochschulgesetzes zu diskutieren, weil das die Möglich-

keit gibt, sich verschiedene Varianten anzusehen. 

Herr Jalaß, ich habe Ihren Beitrag nicht ganz verstanden. 

Ich will Ihnen nur einen Widerspruch in Ihrer Rede 

deutlich machen. Vor einigen Jahren, als das Akkreditie-

rungssystem eingeführt wurde, haben sich die LINKEN 

vehement gegen die Akkreditierung gewehrt, weil das in 

Ihrem Sprech „neoliberal“ ist. Ich wundere mich, dass Sie 

sich jetzt zur Akkreditierungspflicht für die Hochschulen 

äußern. Das ist eine Kehrtwendung um 180 Grad in 

diesem Punkt. Das ist nur ein Widerspruch. Auf mehr will 

ich an dieser Stelle nicht eingehen, um meine Zeit dem 

Antrag selbst zu widmen. 

Liebe Frau Maicher, zugegeben, Sie haben sich enorm 

viel Mühe gegeben, diesen Antrag auf den Weg zu brin-

gen und die Gespräche zu führen. Wenn man allerdings 

nur allein die Anhörung zur Kenntnis nimmt – ich hatte 

die Gelegenheit, das erste Hochschulgesetz 2008 nach 

einem weiten Beteiligungsprozess auf den Weg zu brin-

gen –, dann wird man aus deren Ergebnissen sehen, wie 

widersprüchlich die Interessen der einzelnen Gruppen an 

den Hochschulen sind und wie schwierig es wird, einen 

konsensualen Gesetzentwurf allein aus einem partizipati-

ven Prozess heraus zu gestalten. 

Lassen Sie mich etwas vorausschicken – bevor ich auf 

wenige Details eingehe –, das in der Diskussion gar keine 

Rolle spielt. Wir haben derzeit keinen dringenden Bedarf, 

das Hochschulgesetz zu ändern. Sicher wird dies in der 

nächsten Legislaturperiode – Holger Mann hat es schon 

gesagt –, einfach weil es notwendig ist, das Gesetz an die 

Praxis anzupassen, angegangen werden. Bei allen Punk-
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ten, die man sicher genauer betrachten sollte, müssen Sie 

aber beachten, dass unsere sächsischen Hochschulen 

derzeit in der ostdeutschen Hochschullandschaft die 

erfolgreichsten sind, und zwar nicht nur im Bereich der 

Forschung. Ich erinnere an die Exzellenzstrategie und die 

Exzellenzinitiative. Dresden ist die einzige ostdeutsche 

Universität, die es geschafft hat, mit mehr als einem 

Cluster zu punkten. Jena hat ein Cluster erreicht. Das 

heißt, wir haben es geschafft, dass sich die Hochschulen – 

auch die Universität Leipzig und die Fachhochschulen, 

die mittlerweile mit dem Verbund innovative Hochschu-

len gleichermaßen in einem kompetitiven Verfahren ein 

aus meiner Sicht sehr gutes Konzept vorlegen konnten – 

im nationalen Wettbewerb hervorragend darstellen. 

Wir haben sehr viel Flexibilität im Hochschulgesetz 

geschaffen. Ich möchte einen Punkt herausheben, der 

aktuell für die Technische Universität Dresden eine große 

Rolle gespielt hat, nämlich die Umstellung von den 

Fakultätsstrukturen auf Bereichsstrukturen. Wir haben im 

Hochschulgesetz durch unsere Experimentierklausel die 

Möglichkeit, von den Strukturen des Hochschulgesetzes – 

natürlich mit Zustimmung des Ministeriums – so abzu-

weichen, dass nicht nur die Funktionstüchtigkeit der 

Hochschule verbessert wird, sondern sich die Hochschule 

auf dieser Grundlage weiterentwickeln kann. Für die 

Universität Dresden ist das ein wichtiger Schritt, um sich 

in der nächsten Runde als Exzellenzuniversität mit einem 

neuen strategischen Konzept aufstellen zu können. 

Aber auch für unsere Kunsthochschulen ist diese Experi-

mentierklausel, die es nicht in allen Hochschulgesetzen 

gibt, ein wichtiges Element, um notwendige Anpassungen 

in ihren eigenen Strukturen sehr flexibel und autonom 

vornehmen zu können, ohne dass wir jedes Mal das 

Gesetz ändern müssen. 

Lassen Sie mich einen zweiten Punkt nennen, bei dem 

unsere Hochschulen im Vergleich mit den anderen ost-

deutschen Hochschulen hervorragend dastehen. Das ist 

die Umsetzung des Hochschulpaktes. Sachsen ist das 

einzige ostdeutsche Bundesland, das es geschafft hat, die 

Referenzlinie, das heißt die Anzahl der Studierenden zu 

immatrikulieren, die mit dem Bund und den Ländern 

vereinbart worden ist, um die Hochschulpaktmittel nicht 

nur zu bekommen, sondern auch die Studienplätze zur 

Verfügung zu stellen und zu besetzen, um den Hoch-

schulpakt zu erfüllen. Alle anderen ostdeutschen Bundes-

länder sind derzeit in der unangenehmen Situation, 

Hochschulpaktmittel zurückzahlen zu müssen. 

Wir haben also durch unsere Vereinbarungen mit den 

Hochschulen die Möglichkeit, es so zu steuern und einen 

gemeinsamen Weg zu finden, dass wir übergeordnete 

Ziele regeln können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hochschul-

gremien sind demokratisch aufgestellt. Auch der Gesetz-

entwurf der GRÜNEN stellt das nicht in Abrede. Ich bitte 

da genau hinzuschauen. Herr Jalaß, Sie sind da nicht im 

Recht. Es geht nicht darum, ob alle auf Augenhöhe 

miteinander reden. Es geht vielmehr darum, dass wir 

Verfassungsrecht einhalten. Verfassungsrecht heißt, die 

Wissenschaftsfreiheit zu garantieren. Die Wissenschafts-

freiheit wird durch die Professorinnen und Professoren 

getragen. Das ist eindeutig verfassungsrechtlich geregelt. 

(Beifall der Abg. Aline Fiedler, CDU) 

Von daher brauchen wir Mitwirkungs- und Mitbestim-

mungsgremien in den Hochschulen, die das ermöglichen. 

Wir verfolgen sehr genau jedes einzelne Verfassungsge-

richtsurteil, das in den letzten Jahren im Rahmen der 

Hochschulautonomie in anderen Bundesländern Probleme 

aufgezeigt hat, die wir nicht haben. Wir haben bis heute 

keinen Verfassungsgerichtsprozess zu unserem Hoch-

schulgesetz gehabt. Sicher wird es einen Punkt geben, den 

Sie durch Ihr eigens auf den Weg gebrachtes Gutachten 

aufgezeigt haben, und zwar nur diesen einen Punkt. Das 

sind die Kompetenzen zwischen Senat und Rektorat. Das 

muss nachgesteuert werden. Da ist es gut, wenn man sich 

das genau anschaut. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. 

Aber zum Beispiel die Kompetenzen des Hochschulrates 

sind nicht angegriffen worden. Es wurde in der Anhörung 

deutlich hervorgehoben, dass unsere Hochschulen mit 

ihren Hochschulräten sehr gut zusammenarbeiten können. 

Es kommt natürlich auf die Zusammensetzung der Hoch-

schulräte an. Wir müssen genau aufpassen, welche Perso-

nen in den Hochschulräten sind. 

Wir haben in schwierigen Situationen, zum Beispiel an 

der Universität Leipzig, einen schmerzhaften Prozess auf 

der Grundlage des Hochschulgesetzes hinter uns gebracht. 

Das hat funktioniert. Dieser schmerzhafte Prozess hatte 

aber etwas mit Personen und nicht mit den Strukturen des 

Hochschulgesetzes zu tun. Jetzt haben wir dort – so denke 

ich – einen Hochschulrat, der als sehr freundlicher und 

kritischer Begleiter die Universität unterstützt. 

Wir wollen auch, dass die Austrittsoption der Verfassten 

Studierendenschaft wieder abgeschafft wird, und zwar 

nicht so sehr, weil es uns darum geht, etwas zu korrigie-

ren, was vielleicht in der Vergangenheit aus politischen 

Gründen eingeführt wurde, sondern weil wir Sorge haben, 

dass uns die Solidargemeinschaft der Studierenden 

auseinanderfällt und damit ein ganz wichtiges materielles 

Element entfällt, nämlich dass die Studierenden kosten-

günstig mobil bleiben können, weil das Studierendenti-

cket nicht mehr vernünftig verhandelt werden kann. Diese 

Gefahr besteht. Das ist ein Grund, warum wir diese 

Austrittsoption zumindest noch einmal überprüfen müs-

sen. 

Ich habe im Ausschuss sehr ausführlich darüber berichtet, 

dass wir dabei sind, unser Steuerungsmodell, das insbe-

sondere im § 10 sehr detailliert beschrieben ist, zu über-

prüfen und nachzufragen, wie andere Bundesländer mit 

der Steuerung der Hochschulen im Sinne von Zielverein-

barungen und Hochschulentwicklungsplänen umgehen. 

Wir sind außerdem gerade dabei, unser Steuerungsmodell 

– darüber habe ich auch im Ausschuss sehr ausführlich 

berichtet –, das insbesondere in § 10 sehr detailliert 

beschrieben ist, zu überprüfen sowie die Frage, wie 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

 7722 

andere Bundesländer mit der Steuerung der Hochschulen 

im Sinne von Zielvereinbarungen und Hochschulentwick-

lungsplänen umgehen; und ja, auch ich möchte gern auf 

Augenhöhe mit den Rektoraten, mit den Hochschulen die 

Zielvereinbarung verabschieden und keine einseitige 

Entscheidung durch das Staatsministerium vornehmen – 

was übrigens auch bei den letzten Zielvereinbarungen 

nicht geschehen ist. 

Aber auch das ist Fakt: Es gibt kein Bundesland, das die 

Zielvereinbarungen in einem reibungsfreien Verfahren auf 

den Weg bringt; denn die Interessenunterschiede, die 

teilweise zwischen dem Landtag und/oder der Regierung 

einerseits existieren bei dem, was andererseits die Ziel-

stellung der Hochschulen betrifft, und dem, was die 

Hochschulen liefern können und wollen, sind nicht trivial. 

Deshalb finde ich das Verfahren, das Sie vorschlagen, 

nicht sehr praktikabel. Ich halte es sogar für gefährlich, 

weil der Einfluss des Sächsischen Landtags in die Auto-

nomie der Hochschule, ihre Zielvereinbarung autonom 

verhandeln zu können, dadurch erheblich geschwächt 

wird. Ich denke, wir sollten uns bei der Novellierung des 

Hochschulgesetzes diesen Punkt noch einmal sehr genau 

ansehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben in 

den letzten Jahren eine Anpassung des Hochschulgesetzes 

vorgenommen – dort, wo es notwendig war. Wir haben 

durch eine kleine Novelle und dadurch, dass wir uns alle 

darin einig waren, nicht das gesamte Gesetz auf den 

Prüfstand stellen zu wollen, den Hochschulen die Mög-

lichkeit gegeben, über Tenure-Track-Professuren auch an 

den Wissenschaftlernachwuchsprogrammen teilzunehmen 

und das Hochschulprogramm anzupassen. Es hat funktio-

niert. Wir haben heute acht Zuschläge von 18 möglichen 

Tenure-Track-Professuren bekommen, die vielleicht in 

der nächsten Runde noch eingeworben werden können. 

Wir haben gleichzeitig eine Möglichkeit geschaffen, bei 

Rufabwehr oder Anerkennung eines Auswahlverfahrens 

ein vereinfachtes Berufungsverfahren durchzuführen und 

damit eine Hürde zu nehmen, die es bis heute den Hoch-

schulen schwergemacht hat, die Rufabwehr auf einfache 

Art und Weise zu ermöglichen. Wir sind damit im natio-

nalen und internationalen Wettbewerb hoch kompetitiv. 

Wir haben die Möglichkeit, dass sich unsere Hochschulen 

gut aufstellen können. 

Ich habe an wenigen Beispielen gezeigt, dass es sich 

lohnt, über eine Novellierung des Hochschulgesetzes zu 

diskutieren; aber wir haben auch gehört – es ist heute 

nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen –, dass in 

dieser Legislaturperiode weder die Zeit ist, einen partizi-

pativen Prozess auf den Weg zu bringen, noch, dass wir 

schon auf einer Zielgeraden wären und uns auch im 

politischen Raum einig wären, wohin wir eigentlich 

wollen. Deshalb sollten wir die Hochschulen gerade jetzt, 

in einer sehr entscheidenden Phase, nicht damit belasten, 

sich mit sich selbst zu beschäftigen, wenn wir nicht 

absehen können, dass wir in ein oder zwei Jahren eine 

Hochschulgesetznovelle haben. Das sollte strukturiert 

angegangen werden. Es ist auch von Holger Mann noch 

einmal deutlich gemacht worden – mit einer klaren 

Zielstellung für die nächste Legislaturperiode. 

Wir sind gerade dabei, mit den Rektoraten, den Studie-

renden und aus unserem Haus heraus die Punkte zu 

sammeln, die angepasst und angepackt werden müssen. 

Dann können wir in einem gemeinsamen Verfahren gern 

in den nächsten Jahren darüber sprechen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD, der CDU und  

des Staatsministers Martin Dulig) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war Frau Staatsmi-

nisterin Dr. Stange. Meine Damen und Herren, wir kom-

men zur Abstimmung. Aufgerufen ist das Gesetz zur 

Reform des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes, 

Drucksache 6/13676, Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wir stimmen ab über den 

Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. 

Es liegt ein Änderungsantrag in der Drucksache 6/15331 

vor, ebenfalls von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE  

GRÜNEN. Frau Dr. Maicher, wir hatten das hier vorn so 

verstanden, dass er als eingebracht gilt. – Wir können also 

über diesen Änderungsantrag abstimmen. Wer ihm seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand-

zeichen. – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – 

Keine. Damit ist der Änderungsantrag in der Drucksache 

6/15331 abgelehnt. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und 

Herren, wir stimmen nun über den Gesetzentwurf ab. Wir 

können dies im Block tun, so sich kein Widerspruch 

erhebt. – Diesen kann ich nicht erkennen. Wir stimmen 

also im Block über die Überschrift sowie die Artikel 1 

und 2 ab. Wer seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Stimment-

haltungen? – Keine. Damit ist der in der Drucksache 

6/13676 vorliegende Gesetzentwurf der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Nachdem sämtliche Teile des Gesetzentwurfs abgelehnt 

wurden, findet darüber gemäß § 47 der Geschäftsordnung 

eine Schlussabstimmung nur auf Antrag des Einbringers, 

also von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, statt. Wird dies 

begehrt? – Nein. Damit ist die zweite Beratung abge-

schlossen und der Tagesordnungspunkt ist beendet. 

Ich rufe auf 
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Tagesordnungspunkt 8 

Weitere Schritte zum sachlichen Umgang mit dem Wolf –  

Sächsische Wolfsverordnung schaffen 

Drucksache 6/15208, Antrag der Fraktionen CDU und SPD 

Hierzu können die Fraktionen Stellung nehmen. Die 

Reihenfolge der ersten Runde: CDU, SPD, DIE LINKE, 

AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Staatsregie-

rung, wenn gewünscht. Die einbringende Fraktion CDU 

hat nun das Wort. Bitte, Herr Kollege Heinz. 

Andreas Heinz, CDU: Herr Präsident! Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich mit 

einigen Zahlen beginnen: 700 wäre so eine Zahl oder 910 

oder 1 183 oder 1 577. Beginnen wir bei der 700: Das ist 

der Wolfsbestand zum Ende des Wolfsjahres 2017/2018, 

von den entsprechenden Gremien so geschätzt und her-

ausgegeben. Die weiteren Zahlen sind die durchschnittli-

che Populationsentwicklung in den letzten Jahren – 

hochgerechnet, sprich: in jedem Jahr 30 % mehr. Das 

hätte zur Folge, dass wir bereits im Jahr 2021 von 700 

erwachsenen Tieren bei über 1 500 Tieren in der Bundes-

republik Deutschland landen würden. Mir zeigt diese 

Bestandsentwicklung: Es ist einerseits eine Erfolgsge-

schichte aus der Sicht des Artenschutzes, die hoffentlich 

nicht zum Opfer ihres eigenen Erfolgs wird, aber sie 

macht andererseits auch ein Stück weit Angst und Sorge 

und zeigt uns: Es muss sich etwas ändern. 

Etwas ändern wollen wir in Sachsen im Rahmen der 

Bundesratsinitiative gemeinsam mit Niedersachsen und 

Brandenburg, in der unter wesentlicher Mitwirkung von 

Thomas Schmidt, den ich an dieser Stelle lobend erwäh-

nen möchte, viel aufgeschrieben wurde, 

(Beifall bei der CDU) 

was zu einem vernünftigen Umgang führen soll und 

hoffentlich die entsprechenden Mehrheiten findet. Wir 

sehen auch in den heutigen Änderungsanträgen durchaus 

ganz interessante Entwicklungen. Wenn ich mir bei-

spielsweise den der GRÜNEN durchlese, in dem sich 

mittlerweile auch zum Mittel der Entnahme bei den 

Wölfen bekannt wird, dann ist das schon eine tolle Sache. 

Ich staune über das Ankommen in der Realität. 

(Zuruf des Abg. Valentin Lippmann, GRÜNE) 

Die Bundesratsinitiative befasst sich mit zwei Komple-

xen: zum einen mit der Veränderung des Bundes- und 

EU-Rechts. Das bedeutet: Der Wolf muss aus dem An-

hang 4, wo er als streng geschützte Tierart aufgeführt ist, 

in den Anhang 5 aufgenommen werden, wo er nur noch 

als besonders geschützte Tierart zählt, sodass man auch 

bestandsregulierende Maßnahmen durchführen könnte. 

Der Weg dorthin ist nicht ganz einfach. Relativ einfach ist 

es, ihn auf die Liste 5 – also diesen besonderen Schutz – 

zu setzen. Das müssen die EU-Staaten nur mehrheitlich 

wollen. Aber wenn man denkt, dass er, wenn er auf der 

neuen Liste ist, dann automatisch von der alten Liste 

herunter ist, irrt man sich gewaltig. Denn alle EU-Staaten 

müssen einstimmig beschließen, dass er von der streng 

geschützten Liste herunterkommt. Ich denke, das verdeut-

licht ein wenig die Größe der Aufgabe. 

Wir erwarten durch die Dinge, die bundesgesetzlich 

geregelt werden müssten, ein verändertes Monitoring, das 

heißt jährlich und grenzüberschreitend. Wir benötigen 

mehr Rechtssicherheit bei der Entnahme, und der Mehr-

aufwandsentschädigungsausgleich sollte zugunsten der 

Weidetierhalter geregelt werden. 

Die nächste spannende Geschichte ist die Eins-zu-eins-

Umsetzung von EU-Recht. Man streitet sich nun, wie das 

englische Wort „Demage“ – zu Deutsch: Schaden – zu 

verstehen ist. Ist es ein ernster Schaden oder ein erhebli-

cher Schaden? Bei der Übersetzung der EU-Dokumente 

wurde es als erheblicher Schaden übersetzt. Dem hat 

seinerzeit niemand so richtig Bedeutung beigemessen. 

Jetzt kämpfen wir darum, dass „Demage“ – wie die 

Sprachexperten sagen – ein ernster Schaden ist. Damit 

hätten wir wieder mehr Spielraum und könnten eher 

reagieren, zum Beispiel bei diversen Entnahmeregelungen 

usw. 

Solange all diese Dinge auf Bundes- und EU-Ebene nicht 

geklärt sind, bleibt uns in Sachsen nur, mit Ausnahmere-

geln zu arbeiten. Diese Ausnahmeregeln kann man in der 

Berner Konvention nachlesen. Dort finden wir die ent-

sprechenden Textpassagen, die ich jetzt kurz vortragen 

möchte: Ausnahmeregelungen sind dann möglich, wenn 

der Bestand der betroffenen Population nicht geschädigt 

wird. Man kann diese treffen zum Schutz der Pflanzen- 

und Tierwelt, zur Verhütung ernster Schäden an Kulturen, 

Viehbeständen, Wäldern, Fischgründen, Gewässern und 

anderem Eigentum, im Interesse der öffentlichen Gesund-

heit und Sicherheit, im Interesse der Sicherheit in der 

Luftfahrt – das wird hier wahrscheinlich weniger zutref-

fen – oder anderer vorrangig öffentlicher Belange, für 

Zwecke der Forschung – das wird auch weniger zutreffen 

– usw. usf. 

Ich will damit sagen: Das alles liest sich ganz vernünftig, 

aber die Umsetzung in der Praxis ist immer noch sehr 

zögerlich und sehr vorsichtig. Ähnliche Textpassagen 

finden wir in der FFH-Richtlinie. Dort steht auch wieder: 

Unter der Bedingung, dass die Population der betroffenen 

Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der 

Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung im günstigen 

Erhaltungszustand verweilt, kann man zum Schutz wild-

lebender Tiere und Pflanzen, zur Verhütung ernster 
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Schäden, insbesondere an Kulturen und in der Tierhal-

tung, im Interesse der Volksgesundheit, der öffentlichen 

Sicherheit usw. entnehmen. Dasselbe könnte ich zum 

Bundesnaturschutzgesetz vortragen. 

Wir erhoffen uns und erwarten, dass in der neuen Wolfs-

verordnung mutige Lösungen gefunden und Spielräume 

ausgelotet werden, um diese Regelungen der neuen 

Populationsdynamik anzupassen. Ziel ist, wie gesagt, 

mehr Rechtssicherheit und der Schutz von Mensch und 

Weidetieren. Des Weiteren soll in diesem Prozedere 

geregelt werden, dass die Entnahmeregelungen zukünftig 

nur noch auf Landkreisebene durchgeführt werden, das 

heißt ohne Rücksprache mit dem Ministerium. Der 

gesamte Schadenersatz soll völlig unbürokratisch geregelt 

werden. Die Beamten, die diese Themen bearbeiten, 

sollen beim LfULG angesiedelt werden. 

Wir versprechen uns davon ein landeseinheitliches Han-

deln und wollen mit der Verordnung höhere Rechtssicher-

heit erreichen, als es der bisherige Managementplan 

hergibt. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um 

Zustimmung zu unserem Antrag. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war Herr Kollege 

Heinz für die einbringende CDU-Fraktion. Die ebenfalls 

einbringende SPD-Fraktion wird jetzt vertreten von Herrn 

Kollegen Winkler. 

Volkmar Winkler, SPD: Sehr geehrter Herr Präsident! 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Zu Beginn meiner 

Ausführungen möchte ich für meine Fraktion hier im 

Hohen Haus grundsätzlich feststellen, dass wir die Wie-

deransiedlung des Wolfes in Deutschland und damit in 

Sachsen begrüßen und dass wir uns zu unserer Verpflich-

tung bekennen, dafür Sorge zu tragen, dass Wölfe weiter-

hin einen lebensfähigen Bestand aufbauen können. 

Deshalb ist ein hoher Schutzstatus des Wolfes weiterhin 

notwendig. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind uns 

aufgrund der vielen Debatten im Plenum bekannt. Kollege 

Heinz hat soeben die Grundlagen ausführlich beschrieben; 

Wiederholungen sind deshalb entbehrlich. 

Dennoch muss uns zur Versachlichung der Debatte klar 

und bewusst sein – das möchte ich gern wiederholen –, 

dass der Schutzstatus für Wölfe grundlegend in der FFH-

Richtlinie europarechtlich vorgegeben ist. Dieser kann 

weder von den Mitgliedsstaaten noch von den Bundeslän-

dern hier in Deutschland eigenständig abgesenkt werden. 

Es ist auch nicht das Ziel des Antrages, diesen hohen 

europäischen und bundesrechtlichen Schutzstatus infrage 

zu stellen. Allerdings verbleibt die Möglichkeit, die 

europarechtlichen Vorgaben auszuschöpfen und von den 

gebotenen Ausnahmemöglichkeiten Gebrauch zu machen, 

wenn es die Situation erfordert. 

Damit bin ich bei unserem Antrag. Ohne einzelne Vor-

kommnisse der letzten Monate aufzuzählen, stellen wir 

fest, dass Nutztierrisse im Herbst und Spätherbst Saison 

haben. Ihre Zahl steigt in Deutschland – auch in Sachsen 

– wie die der Wölfe selbst. Wir haben inzwischen einen 

offenkundigen Konflikt zwischen den Interessen einer 

betroffenen Landbevölkerung und dem Schutz der priori-

tären Art Wolf. Hinzu gesellen sich Ängste und Gefühle 

der Unsicherheit der Landbevölkerung. Das ist durchaus 

verständlich, wenn, wie in der Nähe von Rotenburg in der 

Oberlausitz geschehen, in der Nähe eines Kindergartens 

wiederholt Ziegen durch Wölfe gerissen werden. 

Die wachsende Wolfspopulation ist ein extrem emotiona-

les Thema für die Menschen im ländlichen Raum. Auf der 

anderen Seite ist es ein reales wirtschaftliches Risiko für 

unsere Weidetierhalter. Wir brauchen konstruktive Lösun-

gen und keine Populisten, die die Situation ausnutzen und 

Ängste unter den Betroffenen und in der Bevölkerung 

schüren, 

(Sebastian Wippel und Silke Grimm, AfD:  

Wie der Landrat!) 

mitunter unter Hinzunahme legendären Schriftgutes, 

bekannt durch die Gebrüder Grimm. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist unter anderem 

auch deshalb unsere Aufgabe und unsere Pflicht, diesen 

Konflikt, der mit der Wolfsansiedlung verbunden ist, zu 

lösen und die Diskussion zu versachlichen. 

Wir fordern in unserem Antrag die Staatsregierung auf, 

sich gemeinsam mit den betroffenen Bundesländern 

gegenüber dem Bund für ein nationales Konzept für den 

Umgang mit dem Wolf und für ein gemeinsames Wolfs-

monitoring und -management einzusetzen. Wir müssen 

uns über die Entwicklung der Population über die Gren-

zen Sachsens hinaus im Klaren sein, um die richtigen 

Schlussfolgerungen ziehen zu können. Denn zahlreiche 

Wissenschaftler sind der Auffassung, dass es sich bei den 

sächsischen Wölfen, zusammen mit den anderen Wölfen 

in Deutschland, in Westpolen und im polnischen Balti-

kum, um eine gemeinsame Wolfspopulation handelt. Es 

ist demnach auch der EU-Staat Polen in die Betrachtung 

einzubeziehen. 

Des Weiteren wird der Bund aufgefordert, das Bundesna-

turschutzgesetz an die bestehenden europäischen Spiel-

räume der FFH-Richtlinie anzupassen. Ich denke, dass 

dies aufgrund der dynamischen Entwicklung der 

Wolfspopulation unbedingt notwendig wird, auch als Teil 

eines nationalen Konzeptes. Dazu gibt es – Kollege Heinz 

erwähnte es – eine Bundesratsinitiative in Form einer 

Entschließung des Landes Niedersachsen, der sich weitere 

betroffene Bundesländer angeschlossen haben, wie auch 

Sachsen. 

Meine Damen und Herren, es ist unsere Pflicht als Politi-

ker dieses Hohen Hauses, den schon erwähnten Konflikt 

in unserer Gesellschaft, der mit dieser Wiederansiedlung 

entstanden ist, zu entschärfen. Es ist unsere Aufgabe, auf 

der einen Seite dem strengen Schutz dieser Tierart genau-
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so Rechnung zu tragen wie den damit verbundenen 

Aspekten der Sicherheit und den Belastungen für be-

troffene Nutztierhalter. 

Wir wollen und müssen die Akzeptanz für die dauerhafte 

Anwesenheit des Wolfes erhalten und wiederherstellen. 

Deshalb soll als Bestandteil des sächsischen Wolfsmana-

gements eine sächsische Wolfsverordnung erarbeitet 

werden. Die Verordnung soll unter anderem eine verbind-

liche Definition des Herdenschutzes bei Schafen und 

Ziegen formulieren, um die notwendigen Rechtssicherhei-

ten zu erlangen. 

Um Rechtssicherheiten geht es außerdem bei den Rege-

lungen, die die Ausnahmetatbestände betreffen zu einer 

sofortigen Entnahme von Wölfen, die sich nicht artge-

recht und auffällig verhalten. 

Ich denke, es ist unbestritten, dass Wölfe, die sich auffäl-

lig verhalten, entnommen werden müssen; denn der Wolf 

ist nicht nur ein schnell lernendes Tier, sondern hat auch 

die Fähigkeit, seine Erfahrungen an seine Artgenossen 

weiterzugeben. 

Wolfsmanagement und Wolfsverordnung müssen außer-

dem durch eine Unterstützung der Weidetierhalter flan-

kiert werden, das hat auch Kollege Heinz schon ange-

sprochen. Herdenschutzmaßnahmen stellen schon jetzt für 

die Halter von Weidetieren zusätzlich erhöhte Arbeitsbe-

lastungen und eine erhebliche finanzielle Belastung dar. 

Die gegenwärtigen Regelungen für staatliche Förderpro-

gramme lassen maximal eine Förderquote von 80 % der 

Materialkosten zu. Das ist zu wenig. Der Freistaat muss 

gemeinsam mit dem Bund Verhandlungen mit der EU-

Kommission anstreben und aufnehmen, um in Zukunft die 

Möglichkeit der Förderung von Präventions- bzw. Her-

denschutzmaßnahmen auf bis zu 100 % zu schaffen. 

Auch die Förderung der Unterhaltung der Herdenschutz-

maßnahmen, wie Arbeitskosten oder Kosten für die 

Haltung von Herdenschutzhunden, muss zukünftig 

möglich sein, ohne gegen beihilferechtliche Belange zu 

verstoßen. 

Die Koalitionsfraktionen werden, wenn es zum Beschluss 

des neuen Doppelhaushaltes kommt, die Grundlagen für 

eine höhere Förderung präventiver Maßnahmen schaffen. 

Um die Effizienz zu steigern und mehr Rechtssicherheit 

zu erzielen, sollen die Aufgaben des sächsischen Wolfs-

managements in Zukunft im Landesamt für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie gebündelt werden. Das 

betrifft vor allem die Förderung von Nutztierhaltern zur 

Unterstützung bei präventiven Maßnahmen gegen Schä-

den durch den Wolf, die Öffentlichkeitsarbeit einschließ-

lich Beratung sowie die Information der Nutztierhalter. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zum 

Abschluss meiner Ausführungen noch einmal alle zum 

sachlichen Umgang mit dem Wolf auffordern, die auftre-

tenden Konflikte nicht nur in schwarz-weiß zu sehen, 

nicht die Augen zu verschließen vor den Problemen, die 

mit der Anwesenheit des Wolfes verbunden sind. Ich 

denke, dass mit dieser Wolfsverordnung wesentlich zur 

Lösung des Konflikts beigetragen werden kann. Wir 

wollen damit in erster Linie Verfahren straffen, diese 

effizienter gestalten und Doppelzuständigkeiten vermei-

den. Diese Wolfsverordnung soll aber auch Handlungsan-

lässe beschreiben und einheitliche Regelungen zu Hybri-

den, verletzten Wölfen und sogenannten Problemwölfen 

schaffen. 

Ich bitte deshalb um Zustimmung zu unserem Antrag. 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD, der CDU  

und der Staatsregierung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Nach Kollegen Winkler 

spricht jetzt Frau Kollegin Kagelmann für die Fraktion 

DIE LINKE. 

Kathrin Kagelmann, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr 

Präsident! Werte Damen und Herren Abgeordnete! Tole-

ranz scheint Mangelware zu sein in der aktuellen Zeit, in 

jeder Hinsicht. Forderungen nach wolfsfreien Zonen sind 

trauriger Beleg dafür. Dabei brauchen wir Menschen sie 

dringend beim Neuerlernen des Zusammenlebens mit dem 

Wolf, mit dem Luchs oder mit dem Kormoran, denn wir 

müssen Kompromisse eingehen und lange gewohnte 

Verhaltensweisen ändern. Das macht Annäherung kon-

fliktreich und die Kompromisse verursachen Kosten. 

Manche Menschen sind dazu heute noch nicht bereit – 

einige, wie die Weidetierhalter, sind dazu wirtschaftlich 

ohne Hilfe nicht in der Lage. Bei den Ersteren hilft nur 

unermüdliche Aufklärung, bei den Tierhaltern nur finan-

zielle Unterstützung. Das sind die beiden Aufgaben, die 

Politik zu erledigen hat. 

Eine simple Tatsache ist in jedem Fall anzuerkennen: 

Schießen hilft beiden nicht – der Wolf wird bleiben nach 

allem, was recht ist. Ich denke auch, dass die Anpassung 

des Bundesnaturschutzgesetzes an Artikel 16 der FFH-

Richtlinie nicht das ermöglicht, was gern damit verbun-

den wird: eine reguläre Bejagung und schon gar keine 

wolfsfreien Zonen. 

(Volkmar Winkler, SPD: Das hat niemand gesagt!) 

Sachsen hat sich in der Vergangenheit seiner Verantwor-

tung zum Artenschutz mit seinem Managementplan Wolf 

verantwortungsbewusst gestellt. Wenn jetzt vermehrt 

Fragen oder Verunsicherungen auftreten, kann man diesen 

Plan auch mittels einer Wolfsverordnung untersetzen und 

Einzelfragen rechtsverbindlicher abklären. Aber ob ein 

solches Instrument tatsächlich wirksamer die zentralen 

Mensch-Wolf-Konflikte bearbeitet oder im schlechtesten 

Fall zusätzliche neue Konflikte hervorruft, kann ich erst 

einschätzen, wenn sie vorliegt. Dabei pfeifen die Spatzen 

in der Lausitz längst Erstaunliches von den Dächern, was 

mit einer solchen Verordnung alles anders werden könnte. 

Meine Kollegin Pinka hat deshalb in Abstimmung mit mir 

mittels einer Kleinen Anfrage konkret vorgefühlt, etwa ob 

die Staatsregierung gedenkt, mittels untergesetzlicher 
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Regelungen irgendwie zu reagieren und strukturelle 

Veränderungen im Wolfsmanagement vorzunehmen. Wir 

bekamen noch mit Datum vom 30. Oktober die knappe 

Antwort, dass die Willensbildung der Exekutive noch 

nicht abgeschlossen wäre. 

Nun, sehr geehrter Herr Staatsminister, Sie werden sich 

ordentlich sputen müssen, denn die Koalition will ja die 

fertige Verordnung schon bis Jahresende vorliegen haben, 

und davor sollen sicherlich noch die Träger öffentlicher 

Belange angehört werden. Wen also wollen Sie hier um 

die Fichte führen? Die Verordnung ist doch im Entwurf 

längst fertig, sonst wäre es, erstens, nie zu diesem Antrag 

gekommen und, zweitens, könnten Sie solche umfassen-

den strukturellen Veränderungen, wie sie im Antrag 

beauftragt werden, nicht mal so en passant beschließen. 

Eine solche Verfahrensweise muss ja geradezu misstrau-

isch machen. 

Augenfällig ist doch in der gesamten Debatte, die aktuell 

von Sachsen aus – sekundiert von Brandenburg und 

Niedersachsen – in der Länderkammer geführt wird, dass 

sich mit den jüngsten politischen Aktivitäten vordergrün-

dig auf Maßnahmen für weniger Wolf und nicht für mehr 

Konfliktmanagement konzentriert wird. Letztlich will 

man endlich schießen dürfen – regelmäßig und ohne 

große Diskussion. Sollte es nicht eigentlich zuerst um 

mehr Weidehaltung gehen? Den zentralen Konflikt 

nämlich will und kann eine vorgesehene Verordnung 

überhaupt nicht angehen: die Honorierung der Gemein-

wohlleistung Landschaftspflege durch Weidehaltung. 

Ziemlich geräuscharm wurde erst im Sommer im Bundes-

tag ein Antrag von LINKEN und GRÜNEN zur Einfüh-

rung der Weidetierprämie abgeschmettert. Diese soge-

nannte gekoppelte Prämie ist das aus meiner Sicht wir-

kungsvollste Instrument zur Förderung einer naturverträg-

lichen Weidewirtschaft – zudem erprobt und in 22 EU-

Ländern Praxis. Die EU hat die Möglichkeit zur Abwei-

chung vom Grundprinzip der Entkopplung von der 

Produktion 2013 sogar ausdrücklich erweitert, um be-

stimmte Landwirtschaftsformen zu stärken. Dazu hätte 

Deutschland lediglich über eine Mitteilung an die Europä-

ische Kommission bis zum 1. August 2018 eine gekoppel-

te Stützung an Betriebe von Schaf- und Ziegenhaltung 

zum 1. Januar 2019 einführen müssen. Das hat im Übri-

gen eine große bundesweite Petition von Schafhaltern 

gefordert. 

Ich habe hier im Landtag mehrfach darauf hingewiesen, 

dass die Schafhaltung in Deutschland und Sachsen seit 

vielen Jahren stark rückläufig ist und dass diese Entwick-

lung wenig bis nichts mit dem Wolf zu tun hat, sondern 

mit Marktbedingungen für die Produkte Wolle und 

Fleisch. Das alles ist doch nicht neu. 

Es ärgert mich, meine Damen und Herren, dass die 

Chance der Weidetierprämie wieder vertan wurde, um 

dann im Oktober im Bundesrat durch Sachsen die Revolu-

tion zu proben. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen der 

Koalition, im Bundestag hätten Ihre Abgeordneten ein-

fach die Hand beim Antrag von LINKEN und GRÜNEN 

heben müssen, fertig. So einfach ist die Sache. 

Weiter zum Antrag: Natürlich muss das Wolfsmanage-

ment beständig weiterentwickelt werden, müssen seine 

Wirksamkeit evaluiert, die Fördersätze für investiven 

Wolfsschutz angehoben oder Entschädigungsverfahren 

vereinfacht werden. Selbstverständlich braucht es mehr 

Austausch mit den polnischen Nachbarn und weiterge-

hende Forschung. Das alles ist richtig. Das kann über das 

Landesamt sicher besser sachsenweit koordiniert und 

gesteuert werden. Aber wenn eine Bündelung von Aufga-

ben, wie sie auch der Rechnungshof anmahnt, zu einer 

Ausdünnung bewährter Beratungsstrukturen vor Ort führt, 

wäre das der größtmöglich zu verzapfende Unsinn in der 

jetzigen Situation. 

Wenn sich der Wolf von der Lausitz aus Sachsen erobert, 

muss gerade die Beratung ausgeweitet werden. Zentrali-

sieren dürfen Sie gern, was die Trägerschaft und Finanzie-

rung weiterer Wildbüros betrifft. Die Lausitz ist das beste 

Beispiel dafür, dass auch jahrzehntelange Erfahrung mit 

dem Wolf keine Konflikte für alle Zeiten verhindert und 

Öffentlichkeitsarbeit deshalb dauerhaft und vor Ort 

geleistet werden muss. 

Oder nehmen wir den Punkt Rissbegutachtung. Wie genau 

soll das organisiert werden durch das LfULG? Die Riss-

begutachtung unterliegt aktuell den Kreisen. Nun wird 

gemunkelt, dass da circa sechs Stellen landesweit ange-

dacht sind. Schon heute aber stoßen die Rissgutachter an 

ihre Belastungsgrenzen, wenn mehrere Vorfälle zeitgleich 

gemeldet werden oder Urlaub und Krankheit zu kompen-

sieren sind. DNA-Spuren werden nicht besser mit der 

Zeit. In Brandenburg setzt man unter anderem auf vorge-

schaltete Telefonbefragungen zu Rissmerkmalen und 

Schutz. Ist das Ihr favorisiertes Modell? Ich wage sehr zu 

bezweifeln, dass damit die häufig kritisierte Qualität der 

Rissbegutachtung verbessert werden kann. Oder wollen 

Sie die Rissgutachter aus den Kreisen abziehen, um sie 

stärker zu schützen, denn einige – wen wundert es in der 

heutigen Zeit – werden zunehmend nicht nur verbal 

attackiert? 

Gehen wir weiter im Antrag. Für die Wissenschaft ist der 

Austausch über teils widerstreitende Thesen wichtig für 

die Gewinnung neuer Erkenntnisse. Deshalb sollte die 

Vergabe von wissenschaftlichen Aufträgen durchaus 

gestreut werden, aber der besondere Verweis auf die 

Vergabe als Unternehmerleistung unter II.3 b kritisiert 

offenbar unterschwellig die bisherigen Kosten für For-

schungsaufträge und will somit mehr Ergebnisse für 

weniger Geld. Schon das wäre zu hinterfragen. Wenn aber 

unter diesem Deckmantel bisheriger international aner-

kannter wissenschaftlicher Sachverstand ausgetauscht 

werden soll, weil deren Bewertungen in der Öffentlichkeit 

angezweifelt werden, dann geht nicht nur Kontinuität im 

Management verloren, sondern dann verlieren Staat und 

Politik weiter an Vertrauen und Wissenschaft an Unab-

hängigkeit. 
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Der Änderungsantrag der AfD-Fraktion übrigens gibt sich 

an dieser Stelle weit weniger Mühe, das Ziel der Übung 

zu verschleiern. Dann klären Sie uns mal auf, Herr 

Staatsminister, was Sie mit der Verordnung an dieser 

Stelle vorhaben. 

Ab dem Punkt II. 3c wird es für mich noch unklarer. Aber 

eins ist auf alle Fälle klar: Es geht um Entnahmen, mal 

allgemein, mal sofort. Deshalb zum Nachdenken: Ent-

nahmen sind kein Instrument des Herdenschutzes. Die 

Entnahme des falschen Tieres kann sogar kontraproduktiv 

wirken. Eine reguläre Entnahme von Wölfen gemäß einer 

Quote oder über die sogenannte Schutzjagd erhöht auch 

nicht die Akzeptanz des Wolfes, wie jüngste Studien aus 

den USA und Norwegen zeigen. Auch Frankreich ist als 

Referenz für Deutschland im Umgang mit dem Wolf nicht 

zielführend, weil Frankreich ähnlich wie Finnland auf-

grund der Wolfsabschüsse unter strenger Beobachtung der 

EU-Kommission steht und gegebenenfalls ein Vertrags-

verletzungsverfahren droht. Aber schwerer wiegt, die 

illegalen Tötungen können sogar zunehmen. In Finnland 

beispielsweise sinkt der Wolfsbestand. 

Fazit: Meine Fraktion hat ziemliche Bauchschmerzen mit 

dem Gesamtkunstwerk „Antrag“. Positiv interpretiert 

könnte der Antrag Dampf aus dem Kessel lassen und 

abenteuerliche Aktionen aus den Landkreisen ausbremsen 

wollen. Dafür hätte ich sogar Verständnis. Unter diesem 

Gesichtspunkt würden wir dem ersten Teil des Antrages 

zustimmen können. Im zweiten Teil wird es trotzdem an 

vielen Stellen zu schwammig und ich befürchte, am Ende 

steht weniger Akzeptanz für den Wolf statt mehr. Das geht 

mit den LINKEN nicht. 

Nur kurz zu den anderen Änderungsanträgen. Die Kolle-

gen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN versuchen 

sich in der Kompromisssuche und wollen die offensichtli-

che Scharte des Koalitionsantrages – insbesondere unter 

II. – auswetzen. Diesem Angebot zur Güte könnte meine 

Fraktion trotz Bauchschmerzen zum generellen Verord-

nungsziel zustimmen. Im Falle seiner Ablehnung beantra-

ge ich dennoch vorsorglich punktweise Abstimmung über 

den Koalitionsantrag, getrennt nach I. und II. Die Ände-

rungsanträge der AfD-Fraktion und von Einzelabgeordne-

ten sind in der Beschreibung der Zielrichtung, nämlich 

der Ermöglichung der regelmäßigen Jagd, deutlich klarer, 

und deshalb werden sie durch DIE LINKE deutlich klar 

abgelehnt. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN – Gelächter bei der AfD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Als Nächste ergreift für 

die AfD-Fraktion Frau Kollegin Grimm das Wort. 

Silke Grimm, AfD: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! Heute wird die Regierungskoalition 

endlich zum Thema Wolf tätig und bringt einen Antrag 

mit klaren Handlungsforderungen ein, getreu dem Motto: 

„Spät, später, sächsische Regierung“. Dabei könnten sie 

es so einfach haben. 

Wir als AfD-Fraktion haben seit 2014 unzählige Anträge 

im Kreistag, im Landtag und im Bundestag zum Thema 

Wolf eingebracht. Unsere Anträge wurden immer und 

immer wieder von Ihnen als Panikmache abgewatscht. 

Dabei hatten diese stets Hand und Fuß und waren wissen-

schaftlich belegt. Ihre AfD-Ignoranz hat heute endlich ein 

Ende, da Sie einige unserer Forderungen in Ihrem Antrag 

aufgegriffen haben. Auch wenn Ihr Antrag zunächst nicht 

viel ändern wird, so ist damit doch ein allererster längst 

überfälliger Schritt getan und wird vielleicht morgen 

Minister Schmidt bei seiner Reise nach Bremen zur 

Umweltministerkonferenz den Rücken stärken. 

Wie immer bewegt sich die CDU-Fraktion nur, wenn der 

Druck der Öffentlichkeit nicht mehr auszuhalten ist. 

(Dr. Stephan Meyer, CDU: Gar nicht wahr!) 

Nachdem es kürzlich in meinem Heimatlandkreis Görlitz, 

konkret in Förstgen, extreme Wolfsvorfälle gegeben hat, 

wo Wölfe in einer einzigen Nacht ein Blutbad anrichteten 

und mindestens 50 Schafe töteten, bewegt sich endlich 

etwas. Endlich kommt Bewegung in dieses brisante 

Thema. Unsere Schäfer wollen ihren Schafen ein angst-

freies Leben und eine erholsame Weidezeit auch in der 

Nacht gewährleisten. Unsere Schäfer leiden dabei jede 

Nacht unter der Ungewissheit, ob sie morgens wieder ein 

Blutbad vorfinden – ein enormer psychischer Druck und 

die betriebswirtschaftliche Ungewissheit, die man keinem 

Unternehmer zumuten kann. 

Fakt ist deshalb: Der Wolf schädigt unsere heimische 

Weidewirtschaft. 

(Beifall bei der AfD) 

Ich möchte ausdrücklich betonen, dass keiner von uns den 

Wolf ausrotten will. Es muss aber vermieden werden, dass 

Wölfe die öffentliche Sicherheit und die Weidetierhaltung 

gefährden. Hierzu sind einzelne Wolfsentnahmen not-

wendig, damit die natürliche Scheu der Wölfe vor den 

Menschen wieder hergestellt wird. Diese Scheu haben die 

Wölfe mangels natürlicher Feinde verloren. Aber der 

Wolf ist und bleibt ein gefährliches Raubtier. 

Jeder Wolf benötigt täglich 4 bis 6 Kilogramm Fleisch. 

Dieses Fleisch erjagt er sich – ohne Rücksicht auf Verlus-

te. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Echt? – Carsten 

Hütter, AfD: Herr Gebhardt, sie sind nicht vegan!) 

Ihre Wolfsverordnung soll ein Gesamtwerk zum Thema 

Wolf, Prävention, Entnahme, Entschädigung darstellen. 

Wir sind gespannt, ob Ihnen das so gelingt, wie es not-

wendig und vor allem auch sinnvoll ist. 

Bei unserer Überprüfung Ihres Antrags haben wir fachli-

che Mängel festgestellt. Zum Beispiel im Punkt der 

zentraleuropäischen Flachlandpopulation, die es so gar 

nicht gibt. Wir beantragen deshalb Änderungen zu Ihrem 

Antrag, die Sie im vorliegenden Änderungsantrag finden. 

Den werde ich dann separat einbringen. 
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Und Herr Böhme, – jetzt ist er gar nicht da. Da brauche 

ich das auch nicht sagen, aber – 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

– Doch, er hat sich heute schon einmal geäußert, dass 

durch die Wolfsdebatte im Landtag alles nur popularisiert 

wird. Er kann gern einmal in die Lausitz mit dem Jäger 

auf den Hochsitz gehen und dort ohne Weiteres sieben 

Wölfe beobachten. Die rennen nicht vor dem Menschen 

weg. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Oh!) 

Das sollte jedem zu denken geben. 

Danke. 

(Beifall bei der AfD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, Herr Günther, bitte. 

(Carsten Hütter, AfD: Jetzt  

kommen die pflanzenfressenden Wölfe!) 

Wolfram Günther, GRÜNE: Verehrte Frau Präsidentin! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sollten versuchen, 

beim Thema Wolf vielleicht den Wald vor lauter Bäumen 

noch zu sehen. Also ganz kurz: Was ist eigentlich das 

Problem bei der Rückkehr von heimischen Wolfsrudeln? 

(Carsten Hütter, AfD: Der Appetit der Wölfe!) 

Es gibt einen Mehraufwand für die Weidetierhalter, das ist 

eine wirtschaftliche Frage. Und es gibt offensichtlich 

verwaltungstechnische Probleme, wenn es bei Einzelfäl-

len bei Wölfen so weit kommt, dass man sagt, weil sie 

sich auffällig gegenüber Menschen verhalten oder weil sie 

Herdenschutzmaßnahmen, also Zäune, überspringen, die 

den Standards entsprechen, kann man dann zu einer 

Entnahme durch Abschuss kommen. Da weiß man nicht 

so richtig, wie man vorankommt. Mehr Probleme gibt es 

faktisch nicht. 

Das heißt, auch jeder Antrag, der hier vorgelegt wird, 

muss sich genau darauf abklopfen lassen, ob er dort zu 

einem Mehrwert, zu irgendeiner Lösung führt. Ich möchte 

es noch einmal ausdrücklich vorwegnehmen: Es gibt 

keine Gefährdung des Menschen durch den Wolf. 

(Zuruf der AfD: Ach?) 

Der Wolf interessiert sich schlichtweg nicht für den 

Menschen. Wenn Sie Glück haben, können Sie auf einem 

Hochsitz sitzen und ihn sehen. Daraus aber zu schlussfol-

gern oder zu suggerieren, das wäre gefährlich oder prob-

lematisch, ist nicht zutreffend, und das ist Angstmacherei. 

Das muss man nochmal klarstellen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und den LINKEN) 

Zu dem Thema, es würden immer mehr Wölfe werden 

und deswegen werde es immer problematischer, sei 

zunächst einmal gesagt: Wir haben aktuell circa 

20 Wolfsterritorien in Sachsen. Das sind dann Rudel. Ein 

Rudel – auch das noch einmal zur Kenntnisnahme – 

besteht im Schnitt immer so aus zwischen vier und acht 

Tieren. Es kann sich jeder hochrechnen, wie viel das 

immer sind. Es gibt natürliche Schwankungsbreiten. Ein 

Territorium ist in Mitteleuropa zwischen 150 und 

350 Quadratkilometern groß. Da weiß man dann auch 

schon: Das Wachstum, die Ausbreitung des Wolfes findet 

ein natürliches Ende. Wir beobachten auch schon in 

Sachsen, dass er sich in den beiden Bereichen, nämlich in 

der Lausitz und in einer Ausdehnung nach Nordwesten 

entlang der Elbe, ausgebreitet hat, woanders nicht. Also 

auch in Sachsen wird es nicht unzählig neue Wolfsterrito-

rien geben. 

(Zuruf des Abg. Uwe Wurlitzer, fraktionslos) 

Man kann sich das an einer Hand abzählen, wo überhaupt 

noch Platz ist. Auch da sind sich im Moment fachlich alle 

einig. 

Eine wichtige Information vielleicht auch noch: Es gibt 

keine Korrelation zwischen der weiteren Ausbreitung von 

Wolfsrudeln – seit 2002 haben wir jetzt diese Zahl von 

circa 20 erreicht – und den Schadensfällen bei Weidetier-

haltern. Sie bewegen sich in dieser Bandbreite bis heute 

konstant, obwohl die Wölfe in den letzten Jahren immer 

mehr geworden sind, immer in dem Bereich mal unter 

100 und mal über 200. Das hat etwas zu tun – da bin ich 

wieder bei Punkt 1, was wir eigentlich lösen müssen –, 

mit den Herdenschutzmaßnahmen. Wo nämlich ordentli-

cher Herdenschutz umgesetzt wird, ist er finanziell und 

personell aufwendig. Wo er aber vorhanden ist, funktio-

niert er auch. 

Das ist der Moment, bei dem wir jetzt sind. Wir müssen 

den Weidetierhaltern helfen. Warum machen sie das nicht 

von allein? Das hat mit den wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen zu tun, weil die Weidehaltung nicht mehr ein 

einträgliches Geschäft ist. Dort müssen wir ansetzen. 

Dabei ist die Muttertierprämie eine Hilfe. Dabei ist es 

auch hilfreich, wenn alles, was dort mit Bürokratie zu tun 

hat, möglichst einfach gelöst wird, wenn es Unterstützung 

gibt, und wenn wir den Weidetierhaltern helfen, was 

Flächennutzung, etwa im öffentlichen Auftrag auf Dei-

chen und so etwas anbelangt, wenn wir Weiterverarbei-

tungsstrukturen stärken, bei denen Fleisch und Wolle 

besser vermarktet werden können. Da müssen wir ran. 

Dann lösen wir auch die Probleme für die Weidetierhalter. 

Zum Hintergrund auch die Zahlen: Wir haben 2017 einen 

Stand von 170 000 Schafen hier in Sachsen, davon sind 

circa 16 000 geschlachtet worden, und das bei circa 

200 gemeldeten vom Wolf gerissenen Tieren- Hinzu 

kommt, das wird oft vergessen: Die Weidetierhalter haben 

auch größere Probleme mit freilaufenden Hunden – da 

gibt es noch keine Entschädigung, deshalb gibt es auch 

keine richtigen Statistiken – und gerade auch bei Läm-

mern, die auf der Weide geboren werden, auch durch 

Rabenvögel. Es gibt also eine ganze Reihe von Gefähr-

dungen. Es gibt Totgeburten und alles mögliche. Das ist 

alles das, was die Rissgutachter immer zu untersuchen 

haben. 
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(Zuruf von den fraktionslosen Abgeordneten) 

Man darf auch nicht vergessen, wenn es um gefährliche 

wilde Tiere geht: Wir haben in Deutschland circa 200 000 

Wildunfälle im Jahr mit 3 000 Verletzten, und im letzten 

Jahren waren auch zehn Tote dabei. 

(Carsten Hütter, AfD, steht am Mikrofon.) 

Wir haben auch ach Millionen Hunde in Deutschland. Es 

gibt regelmäßig Übergriffe. Das sind alles Dinge, da 

passiert etwas, das können wir auch nicht lösen. Aber: Es 

ist nicht der Wolf ein nennenswertes Zusatzproblem, 

außer bei den Weidetierhaltern. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage, Herr Günther? 

Wolfram Günther, GRÜNE: Ja, gern. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Hütter, bitte 

schön. 

Carsten Hütter, AfD: Danke schön. – Mich würde 

interessieren: Wie hoch ist der Anteil der Risse durch 

Hunde? Sie haben es gerade erwähnt. 

Wolfram Günther, GRÜNE: Richtig. Ich habe Ihnen 

auch schon die Antwort mitgegeben, dass es dazu keine 

Statistiken gibt, weil es sinnlos ist. Ein Weidetierhalter 

kann sich nämlich auf dem Zivilrechtsweg an den Hunde-

halter wenden. Da der kaum ermittelbar ist, hat es keinen 

Sinn, es irgendeiner Behörde zu melden. 

Carsten Hütter, AfD: Das heißt, der Anteil der Tiere, die 

durch Hunde gerissenen wurden, ist nicht belegbar? 

Wolfram Günther, GRÜNE: Richtig. 

Carsten Hütter, AfD: Danke schön. 

Wolfram Günther, GRÜNE: Aber wenn Sie sich mit 

Weidetierhaltern unterhalten, werden sie Ihnen mitteilen, 

dass für sie die Leute mit den Hunden teilweise ein sehr 

großes Problem sind, gerade im Umfeld von Großstädten. 

Zum Vorschlag, erstens eine Wolfsverordnung zu erlassen 

– wir GRÜNEN haben selbst so einen Antrag eingebracht 

–, hatte ich gesagt: Es gibt Probleme, wie man das admi-

nistrativ regelt und wie man die Voraussetzung erbringt 

für Abschüsse; das soll geregelt werden. Dafür sind wir, 

aber nicht mit dem Ziel, möglichst viel zu schießen, weil 

das nichts bringt, sondern im geregelten Einzelfall. 

Bei der Frage der Konzentration beim LfULG ist es aus 

Sicht aller Beteiligten ganz wichtig, dass die Rissgutach-

ten weiter getrennt bleiben von allem anderen, was 

administrativ abgearbeitet wird. Das muss sichergestellt 

werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Wild, bitte. 

Gunter Wild, fraktionslos: Sehr geehrte Frau Präsiden-

tin! Werte Abgeordnete! Den sachlichen Umgang mit dem 

Wolf und die Schaffung der Sächsischen Wolfsverord-

nung begrüßen wir, die fraktionslosen Abgeordneten der 

blauen Partei, grundsätzlich. Nach einer Petition mit über 

18 000 Unterschriften und zahlreichen Vorfällen von 

Angriffen auf Weidetiere, über Hirschjagden durch Dörfer 

bis hin zu Sichtungen mitten in Dresdens Innenstadt ist es 

wichtig, jetzt zu handeln. Endlich werden die Forderun-

gen, die Vorschläge des Sächsischen Landesrechnungsho-

fes ernst zu nehmen, umgesetzt und die Zuständigkeit des 

Wolfsmonitorings beim Landesamt für Umwelt, Land-

wirtschaft und Geologie gebündelt. Wir haben diesen 

bisherigen Wirrwarr oft genug angemahnt. Es freut mich, 

dass Sie nun endlich die bisherige Intransparenz und 

Ineffizienz erkannt haben. 

Darüber hinaus bleibt der Antrag jedoch völlig überflüs-

sig. Es werden neue Regelungen zu altbekannten Proble-

men gefordert. Über die Lösung jedoch, wie sie aussehen 

soll, schweigen Sie sich bisher aus. Es ist keine Rede von 

der lange geforderten Beweislastumkehr bei Übergriffen 

durch den Wolf oder keine Rede von der Entschädigung 

in Höhe des Wiederbeschaffungswertes. Gleichzeitig 

fehlen wichtige Sachverhalte. Welche Gebiete halten Sie 

denn nun in Sachsen für die Ansiedlung von Wölfen für 

geeignet? Befürworten Sie die Wolfsansiedlung unmittel-

bar in Siedlungsnähe, so wie Welpen in der Dresdner 

Heide? Wie wollen Sie der Gewöhnung an den Menschen 

mit den einhergehenden Gefährdungen der Bürger entge-

gentreten? Dazu habe ich anschließend einen Änderungs-

antrag, den ich dann noch einbringen werde. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den fraktionslosen Abgeordneten) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Nun Frau 

Dr. Petry. – Sie wollen nicht; gut. – Dann beginnen wir 

wieder mit der neuen Runde. Für die CDU-Fraktion Herr 

von Breitenbuch, bitte. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Verehrte Frau 

Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Schon 

2012, Frau Grimm, haben wir den Wolf in das Jagdrecht 

hineingeschrieben, weil wir wussten, es gibt eine Ent-

wicklung in diesem Lande. Wir wussten nicht, wie lange 

das dauert, aber wir wussten, dass diese auf uns zukommt. 

Insofern ist die Aussage schlichtweg falsch, dass wir uns 

mit diesem Thema überhaupt nicht beschäftigt hätten. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD) 

Ich habe heute Morgen meinen Mitarbeitern gesagt, ich 

muss heute zum Wolf reden, und habe sie gefragt, was ich 

denn dazu sagen soll. Daraufhin haben sie gesagt: Wir 

sind für das Rotkäppchen. Damit ist meines Erachtens 

viel gesagt, wie die Dinge, die wir hier diskutieren, dort 

bewertet werden. 

Wir haben die Gefahr, dass hier eine Elitendiskussion 

stattfindet, und wir haben alle Mühe und müssen uns auch 

beweisen, damit wir die Akzeptanz für dieses schwierige 
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Thema und auch vor Ort letztendlich erhalten. Das ist die 

Verantwortung, unter der auch die Debatte hier heute 

Abend steht. 

Wir haben in dem Antrag, aber auch generell die Initiati-

ven unseres Staatsministers Thomas Schmidt in Richtung 

Bundesrat, wobei wir ausdrücklich befürworten, dass dort 

letztendlich versucht wird, Entscheidungen herbeizufüh-

ren, dass Deutschland sich dafür einsetzt, eine Verände-

rung der Einordnung von Anhang 4 auf Anhang 5 zu 

erreichen. Wir danken für diese Initiativen sehr. Das ist 

aber das Berliner Parkett. 

Was können wir in Sachsen machen? Natürlich ist das 

Bessere der Feind des Guten. Natürlich sind wir die ganze 

Zeit am Grübeln, was wir noch besser machen können 

und wie wir hier weiterkommen. Der Kern des jetzigen 

Antrages – und ich möchte es darauf noch einmal fokus-

sieren – ist diese Strukturveränderung, die Dinge beim 

LfULG zu bündeln, beim Landesamt für Umwelt, Land-

wirtschaft und Geologie, und letztendlich versucht, dieses 

Vertrauen und die Akzeptanz wiederherzustellen, die 

teilweise durch das Auftreten von verschiedenen Büros in 

der Lausitz gelitten hat. 

Wir können es von außen nicht beurteilen, wie viel es da 

menschelt oder nicht; aber da ist Vertrauen verloren 

gegangen, und wir haben jetzt die Mühe und die Aufgabe, 

es wiederherzustellen. Deswegen ist auch die Bündelung 

beim LfULG, wobei man die Interessen der Weidetierhal-

ter mit denen des Naturschutzes um den Wolf in dieser 

Behörde zusammenziehen muss, der meines Erachtens 

richtige neue Ansatz. Das müssen wir hier noch einmal 

betonen. Der Rechnungshof hat darauf mit hingewiesen; 

das ist richtig. Wir mussten aber auch hier ein einheitli-

ches Verwaltungshandeln darstellen. Wir müssen letztend-

lich für Rechtssicherheit sorgen: Wer soll wann wie 

handeln? Entsprechend ist das jetzt ein wesentlicher 

Schritt nach vorne, den wir sehr begrüßen. 

Es geht um Akzeptanz; das ist das Ziel dieser Initiative 

der Koalition. Wir hoffen, dass Sie dem Antrag zustim-

men. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Die SPD-Fraktion, 

bitte. Herr Winkler. 

Volkmar Winkler, SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

werte Kolleginnen und Kollegen! Ich will jetzt nicht auf 

die einzelnen Anträge eingehen, sondern nur Frau  

Kagelmann die Botschaft senden, dass wir der Opposition 

durchaus ihr Misstrauen gestatten; aber das löst die 

Probleme nicht und ändert nichts an der Situation. Des-

halb werden wir natürlich unsere Wolfsverordnung auf 

den Weg bringen. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auf die einzelnen 

Änderungsanträge einzugehen. Sie sind ja schon ange-

sprochen und eingebracht worden, auch von den GRÜ-

NEN. Dem geänderten Punkt 1 kann ich durchaus folgen 

und dies auch mit tragen. Unter anderen Umständen wäre 

dann auch eine Zustimmung von mir möglich. Das wird 

heute nicht passieren, weil der Punkt 2 dieses nationale 

Konzept nicht mitträgt und auch die gemeinsamen Be-

strebungen nicht teilt, ein gemeinsames Wolfsmanage-

ment und -monitoring mit Polen und national durchzufüh-

ren. Wir denken, dass eine länderübergreifende Wolfsbe-

trachtung notwendig ist, um die richtigen Schlüsse zu 

ziehen. 

Auch die Bündelung beim LfULG wird mehr als Prüfauf-

trag gesehen. Ich halte es für sehr wichtig, das dort zu 

bündeln. Kollege von Breitenbuch hat hier dargelegt, wie 

wichtig das ist. Der Wolf macht nicht an irgendeinem 

Ortsschild halt. In der Vergangenheit gab es da Über-

schneidungen und Probleme. Diese wollen wir ausräu-

men. 

Zur Entnahme des Wolfes, wenn es denn wirklich in 

einem geregelten Einzelfall dazu kommt, soll noch einmal 

die Zustimmung des SMUL eingeholt werden; so fordert 

dies der grüne Antrag. Aber ich denke, das wollen wir 

gerade nicht. Wir wollen schnell handeln. Der Wolf wartet 

nicht auf uns, um dann entnommen zu werden. Hier 

definiert ja das SMUL im Vorfeld klar, wann ein Wolf 

entnommen wird. Deshalb bedarf es dann keiner geson-

derten Zustimmung mehr. 

Zum Antrag der AfD, der uns seit heute Mittag vorliegt: 

Wir werden den Schutzstatus des Wolfes nicht anfassen. 

Wir brauchen das LUPUS als wichtigen fachlichen 

Partner. Für uns gilt immer noch Mensch und Wolf. Was 

die Hybriduntersuchung betrifft, so geht dies über die 

Intention des Antrags hinaus. Hier geht es nicht um den 

Grad der Hybridisierung. Meines Erachtens ist es dann 

auch Sache dieser Wolfsverordnung, genau festzulegen, 

wie was festgestellt wird. Deshalb ist der Antrag abzu-

lehnen. 

Das gilt erst recht für den Antrag des Kollegen Wild, weil 

ich mir praktisch gar nicht vorstellen kann, wie man es 

machen will, die eine Gegend wolfsfrei zu haben, wäh-

rend in der anderen die Wolfsansiedlung gestattet werden 

soll. Das ist praktisch gar nicht umsetzbar. Deshalb ist 

dieser Antrag abzulehnen, auch deshalb, weil er ebenfalls 

gegen unsere anderen Vorstellungen verstößt. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gibt es weiteren 

Redebedarf vonseiten der Fraktionen? – Das sieht nicht so 

aus. – Frau Dr. Petry jetzt doch? 

(Dr. Frauke Petry, fraktionslos:  

Ja, selbstverständlich!) 

– Bitte. 

Dr. Frauke Petry, fraktionslos: Sehr geehrte Präsiden-

tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Koaliti-

on präsentiert uns einen Antrag, aber sie handelt nicht so, 

wie sie könnte. Sie könnten, aber Sie verstecken sich 
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stattdessen hinter dem Bundesrat und der Europäischen 

Union, während andere EU-Anrainer wie Frankreich und 

Österreich aktiv eingreifen und ihre Population regulie-

ren, offenbar auch mit wolfsfreien Zonen, die die SPD für 

praktisch unmöglich hält. Fahren Sie einfach dahin. Wir 

schauen uns ja auch sonst ganz gern im Ausland um. 

Ich frage Sie konkret: Was wollen Sie tun, damit Weide-

tiere, insbesondere Ziegen und Schafe, nicht weiter aus 

der Landschaft verschwinden und auch unsere Kinder mit 

ihnen aufwachsen können? Nicht wir, sondern die Steuer-

zahler zahlen jedes Jahr Tausende Euro an Herden-

schutzmaßnahmen für extrahohe Elektrozäune, Flatter-

bänder, Untergrabeschutz, Herdenhunde, Nachtgatter, 

Esel und vieles mehr. Das Resultat, meine Damen und 

Herren, ist nicht viel mehr als ein recht nutzloses Hürden-

springen für Wölfe, das diese ganz ohne Probleme meis-

tern. 

(Wolfram Günther, GRÜNE:  

Das ist totaler Schwachsinn!) 

Die Jungtiere lernen von ihren Eltern, wie die Schutz-

maßnahmen am effektivsten zu überwinden sind. Wer das 

nicht glaubt, der fahre einfach in die Lausitz und überzeu-

ge sich vor Ort davon. 

(Wolfram Günther, GRÜNE: Eben!) 

Die Forderungen von Abschuss und Vergrämungsmaß-

nahmen, die wir immer wieder in diesem Hause diskutiert 

haben, sind nutzlos; das wissen wir auch. Sie gehen an der 

Praxis vollkommen vorbei. Die Wolfsangriffe finden in 

der Regel bei Nacht oder während der Dämmerung statt, 

wenn kein Schäfer auf der Weide steht. Solche Forderun-

gen sind schlichtweg Show und haben keinerlei Lernef-

fekt. Sie müssen also schon etwas konkreter werden, 

wenn Sie den Schäfern erklären wollen, wie Sie ihnen 

helfen wollen. 

Unser Staatsministerium kann sich nun vorstellen, dass 

auch ein Rudel in der Dresdner Heide etabliert wird und 

Welpen auch dort geboren werden, in einem Waldgebiet 

mit extrem starker Freizeitnutzung. Die längst in diesem 

Gebiet lebenden Wölfe erkundeten zuletzt ausweislich der 

Medien das Mufflongehege neben dem großen Spielplatz 

und der Behindertenschule in der Albertstadt, die Stauf-

fenbergallee und das Konzertgelände auf dem Weißen 

Hirsch. 

Wenn das für Sie Sicherheit bedeutet, dann haben Sie das 

Problem der Landbevölkerung bisher nicht verstanden, im 

Gegenteil. Die Petitionen der Landbevölkerung außerhalb 

der großen Städte wissen, wie das reale Leben mit den 

sogenannten Wölfen aussieht, und die Petenten haben 

bisher mit ihren Erfahrungen recht behalten. Anderenfalls 

würde sich die Koalition auch nicht genötigt fühlen, jetzt 

doch irgendwie vor der herannahenden Wahl einen Antrag 

zu formulieren. 

(Zuruf von der CDU: Befassen  

Sie sich bitte mit dem Thema!) 

Die hiesigen Scheinwölfe – benennen wir es doch einmal 

– haben keinerlei Scheu. Sie haben sich längst an Men-

schen und Siedlungen gewöhnt. 

(Zuruf von der CDU) 

Meine Damen und Herren, ein bisschen Wolf ist biolo-

gisch kein Wolf, sondern ein Scheinwolf, und viel 

schlimmer: Er ist tatsächlich eine reale Gefahr für den 

Erhalt des europäischen Grauwolfes, um den es Ihnen ja 

angeblich immer geht, nur dass Sie diametral entgegenge-

setzt handeln. Stattdessen schauen Sie seit fast zwei 

Jahrzehnten dieser Entwicklung zu. Es wird politisch in 

jedem Fall zu klären sein – ich weiß nicht, wann –, 

warum Sie nicht handeln und den Bürgern nach wie vor 

erklären, wir hätten Wölfe. Stattdessen schützen wir diese 

nicht. 

Die Beweise – dazu auch unser Änderungsantrag –, dass 

die Wolfspopulation in Sachsen und Deutschland mit 

hoher Wahrscheinlichkeit stark von der Vermischung mit 

Haushunden geprägt ist, verdichten sich tatsächlich 

immer weiter. Daher fordert die blaue Partei erneut, das 

Ausmaß der wolfsgefährdenden Vermischung mit dem 

Haushund von internationalen parteiunabhängigen Exper-

ten prüfen zu lassen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den fraktionslosen Abgeordneten – 

Volkmar Winkler, SPD: Das war blauer Dunst  

von Ihrer blauen Partei!) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Es gibt jetzt 

keinen Redebedarf mehr von den Fraktionen? – Herr von 

Breitenbuch noch einmal, bitte. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Verehrte Frau 

Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 

noch kurz auf einige Punkte eingehen, die angesprochen 

worden sind. Das eine ist das Thema der Genetik. Es gibt 

ein zentrales deutsches Institut – nämlich das Deutsche 

Referenzlabor für genetische Untersuchungen beim 

Senckenberg-Institut Gelnhausen. Wir sind dort mit 

angedockt, weil dort die gesamten deutschen Informatio-

nen zusammenfließen. Das sind die Wissenschaftler. Uns 

wird manchmal vorgeworfen, dass wir nur noch glauben 

und nicht mehr wissenschaftlich arbeiten würden. Ich 

denke, hier sieht es genau andersherum aus. Genau dort 

ist der wissenschaftliche Sachverstand, um diese Themen 

zu beurteilen. Wenn wir dem alle nicht mehr vertrauen 

sollten – prost Mahlzeit! Ich denke, das ist hier weiterhin 

richtig angesiedelt. Jeder kann sich dort informieren. Es 

können die Schäden betrachtet, geprüft werden. Auch 

Laien – wir waren schon beim Senckenberg-Institut – 

können nachfragen. Das sind alles Verschwörungstheo-

rien, die hier mit durchschimmern, Frau Dr. Petry. 

(Beifall bei der CDU, der SPD und den GRÜNEN) 

Dann würde ich gern noch auf das Thema wolfsfreie 

Zonen eingehen. 
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(Heiterkeit – Dr. Frauke Petry, fraktionslos,  

steht am Mikrofon. ) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Ich sehe nieman-

den. – Ach, Frau Dr. Petry, bitte. 

Dr. Frauke Petry, fraktionslos: Herr von Breitenbuch, 

eine Frage: Wenn Sie Senckenberg vertrauen, obwohl 

meiner Ansicht nach Skepsis erste Wissenschaftspflicht 

ist, wissen Sie mit wie vielen Merkmalen Senckenberg 

bei der kraniologischen Untersuchung im Gegensatz zu 

unterabhängigen internationalen Experten arbeitet? 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Das kann ich 

Ihnen nicht sagen, aber ich kann das sicher nachfragen. 

Dr. Frauke Petry, fraktionslos: Acht von 40. Ich sage es 

Ihnen gern selbst. Das ist viel zu wenig. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Und Sie können 

das beurteilen? Ist ja interessant. 

(Uwe Wurlitzer, fraktionslos: Ja!  

Acht von 40, das müsste alles sagen!) 

Ich möchte auf das Thema wolfsfreie Zonen eingehen. 

Wenn wir das Land in Gegenden einteilen, wo der Wolf 

akzeptiert wird, wo die Beschwernisse letztendlich 

ertragen werden sollen, und wir andere Gegenden außen 

vor lassen, wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Wir 

müssen generell dort, wo es Schwierigkeiten gibt, versu-

chen Lösungen zu finden. Das ist die Herausforderung. 

Deshalb bringt uns das Thema wolfsfreie Zonen auf 

keinen Fall weiter. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Jetzt schaue ich 

noch einmal in die Runde, dass ich niemanden übersehe 

oder vergesse. – Ich sehe keinen Bedarf mehr. Herr 

Staatsminister, Sie haben das Wort. 

Thomas Schmidt, Staatsminister für Umwelt und 

Landwirtschaft: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Herzlichen Dank für die angeregte 

Debatte. Man kann durchaus unterschiedlicher Meinung 

darüber sein, was man in der Runde gehört hat, von Frau 

Kagelmann bis zu Frau Grimm oder Herrn Wild. Dass es 

aber vom Niveau her noch so weit zu unterbieten ist, hätte 

ich Frau Dr. Petry ehrlich gesagt nicht zugetraut. 

(Beifall bei der CDU, den LINKEN und der SPD) 

Wir sollten uns mit der Sache befassen. Das haben alle 

anderen Debattenredner durchaus getan. Ich sage es 

gleich vorweg: Ja, wir können als Staatsregierung, als 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft auch 

ohne das Parlament eine solche Verordnung erlassen. 

Dazu brauchen wir das Parlament nicht. Dazu brauchen 

wir eine Ermächtigungsgrundlage, die wir aus den dafür 

zuständigen Gesetzen ableiten können. Aber bei so einem 

politisch brisanten Thema war es uns wichtig, im Parla-

ment diese Unterstützung – oder auch keine Unterstüt-

zung – zu erhalten. Deshalb bin ich wirklich dankbar für 

die Unterstützung aus den Koalitionsfraktionen, indem sie 

diesen Antrag eingebracht haben. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

Natürlich sind wir darauf vorbereitet, haben abgewogen, 

auf welchem Wege es nun richtig ist, ob das Management 

einfach nur verändert wird oder ob wir wirklich eine 

Verordnung auf den Weg bringen. Dafür gibt es konkrete 

Vorschläge, die letztendlich noch nicht abgestimmt sind. 

Deshalb ist die politische Willensbildung noch nicht 

abgeschlossen. 

Der Ort der politischen Willensbildung ist in der Hauptsa-

che das Parlament. Aber innerhalb der Staatsregierung 

gab es noch keine Mitbefassung der anderen Ressorts. 

Das werden wir umgehend einleiten, sollte der Antrag 

hier eine Mehrheit finden, wie das jetzt aussieht. 

(Valentin Lippmann, GRÜNE:  

Ich bin mir noch nicht sicher!) 

Aber dieses Zeichen, das war mir aus den Reihen des 

Parlamentes extrem wichtig. 

Wir sind als Bundesland, als Freistaat Sachsen, seit 

20 Jahren wieder Besiedlungsland des Wolfes geworden. 

Auch wenn ich im Bundesrat erfahren musste, dass man 

in der Bundesregierung bzw. im BMU der Meinung ist, es 

sei seit zehn Jahren so. Nein, es ist bereits seit 20 Jahren 

so. Auch die ersten Risse traten bereits Anfang der 

2000er- Jahre im Freistaat Sachsen auf. 

Wir haben mit dem Umgang große Erfahrung. Wir kennen 

aber auch die Nöte. Wir kennen die Konflikte der Weide-

tierhalter. Natürlich geht es in erster Linie um Herden-

schutz, um den Schutz unserer Nutztiere, Herr Kollege 

Günther. Es geht auch um die Straffung der Administrati-

on, aber es geht auch darum, die Ängste der Menschen in 

der Region ernst zu nehmen. Das ist ein wichtiger Faktor, 

den man nicht kleinreden sollte. Uns ist wichtig, dass wir 

zeigen: Wir wollen uns diesen Herausforderungen stellen 

und versuchen, das Handeln immer weiter mit neuen 

Instrumenten zu optimieren und möglichst konfliktarm zu 

gestalten; denn ohne Konflikte wird es nicht gehen. 

Wir wollen dabei – das ist uns wichtig – als Erstes an 

einen Schadensausgleich heran, von der Erfassung der 

Schäden bis hin zur Entschädigung selbst. Wir streben 

eine Förderquote für Herdenschutzmaßnahmen von 

100 % an. Es gibt aus den Koalitionsfraktionen heraus 

eine Initiative, um im Haushalt dafür Vorsorge zu treffen. 

Ich werbe dafür, dass es im Haushalt so untersetzt wird. 

Wir wollen den Bund mit ins Boot holen. Das ist Vorsor-

ge. Sollte es aus dem Bund heraus am Ende nicht gelin-

gen, dass wir den Herdenschutz gefördert bekommen, 

werden wir auf Bundes- und EU-Ebene weiter werben, 

dass wir hier Unterstützung bekommen. 

Das erfolgreiche Wolfsmanagement ist am Ende trotz 

allem keine Ländersache, sondern wir brauchen ein 

abgestimmtes bundesweites Herangehen, ein nationales 
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Konzept zum Umgang mit den Wölfen. Es kann nicht 

sein, dass wir das in Sachsen anders machen als in Bran-

denburg oder in Niedersachsen. Das kann man nieman-

dem vermitteln, das muss abgestimmt sein. Wir brauchen 

ein abgestimmtes Handeln – deshalb die Bundesratsinitia-

tive. Wir hatten ursprünglich selbst vor, eine Bundesrats-

initiative zu starten, und hatten diese auch vorbereitet. 

Dann kam Niedersachsen auf uns zu mit der Frage, ob wir 

es nicht gemeinsam machen wollen. Das haben wir gern 

getan. Anschließend ist Brandenburg noch mit eingestie-

gen. Diese Bundesratsinitiative haben wir nun auf den 

Weg gebracht. Sie ist derzeit in den zuständigen Aus-

schüssen. 

Der gesamte Ausnahmekatalog des Artikels 16 Abs. 1 der 

FFH-Richtlinie muss in nationales Recht umgesetzt 

werden. Diese Änderung würde uns mehr Flexibilität bei 

der Entnahme von Wölfen einräumen. Wenn Sie, Frau 

Kollegin Kagelmann, sagen, ob Wölfe entnommen oder 

geschossen werden oder nicht, der Wolf wird bleiben. Es 

zeigt auch: Wenn Einzelwölfe entnommen werden, dann 

sind Sie selbst der Meinung, dass dadurch die Population 

nicht gefährdet wird. Zumindest schließe ich das aus 

Ihren Ausführungen. 

Bundeseinheitliche Regelungen und ein ganzheitliches 

Populationsmonitoring sind die Basis für ein vernünftiges 

Wolfsmanagement in Deutschland. Aber wir richten den 

Blick nicht nur über die Ländergrenzen in der Bundesre-

publik selbst, sondern auch nach Polen. Auch hier brau-

chen wir ein gemeinsames Wolfsmonitoring, um bei der 

Population grenzüberschreitend richtig einschreiten zu 

können. 

Ich war als erster deutscher Umweltminister dazu in 

Warschau und habe dafür geworben. Inzwischen gab es 

Kontakte auf Bundesebene, und es zeichnet sich ab, dass 

wir wahrscheinlich zu einem gemeinsamen Wolfsmonito-

ring kommen. 

Wenn ich vorhin die Angst der Menschen angesprochen 

habe, müssen wir uns als Erstes fragen, was wir im Land 

selbst tun können, was wir auf Landesebene selbst regeln 

können. Deshalb ist es richtig, diese Verordnung auf den 

Weg zu bringen. Mit einer Verordnung kann das schon 

etablierte sächsische Wolfsmanagement – wir waren die 

Ersten in der Bundesrepublik – weiterentwickelt und vor 

allem rechtlich abgesichert werden; denn wenn ich von 

Ängsten spreche, dann meine ich nicht nur die Angst der 

Nutztierhalter und der Menschen, die in der Region leben, 

sondern auch die Angst, wenn jemand eine Entscheidung 

treffen und ständig davor Angst haben muss, weil es nicht 

rechtssicher geregelt ist, am Ende vor dem Staatsanwalt 

zu landen. Auch für solche Entscheidungen brauchen wir 

klare, rechtssichere Regelungen. 

Es müssen verbindliche Definitionen des Herdenschutzes 

und ein landesweites Programm zur Besenderung von 

Wölfen festgeschrieben werden. Auch die Voraussetzun-

gen für die Durchführung von Vergrämungsmaßnahmen 

und Entnahmen sind in der Verordnung klar zu konkreti-

sieren. Zur effektiven Umsetzung der Managementmaß-

nahmen soll die Zuständigkeit beim Landesamt für 

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gebündelt werden. 

Die Rissbegutachtung, die Tierhalterberatung, was eben-

falls eine wichtige Maßnahme ist, die Förderung präven-

tiver Maßnahmen sowie die Öffentlichkeitsarbeit können 

dann sachsenweit und aus einer Hand umgesetzt werden. 

Die Entscheidung über die Vergrämung oder die Entnah-

me selbst, also die Durchführung der Vergrämung oder 

der Entnahme sowie die Ahndung von Ordnungswidrig-

keiten muss aber auf der Ebene der Landkreise und der 

kreisfreien Städte bleiben. Sie besitzen die notwendige 

Ortskenntnis und können die wirtschaftlichen oder sozia-

len Folgen von Konfliktsituationen mit Wölfen am besten 

einschätzen. Wir wissen – ich glaube, Herr Kollege 

Winkler hat es angesprochen –, es gab öfter Kritik, dass 

durch die Befassung mehrerer Ebenen die Prozesse viel 

zu lange dauern. Das kann man deutlich beschleunigen. 

Ich denke, damit werden wir der Kritik aus einzelnen 

Landkreisen gerecht und können diese ausräumen. 

Die unteren Naturschutzbehörden brauchen mehr Sicher-

heit bei der Entscheidung durch konkretisierte Rechtsbe-

griffe. Das habe ich bereits erwähnt, und das ist eine ganz 

wichtige Sache der sächsischen Verordnung und zukünftig 

hoffentlich auch in einer Bundesverordnung. 

Zusätzlich benötigen wir eine Reglung zum Umgang mit 

schwer verletzten Wölfen. Auch hier sollen bestehende 

Rechtsunsicherheiten ausgeräumt werden. 

Meine Damen und Herren! Die Initiative auf Bundesebe-

ne und die angestrebte Wolfsverordnung sollen zur 

Konfliktminimierung beitragen, sollen die Menschen in 

der Region unterstützen, sollen Ängste nehmen. Deshalb 

werbe ich für die Zustimmung zu diesem Antrag. 

Meinen herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Wir gehen jetzt in 

die Abstimmung. Ach nein, erst das Schlusswort. Herr 

von Breitenbuch, das Schlusswort noch? Oder verzichten 

Sie? – Gut. 

Dann kommen wir jetzt zu den Änderungsanträgen. Ich 

beginne mit dem Antrag der AfD-Fraktion, Drucksa-

che 6/15327, und bitte um Einbringung. Frau Grimm, 

bitte. 

Silke Grimm, AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine 

Damen und Herren! Ich habe schon angekündigt, dass 

einiges in Ihrem Antrag nicht der hundertprozentigen 

Wahrheit entspricht. 

(Zuruf des Abg. Volkmar Winkler, SPD) 

Deshalb haben wir eine Änderung eingefügt. Wir wollen 

drei Änderungen vornehmen. Erstens, dass es sich bei den 

Wölfen in Deutschland und Sachsen nicht um eine eigen-

ständige zentraleuropäische Flachlandpopulation handelt. 

Das haben neue Forschungen ergeben. Deshalb wollen 

wir den Punkt 1a unter Ziffer II neu fassen. Dort muss es 
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heißen: der Erhaltungszustand des Wolfes (Canis lupus) in 

Deutschland als Teil der Eurasischen-baltischen Metapo-

pulation korrekterweise als „günstig“ im Sinne der FFH-

Richtlinie 92/43/EWG eingestuft wird. Diese Population 

ist nicht mehr gefährdet. Es werden nur 250 Wölfe in elf 

von 47 Wolfsländern gefordert. Es sind schon über 

1 000 Wölfe in dieser Population vorhanden, und 250 sind 

nur notwendig. 

Der zweite Punkt ist die Rissbegutachtung. Dort fordern 

wir, dass es eine unabhängige Rissbegutachtung werden 

muss, streng vom LUPUS Institut für Wolfsmonitoring 

und -forschung in Deutschland getrennt. Es ist zu begrü-

ßen, es in das Landesinstitut zu übergeben. Aber dort 

sollte man Wert darauf legen, dass es nicht an LUPUS 

übertragen wird; denn das Vertrauen zu LUPUS wird 

mittlerweile sogar von vielen Landräten angezweifelt, 

dass die Gutachten unabhängig sind. Da soll der Punkt 2 

geändert werden. 

Den dritten Punkt hat Frau Dr. Petry schon angesprochen, 

dass der Hybridisierungsgrad im Senckenberg-Institut 

nicht eingehend untersucht wird. Dort fordern wir zusätz-

liche Untersuchungen zu den DNS-Untersuchungen. Es 

muss eine Speichelprobe gemacht werden. Es müssen 

offizielle B- und C-Proben übernommen werden und auch 

eine kraniologische Schädelüberprüfung. Wenn die 

Hybridisierung bei den Wölfen festgestellt wird, sind 

diese zu entnehmen; denn das ist sogar von der EU 

gewünscht. 

Vielen Dank, und ich bitte um Zustimmung. Wir würden 

dann auch dem Antrag der CDU zustimmen, wenn unser 

Änderungsantrag angenommen wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD –  

André Barth, AfD: Aber nur dann!) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Wer möchte zu 

dem Antrag sprechen? – Herr von Breitenbuch, bitte. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Ich werde das 

gleich von hier machen. – Zu Ihrem ersten Punkt: Den 

lehnen wir ab. Der Sächsische Landtag ist nicht berech-

tigt, eine solche Feststellung zu treffen, zumal ein solcher 

Beschluss keinerlei Rechte noch Pflichten für den Frei-

staat Sachsen nach sich ziehen würde. Die AfD verkennt 

die Gesetzeslage, nach der Deutschland im Rahmen der 

FFH-Berichtspflichten gegenüber der Kommission zur 

regelmäßigen Meldung – alle sechs Jahre – des Erhal-

tungszustandes der Tierart Wolf in Deutschland verpflich-

tet ist. In diesem Zusammenhang haben wir von hier aus 

die Staatsregierung in unserem Antrag „Deutschlandweit 

abgestimmtes Wolfsmanagement“ im März – hört, hört! – 

dieses Jahres aufgefordert, sich gegenüber der Bundesre-

gierung dafür einzusetzen, dass zusammen mit der Repub-

lik Polen eine entsprechende Populationsbewertung 

vorgenommen wird. – Das zu Ihrem ersten Punkt. 

Zum zweiten Punkt: Den lehnen wir auch ab. Der Antrag 

der AfD zeugt von Unkenntnis des derzeitigen Verfah-

rens; denn derzeit wird die Rissbegutachtung durch die 

geschulten Mitarbeiter des jeweiligen Landratsamtes 

durchgeführt. Das Institut LUPUS begutachtet seit dem 

Jahr 2008 keine Nutztierrisse mehr. Es ist auch nicht 

vorgesehen, das Institut LUPUS wieder mit den Nutztier-

rissbegutachtungen zu beauftragen. Insofern ist der AfD-

Zusatz entbehrlich. 

Zum letzten Punkt: Der ist wirklich erstaunlich ähnlich 

wie die Aussagen von Frau Dr. Petry. Auch den lehnen 

wir ab. Sie hatten als AfD schon einmal eine Große 

Anfrage gestellt. Deshalb haben Sie in dem, was Sie jetzt 

fordern, Ihren Änderungsantrag wissentlich falsch formu-

liert. Es gibt einen Widerspruch. Der Kollege Heinz hat in 

der Drucksache 6/13131 in einer Kleinen Anfrage bei der 

Staatsregierung abgefragt, dass die Wolfsschädel wie auch 

das weitere Sammlungsmaterial des Senckenberg-

Museums für Naturkunde Görlitz der allgemeinen wissen-

schaftlichen Bearbeitung zur Verfügung stehen. Wissen-

schaftler aus anderen Einrichtungen stimmen sich dazu 

mit dem Kustos der Säugetiersammlung ab. 

Darüber hinaus ist es auch interessierten Laien möglich, 

die Schädel nach Absprache mit dem Kustos in Augen-

schein zu nehmen. Dass das Senckenberg-Museum auch 

das deutsche Referenzlabor ist, habe ich schon ausgeführt. 

Deshalb lehnen wir alle drei Punkte von Ihnen ab. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Winkler, 

bitte. 

Volkmar Winkler, SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich bin in meinem letzten Redebeitrag schon auf den 

Antrag der AfD eingegangen und habe deutlich gemacht, 

dass wir ihn als Fraktion der SPD ablehnen werden. Ich 

schließe mich – das mache ich mir jetzt einfach – den 

Begründungen des Kollegen von Breitenbuch an und 

signalisiere unsere Ablehnung des Änderungsantrages. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gibt es noch 

weiteren Redebedarf zum Änderungsantrag der AfD? – 

Wenn das nicht der Fall ist – – 

(Gunter Wild, fraktionslos: Ja!) 

– Ach, Herr Wild. Okay. Sie wollen nach vorn kommen? 

– Gut. 

Gunter Wild, fraktionslos: Sehr geehrte Frau Präsiden-

tin! Werte Abgeordnete! Der AfD-Änderungsantrag zum 

sachlichen Umgang mit dem Wolf, zu Punkt I: Der 

Feststellung, dass es sich bei der mitteleuropäischen 

Flachlandpopulation um keine eigenständige Population 

handelt, könnte man ja noch zustimmen. Das ist richtig. 

Das war aber leider schon alles, was in dem Antrag richtig 

ist – sorry. 

(Zuruf von den LINKEN: So ein Theater! –  

Zurufe von der AfD) 
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Frau Grimm und die AfD, Sie haben augenscheinlich 

wenig Ahnung, wie das Wolfsmonitoring in Sachsen 

tatsächlich strukturiert ist und welche konkreten Untersu-

chungen im Bereich der Gentechnik/Kraniologie bereits 

jetzt durchgeführt werden. 

Ich komme jetzt zu Punkt II Ihres Antrages. Außer der 

Forderung der Unabhängigkeit der Rissbegutachtung von 

LUPUS sind die Inhalte des AfD-Antrages mit der CDU-

Forderung identisch. Problem: Spätestens beim Lesen der 

Begründung wird der Antrag komplett abwegig. Das 

LUPUS Institut – Herr Breitenbuch hat es bereits gesagt – 

ist nicht für die Rissbegutachtung zuständig, auch wenn 

Mitarbeiter gerade bei größeren Rissen wie im Bereich 

Görlitz oder Bautzen häufig zusätzlich zugegen sind. 

LUPUS ist als Subunternehmer des Senckenberg-Instituts 

in das Wolfsmonitoring eingebunden. 

Das Senckenberg-Institut wurde durch das Landesamt für 

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit der Durchfüh-

rung der wissenschaftlichen Begleituntersuchung beauf-

tragt. Eine Trennung zwischen LfULG und LUPUS ist 

damit jetzt schon gegeben. Allein, die wissenschaftlichen 

Ergebnisse werden nicht kritisch genug hinterfragt. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Gunter Wild, fraktionslos: Bitte schön, da habe ich 

mehr Zeit. 

Silke Grimm, AfD: Herr Wild, vielleicht hätten Sie mal 

unsere letzte öffentliche Kreistagssitzung besuchen sollen. 

Wissen Sie, dass dort von unserem Landrat geäußert 

wurde, dass er dem Büro LUPUS nicht mehr traut? 

Wahrscheinlich ziehen doch einige das LUPUS-Büro mit 

in die Rissbegutachtung. Das können Sie im Protokoll 

nachlesen, Herr Wild. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte nur die Frage 

stellen. 

Gunter Wild, fraktionslos: Frau Grimm, zwischen dem 

Trauen des LUPUS Institutes und dem, was LUPUS tut, 

und Ihrer Behauptung, dass LUPUS Rissgutachten macht, 

stehen zwei Welten. LUPUS macht keine Rissbegutach-

tung. Sie haben einfach eine falsche Behauptung in Ihrem 

Antrag stehen. Darauf habe ich hingewiesen. Danke 

schön. 

In der Begründung wird zusätzlich von einem Vertrauens-

verlust gegenüber dem IZW Berlin bei Gutachten gespro-

chen. Sowohl LUPUS als auch IZW sind in erster Linie 

für die Untersuchung tot aufgefundener und verletzter 

Wölfe zuständig. Das IZW Berlin hat mit Rissbegutach-

tung rein gar nichts zu tun. Hierbei verweise ich auf 

meine eigene Kleine Anfrage 6/13493 – Befugnisse des 

LUPUS Institutes im Rahmen des Wolfsmonitoring. Dort 

können Sie alles nachlesen. 

Nun zu Punkt III: Das Senckenberg-Institut Gelnhausen 

untersucht nicht nur mitochondriale DNS, sondern auch 

die Kern-DNA und macht SNP-Analysen. Die Aussage, 

dass nur MT-DNA untersucht wird, ist also auch grundle-

gend falsch. Das Problem liegt in der Qualität der Refe-

renzdatenbank im Senckenberg-Institut. Auch kraniologi-

sche Schädeluntersuchungen werden von den toten 

Wölfen schon gemacht. Die Untersuchungsergebnisse zu 

den einzelnen Tieren, wie dem sogenannten Meißner 

Hybridwolf, können Sie auch in meinen Kleinen Anfragen 

nachlesen. Die Frage ist nicht, ob kraniologische Untersu-

chungen durchgeführt werden, sondern welche Merkmale 

dort untersucht werden. Herr Prof. Ansorge verwendet nur 

acht Merkmale, wohingegen andere internationale Exper-

ten über 40 Merkmale untersuchen können. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Ende 

kommen. 

Gunter Wild, fraktionslos: Dort liegt der Unterschied zu 

dem allen. Der Änderungsantrag ist abzulehnen. 

Danke. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gibt es weiteren 

Redebedarf? – Dann lasse ich jetzt über den Änderungs-

antrag der AfD abstimmen. Wer gibt die Zustimmung? – 

Die Gegenstimmen, bitte? – Gibt es Stimmenthaltungen? 

– Keine Stimmenthaltungen, wenige Stimmen dafür. So 

ist der Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt worden. 

Ich rufe auf den Änderungsantrag von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, Drucksache 6/15333. Herr Günther, ich bitte 

um Einbringung. 

Wolfram Günther, GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsi-

dentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Zu unserem 

Änderungsantrag Punkt I: Bisher ist dort überwiegend die 

Aussage enthalten, dass  sich die Wölfe immer mehr 

vermehren und man deswegen im Prinzip im Ergebnis 

zum Schießen kommen muss. Unsere klare Aussage: Das 

findet alles ein natürliches Ende mit Reviergrößen, 

Wolfsbeständen, und ab irgendeinem Punkt kann ich 

schießen, wie ich will. Der Bestand wird sich sicher 

wieder regulieren. Deshalb kann ich eine solche Aussage 

nicht stehenlassen. 

Besonders wichtig ist: Da ja das Hauptproblem für die 

Weidetierhalter bei den Herdenschutzmaßnahmen liegt, 

muss genau das, diese Unterstützung der Weidetierhalter, 

ausdrücklich sichergestellt werden. Und wo wir ja einer 

Meinung sind: wenn es Probleme mit einzelnen Wölfen 

gibt, dass man genau in diesem begründeten Einzelfall 

klare Regelungen findet, wie man sie entnehmen kann. 

Das sind diese wesentlichen Änderungen. 

In Punkt II geht es genau darum, dass es nicht so relativ 

leicht möglich werden soll, einfach Wölfe zu schießen, 

deshalb ist die Änderung im EU-Recht aus unserer Sicht 

nicht weiter sinnvoll. Diese Bündelung beim LfULG ist 

uns auch wichtig. Dort kann man viel machen, aber die 

Rissgutachten dringend davon trennen, also personell und 

im Übrigen auch – das nur als Hinweis am Rande, auch 

wir haben das gehört von diesem Flurfunk, von diesen 

sechs Stellen und eventuell in Nossen; da man aber weiß, 
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dass die Hauptverbreitungsgebiete in der Lausitz sind und 

so ein bisschen in Nordsachsen an der Elbe. Wichtig ist ja, 

dass sie relativ schnell vor Ort kommen können. Wenn 

man alle arbeitsrechtlichen Dinge noch mit im Hinterkopf 

behält – Einsatzzeiten, Wochenendbereitschaften –, dann 

ist man eher bei circa 14 Leuten, die das machen müssten. 

Sonst gibt es große Befürchtungen, dass das nicht mehr 

funktionieren wird. Auch die Herausnahme der Verant-

wortung von den Landratsämtern könnte das Spiel ver-

stärken, dass man viel mehr mit dem Finger auf den bösen 

Freistaat zeigt, der im Einzelfall genau nicht den Ab-

schuss zulässt, wobei man sich im Landratsamt mal an die 

eigene Nase fassen müsste. 

Drittens, wenn man dieses Wolfsmanagement in Zusam-

menarbeit mit allen Beteiligten ändert: Sie müssen einge-

bunden werden. Zu den Herdenschutzmaßnahmen: Es 

gibt die Möglichkeit auch für andere Herdentiere, außer 

bei Schafen und Ziegen, deshalb sollte das mit hinein-

kommen. Sehr wichtig bei den Weidezäunen: Es sollte 

nicht einfach mit Weidezäunen überwunden werden 

können. Wenn ich dort einen einfachen Elektrodraht 

hinhängen würde, dann kann es das nicht sein, sondern es 

müssen Zäune sein, die diesen gesamten Herdenschutz-

vorschriften entsprechen, damit man dann eine Entschä-

digung bekommen kann. Das ist wichtig. Sicherlich ist 

auch die Steuerung beim SMUL wichtig. Das bekommt 

man auch administrativ hin, wenn die Regeln alle klar 

sind, dass man dort relativ leicht zustimmen kann. 

Wenn diese Änderungsanträge angenommen werden, 

würden wir auch Ihrem Antrag zustimmen. Das fänden 

wir auch politisch eine gute Idee, wenn man bei einem 

solchen emotionalen Thema eine gewisse Breite zeigen 

könnte, dass es im Landtag einen gesellschaftlichen 

Konsens gibt. Deswegen bitte ich um Annahme unserer 

konstruktiven Änderungsanträge. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Zum Antrag, bitte, 

Herr von Breitenbuch. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Wir möchten 

mit mehreren Punkten erwidern. Zur Ziffer I. 2 – der Wolf 

ist in Sachsen mittlerweile flächendeckend vertreten. Die 

aktuellen Zahlen zum Wolfsmonitoring haben gezeigt, 

dass die Verbreitung rasch und kontinuierlich erfolgt. Die 

damit verbundenen Konflikte müssen ernsthaft und 

nachhaltig angegangen werden. Die bisherigen Anstren-

gungen reichen dafür nicht aus, weshalb wir nun auch 

eine Wolfsverordnung anstreben. 

Aus unserer Sicht ist dieser zweite Punkt in unserem 

Antrag konkret genug formuliert und bedarf keiner 

Änderung, zumal der Vorschlag der GRÜNEN immer 

noch den Eindruck erweckt, als ob das Problem nicht 

ernst genug genommen würde. Das ist unsere Sicht auf 

die Dinge. 

Zum nächsten Punkt Ziffer II. Das lehnen wir ab und ich 

begründe es wie folgt: Wir als CDU fordern stets eine 

Eins-zu-eins-Umsetzung der europäischen Vorschriften 

und das sollte auch für die FFH-Richtlinie so sein, wo im 

Bund die Ausnahmetatbestände vom strengen Schutz 

einfach weggelassen werden. 

In der FFH-Richtlinie heißt es in Artikel 16, dass bei 

Vorliegen der folgenden Sachverhalte vom strengen 

Schutzregime im Einzelfall abgewichen werden kann. 

Zum Schutz der wild lebenden Tiere und Pflanzen und zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume, zur Verhütung 

ernster Schäden, insbesondere an Kulturen und in der 

Tierhaltung sowie an Wäldern, Fischen und Gewässern 

usw. 

Danach kommen noch drei Punkte, die ich weglasse. Wie 

gesagt, wir lehnen begründet ab. 

Zu Ziffer II. Wir sehen in der Konstellation der Aufgaben 

beim LfULG den richtigen Weg. Dabei soll selbstver-

ständlich nicht auf die Kompetenz und das Wissen der 

bisherigen Strukturen verzichtet werden. Diese sollen in 

die zukünftige Arbeit des LfULG integriert werden. 

Zum letzten Punkt. Die zeitnahe und schnelle Umsetzung 

der Wolfsverordnung liegt im Interesse aller Beteiligten. 

Deshalb muss schnellstmöglich gehandelt werden und 

nicht ein weiteres halbes Jahr, wie von den GRÜNEN 

gefordert, gewartet werden. Entgegen unserem Antrag 

beantragen die GRÜNEN nicht die Vereinfachung der 

Entnahmen von auffälligen Wölfen, sondern ein „Weiter 

wie bisher“. 

Aus unserer Sicht ist zwingend geboten, dies zu tun. Die 

unsäglichen Probleme, die in der Vergangenheit bei 

Entnahmeentscheidungen und deren Umsetzung aufgetre-

ten sind, müssen in Zukunft unterbunden werden. Wir 

brauchen Rechtssicherheit. Auch muss die Entscheidung 

schneller getroffen werden, um den Ängsten und Sorgen 

der Menschen wirkungsvoll begegnen zu können. Zu 

denken wäre hier zum Beispiel an das Rosenthaler Rudel. 

Dann noch das Letzte, das war auch ein Punkt, der uns 

beschäftigt hat: verbindliche Definition von Herdenschutz 

auch für Rinder und andere Weidetiere. Wir weiten dann 

die gesamten Schutzmaßnahmen noch auf viele größere 

Tiere aus, zum Beispiel Pferde etc. Das gibt richtige 

Zusatzkosten, über die wir bisher noch gar nicht im Lande 

gesprochen haben. Wir halten die Sensibilität bei diesen 

kleineren Tieren wie Schafen und Ziegen für ausreichend, 

um dann irgendwann zu Maßnahmen zu kommen, zum 

Beispiel zur gezielten Entnahme, zur Reduktion der 

Bestände, zu geregelten Abschüssen. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Ende 

kommen. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Damit ist das 

Thema dann auch durchzusteuern. 

Danke. 

(Beifall bei der CDU) 
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1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gibt es weiteren 

Redebedarf? – Herr Winkler, bitte. 

Volkmar Winkler, SPD: Ich habe mich vorhin schon zu 

diesem Änderungsantrag geäußert, unsere Ablehnung 

begründet und möchte noch einmal signalisieren, dass wir 

den Antrag ablehnen. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gibt es weiteren 

Redebedarf zum Antrag? – Frau Grimm. 

Silke Grimm, AfD: Auch wir werden den Antrag ableh-

nen, Herr Günther. Im Punkt B zum Beispiel wollen Sie 

die Bürokratie genauso weitermachen, dass eine schnelle-

re Entnahmegenehmigung nicht erfolgen kann. Es ist jetzt 

schon einmal gut, dass das bei Problemwölfen auf der 

Landkreisebene geregelt werden soll. Sie wollen wieder 

noch einmal die Entscheidung vom Ministerium. Das ist 

alles Zeit, und die Zeit ist eigentlich nicht da, wenn solche 

Vorfälle passieren. Diese verbindliche Definition ist alles 

mehr Bürokratie und mehr Aufwand. Wieso Sie hier 

wieder die Zeit schieben wollen und es erst im Juni 2019 

zu so einer Wolfsverordnung in Sachsen kommen soll, ist 

für uns auch unverständlich. 

Aus diesen Gründen lehnen wir das ab. 

(Beifall bei der AfD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Wild, Sie 

auch noch zum Antrag? 

(André Barth, AfD: Ein kleines Video!) 

Gunter Wild, fraktionslos: Sehr geehrte Frau Präsiden-

tin! Werte Abgeordnete! Lieber Herr Günther! Sie glau-

ben immer noch, dass allein die Maßnahmen zum Her-

denschutz und zur Öffentlichkeitsarbeit die Probleme vor 

Ort lösen können. Das ist natürlich die klassische grüne 

Ideologie, macht den Änderungsantrag zum Umgang mit 

dem Wolf aber nicht sinnvoller. 

Sicherlich haben Sie mitbekommen, dass die Wölfe 

mittlerweile in der Dresdner Heide angekommen sind. 

Meine Kleinen Anfragen ergaben zahlreiche Wolfssich-

tungen in der Stadt. Frau Dr. Petry hat die aktuellen 

Sichtungen in der Stauffenbergallee und am Weißen 

Hirsch kundgetan. 

Ich bin gespannt, wie lange Sie Ihre Wählerschaft allein 

mit Öffentlichkeitsarbeit beruhigen wollen. 

(Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE:  

Das sagen Sie?) 

Widmen wir uns doch dem großen Thema Herdenschutz 

und nehmen wir als Beispiel die Schafherde des Förder-

vereins Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Der 

Förderverein bemüht sich mit der Erhaltung dieser Herde 

nicht nur darum, die Moor- und Heideflächen des Bio-

sphärenreservats zu erhalten, sondern auch darum, den 

Beweis zu erbringen, dass Weidetierhaltung zwischen drei 

Wolfsrudeln möglich ist. Diese Beweisführung ist ge-

scheitert. 

Vor 20 Jahren gab es allein in diesem Gebiet über 

5 000 gewerblich gehaltene Schafe. Übrig geblieben sind 

allein die 500 Schafe des Fördervereins. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Nicht mehr!) 

– Nein. 500 sind es nach dem letzten großen Wolfsangriff 

natürlich nicht mehr. Das ist wahr. 

(Heiterkeit bei den LINKEN und der AfD) 

Die Herdenschutzmaßnahmen werden von den Wölfen 

ohne Probleme überwunden. 

(Wolfram Günther, GRÜNE: Das stimmt nicht!) 

Ein 80 bis 90 Zentimeter hoher Zaun ist kein Problem. Es 

kursiert neu wieder ein Video von einem Jäger, das zeigt, 

wie ein 90 Zentimeter hoher Zaun überwunden wird. 

(Wolfram Günther, GRÜNE: Sie müssen sich mit 

den Tatsachen auseinandersetzen! – Zuruf von  

den fraktionslosen Abgeordneten: Sie auch!) 

Auch eine Erhöhung der Zäune um weitere 40 Zentimeter 

und die Anbringung von Flatterband haben keinen Effekt. 

Was bleibt, sind der immense zeitliche Aufwand und die 

immensen Kosten für die Schutzmaßnahmen. 

Der Förderverein ist aber auch nicht in der Lage, die 

getöteten und vermissten Schafe mit den Entschädigungs-

zahlungen wieder auszugleichen. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Wild, spre-

chen Sie noch zum Änderungsantrag? 

Gunter Wild, fraktionslos: Das ist zum Änderungsan-

trag. 

Die Entschädigungssummen entsprechen eben nicht dem 

Wiederbeschaffungswert. Es gibt auch keine Beweis-

lastumkehr. Die Forderung findet sich in Ihrem Ände-

rungsantrag nicht. 

Selbst aus grüner Sicht greift Ihr Antrag zu kurz. Sie 

können es sich denken: Wir lehnen ihn ab. 

(Beifall bei den fraktionslosen Abgeordneten) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Meine Damen und 

Herren! Ich möchte jetzt gern zur Abstimmung kommen. 

Ich lasse abstimmen über den Änderungsantrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer gibt die 

Zustimmung? – Die Gegenstimmen, bitte? – Gibt es 

Stimmenthaltungen? – Bei keinen Stimmenthaltungen und 

einer Reihe von Stimmen dafür ist der Antrag dennoch 

mit Mehrheit abgelehnt worden. 

Wir kommen jetzt zu einem weiteren Änderungsantrag 

von Herrn Abg. Wild in der Drucksache 6/15337. Ich bitte 

um Einbringung. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Sie haben schon alles erzählt. Sie wollen  

keinen Wolf. Wir haben es verstanden! –  

André Barth, AfD: Da muss er jetzt durch!) 
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Gunter Wild, fraktionslos: Sehr geehrte Frau Präsiden-

tin! Werte Abgeordnete! Das müssen Sie jetzt einfach 

einmal aushalten. 

Ziel meines Änderungsantrages zum Umgang mit dem 

Wolf ist es, den Antrag von CDU und SPD zu konkretisie-

ren und Fehler zu korrigieren. 

Sie plädieren für ein bundeseinheitliches Management. 

Wir haben bei dieser Frage bereits im Juni dieses Jahres 

entschieden dagegen gestimmt. Mit dieser Maßnahme 

delegieren Sie nur die Verantwortung, verkomplizieren 

Verfahren und lassen beim sächsischen Management 

Bundesländer mitreden, die von der Wolfsansiedlung 

noch gar nicht betroffen sind. 

Der Umgang mit Wildtieren ist grundlegend Ländersache, 

um spezifische Lösungsmöglichkeiten umsetzen zu 

können. Dies muss so bleiben. 

Weiterhin muss festgestellt werden, dass der angeblich 

ungünstige Erhaltungszustand der deutschen Wolfspopu-

lation politisch gewollt ist und auf einer fachlich völlig 

falschen Einteilung beruht. Sie haben sich bereits mehr-

fach dazu bekannt, die Populationsabgrenzung überprüfen 

zu lassen. Die Formulierung in Ihrem heutigen Antrag 

beweist, dass dies offensichtlich nur ein Lippenbekenntnis 

war. 

Die Wolfsvorkommen in Sachsen und in Deutschland sind 

nichts weiter als die Ausläufer der osteuropäischen 

Wolfspopulationen. Es gibt rege Wanderbewegungen 

zwischen den einzelnen Gebieten. Die gab es im Übrigen 

schon immer. Nur wurden dauerhafte Wolfsansiedlungen 

früher sowohl in Polen als auch in der DDR bekämpft. 

Unsere Landnutzung und die Freizeitgestaltung sind nicht 

mehr auf die Anwesenheit dieser Tiere ausgerichtet. 

Es ist eine absolute Fehlentscheidung, die Wolfsansied-

lung in Sachsen und Deutschland vollkommen unreguliert 

und konzeptlos zuzulassen. Sie schauen hilflos zu, wie die 

Probleme weiter wachsen, und nennen das auch noch 

Monitoring. Erst dann, wenn die Probleme ausufern und 

es eigentlich viel zu spät ist, fangen Sie – wie jetzt – ganz 

langsam an zu handeln. 

In Sachsen ist es zurzeit nicht einmal möglich, kranke 

Wölfe, die Menschen verfolgen und Haushunde fressen, 

zeitnah zu erschießen. Stattdessen werden Abschussge-

nehmigungen erst nach wochenlangen Verfahren, zahlrei-

chen Stellungnahmen und Gutachten zeitlich befristet in 

der Hoffnung erteilt, dass sich bis dahin das Problem 

selbst erledigt hat. 

Für die weltweit einmalig hohen Wolfsdichten in Sachsen 

gibt es kaum natürliche Korrektive außer Krankheiten. 

Die Haltung von Weidetieren ist ohne massiven Ausgleich 

mit Steuergeldern kaum möglich. Die Einschleppung von 

Krankheiten wird nur überwacht. 

Noch schlimmer ist die Gefahr durch die stetige Gewöh-

nung an den Menschen. Wolfsvorkommen in unmittelba-

rer Nähe von Siedlungsgebieten müssen unterbunden 

werden. Die Wölfe zeigen keine Scheu mehr. Sie haben 

gelernt, dass der Mensch ihnen nichts tut. 

Wir brauchen ein Konzept, in welchen Gebieten Wolfsan-

siedlungen befürwortet werden und in welchen nicht. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte kommen Sie 

zum Ende. 

Gunter Wild, fraktionslos: Ich komme zum Ende. 

Wir müssen uns Gebiete schaffen, in denen der Wolf 

ungestört leben kann, aber nicht gemeinsam mit dem 

Menschen. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte kommen Sie 

zum Ende. 

Gunter Wild, fraktionslos: Lassen Sie wissenschaftlich 

überprüfen, in welchen Regionen Sachsens es ausreichend 

große Gebiete gibt. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Wild, bitte! 

Gunter Wild, fraktionslos: Ich fordere Sie auf, nun 

endlich wirklich zu handeln und unserem Änderungsan-

trag zuzustimmen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den fraktionslosen Abgeordneten) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Wild, ich 

möchte Sie bitten, dass Sie wirklich einen Antrag einbrin-

gen. Sie haben jetzt noch einmal eine Rede gehalten. Sie 

müssen schon auf die einzelnen Punkte eingehen. 

(Gunter Wild, fraktionslos: Das waren die Punkte 

in meinem Änderungsantrag, auf die ich hier 

eingegangen bin, nur innerhalb einer Rede.) 

– Es war aber eine Rede. Sie haben nicht die Punkte 

benannt. Ich bitte darum, dass Sie sich zukünftig daran 

halten. 

Wer möchte jetzt zum Antrag sprechen? – Herr von 

Breitenbuch, bitte. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Frau Präsiden-

tin! Ich kann es etwas abkürzen, weil viele Punkte schon 

vorhin angesprochen wurden. 

Der Sächsische Landtag ist nicht dazu berechtigt, eine 

solche Feststellung zu treffen, wie Sie, Herr Wild, sie hier 

gefordert haben. 

Die nächste Ablehnung bezieht sich auf den Punkt II. Wir 

sind zur Schaffung eines günstigen Erhaltungszustandes 

gesetzlich verpflichtet. Auch wenn es Ihnen nicht passt, 

haben wir uns dazu verpflichtet. Deshalb können wir das 

nicht negieren. 

Ihr letzter Punkt bezieht sich auf die wolfsfreien Gebiete 

und auf die Gebiete, die den Wolf ertragen müssen. Das 

wird es bei uns nicht geben. Wir werden keine Gebiete 

einfach aufgeben. Wir haben Verantwortung für alle 

Bürger in unserem Land. Außerdem wäre es interessant 
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zu wissen, wie Sie es schaffen wollen, dem Wolf zu 

erklären, dass bestimmte Regionen nicht betreten werden 

dürfen. Wie wollen Sie das eigentlich umsetzen? Insofern 

lehnen wir auch das ab. 

(Beifall bei der CDU –  

Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gibt es weiteren 

Redebedarf zum Antrag? – Das ist nicht der Fall. Somit 

lasse ich nun über den von Herrn Wild eingebrachten 

Antrag abstimmen. Wer gibt die Zustimmung? – Gibt es 

Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Keine Stimm-

enthaltungen, Stimmen dafür, dennoch mit großer Mehr-

heit abgelehnt. 

Nun rufe ich noch den Änderungsantrag von Frau 

Dr. Petry in der Drucksache 6/15338 auf. 

Dr. Frauke Petry, fraktionslos: Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben dem Antrag der Koalition weitere wissenschaftliche 

Forderungen hinzugefügt, um die sachliche Debatte zu 

bereichern. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Wie Sie wollen, aber nicht, wie wir wollen!) 

Wir möchten, dass die Hybridisierungsgrade der sächsi-

schen Wolfspopulation weiter untersucht werden – was 

Sie bisher durch Nichtbefassung mit unserem Anliegen 

seit Juni dieses Jahres ablehnen. Kraniologie und Genetik 

mögen nicht jedem geläufig sein, aber wir wollen ja 

sachlich debattieren. Lassen Sie mich dazu zu den Zif-

fern I und II ausführen. 

Im Jahr 2003 wurden durch die Neustädter Wolfsfähe 

Sunny Welpen geboren, von denen einige einen ausge-

prägten schwarzen Sattelfleck besaßen, ähnlich dem der 

Schäferhunde. Diese Tiere wurden damals ganz offiziell 

als Hybriden, also als Scheinwölfe eingestuft. Das Prob-

lem ist jedoch, dass die Ausprägung eines solchen Sattel-

flecks nie hätte entstehen können, wenn sich eine echte 

Wolfsfähe mit einem Haushund gepaart hätte. Ausschlag-

gebend dafür ist bei der Fellfarbe der sogenannte Aguti 

lupus. Wichtig zu wissen, dass das Gen für wolfstypische 

Haare dominant gegenüber der Genvariante für räumlich 

begrenzte Schwarzmarken, zum Beispiel bei Schäferhun-

den, ist. 

Die mendelschen Regeln besagen, dass, wenn dominante 

Gene mit rezessiven gekreuzt werden, im äußerlichen 

Bild nur das dominante Gen sichtbar ist. Bei einer Paa-

rung mit einer echten Wolfsfähe wären dementsprechend 

alle Welpen wolfsfarben gewesen und eine Hybridisie-

rung nicht offensichtlich. Die für den Schäferhund typi-

schen schwarzen Bereiche können sich nur dann ausprä-

gen, wenn auch die angebliche Wolfsfähe Sunny im 

Jahr 2003 bereits eine genetische Veranlagung besaß und 

selbst ein Mischling war und kein Wolf. Die Vermischung 

mit einem Haushund muss somit mindestens während der 

Ansiedlung des ersten Wolfspaares in der Muskauer 

Heide erfolgt sein, eventuell auch eher. 

Die Wolfsfähe Sunny zog nach dem Hybridwurf mindes-

tens 24 weitere Welpen auf, ihre Schwester Einauge, von 

der angenommen wird, sie entstamme dem gleichen Wurf, 

mindestens 42 Welpen. Diese Tiere – also sehr wahr-

scheinlich Scheinwölfe – bilden die Gründerpopulation 

der sächsischen und deutschen Wölfe. Dies ist seitdem 

unwidersprochen und wird von Ihnen nicht weiter unter-

sucht. Wenn dies stimmt, können weitere Nachkommen 

rein wissenschaftlich und sachlich keine Eurasischen 

Wölfe, Canis lupus lupus, mehr sein, sondern eben auch 

nur Scheinwölfe. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Schutz und 

sogar die Förderung der Ausbreitung von Artenmischlin-

gen ist nicht nur Steuergeldverschwendung, die ihresglei-

chen sucht, sondern gefährdet auch jegliche Schutzbemü-

hungen für den tatsächlichen europäischen Grauwolf und 

verstößt zudem gegen die Berner Konvention, an die man 

sich ja auch hält, wenn man glaubt, Hybriden gefunden zu 

haben. 

Daher ist eine unabhängige Expertenkommission zur 

Untersuchung der tatsächlichen Ausmaße der Vermi-

schung überfällig, und sie sollte von Ihnen nicht weiter 

ignoriert oder gar politisch bekämpft werden, sondern 

wenn Sie sicher sind, dass wir irren und Sie recht haben, 

sollten Sie meinem Antrag zustimmen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den fraktionslosen Abgeordneten) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr 

von Breitenbuch. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Ganz kurz: Die 

Aussagen kamen vorhin schon einmal vor – der Verweis 

auf die Große Anfrage der AfD und dass diese Untersu-

chungen selbstverständlich bis in die dritte Generation 

laufen. Es ist also nicht so, dass wir hier völlig im Nebel 

stochern. 

Ich habe auf das deutsche Referenzlabor beim Sencken-

berg-Institut in Gelnhausen hingewiesen und als Letztes 

auf die Kleine Anfrage des Kollegen Heinz, der deutlich 

gemacht hat, dass das alles kein Geheimnis, keine Black-

box ist, man alles untersuchen kann und Transparenz 

herrscht. Frau Dr. Petry, insofern lehnen wir Ihren Antrag 

ab. 

(Beifall bei der CDU –  

Dr. Frauke Petry, fraktionslos:  

Es wurde von Ihnen nicht untersucht!) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gibt es weiteren 

Redebedarf zum Änderungsantrag? – Das kann ich nicht 

erkennen. Somit lasse ich nun über diesen Antrag ab-

stimmen. Wer gibt die Zustimmung? – Gibt es Gegen-

stimmen? – Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthal-

tungen, Stimmen dafür, dennoch mit großer Mehrheit 

abgelehnt. 

Ich komme zum Ursprungsantrag in der Drucksache 

6/15208. Wer möchte die Zustimmung geben? 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

 7740 

(Sarah Buddeberg, DIE LINKE: Wir wollten 

punktweise Abstimmung!) 

– Ach, punktweise Abstimmung. Das habe ich leider nicht 

mitbekommen. Entschuldigung! Wir stimmen über 

Punkt I und Punkt II ab. 

Wer gibt Punkt I die Zustimmung? – Gibt es Gegenstim-

men? – Stimmenthaltungen? – Bei Stimmenthaltungen 

und wenigen Gegenstimmen ist Punkt I mit Mehrheit 

angenommen worden. 

Wer gibt Punkt II die Zustimmung? – Gibt es Gegen-

stimmen? – Stimmenthaltungen? – Wenige Stimmenthal-

tungen und eine Reihe von Gegenstimmen. Dennoch ist 

Punkt II mit Mehrheit angenommen worden. 

Ich lasse nun über den gesamten Antrag abstimmen. Wer 

gibt die Zustimmung? – Gibt es Gegenstimmen? – 

Stimmenthaltungen? – Bei Stimmenthaltungen und 

Stimmen dagegen ist der Antrag mit Mehrheit angenom-

men worden. Meine Damen und Herren, damit ist dieser 

Tagesordnungspunkt beendet. 

Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 9 

Gründung und Aufbau einer „Bund-Länder-Gesellschaft für Stilllegung, 

Sanierung und Rekultivierung der deutschen Braunkohlereviere (GSRB)“ 

Drucksache 6/15206, Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Es beginnt die einreichende Fraktion, danach folgen 

CDU, SPD, AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die 

Staatsregierung, wenn sie es wünscht. Ich erteile nun Frau 

Dr. Pinka das Wort. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Wir wechseln. 

 (Präsidentenwechsel) 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Sehr geehrte Frau Präsi-

dentin! Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Digitaler Fortschritt, Energieforschung, 

Ausbau der Infrastruktur – das sind die Schlagworte des 

Zwischenberichts zu möglichen Maßnahmen zur sozialen 

und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregi-

on, vorgelegt in der vorigen Woche von der Kommission 

Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Dazu 

sollen bis 2021 über den Bundeshaushalt zusätzlich 

1,5 Milliarden Euro als Ausgaben vorrangig für Struktur-

politik in die Kohleregion fließen. 

Zu Recht titelte meines Erachtens die „Sächsische Zei-

tung“ daraufhin: „Wovon die Lausitz künftig leben soll – 

Der Kohlekommission fällt in ihrem Zwischenbericht 

zum Strukturwandel nicht viel Neues ein für die Ost-

Region“. Denn obwohl zu den Bewertungsmaßstäben der 

Kommission gehört, dass betriebsbedingte Kündigungen 

verhindert werden und den Beschäftigten keine unbilligen 

sozialen und ökonomischen Nachteile entstehen sollen, 

findet sich im folgenden Text leider nichts Konkretes, wie 

man sich das vorstellt. Außer dem Willen, bestehende 

hochwertige, mitbestimmte Arbeitsplätze durch neue 

hochwertige und langfristig sichere Beschäftigung erset-

zen zu wollen, konnte ich nicht einen Vorschlag lesen. 

Zwar ist das Unterkapitel „Arbeitsmarkt“ ein zentrales 

und wichtiges im vorgelegten Zwischenbericht, aber eben 

leider auch bisher sehr unkonkret besetzt. 

Ich lese von Maßnahmen und Dienstleistungen nach 

SGB III. Dabei handelt es sich dann doch eher um Um-

schulungs- und Transferleistungen, also mitnichten um 

die Etablierung von Ersatzarbeitsplätzen. Ich lese, dass 

durch die entstehenden gut bezahlten Industriearbeitsplät-

ze gut qualifizierte Fachkräfte gebraucht werden; und 

wenn ich an die Lausitz denke, erinnert mich das an den 

Witz, wer zuerst da war: Henne oder Ei. 

Schließlich lese ich, dass bei der sukzessiven Schließung 

von Tagebauen und Kraftwerken die Möglichkeit des 

Wechsels zwischen den verschiedenen Standorten inner-

halb der Braunkohleunternehmen besteht, aber auch des 

Wechsels über Unternehmens- und Reviergrenzen hin-

weg. Genau das kann aber wohl nicht in unserem Interes-

se sein – nach Jahrzehnten der Massenabwanderung –, 

dass dann womöglich Lausitzer Bergleuten angeboten 

wird, irgendwo in Nordrhein-Westfalen einen Arbeitsplatz 

zu bekommen. Das wäre das Gegenteil dessen, was ein 

staatlich gesteuerter Strukturwandel schaffen muss: 

Zukunft dort zu organisieren, wo die Menschen zu Hause 

sind. 

Die vormalige Aktuelle Debatte hier im Landtag zum 

Strukturwandel, aber gerade auch der Zwischenbericht 

der Kommission hat meiner Fraktion gezeigt, dass es eben 

doch angebrachter gewesen wäre, Kohleausstiegsszenari-

en gleichzeitig mit den kurz-, mittel- und langfristigen 

Strukturszenarien zu diskutieren. Daher möchten wir 

Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute einen 

Vorschlag unterbreiten, der substanziell ist und dessen 

Umsetzung unmittelbar beginnen muss. 

Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen noch erinnern kann, 

wie und warum die Wismut GmbH, die Lausitzer und 

Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 

oder die Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung 

stillgelegter Bergwerksanlagen gegründet worden sind. 

Ich darf dies für die jüngeren Abgeordneten kurz darle-

gen: Mit der Wiedervereinigung endete in vielen Regio-

nen der DDR der Erz-, Salz-, aber auch der Kohlebergbau 

aus unterschiedlichen Gründen. Um die offenen Sanie-
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rungsaufgaben zu bewältigen, wurden Bundes-, aber auch 

Bund-Länder-Gesellschaften gegründet, auf rechtliche 

Füße gestellt und mit Finanzen und Zielsetzungen unter-

setzt. Das Wichtigste im Zusammenhang mit dem jetzt 

vorliegenden Antrag war: Die Bergleute hatten eine 

Aufgabe vor Augen, von der sie etwas verstanden, die sie 

sicherlich manchmal schweren Herzens ausführten, aber 

die ihnen keine Existenzängste machte und die ihnen in 

ihrer Region eine Bleibemöglichkeit bot. 

Ich darf daran erinnern, dass sowohl die Wismut als auch 

die LMBV noch aktive Gesellschaften sind, dass die 

Wismut für die Sanierung ihrer Standorte in Sachsen und 

Thüringen bisher 6 Milliarden Euro ausgegeben hat und 

die LMBV für die ihrigen in Brandenburg, Sachsen-

Anhalt, Sachsen und Thüringen etwa 11 Milliarden Euro. 

Der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung hat eine 

bundesweite Dimension für die betroffenen Bergbauregi-

onen. Daher bedarf es in der jüngeren deutschen Ge-

schichte erstmalig einer Bund-Länder-Gesellschaft für die 

Stilllegung, Sanierung und Rekultivierung der deutschen 

Braunkohlereviere, insbesondere für die Bundesländer 

Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-

Westfalen und – in Klammern – bei Bedarf natürlich auch 

für die Randbereiche Thüringens und Niedersachsens. 

Wir haben im Landtag schon sehr häufig über die Aufga-

ben gesprochen, die allein aus der Renaturierung der 

Lausitz und des Mitteldeutschen Reviers für viele Jahr-

zehnte Bedarf hervorrufen werden. Ich möchte hier nur 

einige nennen, die vor uns liegen. 

Erstens: In erster Linie werden keine Tagebauerweiterun-

gen mehr notwendig sein. Das von der Kommission noch 

vorzulegende Braunkohleausstiegsszenario wird aufzei-

gen, wann welcher Kraftwerksblock in welchem Braun-

kohlerevier außer Betrieb geht. Konsequenterweise 

müssen die betroffenen Bergbautreibenden Abschlussbe-

triebspläne für die Tagebaue vorlegen. 

Zweitens: Tagebauschließungen im Braunkohlebergbau – 

das haben die Erfahrungen bei der LMBV gezeigt – sind 

nicht trivial. Kippen müssen verdichtet bzw. stabilisiert 

werden. Der ungesteuerte Grundwasserwiederanstieg hat 

zu starken Versauerungen geführt. Diffuse eisenreiche 

Grundwässer haben große Auswirkungen auf die Fließ-

gewässer. Ich nenne hier nur die Spree. Wir haben bereits 

jetzt immense Probleme mit zu viel Sulfat in den Trink-

wasservorkommen im Lausitzer Revier bis nach Berlin. 

Wir haben uns mit Vernässungsproblemen beschäftigt. 

Dabei denke ich an die Probleme in Borna oder Regis-

Breitingen. 

Drittens: In diesem Zusammenhang möchte ich anspre-

chen, dass wir eine ungeklärte Rückstandsproblematik 

bewältigen müssen. Ich nenne die Schlagworte Gipsdepo-

nien, verbrachte Aschen in Tagebaurestlöchern oder auch 

das ungeklärte Eisenhydroxid-Problem. 

Viertens: Die mit der Zeit außer Betrieb gehenden Kraft-

werke müssen abgebrochen und der jeweilige Standort 

muss in Gänze saniert werden. 

Fünftens: Die Tagebaustandorte müssen langfristig aus 

der Bergaufsicht entlassen werden und die Böden wieder-

hergestellt sein. In den entstehenden Seen soll man baden 

können, die Wälder sollen begehbar oder mit dem Rad 

befahrbar sein. Das ist doch unser aller Wunsch, oder? 

Das sind nur einige Probleme, die ich hier angerissen 

habe, und dafür brauchen wir ein gewisses Arbeitskräfte-

potenzial, das diese Renaturierung leistet. Ich habe im 

Zwischenbericht nur Allgemeinplätze zum Thema An-

siedlung von Behörden und öffentlichen Einrichtungen 

gelesen. Angesichts von Medienberichten über eine 

Verlagerung des Bundesamtes für Sicherheit und Informa-

tionstechnik und des Bundesverwaltungsamtes habe ich 

mich gefragt, wo jetzt der arbeitssuchende 50-jährige 

Lausitzer Bergmann seine Perspektive finden könnte. 

Dazu ist mir nichts eingefallen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir legen Ihnen heute 

einen Vorschlag für einen möglichen Beschäftigungsüber-

gang für die vom Braunkohleausstieg betroffenen Men-

schen in der Bergbauregion vor. Mag sein, er ist nicht 

weitreichend genug. Mag sein, wir müssen weiter darüber 

streiten. Aber ich habe bisher weder aus dem Bundes- 

noch aus den Länderparlamenten etwas gehört oder 

darüber gelesen, was den Arbeiterinnen oder Arbeitern 

nun wirklich als Perspektive für deren Arbeitsleben 

angeboten werden soll. 

Dies hier ist ein konkreter Vorschlag, der auch den 

Charme hat, dass wir uns als Sitz dieser neu zu gründen-

den Sanierungsgesellschaft die Stadt Hoyerswerda gut 

vorstellen könnten. Natürlich fordern wir hinsichtlich der 

Finanzierung, neben den Bund und den Ländern, auch 

eine ausreichende Beteiligungsfinanzierung von Bergbau-

treibenden und den Betreibern der Kraftwerksstandorte 

ein. 

Daher stimmen Sie unserem Antrag zu; denn die Schlie-

ßung der Braunkohletagebaue dürfen wir nicht von einem 

eventuell erfolgreichen Strukturwandel abhängig machen, 

sondern die Schließung der Braunkohletagebaue muss 

Startschuss für einen tatsächlich erfolgreichen Struktur-

wandel sein. Dafür ist Hoyerswerda als Stadt, die durch 

die Kohleförderung gewachsen ist und im Herzen des 

Lausitzer Seenlandes liegt, ein ideales Zentrum. 

Zum Abschluss möchte ich auf zwei möglicherweise 

absehbare Kritikpunkte an unserem Antrag eingehen. 

Erster möglicher Kritikpunkt: Wie sollen denn die Fach-

kräfte in die Lausitz und nach Hoyerswerda kommen? 

Zum einen sage ich: Die Fachkräfte sind schon da, weil es 

ja eine Gesellschaft für die heutigen Bergleute sein soll. 

Zum anderen wollen wir mit solch einer Ansiedlung 

selbstverständlich auch den zukünftigen Wegzug junger, 

gut ausgebildeter Menschen stoppen. Das heißt, auch hier 

kann die Region als Fachkräftereserve gesehen werden. 

Außerdem sollen die Kritiker aufhören, von der Lausitz 

wie von einem nicht erreichbaren Ort zu sprechen.  

Hoyerswerda hat eine gute, zentrale Lage, insbesondere 

mit guten Bahnverbindungen nach Leipzig, Dresden und 

Görlitz. Cottbus ist auch nicht so weit entfernt. 
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Zweiter möglicher Kritikpunkt: Wir würden hier die 

Kosten für die Sanierung des Kohleabbaus vergesellschaf-

ten und die LEAG und die RWE mit den Gewinnen 

davonkommen lassen. Darauf kann ich ganz klar antwor-

ten: Nein, wir verzichten nicht auf Sicherheitsleistungen 

der Bergbautreibenden. Diese sollen sogar den größten 

Batzen davon schultern. Schließlich sind Rekultivierung 

und Sanierung nach § 55 Bundesberggesetz eigentlich 

ihre Aufgaben. Dass wir diese nun in eine staatliche 

Gesellschaft legen wollen, liegt schlicht daran, dass wir 

großen Zweifel daran haben, ob dieser Investor bei einem 

ambitionierten Kohleausstiegsbeschluss hier verantwort-

lich handeln wird, und zwar sowohl hinsichtlich der 

Sanierungsqualität als auch des Umgangs mit den Be-

schäftigten. Ich nenne nur das Stichwort: mögliche 

Leiharbeit auf Kosten von Stammarbeitsplätzen. 

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der die Bedrohung 

des Klimawandels auf uns zukommt, müssen wir daher 

zügig handeln. Zügiges sozialökologisches Handeln heißt 

für mich, erstens, aus der Braunkohle zügig auszusteigen. 

(Dr. Gerd Lippold, GRÜNE, steht am Mikrofon.) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Frau Dr. Pinka, gestat-

ten Sie eine Zwischenfrage? 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Aber gern. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Bitte sehr. 

Dr. Gerd Lippold, GRÜNE: Das ist nett. Vielen Dank, 

Frau Dr. Pinka. Ist Ihnen klar, Frau Dr. Pinka, dass die 

Sicherheitsleistungen, wenn man sie verlangt, nicht dem 

Staat gehören, sondern dass er sie sozusagen nur verwal-

tet und er erst zugreifen kann, wenn der eigentlich Ver-

antwortliche ausfällt, das heißt, wenn er tatsächlich 

insolvent ist? Sie können nicht einfach damit arbeiten, 

solange das Unternehmen existiert und die Aufgaben 

selbst erledigt. Ist Ihnen das klar? 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Das ist mir vollkommen 

klar. Wir haben ja schon mehrfach über die Sicherheits-

leistungen und die Notwendigkeiten gesprochen. Das ist 

mir schon klar. Aber im Moment hat die LEAG keinen 

Grund, über Renaturierung und Sanierung zu sprechen. In 

den Braunkohleplänen steht ein ganz anderes Zeitziel des 

Ausstiegs drin. Wir gehen ja beide davon aus, dass die 

Strukturkommission nachfolgend mit einem Ausstiegsge-

setz kommen wird. Von daher sage ich: Wir brauchen 

relativ schnell diese Sicherheitsleistungen. Wir entlassen 

die LEAG nicht aus dieser Verpflichtung. Wir beide 

glauben ja auch nicht an die dauerhafte Existenz der 

LEAG. 

(Zuruf des Abg. Thomas Baum, SPD) 

Also ich jedenfalls nicht, und ich könnte das auch be-

gründen, aber das mache ich jetzt nicht. Natürlich kann 

auch der Staat mit diesem Geld substanziell eine Gesell-

schaft stützen; das ist unbestritten. Er kann das Geld dafür 

einsetzen. Eigentlich muss es die LEAG machen, darin 

gebe ich Ihnen recht. Aber, wie gesagt, daran zweifle ich 

ein wenig. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Die Frage ist beantwor-

tet? 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Ja, die Frage ist beantwor-

tet. Ich würde jetzt noch einmal wiederholen, was für 

mich zügiges sozialökologisches Handeln bedeutet. 

(Zuruf des Abg. Frank Heidan, CDU) 

Das ist, erstens, aus der Braunkohle auszusteigen, zwei-

tens, den Bergleuten in ihrer Region schnellstmöglich 

eine Beschäftigungsperspektive zu geben, und drittens, 

Sicherheitsleistungen und finanzielle Beiträge der Berg-

bautreibenden einzuholen, um die Sanierung und Perspek-

tivsicherung in der Region zu ermöglichen. 

Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Glück auf! 

(Beifall bei den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren, nun für die CDU-Fraktion Herr Abg. Rohwer. Sie 

haben das Wort, Herr Rohwer. 

Lars Rohwer, CDU: Herr Präsident! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Glück auf!, liebe Kumpel in den 

Braunkohlerevieren. Jetzt geht es im Landtag wieder um 

eure Jobs. 

Beim Besuch der Braunkohlekommission in der Lausitz 

haben eure Kinder ein Plakat hochgehalten. Auf dem 

stand: „Die Kohle nimmt uns nicht die Luft zum Atmen, 

sie gibt uns viele Möglichkeiten!“ Wir in der Union 

wissen, dass ihr nicht die Luft verpestet, sondern dafür 

steht, dass das Licht in unserem Land brennt – so hier 

auch heute im Plenarsaal. 

Verdeutlichen wir uns noch einmal die Wichtigkeit des 

Themas, über das wir wieder diskutieren. Die Kohle-

kommission hat in ihrem Zwischenbericht angegeben, 

dass 20 000 Arbeitsplätze deutschlandweit direkt an der 

Kohle hängen und weitere 40 000 indirekt. In der energie-

intensiven Industrie sind es über 100 000 weitere Be-

schäftigte. Für diese Menschen gilt es nun verantwor-

tungsbewusste Politik zu machen. 

Die heutige Debatte um die Gründung und den Aufbau 

einer Bund-Länder-Gesellschaft für die Stilllegung, 

Sanierung und Rekultivierung der deutschen Braunkohle 

kommt aus unserem Blickwinkel zu einem interessanten 

Zeitpunkt, liebe Fraktion DIE LINKE. Ich sage Ihnen 

auch, warum: Das Ergebnis der sogenannten Braunkohle-

kommission liegt Ende des Jahres vor und wird Empfeh-

lungen zum weiteren Vorgehen beinhalten. Dieses Gremi-

um ist besetzt mit Experten auf diesem Gebiet, die aus der 

gesamten Bundesrepublik kommen, und außerdem wird 

die Kommission durch die Bundesregierung in ihrer 

Arbeit unterstützt. Folglich ist geballtes Expertenwissen 

dort versammelt. Ein heutiger Beschluss des Parlaments 
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würde dieser Arbeit natürlich vorgreifen. Was würde also 

dieser Beschluss bewirken? 

Ich sage es Ihnen ganz gern: Es käme einer Vorwegnahme 

des Ergebnisses gleich und würde die Kommission, in der 

auch Braunkohlegegner dabei sind – von grün bis links –, 

von dem Druck befreien, einen Kompromiss gemeinsam 

zu finden; denn der Einfluss auf ein sinnvolles Ergebnis 

würde auch das noch einmal minimieren. 

Ich will damit signalisieren: Ich glaube, es ist gerade die 

Chance der Kohlekommission, gemeinsam unter diesem 

Druck zu arbeiten und eine Idee zu entwickeln, wie es 

gehen kann – an die sich dann auch alle halten müssen. 

Lassen wir also die Kommission erst einmal zu Ende 

arbeiten, und im Nachgang können wir immer noch 

darüber diskutieren, wie der Weg konkret ausgestaltet 

werden soll. 

Nun zu einem anderen Punkt. Es besteht bereits eine 

Bund-Länder-Geschäftsstelle für die Braunkohlesanie-

rung. Kennen Sie die, Frau Dr. Pinka? Wissen Sie, was 

diese Bund-Länder-Geschäftsstelle für die Braunkohlesa-

nierung seit 1992 tut? Sie räumt das weg, was Sie mit 

Ihrer Planwirtschaft hinterlassen haben. 

(Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Oh!) 

Deshalb brauchen wir auch keine neue Gesellschaft. Ich 

finde es besser, bestehende Strukturen zu nutzen oder 

eventuell bei Bedarf entsprechend auszubauen. 

Des Weiteren werden sich die Braunkohleunternehmen an 

den Kosten der Rekultivierung beteiligen müssen. Ein 

Vertrag zum Tagebau Nochten wird voraussichtlich bis 

Jahresende geschlossen. Für den Tagebau Reichwalde ist 

auch eine solche Regelung vorgesehen. 

Zur Ehrlichkeit der Debatte gehört: Je früher das Aus-

stiegsdatum aus der Braunkohle festgesetzt wird, umso 

mehr werden sich die Unternehmen aus der Verantwor-

tung stehlen können. Ergebnis wäre, dass die Bürger, der 

Steuerzahler für die Kosten aufkommen muss, und das in 

Millionenhöhe. 

Ich habe am vergangenen Samstag ein Interview in der 

„DNN“ gelesen, in dem sich unser Bundesfinanzminister 

zur Strukturförderung in der Lausitz geäußert hat. Er 

sagte, der Bund würde 1,5 Milliarden Euro für den Struk-

turwandel bereitstellen. Hinsichtlich des Wegfalls der 

Wertschöpfung von 2,5 Milliarden Euro pro Jahr ist diese 

Zahl lachhaft und eine naive Vorstellung des Ministers 

Scholz. So kommen wir unserem Ziel nicht einmal nahe, 

die Region auf die Zeit nach der Braunkohle vorzuberei-

ten. Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Braunkoh-

leländer sprechen hingegen von 60 Milliarden Euro. Das 

erscheint mir schon eine realistischere Zahl. 

Die Erfahrungen aus der deutschen Wiedervereinigung 

oder dem Steinkohleausstieg zeigen, dass die Gestaltung 

eines solchen Prozesses mindestens 30 Jahre benötigt. 

Daher muss die Strukturentwicklung systematisch gestal-

tet werden, und dazu braucht es Vertrauen. 

Die Finanzierung der Strukturentwicklung darf nicht mit 

der bundesweiten Förderung strukturschwacher Regionen 

vermischt werden. Wir brauchen ein separates, rechtlich 

abgesichertes, langfristig verfügbares und flexibles 

Finanzierungsinstrument aus Mitteln des Bundes. Das 

Volumen muss so bemessen sein, dass die Strukturent-

wicklung in den Braunkohlerevieren erfolgreich und ohne 

Strukturumbrüche umgesetzt werden kann. Wie hoch die 

finanziellen Mittel dafür sein müssen, kann heute noch 

nicht abschließend gesagt werden. Die Messung sollte 

sich mindestens an dem direkten und indirekten volks-

wirtschaftlichen Beitrag der Braunkohlewirtschaft bemes-

sen. 

Entscheidend ist, dass sich die wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Situation in den Revieren nicht verschlechtern 

darf. Auch ist es wichtig, dass der Fonds so flexibel 

gestaltet wird, dass er dynamische und zeitliche Anpas-

sung berücksichtigt, neue und dynamische auszubauende 

strukturpolitische Projekte, forschungs- und wirtschafts-

nahe Infrastrukturen finanziert. Das Ziel ist eine langfris-

tige, zukunftsorientierte Entwicklung  mit zukünftigen 

Arbeitsplätzen und einer höheren Wertschöpfung. 

Ich stimme Ihnen, meine Damen und Herren von der 

LINKEN, sogar in dem Punkt zu, dass wir uns Gedanken 

machen müssen, wie wir die Strukturförderung am besten 

organisieren. Jedoch lehne ich eine Gesellschaft, wie Sie 

es vorschlagen, ab. Die Kumpel brauchen keine Beschäf-

tigungsgesellschaft – sie brauchen echte Arbeitsplätze. 

Ich plädiere für eine Stiftung, die langfristig das Geld 

nicht nur verwaltet, sondern den Strukturwandel gestaltet. 

Bleiben wir also realistisch, meine sehr geehrten Damen 

und Herren, und lehnen den Antrag ab. 

Danke für die Aufmerksamkeit und Glück auf! 

(Beifall bei der CDU, der SPD und  

des Staatsministers Martin Dulig) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Für die SPD-Fraktion Herr Abg. Baum. Herr 

Baum, Sie haben das Wort. 

Thomas Baum, SPD: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen! Erneut müssen wir 

uns mit einem Antrag der Fraktion DIE LINKE beschäfti-

gen, der aus Sicht all derer, die sich mit dem Thema 

Kohleausstieg und Strukturentwicklung der Kohleregio-

nen ernsthaft und seriös beschäftigen, nur ein Kopfschüt-

teln verursachen kann. 

Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, 

bleiben bei diesem Thema erneut Ihrer starren Linie treu 

und haben jetzt einen Antrag zur Gründung und zum 

Aufbau einer Bund-Länder-Gesellschaft für Stilllegung, 

Sanierung und Rekultivierung der deutschen Braunkohle-

reviere vorgelegt, der quasi unannehmbar ist. 

Ich kann ja verstehen, dass Sie die Themen Kohleausstieg 

und Strukturwandel umtreiben, und da geht es mir als 

Bewohner aus dem Lausitzer Revier nicht viel anders, 

wenn auch mit völlig diametralen Prämissen. Ich sage 
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Ihnen auch, warum: Die Kommission für Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäftigung hat noch nicht einmal 

den Abschlussbericht vorgelegt – es steht noch kein 

Ausstiegsdatum aus der Kohleverstromung fest, und auch 

die Planungen für die Reviere in Sachen Strukturwandel 

sind noch nicht festgeschrieben. 

Sicherlich kann man dem vorgreifen und sich schon 

einmal positionieren oder Ideen einbringen. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Oder den Kopf in den Sand stecken …!) 

Aber Timing ist alles. Zum Kohleausstieg wabern gerade 

etliche mehr oder weniger durchdachte Vorschläge durch 

den Raum. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Haben Sie es immer noch nicht verstanden?) 

Man kann noch einen weiteren Unsinn draufsetzen, aber 

das hilft den Revieren und uns nicht weiter, solange wir 

die Vorschläge der Kommission abschließend noch nicht 

kennen. 

Ja, der Kohleausstieg wird kommen und das negiere ich 

auch nicht. Wir sollten auch gut darauf vorbereitet sein. 

Aber unsinnige Schnellschüsse bringen uns da gerade 

nicht weiter. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Das  

haben Sie schon vor fünf Jahren erzählt!) 

Es ist ein Schnellschuss, liebe Kolleginnen und Kollegen 

der LINKEN, wenn man, wie in Ihrem Antrag gefordert, 

die Schließung der Braunkohletagebaue als Beginn eines 

erfolgreichen Strukturwandels ansieht. Ich möchte den 

aus meiner Sicht aberwitzigen Kernsatz Ihres Antrages 

nochmals zitieren: „Dabei geht es gerade darum, die 

Schließung der Braunkohletagebaue nicht von einem 

erfolgreichen Strukturwandel abhängig zu machen, 

sondern die Schließung der Braunkohletagebaue als 

Beginn eines erfolgreichen Strukturwandels zu sehen.“ 

Damit stellen Sie, DIE LINKE, all das infrage, bei dem 

ich bisher an einen Konsens in diesem Hohen Haus 

glaubte, einmal abgesehen von der AfD-Fraktion. 

(André Barth, AfD: Na klar doch!) 

– Sie, Herr Barth, haben den Klimawandel ja auch ge-

leugnet. 

Erzählen Sie doch bitte einmal, liebe Kolleginnen und 

Kollegen der LINKEN, den Menschen in den Kohlerevie-

ren, was Sie mit diesem Antrag vorhaben. Zuerst ein 

schneller Ausstieg aus der Kohleverstromung, und der 

Strukturwandel wird dann irgendwie schon erfolgreich 

kommen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bitte um Entschul-

digung für meine Wortwahl, aber das ist Unsinn. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU) 

Das ist so, als zünden Sie Ihr eigenes Haus an und wun-

dern sich dann, wenn die Feuerwehr nicht kommt, also 

Entschuldigung! 

(Frank Heidan, CDU: Sie müssen sich nicht 

entschuldigen, denn es ist die Wahrheit!) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine Strukturentwick-

lung und das Konzept, in welche Richtung diese gehen 

soll, das muss ja wohl am Anfang stehen. Alles andere 

wäre politischer, wirtschaftlicher und sozialer Irrsinn. 

Natürlich ist es die Aufgabe der Politik, nun zu handeln 

und in der nächsten Zeit konkrete Vorschläge für die auch 

in Ihrem Antrag genannten Punkte zu machen, wie Rekul-

tivierung, Beschäftigungsübergang, Finanzierungsbeteili-

gung, Strukturentwicklung usw., aber eben erst dann, 

wenn die genannten Parameter durch die Kommission 

geklärt sind. 

Eine Bund-Länder-Gesellschaft für Stilllegung, Sanierung 

und Rekultivierung ergibt vielleicht absehbar Sinn. Aber 

wie haben Sie sich eine Substitution von oder Parallelität 

zur LMBV vorgestellt? Kollege Rohwer hat es angespro-

chen. Denn darauf wird in Ihrem Antrag nicht Bezug 

genommen. Wir haben mit der LMBV hier in der Region 

bereits einen renommierten Akteur, auch und besonders 

auf dem Gebiet von Rekultivierung und Sanierung von 

Bergbaualtlasten. 

(Carsten Hütter, AfD:  

Das sehe ich am Knappensee!) 

– Ja, in die Erde kann man nicht hineinschauen, Herr 

Hütter. – Diese ist zuständig für die Lausitz und das 

mitteldeutsche Revier. Da haben wir trotz aller Kritik 

großes Potenzial, das sowohl der Bund als auch der 

Freistaat nutzen kann und muss. 

Ich kann für meine Fraktion nur wiederholen: Die SPD-

Fraktion wird den Kohleausstieg vernünftig begleiten und 

bei dem einzig richtigen Grundsatz bleiben, dass zuerst 

eine Strukturentwicklung mit konkreten Ideen und Maß-

nahmen nachhaltig eingeleitet und wirksam werden muss, 

bevor eine Schließung von Tagebauen und Kraftwerken in 

Betracht kommt. Nicht durchdachte und vorschnelle 

Lösungen lehnen wir ab. Das ist der von Ihnen hier 

vorgelegte Antrag. 

Herzlichen Dank und Glück auf! 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Herr Abg. Urban für die AfD-Fraktion. Sie haben 

das Wort. 

Jörg Urban, AfD: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Fraktion 

DIE LINKE verfolgt mit ihrem Antrag „Gründung und 

Aufbau einer Bund-Länder-Gesellschaft für Stilllegung, 

Sanierung und Rekultivierung der deutschen Braunkoh-

lenreviere“ unter anderem das Anliegen, die Rekultivie-

rung von Braunkohletagebauen in Zukunft finanziell 

abzusichern und diese Rekultivierung und Sanierung als 
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Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für bald beschäftigungs-

lose Bergleute und Kraftwerksmitarbeiter anzubieten. 

Wieso ist in Sachsen überhaupt die Notwendigkeit für 

eine solche Absicherung entstanden? Ich will es Ihnen 

sagen. Die schwarz-rot-grüne Energiepolitik will bis 2050 

eine Verringerung des deutschen CO2-Ausstoßes um 90 % 

durchsetzen. Deshalb wird der Braunkohleausstieg auch 

von der CDU, Herr Rohwer, vorangetrieben. Wir als AfD-

Fraktion halten diese Energiewende und den Kohleaus-

stieg für wissenschaftlich nicht begründbar und für 

hochgradig schädlich für den deutschen Wirtschaftsstand-

ort. 

(Beifall bei der AfD) 

Schon jetzt sind die Strompreise in Deutschland doppelt 

so hoch wie in Polen und in Tschechien. Selbst wenn wir 

auf alle Annehmlichkeiten einer modernen Gesellschaft 

verzichten, selbst wenn wir vollständig auf CO2-

Emissionen verzichten, läge Deutschlands Einfluss auf 

die weltweiten CO2-Emissionen bei 0,06 %. Wer so etwas 

Nutzloses ernsthaft durchsetzen will, der meint es nicht 

gut mit unserem Land. 

Mit Vattenfall hatten die Lausitzer Tagebaue einen solven-

ten Eigentümer, bei dem die Absicherung der Rekultivie-

rungs- und Sanierungskosten sicher war, weil selbst im 

Insolvenzfall der schwedische Staat in die Haftung 

eingetreten wäre. Aufgrund Ihrer irrwitzigen Klimapoli-

tik, und da meine ich auch die CDU, Herr Rohwer, hat 

sich Vattenfall entschlossen, sich aus der Braunkohlever-

stromung in Deutschland zurückzuziehen. Beim Verkauf 

an den neuen privaten Eigentümer hat es die Sächsische 

Staatsregierung und insbesondere das Wirtschaftsministe-

rium unter Herrn Dulig versäumt, das nun erhöhte Insol-

venzrisiko ins Auge zu fassen. Sie haben es versäumt, die 

Zustimmung zum Verkauf von der Insolvenzsicherung der 

Rekultivierungsrücklagen abhängig zu machen. 

Der Antrag der LINKEN, die nicht unschuldig an der 

Klimahysterie sind, soll nun die Mängel des Unterneh-

mensverkaufs heilen. Heute ist der Freistaat aber in einer 

wesentlich schlechteren Verhandlungsposition bezüglich 

der Rekultivierungskosten als 2016, als er dem Verkauf 

zugestimmt hat. 

(Staatsminister Martin Dulig: Wo haben  

wir denn zugestimmt? Stimmt doch gar nicht!) 

Der neue Eigentümer LEAG wird sich die Verpflichtung 

zu insolvenzsicheren Rücklagen nur in zähen Verhand-

lungen abringen lassen. Jede Verschlechterung der politi-

schen Rahmenbedingungen für den Braunkohleabbau 

könnte LEAG als Argument für eine höhere Beteiligung 

des Steuerzahlers an der Rekultivierung anführen. Die für 

die Steuerzahler schlechte Situation wurde durch eine 

nutzlose und schädliche Energiepolitik herbeigeführt und 

durch ein Wirtschaftsministerium, das von einem Minister 

geleitet wird, der gern mit einem Küchentisch durchs 

Land reist und Parteiarbeit macht. 

(Beifall bei der AfD) 

Da die AfD den Kohleausstieg zum jetzigen Zeitpunkt für 

falsch hält, trotzdem aber der Meinung ist, dass es eine 

Lösung für die bestehenden Insolvenzrisiken geben muss, 

wird sich meine Fraktion der Stimme enthalten. 

Vielen Dank 

(Beifall bei der AfD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren, für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

erhält der Abg. Dr. Lippold das Wort. 

Dr. Gerd Lippold, GRÜNE: Sehr geehrter Herr Präsi-

dent! Meine Damen und Herren! Als ich Ihren Antrag las, 

liebe LINKE, war ich zunächst einmal erschrocken. Habe 

ich irgendwelche Nachrichten von einer unmittelbar 

drohenden Insolvenz eines Bergbauunternehmens ver-

passt? Denn nichts weniger als das müsste ja geschehen 

sein, um Forderungen Ihres Antrages als mögliche Optio-

nen zu diskutieren, als ob es auf die Unternehmen über-

haupt nicht mehr ankäme. 

Um es klar zu machen: Wir wollen für kein Unternehmen 

in Sachsen ein solches Szenario. Wir wünschen jedem 

Unternehmen, das für Menschen berufliche und persönli-

che Perspektiven und ein Stück Sicherheit für Familien 

schafft, dass es in all den Veränderungen und Herausfor-

derungen dieser Zeit seinen erfolgreichen Weg mit zu-

kunftsfähigen Geschäftsmodellen findet. 

Ich versuche zu verstehen, wie Ihre Idee der staatlichen 

Gesellschaft für Stilllegung, Sanierung und Rekultivie-

rung der deutschen Braunkohlereviere entstanden sein 

könnte. Wahrscheinlich haben Sie wohl beim Blick auf 

Probleme von heute und morgen geschaut, wie man das in 

der Vergangenheit angepackt hat. Mit LMBV und Wismut 

gibt es zwei Beispiele staatlicher Gesellschaften, die 

sowohl beim Transfer von Beschäftigten und Knowhow 

hilfreich waren als auch Sanierungsaufgaben erfüllen. Im 

Zuge der Wiedervereinigung waren die verantwortlichen 

Bergbautreibenden einfach weggefallen, sodass es gar 

keine Alternative gab, als dies mit Milliarden aus der 

öffentlichen Kasse zu leisten. 

Doch die Ausgangslage, meine Damen und Herren, ist 

heute grundverschieden. Da stehen private Bergbauunter-

nehmen und dahinter milliardenschwere Gesellschafter. 

Es gibt eine unmissverständliche Gesetzeslage, wer für 

die Wiedernutzbarmachung verantwortlich ist und wer sie 

zu finanzieren hat: diese heute aktiven Bergbautreiben-

den, nicht der Staat. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Insofern ist es ein fatales Signal, wenn Ihr Antrag den 

Eindruck erweckt, Sie gingen bereits davon aus, dass 

diese gesetzlichen Verpflichtungen sowieso nicht einzulö-

sen seien und somit der Staat ganz oder hauptsächlich 

aufkommen müsse. Moral Hazard, ein moralisches 

Risiko, nennt man in der Ökonomie bestimmte Fehlanrei-

ze. Personen oder Unternehmen verhalten sich nämlich 

dann mit höherer Wahrscheinlichkeit verantwortungslos 
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oder leichtsinnig und verstärken damit Risiken, wenn es 

sich um gut versicherte Risiken handelt. Und Sie, liebe 

Frau Dr. Pinka, machen mit Ihrem Antrag schon einmal 

ein Angebot. Seht her, wir bereiten uns als Staat schon 

einmal darauf vor, an Eurer Stelle die Risiken ganz oder 

teilweise zu tragen. 

Warum ist die Situation heute mit leistungsfähigen priva-

ten Unternehmen ganz anders als damals? Nun, Unter-

nehmen können vor allem eines, etwas unternehmen, 

insbesondere dann, wenn sie in vielen guten Jahren viel 

Geld verdient haben, wenn dahinter milliardenschwere 

Gesellschafter stehen und wenn sie Tausende gut ausge-

bildeter Fachkräfte mit einem erfahrenen Management 

haben. 

Das alles sind beste Voraussetzungen, mit so einem Schiff 

auch einmal den Kurs zu wechseln und neue Ziele anzu-

steuern. Warum sollte das ausgerechnet eine große in 

Energiewirtschaft und Bergbau tätige Unternehmensgrup-

pe nicht hinbekommen? Das Ziel muss doch sein, auch 

weiterhin für gute Arbeit guten Lohn zu bieten und aus 

dem neuen Geschäft von heute und morgen Verantwor-

tung für die Verbindlichkeiten aus dem Geschäft von 

gestern zu tragen, mit dem man so viel Geld verdient hat. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn das Umsteuern nicht gelingt oder von den Eigen-

tümern nicht gewollt sein sollte, ja, dann verschwinden 

gleichwohl Verpflichtungen und Verbindlichkeiten den-

noch nicht, selbst in dem Fall, dass es keine Käufer gibt 

und abgewickelt oder gar nach einem Insolvenzverfahren 

liquidiert werden müsste. Dazu gibt es ganz klare Proze-

duren. Keine davon führt einfach automatisch in die von 

Ihnen geforderte staatliche Gesellschaft. Am Ende führt 

irgendjemand in irgendjemandes Auftrag die vorgeschrie-

benen Sanierungs- und Wiedernutzbarmachungsmaßnah-

men durch. Ob das nun ein privater Auftragnehmer oder 

eine staatliche Struktur ist und im letzteren Fall entweder 

eine schon kompetent arbeitende oder eine neue. So ist es 

nicht die entscheidende Frage, wie eine solche Gesell-

schaft heißt und wie sie strukturiert ist. Entscheidend ist 

wie so oft im Leben, wer das Ganze bezahlt. 

Es gibt eine einzige insolvenzsichere Lösung, um die 

öffentlichen Haushalte zu schützen: Die sofortige Erhe-

bung vollumfänglicher Sicherheitsleistungen, und zwar 

jetzt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Und dafür haben auch Sie sich in den letzten Jahren 

eingesetzt, liebe Kollegin Dr. Pinka. Umso mehr erweisen 

Sie sich jetzt – glaube ich – einen Bärendienst, denn 

nachdem Sie jahrelang wie auch wir dafür gearbeitet 

haben, eine verursachergerechte Braunkohlefolgekosten-

finanzierung abzusichern und die öffentliche Hand mög-

lichst aus drohender Verantwortungsübernahme für den 

heute aktiven Braunkohlebergbau herauszunehmen, 

kommen Sie nun mit einem Antrag, der den Eindruck 

erweckt, dass Sie genau dieses Anliegen sozusagen schon 

als gescheitert betrachten. Das sehen wir als das falsche 

Signal, und deshalb können wir hier auch nicht zustim-

men. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Das war die erste Runde in der Aussprache. – 

Herr Wild, Sie stehen bei mir gar nicht in der Liste. Aber 

Sie warten bitte noch einen ganz kleinen Moment; ich 

entscheide, wer wann dran ist. – Jetzt gibt es eine Wort-

meldung. Frau Dr. Pinka, bitte. 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Präsi-

dent! Ja, ich möchte die Kurzintervention nutzen. Ich 

möchte gern darauf verweisen, dass in dem Antrag, den 

wir eingebracht haben, zwar die Beteiligungsfinanzierung 

vielleicht nicht ganz weitreichend ausformuliert ist, aber 

Sie interpretieren hier etwas hinein, was überhaupt kein 

Sachgegenstand ist. Die Sicherheitsleistung – natürlich 

bleiben wir da dran. 

Sie wissen ganz genau, dass ich versucht habe, über eine 

Umweltinformationsauskunft beim Sächsischen Ober-

bergamt endlich einmal zu erfahren, wie die Gesellschaft 

aussehen soll, die gefüllt werden soll mit den Sicherheits-

leistungen. Wir wissen aber auch ganz genau, dass offen-

bar das Sächsische Oberbergamt Schwierigkeiten hat, 

Informationen von der LEAG zu bekommen. Wir wissen, 

dass am 30.06. nach den Nebenbestimmungen des Haupt-

betriebsplanes diese Gesellschaft schon gegründet oder 

zumindest das Konstrukt da sein sollte. Wir wissen aber, 

dass das Füllen dieser Gesellschaft auch erst ab dem Jahr 

2021 kommen wird. Das hat also mitnichten mit diesem 

Antrag etwas zu tun. 

Die Sicherheitsleistung und diese Forderung halten wir 

natürlich nach wie vor aufrecht. Sie interpretieren etwas 

hinein, was hier nicht steht. Natürlich werden die Berg-

bautreibenden mit in die Beteiligung genommen. 

(Dr. Gerd Lippold, GRÜNE, steht am Mikrofon.) 

Alles andere habe ich vorhin gesagt. Ich glaube, dass ein 

strukturiertes Vorgehen mit einer staatlichen Gesellschaft 

einfach besser wirken kann. Wie gesagt, die LMBV ist ein 

Beispiel dafür, dass es auch funktioniert. 

(Beifall bei den LINKEN und der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Dr. Lippold, Sie 

möchten erwidern? 

Dr. Gerd Lippold, GRÜNE: Ja. Liebe Frau Dr. Pinka, 

ich interpretiere hier nichts rein. Ich lese einfach Ihren 

Antrag. Da steht, dass diese Gesellschaft die Aufgaben im 

Rahmen der Stilllegung, Sanierung und Rekultivierung 

usw. erfüllt, und unter Drittens: „Diese Gesellschaft wird 

hauptsächlich durch den Bund und die betroffenen Bun-

desländer finanziert.“ Das heißt, der Bund und die Bun-

desländer finanzieren diese Aufgaben dieser Gesellschaft. 

Das steht hier drin. 
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(Jörg Urban, AfD: Hauptsächlich!) 

Und unter Punkt III. steht dann, dass Sie unverzüglich die 

ausreichende Beteiligungsfinanzierung einfordern wollen. 

Dafür gibt es keinerlei gesetzliche Basis. Auf welcher 

Basis wollen Sie denn jetzt plötzlich das Unternehmen 

auffordern, sich an irgendetwas zu beteiligen und Geld 

dem Unternehmen abverlangen? Was Sie verlangen 

können, ist eine Sicherheitsleistung. Die gehört Ihnen 

aber nicht – danach habe ich Sie vorhin gefragt –, sondern 

die kann man lediglich ziehen, wenn das Unternehmen 

selbst nicht zahlungsfähig ist. Wir allerdings hoffen, dass 

ein Unternehmen wie die LEAG die Kurve bekommt und 

den Kurs in die Energiewende setzt und uns erhalten 

bleibt und dass wir es nicht erst in die Pleite treiben 

müssen, bevor wir dann an das Geld herankommen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren, wir setzen in der Aussprache fort. Es gibt noch 

eine Wortmeldung von Herrn Abg. Wild. – Bitte sehr. 

Gunter Wild, fraktionslos: Sehr geehrter Herr Präsident! 

Werte Abgeordnete! Die Gründung und der Aufbau der 

Bund-Länder-Gesellschaft für Stilllegung, Sanierung, 

Rekultivierung der deutschen Braunkohlereviere ist 

Unsinn und abzulehnen. 

Für die Alttagebaue gibt es bereits den LMBV. Für diese 

Tagebaue gab es jedoch auch keinen Rechtsnachfolger 

mehr, der für die Stilllegung, Sanierung und Rekultivie-

rung hätte bezahlen können. Die DDR wurde aufgelöst 

und war darüber hinaus pleite. Die Verantwortlichkeiten 

für die jetzigen Tagebaue sind klar geregelt. Sie liegen bei 

der LEAG und bei EPH. Es steht auch fest, dass wir diese 

Tagebaue auch über mehrere Jahrzehnte dringend benöti-

gen. Deutschland ist auf diesen grundlastfähigen Strom 

angewiesen. Statt Milliarden Euro für Stromtechnologien 

auszugeben, die keine einzige Glühbirne zum Leuchten 

bringen, wenn nachts der Wind ausbleibt, sollten wir die 

Forschungen in die Kernfusion vorantreiben. 

(Zurufe von den LINKEN und den GRÜNEN) 

Sie aber widmen sich der Verteufelung des letzten ein-

heimischen Energieträgers, während überall auf der Welt 

neue Kohlekraftwerke entstehen. 

(Zuruf von den LINKEN: Schwachsinn!) 

In China zum Beispiel entstehen bis 2030 jedes Jahr mehr 

als der Gesamtbestand in Deutschland. Das muss man 

sich einmal vorstellen. Und Sie hoffen, mit Abschaltun-

gen die Welt zu retten. 

(Zurufe von den LINKEN) 

Um es einmal ganz klar zu sagen: Was Sie machen, ist 

verantwortungslos. Verantwortungslos war aber auch das 

Handeln der Staatsregierung. 

(Jörg Vieweg, SPD, steht am Mikrofon.) 

CDU und SPD streben auf Bundesebene die Braunkohle-

konzerne im vollen Wissen um die Auswirkungen in den 

Ruin. Bei den aktuellen Plänen kann tatsächlich niemand 

mehr ausschließen, dass nicht doch der Steuerzahler 

derjenige ist, der bezahlt. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Wild, gestatten 

Sie eine Zwischenfrage? 

Gunter Wild, fraktionslos: Bitte schön. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Bitte, Herr Vieweg. 

Jörg Vieweg, SPD: Herr Kollege Wild, Sie haben gerade 

interessante Ausführungen zu dem Thema Atomenergie 

gemacht – 

Gunter Wild, fraktionslos: Nicht Atomenergie. 

Jörg Vieweg, SPD: – und auch zum Thema Kernfusion. 

Wo würden Sie denn in Sachsen ein Atomkraftwerk 

vorschlagen? Möglicherweise im Vogtland? 

(Jörg Urban, AfD: Leipzig-Connewitz! – 

Carsten Hütter, AfD: Neustadt!) 

Gunter Wild, fraktionslos: Wir reden hier nicht über 

Atomenergie, Herr Vieweg, sondern über Forschung, über 

kalte Fusion, Kernfusion, über Zukunftstechnologien, die 

umweltverträglich sind, die keine Brennstäbe für eine 

Endlagerung brauchen. 

(Zurufe von den LINKEN,  

der SPD und den GRÜNEN) 

Diese Forschung wird sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. 

Anstatt Milliarden Euro in den sinnlosen Ausbau von 

Windkraft- und anderen nicht grundlastfähigen Strom zu 

stecken, sollten wir doch Geld dafür investieren, um zu 

forschen, wie wir sauberen, grundlastfähigen Strom 

erzeugen können. Das ist doch viel, viel wichtiger. 

(Zurufe von den LINKEN,  

der SPD und den GRÜNEN) 

Ich fahre fort. Ich erinnere mich noch daran, dass Vatten-

fall im Zuge der Verkaufsverhandlungen 1,5 Milliarden 

Euro genau für diese Zwecke an den neuen Besitzer EPH 

überwiesen hat. Da fragt man sich, warum die Staatsregie-

rung – jetzt, zwei Jahre nach dem Verkauf – über eine 

Summe von 600 bis 800 Millionen Euro an Sicherheits-

leistungen verhandelt.. 

Danke. 

(Beifall bei den fraktionslosen Abgeordneten) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren, nun ist die erste Runde in der Aussprache wirk-

lich beendet. Möchte noch jemand aus den Reihen der 

Fraktionen sprechen? – DIE LINKE nicht. Die CDU-

Fraktion? – Herr Abg. Von Breitenbuch. – Bitte sehr, Sie 

haben das Wort. 
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Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Herr Präsident! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Ende des Braun-

kohlebergbaus und der Braunkohleverstromung ist in 

Mitteldeutschland in der Lausitz mittelfristig absehbar. 

Dazu wird die Kommission Strukturwandel, Wachstum 

und Beschäftigung voraussichtlich bis Ende des Jah-

res 2018 eine Konzeption erarbeiten, wie der Struktur-

wandel zu bewältigen ist. Diesen Ergebnissen sollten wir 

nicht vorgreifen. Insofern ist der Zeitpunkt Ihres Antra-

ges, liebe Fraktion DIE LINKE, wirklich interessant. 

Sie greifen in Ihrer Argumentation für eine staatliche 

Gesellschaft zur Sanierung und Rekultivierung der deut-

schen Braunkohlereviere die Aspekte Stilllegung, Sanie-

rung und Rekultivierung auf. Die offenen Fragen des 

Auslaufbergbaus bleiben indes unbeantwortet. Sie be-

trachten den Braunkohlebergbau als abgeschlossenen 

Prozess, an den sich unmittelbar eine Rekultivierung 

anschließt. Das greift zu kurz und ist fachlich nicht 

durchdacht. 

Eine erfolgreiche Sanierung und Rekultivierung gelingt 

nur im Miteinander. Ich will das an zwei Beispielen aus 

meiner Heimat deutlich machen. Im Tagebau Zwenkau 

konnten noch während der aktiven Braunkohleförderung, 

die bis 1999 andauerte, Rekultivierungshemmnisse 

beseitigt werden. Zum anderen war die Flutung der vielen 

Seen, so zum Beispiel des Markleeberger Sees, des 

Störmthaler und des Zwenkauer Sees, nur mit Gruben-

wasser aus den Tagebauen Vereinigtes Schleenhain und 

Profen möglich. 

Ihre Begründung zum Antrag, die Schließung der Braun-

kohletagebaue als Beginn eines erfolgreichen Struktur-

wandels zu sehen, negiert den aus den bisherigen Erfah-

rungen langjährigen Prozesscharakter. Eine erfolgreiche 

Rekultivierung und Sanierung gelingt daher nicht nur mit 

einer staatlichen Institution, sondern und vor allem 

gemeinsam mit den Bergbauunternehmen. 

Eine weitere Forderung aus Ihrem Antrag möchte ich 

aufgreifen: die hinsichtlich einer Beteiligungsfinanzierung 

der Bergbauunternehmen. Selbstverständlich muss der 

Staat, muss das Land Sicherungsleistungen von den 

Bergbaubetreibern einfordern. Die Frage ist nur, wie man 

damit umgeht und wie viel Luft man den Unternehmen 

lässt. Nach dem jetzigen Stand und mit einer Planung des 

Kohleabbaus bis 2040/2045 sind die Unternehmen des 

Bergbaus in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen 

nachzukommen. Doch wir müssen den Unternehmen 

rechtsverbindliche Restlaufzeiten garantieren, in denen sie 

das Geld verdienen können, welches man zur Sanierung 

und Rekultivierung einfordert. 

Es geht hier maßgeblich um Vertrauensschutz. Mit einem 

Überbietungswettkampf zum Vorziehen von Ausstiegs-

szenarien verspielt man genau dieses Vertrauen. Die 

Bergbauunternehmen sind sehr wohl in der Pflicht, ihren 

Beitrag an der Wiedernutzbarmachung der Landschaft zu 

leisten. Doch je mehr man deren Möglichkeiten begrenzt, 

entsprechende Mittel zu verdienen, desto höher sind die 

durch die öffentliche Hand zu leistenden Aufwendungen 

danach. Auch hier gehen Sie mit Ihrem Antrag den zwei-

ten vor dem ersten Schritt. 

Zum Schluss möchte ich auf den von Ihnen erwähnten 

Fachkräftemangel für die Sanierung zu sprechen kom-

men. Zusätzlicher Fachkräftebedarf wird nach Sachlage 

nur in überschaubarem Umfang notwendig werden, da die 

Wiedernutzbarmachung von Landschaften durch die 

aktiven Bergbaubetreiber praktisch laufend und parallel 

zur Rohstoffgewinnung erfolgt. Die Rekrutierung der 

notwendigen Arbeiter erfolgt daher maßgeblich aus den 

aktiven Bergbaugesellschaften heraus. Überdies ist davon 

auszugehen, dass bergbautypische Löhne mit Tarifbin-

dung in Beschäftigungsgesellschaften gezahlt werden 

können. 

Ihr Antrag, der darauf abzielt, dass sich eine staatliche 

Gesellschaft der Stilllegung, Sanierung und Rekultivie-

rung der Braunkohlereviere annimmt, wirkt daher wie 

eine Kopie des LMBV-Prinzips, das auf die Rekultivie-

rungsdefizite als Erblast des DDR-Bergbaus zugeschnit-

ten ist. Doch die Situation jetzt ist eine andere. Wir 

wissen, dass die Braunkohleförderung endlich ist. Ersatz-

arbeitsplätze und substanzielle Weiterbeschäftigung, 

insbesondere für ältere Arbeitnehmer, sind das erklärte 

Ziel im Freistaat Sachsen auch im Zuge seiner Mitwir-

kung in der Kommission Strukturwandel, Wachstum und 

Beschäftigung. Warten wir deshalb deren Ergebnisse ab. 

Auf dieser Kommission liegt eine große Verantwortung. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren, gibt es aus den Reihen der Fraktionen weitere 

Wortmeldungen? – Das kann ich nicht erkennen. 

Ich frage die Staatsregierung. – Herr Staatsminister Dulig, 

bitte sehr, Sie haben das Wort. 

Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Ich könnte es jetzt kurz machen 

und sagen: 

(Zuruf von der AfD: Bitte!) 

Ich schließe mich vollumfänglich Herrn Dr. Lippold an, 

würde aber trotzdem noch etwas länger ausführen wollen. 

Wir stehen heute vor einer doppelten Herausforderung. 

Wir wollen nämlich auf der einen Seite den Umbau zu 

einer nachhaltigen Energiewirtschaft schaffen und die 

international vereinbarten Klimaschutzziele erreichen, 

dabei auf der anderen Seite aber neue Perspektiven für die 

vom Strukturwandel betroffenen Menschen und Regionen 

schaffen. Beides gehört aber zusammen. 

Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Be-

schäftigung“ soll nun zu beiden Schwerpunkten Vorschlä-

ge erarbeiten. Wir haben auf die Einrichtung dieser 

Strukturentwicklungskommission gedrängt, und sie ist 

eines eben nicht, wie DIE LINKE immer wieder behaup-

tet, eine reine Kohleausstiegskommission. Sie gehen also 
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von einer falschen Prämisse aus. Anders als Ihr Antrag 

suggeriert, ist die Aufgabe der Kommission nicht die 

zügige Stilllegung von Braunkohlerevieren, sondern die 

Entwicklung von Vorschlägen – ich zitiere aus dem 

Einsetzungsbeschluss – „zur schrittweisen Reduzierung 

und Beendigung der Kohleverstromung einschließlich 

eines Abschlussdatums und der notwendigen rechtlichen, 

wirtschaftlichen, sozialen, renaturierungs- und strukturpo-

litischen Begleitmaßnahmen“. 

Auch dies ist nur einer von sechs Arbeitsaufträgen, und 

auch hier stehen die wirtschaftlichen, sozialen, renaturie-

rungs- und strukturpolitischen Begleitmaßnahmen im 

Mittelpunkt. 

Lassen Sie mich dazu erst einmal ein paar Fakten klarma-

chen: Der Betrieb der Braunkohletagebaue unterliegt dem 

Bundesberggesetz. Danach ist das jeweilige Bergbauun-

ternehmen dafür verantwortlich, dass nach der Beendi-

gung des aktiven Abbaus eine endgültige planmäßige 

Wiedernutzbarmachung der vom Bergbau in Anspruch 

genommenen Flächen erfolgt. Diese Wiedernutzbarma-

chung erfolgt bereits während des laufenden Betriebs Zug 

um Zug und wird durch die Landesbergämter beaufsich-

tigt. Nach Beendigung des Bergbaus erfolgen dann alle 

Maßnahmen, die zur Stilllegung des Tagebaus notwendig 

sind, einschließlich der Flutung des Restlochs. Dabei 

arbeiten die Bergbauunternehmen auf der Grundlage 

zugelassener Abschlussbetriebspläne. Die Finanzierung 

aller mit der Stilllegung verbundenen Maßnahmen erfolgt 

durch den Bergbauunternehmer. 

Wenn jetzt also äußere Eingriffe dafür sorgen, dass die 

Planmäßigkeit der Führung der Bergwerke nicht mehr 

gewährleistet ist, etwa wenn ein Ausstiegsdatum festge-

legt wird, verkürzt sich die Ansparphase für die notwen-

digen Finanzmittel und die Bergbauunternehmen könnten 

bilanziell in Schieflage geraten. Diese Gefahr müssen wir 

berücksichtigen. 

Sollte die Situation entstehen, dass der Staat die öffentli-

che Sicherheit im Rahmen der Ersatzvornahme sicherzu-

stellen hat, bedürfte es einer Struktur, die das organisato-

risch kann, und einer Möglichkeit, die notwendigen 

Maßnahmen zu finanzieren. Ob dazu eine neue Gesell-

schaft geschaffen werden muss, darf aber bezweifelt 

werden. Wir streben eine solche Lösung ohnehin nicht an. 

Die beste Lösung ist weiterhin, dass die Bergbau- und 

Kraftwerksunternehmen die genehmigten Pläne abarbei-

ten und somit die finanziellen Mittel zur Wiedernutzbar-

machung auch selbst bereitstellen können. Alle anderen 

Varianten würden Steuergelder erfordern, deren Umfang 

wir heute nicht abschätzen können. 

Das ist eben genau die Frage, die Sie auch mit dem 

Antrag hier aufgerufen haben. Die Frage stellt sich für uns 

anders: Warum sollen die Bundesländer zur Finanzierung 

der von Ihnen geplanten Gesellschaft denn herangezogen 

werden? Diese Forderung muss doch an den Bund gerich-

tet werden, der letztlich Eingriffe einzuleiten und recht-

lich und finanziell abzusichern hat. Aber ich bleibe dabei: 

Es bleibt in der Verantwortung der Unternehmen. 

Für die Staatsregierung bleibt es bei der Prämisse: erst die 

Strukturentwicklung und dann schrittweise Rückführung 

der Braunkohleförderung und -verstromung. Alles andere 

ist politisch nicht vernünftig. Ich bin froh, dass die Struk-

turentwicklungskommission unserem Ansatz auch an 

dieser Stelle folgt. Wir bitten, den Antrag abzulehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren, das Schlusswort hat die Fraktion DIE LINKE, 

Frau Abg. Dr. Pinka. – Bitte sehr, Frau Dr. Pinka. 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr Präsi-

dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank für 

die Debatte. Ich habe es ja in meinem Redebeitrag gesagt: 

Möglicherweise ist das kein abschließend und vollständig 

alle Probleme abdeckender Antrag. Als ich jedoch die 

Kommissionsunterlage gelesen habe, hatte ich schon den 

Eindruck, dass das Kapitel Arbeitsmarkt doch relativ 

weitgehend ausformuliert ist. Dort findet sich eben für 

den einzelnen Bergmann keine wirkliche Perspektive. Da 

geht es um Digitalisierung, da geht es um Infrastruktur. 

Ich habe von Ihnen jetzt auch keine wirklichen Vorschlä-

ge gehört. Sie gehen davon aus, dass die LEAG oder wer 

auch immer, beispielsweise RWE in Nordrhein-Westfalen, 

bis zu Ende abbauen werden, sanieren werden, und alles 

geht seinen sozialistischen Gang, hätte ich beinahe gesagt. 

(Zuruf von der AfD: Das ist altgewohnt, nicht? – 

Heiterkeit) 

Aber alles geht gut. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Frau Dr. Pinka, ich bin 

wieder in der Gegenwart. Sie gestatten eine Zwischenfra-

ge? 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Ja. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Bitte sehr. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Frau Dr. Pinka, 

ist Ihnen klar, dass es mit Auslaufen des Bergbaus keine 

Bergleute mehr gibt? Dieses Verständnis kann ich bei 

Ihnen nicht erkennen. Wenn der Bergbau ausläuft, gibt es 

keine Bergleute mehr. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Aber sicher!  

Bis zum heutigen Tage gibt es Bergleute!) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Die Zwischenfrage ist 

gestellt, Frau Dr. Pinka. 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Herr Gebhardt könnte die 

Frage natürlich auch beantworten. Aber ich sehe das 

genauso. Natürlich sind die Menschen, die früher einmal 

unter Tage Erze abgebaut haben und jetzt sanieren, 

Bergleute, und sie werden auch so gestellt, sogar im 

Bergrecht, bei Sozialversicherungsleistungen, in der 

Knappschaft oder sonst irgendwo. Das sind Bergleute. 
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(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Natürlich sind das Bergleute! –  

André Barth, AfD: Vielleicht sind es  

einfach nur Rentner, Herr Gebhardt!) 

Das sehe ich genauso. Die scheiden erst dann als Bergleu-

te aus, wenn der Sanierungsbergbau abgeschlossen ist und 

die Gesellschaft vielleicht nicht mehr existiert. Wenn die 

Wismut oder die LMBV nicht mehr existieren, brauche 

ich keine Bergleute mehr. 

Ich war stehengeblieben, dass wir alle davon ausgehen, 

dass alles seinen ordentlichen Gang geht. Bei der LEAG 

habe ich meine Zweifel, dass alles seinen ordentlichen 

Gang geht. Wir wissen ja, das Lausitzkonzept wird im 

Moment nicht fortgeschrieben. Wir wissen, dass die 

Nebenbestimmungen aus den Hauptbetriebsplänen nicht 

eingehalten werden. Wir wissen, dass eine Arbeitsplatzga-

rantie bis 2020 gegeben wird. Bei der LEAG habe ich 

große Zweifel. Es gibt andere Unternehmen wie die RWE, 

da geht das, denke ich, seinen Gang. 

Ich bin trotzdem zutiefst davon überzeugt, dass der 

Braunkohleausstieg eine Akzeptanz in den Bergbauregio-

nen braucht, insbesondere bei den betroffenen Menschen. 

Ich habe mehrmals gesagt: Wir brauchen Vorstellungen 

zum Zeitpunkt der Beendigung der Braunkohleverstro-

mung. Deshalb sind wir alle gespannt, was die Kommis-

sion am Ende des Jahres vorlegen wird. Vielleicht holen 

uns deren Entscheidung und Ausstiegsszenarien ein. Wir 

brauchen Vermittlung zwischen den Menschen. Wir 

hatten ständig irgendwelche Demonstrationen im Zuge 

der Kohlekomissionsdiskussion. 

Es gibt Menschen, die Klimaprozesse beobachten und 

ernsthaft umsetzen wollen. Das sind junge Menschen, die 

sagen: Wir wollen nicht, dass unsere Erde kaputtgeht. 

Dann gibt es Demonstrationen, bei denen Gewerk-

schaftsmitglieder oder Bergleute demonstrieren und 

sagen: Warum soll ich meinen Arbeitsplatz wegen des 

Klimawandels verlieren? Das kann man alles verstehen. 

Deshalb brauchen wir einen Prozess, der beide zusam-

menbringt. 

(Frank Heidan, CDU, steht am Mikrofon.) 

Die einen, die akzeptieren, dass es diesen Ausstieg geben 

wird – – 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Frau Dr. Pinka, wollen 

Sie noch eine Zwischenfrage zulassen? 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Ja, klar. 

Frank Heidan, CDU: Frau Dr. Pinka, sehen Sie einen 

Unterschied zwischen den friedlichen Demonstrationen, 

die für den Erhalt der Braunkohle oder auch gegen den 

Erhalt der Braunkohle protestieren und demonstrieren, zu 

denen, die Anlagen zerstören und die Eigentum beschädi-

gen? Sehen Sie dabei einen Unterschied? 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Wissen Sie, Herr Heidan, 

ich habe immer gesagt: Ich bin nicht diejenige, die bei 

„Ende Gelände“ irgendwo sitzt. Ich bin nicht der Typ. Ich 

habe mich aber zum Beispiel bei den Nazis auf die Straße 

gesetzt. Das war ziviler Ungehorsam, es war verboten und 

wir haben Prozesse gehabt. 

(Carsten Hütter, AfD: Mann, sind Sie mutig, Frau 

Dr. Pinka! Junge, Junge, Junge! Super Aktion!) 

Das war auch nicht rechtskonform. 

(Beifall bei der AfD) 

Es gibt offensichtlich manchmal in der gesellschaftlichen 

Entwicklung Dinge, die notwendig sind, um uns als 

Politik zu treiben – ziviler Ungehorsam. Das verstehe ich 

so. Ich verstehe Menschen, die im Hambacher Forst 

(André Barth, AfD: In Chemnitz bei unserem 

Trauermarsch, Frau Dr. Pinka!) 

in diesen Häusern monatelang, jahrelang wohnen, die uns 

zu etwas zwingen, die mutig sind. 

(Zurufe von der AfD – Beifall bei der AfD) 

Wir als Politiker halten uns immer an Regeln, weil wir 

Gesetze machen. 

(Carsten Hütter, AfD: Scheinbar nicht!) 

Aber möglicherweise braucht es diesen zivilen Ungehor-

sam, um eine Gesellschaft zu treiben. Ja, das sehe ich so. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Da mir noch acht Sekunden bleiben, hoffe ich trotzdem, 

dass wir gemeinsam an dem Thema – – Ich glaube nicht, 

dass es zu Ende ist. Wir werden sehen, was die, verkürzt 

gesagt, „Kohlekommission“, was die Strukturwandel-

kommission beschließen wird. Dann sprechen wir uns 

wieder. Zur LMBV können wir uns später noch einmal 

unterhalten. 

(Beifall bei den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Drucksa-

che 6/15206 seine Zustimmung geben möchte, zeigt es 

bitte an. – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Bei 

Enthaltungen und Stimmen dafür ist dem Antrag dennoch 

nicht entsprochen worden. 

Meine Damen und Herren! Dieser Tagesordnungspunkt 

ist beendet. Ich rufe auf 
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Tagesordnungspunkt 10 

Global Compact for Migration stoppen –  

Wirtschaftsimmigration ist kein Menschenrecht 

Drucksache 6/15210, Antrag der Fraktion AfD 

Ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen. Die 

Fraktionen nehmen wie folgt Stellung: die AfD-Fraktion, 

die CDU, DIE LINKE, die SPD und die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Es beginnt die AfD-

Fraktion. Herr Abg. Urban, bitte sehr, Sie haben das Wort. 

Jörg Urban, AfD: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Am 11. Dezem-

ber soll der Globale Migrationspakt in Marokko unter-

zeichnet werden. Die Bundesregierung hat trotz massiver 

Kritik mehrfach bekräftigt, dass sie diesen Pakt unter-

zeichnen wird. Die AfD-Fraktion beantragt heute, dass die 

Sächsische Staatsregierung mit allen ihr zur Verfügung 

stehenden Mitteln auf die Bundesregierung einwirkt, 

diesen Pakt nicht zu unterzeichnen. 

(Zuruf des Abg. Valentin Lippmann, GRÜNE) 

Im Globalen Migrationspakt wird zunächst festgehalten, 

dass die Migration „Quelle des Wohlstandes und der 

Innovation sei und dass sie positive Auswirkungen in 

unserer globalisierenden Welt habe“. 

(Juliane Nagel, DIE LINKE: Das stimmt auch!) 

Das sehen wir deutlich anders. Angesichts der aktuellen 

wirtschaftlichen Folgen der Migration, angesichts der 

Zunahme von Terrorbedrohung und Verbrechen in Europa 

wirkt eine derartige Schönfärberei geradezu grotesk. Für 

Europa hat die Migration vor allem negative Folgen. 

(Beifall bei der AfD) 

Blicken wir auf einzelne wichtige Ziele dieses Globalen 

Migrationspaktes. Erstens. In den Heimatländern der 

Migranten sollen Websites veröffentlicht werden, die über 

Möglichkeiten regulärer Migration informieren. Außer-

dem sollen Orientierungskurse vor der Abreise organisiert 

werden. Es geht gar nicht darum, Migration zu verhin-

dern. Nein, es wird sogar für Migration geworben. 

Zweitens. Es wird die Möglichkeit geschaffen, als Klima-

flüchtling nach Europa zu kommen. Warum nach Europa? 

Ab wann ist man ein Klimaflüchtling? Darf man bereits 

nach einem Dürresommer oder einer Überschwemmung 

ins Flugzeug nach Deutschland steigen? 

(Zuruf der Abg. Kerstin Köditz, DIE LINKE) 

Das träfe auf zig Millionen Menschen zu. 

Drittens. Illegale Migranten müssen kostenlose rechtliche 

Unterstützung bei ihren Verfahren bekommen. Es müssen 

Verfahren entwickelt werden, die den Übergang von 

Illegalität zu Legalität erleichtern. Wir lehnen eine Vermi-

schung von Zuwanderung und Asyl klar ab. 

(Beifall bei der AfD) 

Wir wollen unsere Grenzen kontrollieren und all diejeni-

gen, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben 

(Zuruf der Abg.  

Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE) 

gar nicht erst einreisen lassen. Die Bearbeitung von Asyl- 

und Einreiseanträgen hat an den deutschen Botschaften in 

den Herkunftsländern zu erfolgen. 

Viertens. Gesetze, die illegale Einwanderung sanktionie-

ren, sollen überprüft oder revidiert werden. Auch das 

lehnen wir selbstverständlich ab. Es ist das souveräne 

Recht eines jeden Staates, gesetzlich zu definieren, wen er 

sein Staatsgebiet betreten lässt und wen nicht. 

(Beifall bei der AfD) 

Fünftens. Alle Migranten sollen ungeachtet ihres Migrati-

onsstatus sicheren Zugang zu Grundleistungen erhalten. 

Den unbegrenzten Zugang zu unserem Sozialsystem 

können wir nicht finanzieren, und wir wollen ihn auch 

nicht finanzieren. 

(André Barth, AfD: Genau!) 

Warum soll unsere hart arbeitende Bevölkerung die 

Sozialhilfe für Migranten aus aller Welt erwirtschaften? 

(Beifall bei der AfD –  

Zuruf der Abg. Juliane Nagel, DIE LINKE) 

Sechstens. Migranten sollen vollen Zugang zum Gesund-

heitssystem des Aufnahmelandes erhalten, und die Mitar-

beiter im Gesundheitssystem sollen in kultureller Sensibi-

lität geschult werden. Heißt das, wenn der muslimische 

Migrant die Behandlung durch eine Ärztin verweigert – 

so wie es heute schon regelmäßig geschieht – und nach 

einem Mann verlangt, dass wir dann so sensibel sind und 

eine Männerquote bei Ärzten einführen? 

Siebentens. Der Globale Migrationspakt spricht von 

Pflichten der Aufnahmegesellschaft. Für die AfD ist klar, 

wir brauchen keine neuen Pflichten für unsere Bürger. 

Wer in unserem Land leben möchte, muss sich an unsere 

Regeln halten. Punkt. 

(Beifall bei der AfD –  

Zuruf des Abg. Valentin Lippmann, GRÜNE) 

Achtens. Medien, die Migrationsfragen sensibilisiert 

darstellen, sollen gefördert werden. Medien, die Intole-

ranz gegenüber Migranten fördern, soll die Finanzierung 

gestrichen werden. 

(Juliane Nagel, DIE LINKE: Richtig!) 
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Hier haben wir es offensichtlich mit einem dreisten 

Eingriff 

(André Barth, AfD: Die  

Pressefreiheit besteht, Frau Nagel!) 

in die Medien- und Meinungsfreiheit zu tun. Wer nicht 

positiv über Migration berichtet, bekommt kein Geld 

mehr. Das ist gelenkte Berichtserstattung, wie wir sie aus 

diktatorischen Systemen kennen. 

(Beifall bei der AfD) 

In einer Demokratie hat so etwas nichts verloren. 

(Marco Böhme, DIE LINKE: Diskriminierung! – 

Zurufe von den LINKEN) 

Immer wieder hören wir jetzt, der Pakt entfalte keine 

rechtlich bindende Wirkung. Deutschland würde sich zu 

nichts verpflichten. In dem Pakt kommen aber 87 Mal die 

Worte „verpflichten“ oder „Verpflichtung“ vor. Wenn 

manche Juristen meinen, es gebe keine völkerrechtliche 

Bindung, kann ich nur sagen, dass andere Juristen die 

Auffassung vertreten, dass daraus durchaus ein völker-

rechtliches Gewohnheitsrecht entstehen könne. 

(Juliane Nagel, DIE LINKE: Wunderbar! –  

Zuruf von der AfD: Schlimm!) 

Aber ich möchte hier keine Debatte über die rechtliche 

Verbindlichkeit führen. Es ist nicht die entscheidende 

Frage, ob der Pakt rechtliche Bindungswirkungen entfal-

tet oder nicht. Wir halten die Inhalte und Ziele des Migra-

tionspaktes überwiegend für schädlich für unsere Gesell-

schaft. Darum geht es. 

(Beifall bei der AfD) 

Es mag sein, dass der Globale Pakt für Migration zu-

nächst nur eine Selbstverpflichtung ist. Aber eine Selbst-

verpflichtung, die man ohnehin nicht erfüllen kann und 

auch nicht erfüllen will, sollte man auch nicht unter-

schreiben. Wesentlich ist: Der Globale Pakt für Migration 

unterscheidet nicht mehr zwischen legaler und illegaler 

Migration. 

(André Barth, AfD: Genau!) 

Genau das ist das Ziel Ihrer CDU-Kanzlerin. Frau Merkel 

sagt – ich zitiere –: „Unser Ziel ist, die illegale Migration 

zu verhindern und durch legale Migration zu ersetzen.“ 

Damit soll der hunderttausendfache Rechtsbruch seit 2015 

nachträglich legalisiert werden. Deutschland ist aber kein 

Siedlungsgebiet für Sozialmigranten aus aller Welt. 

Niemand hat das Recht, sich aufgrund eigener Entschei-

dung dauerhaft in jedem beliebigen Land der Welt nieder-

zulassen. 

(Beifall bei der AfD – Zuruf der Abg.  

Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE) 

Es ist aber das gute Recht eines jeden Staates, sich einem 

solchen Ansinnen entgegenzustellen – im Interesse der 

eigenen Sicherheit und zum Schutz der eigenen Sozialsys-

teme. Menschen sollten nicht zur Migration ermutigt 

werden. Wir sollten die Migration stoppen und uns 

stattdessen nur mit der Bekämpfung ihrer Ursachen 

beschäftigen. Deshalb ist der Globale Migrationspakt die 

schlechtmöglichste Antwort, die die UN auf die Heraus-

forderungen der Migration geben kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Für die AfD-Fraktion 

hat Kollege Urban diesen Tagesordnungspunkt eröffnet. 

Jetzt spricht für die CDU-Fraktion Herr Kollege Anton. 

Rico Anton, CDU: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen! Unser Ministerpräsi-

dent hat zu Recht der Bundesregierung ins Stammbuch 

geschrieben, dass der bisherige Umgang mit dem Thema 

UN-Migrationspakt unverantwortlich war. 

(Beifall bei der CDU und der Staatsregierung) 

Ein solch sensibles Thema erfordert zwingend eine breite 

Debatte im parlamentarischen Raum und in der Öffent-

lichkeit. 

(Zurufe von der AfD) 

Deshalb ist es gut und richtig, dass nunmehr – wenn auch 

spät – die Regierungskoalition im Bund sowohl in Sachen 

Öffentlichkeitsarbeit als auch mit einem Antrag für das 

Plenum des Deutschen Bundestages nachlegt. 

(Petra Zais, GRÜNE: Im  

April 2018 ist das diskutiert worden! –  

Carsten Hütter, AfD: Von wem war der Antrag?) 

Es ist grundsätzlich auch gut – – 

(Zuruf des Abg. Carsten Hütter, AfD) 

Nein, es wird einen Antrag für das Plenum im Dezember 

geben. Es gibt einen Antrag der AfD für morgen. 

(Zurufe von der AfD) 

Das müssen wir unterscheiden. 

(Carsten Hütter, AfD: Ich wollte  

es nur noch mal hören, Herr Kollege!) 

Es ist grundsätzlich auch gut, dass wir heute zu diesem 

Thema debattieren. Ich stelle mir allerdings die Frage, ob 

es angesichts der noch ausstehenden Debatten im Bund 

tatsächlich sinnvoll ist, die Diskussion in diesem Hohen 

Hause heute schon abzuschließen. 

(Beifall bei der CDU) 

Eine Fortsetzung der Beratung im Innenausschuss wäre 

um der Sache willen durchaus sinnvoll. 

(Beifall bei der CDU –  

Zuruf der Abg. Juliane Nagel, DIE LINKE) 

In jedem Fall sollten wir uns aber um eine sachliche, an 

Fakten orientierte Debatte bemühen. Diesem Anspruch ist 

die AfD, wie wir es leider schon gewöhnt sind, nicht 

gerecht geworden. 
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(Zurufe von der AfD: Ja, ja! Ah!) 

Wenn man die AfD hört, könnte man meinen, wir reden 

nicht über ein und dasselbe Papier. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir alle haben 

seit 2015 erlebt, was es bedeutet, wenn Migrationsbewe-

gungen ungesteuert stattfinden. Eingedenk dessen sollte 

doch wohl dem Letzten klargeworden sein, dass wir uns 

dieses Themas insbesondere auch auf internationaler 

Ebene annehmen müssen. Um es ganz klar zu sagen: 

Dieser Pakt soll den politischen Rahmen für Vereinbarun-

gen mit den Herkunftsländern zur Eindämmung der 

illegalen Migration bilden. Das ist das zentrale Ziel und 

nichts anderes. 

Wenn man in die Details des Paktes geht, enthält der Text 

ohne Frage Formulierungen bzw. einige Akzente, mit 

denen auch wir Probleme haben. 

(André Barth, AfD: Ja dann!) 

Beispielsweise ist die Forderung nach einer positiven 

medialen Berichterstattung zum Thema Migration min-

destens missverständlich. 

(André Barth, AfD: Das ist überhaupt  

nicht missverständlich! Das ist eindeutig!) 

Selbstverständlich ist auch festzustellen, dass Migration 

nicht per se etwas Gutes ist, wie es der Pakt suggeriert. 

(André Barth, AfD: Genau! –  

Zuruf der Abg. Juliane Nagel, DIE LINKE) 

Arbeitsmigration ist dann gut, wenn sie sich an den 

Bedarfen unseres Arbeitsmarktes orientiert und klaren 

Regeln folgt. 

(André Barth, AfD: Genau! Genau!) 

Gleichwohl kann Migration für das Herkunftsland sehr 

problematisch sein, wenn gut ausgebildete Menschen das 

Land verlassen. Migration ist für das Zielland dann ein 

Problem, wenn eine Zuwanderung statt in den Arbeits-

markt in die Sozialsysteme erfolgt und keine Integration 

stattfindet. 

(André Barth, AfD: So so!) 

Es ist ganz klar, dass niemand das Recht hat, sich das 

Land herauszusuchen, in dem er leben möchte. Ein 

Menschenrecht auf Migration gibt es nicht, und ein 

solches wird durch den Migrationspakt auch nicht herge-

stellt, weder direkt noch durch die Hintertür. 

(Zuruf des Abg. Marco Böhme, DIE LINKE) 

Stichwort: Völkergewohnheitsrecht. Wir haben keine 

Befürchtungen, dass das passiert. Natürlich sind nicht 

wenige Formulierungen des UN-Migrationspakts wachs-

weich und laden zu Interpretationen ein. Aber jeder, der 

schon einmal Verhandlungen geführt hat, kann sich 

zumindest vage vorstellen, was es bedeutet, mehr als 

190 Staaten, die allesamt ihre eigenen Interessen haben, 

unter einen Hut zu bringen. Wenn man sich vergegenwär-

tigt, wie unterschiedlich die Bedingungen in den beteilig-

ten Staaten sind, wird klar, warum auch Zielstellungen 

formuliert sind, für die es in Deutschland keinen Hand-

lungsbedarf gibt, zum Beispiel wenn es um menschen-

würdige Standards geht. Diese Vereinbarung soll eben 

auch von Staaten unterzeichnet werden, in denen die 

Situation von Migranten nach unseren Maßstäben erbärm-

lich ist. Dass sich dort etwas verbessert, ist doch auch 

zutiefst in unserem Interesse, damit sich diese Menschen 

nicht auf den Weg in unser Land machen. 

Also noch einmal: Ein Papier, in dem sich mehr als 190 

Staaten inhaltlich wiederfinden müssen, kann nicht zu 

100 % die Situation eines einzelnen Staates abbilden. 

Aber wenn das die Forderung bzw. der Maßstab ist, wird 

es künftig keine internationalen Abkommen mehr geben. 

(Beifall bei der CDU und der SPD –  

André Barth, AfD: Das ist  

aber sehr einfach dargestellt!) 

Unabdingbar für meine Fraktion ist allerdings, dass 

unsere nationalen Souveränitätsrechte an keiner Stelle 

angetastet werden. Das gewährleistet der Pakt ganz 

ausdrücklich. Dass der Migrationspakt keinen Schaden 

anrichtet, wäre aber kein ausreichender Grund, eine 

Unterzeichnung zu befürworten. Der Migrationspakt hat – 

auch wenn es sich um ein rechtlich nicht bindendes 

Kooperationsabkommen handelt – eine wichtige Funkti-

on. Er ist eine taugliche politische Grundlage, um bei der 

Eindämmung der illegalen Migration voranzukommen. 

(André Wendt, AfD, steht am Mikrofon.) 

Es geht um Ordnung, Steuerung und vor allem Begren-

zung der Migration. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage, Kollege Anton? 

Rico Anton, CDU: Ja, bitte schön. 

André Wendt, AfD: Herr Präsident, vielen Dank. Vielen 

Dank, Herr Anton. – Herr Anton, eine Frage: Sie haben 

gerade geäußert, dass der Migrationspakt die Migration 

eindämmen soll und dass zum anderen die Souveränität 

der einzelnen Staaten nicht angegriffen oder einge-

schränkt wird. 

(Ronald Pohle, CDU: Regulieren!) 

Jetzt die Frage von mir: Was denken Sie, warum Amerika, 

Ungarn, Polen, Italien, Kroatien usw. diesen Pakt nicht 

unterschreiben wollen? 

(Beifall bei der AfD – Zuruf der  

Abg. Juliane Nagel, DIE LINKE) 

Rico Anton, CDU: Es ist zwar immer schwierig, die 

Intentionen anderer Staaten zu bewerten, aber es gibt 

durchaus Stimmen, die nicht ganz zu Unrecht sagen, man 

kann in der Politik – und es ist dann schade, wenn es so 

ist – Getriebener einer Diskussion sein, die sich ein Stück 

weit von den Fakten verabschiedet hat. 
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(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage von Herrn Kollegen Wippel? 

Rico Anton, CDU: Bitte schön. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Bitte, Herr Wippel. 

Sebastian Wippel, AfD: Vielen Dank, Herr Präsident. – 

Sehr geehrter Kollege Anton, folgende Frage: Sie haben 

eben ausgeführt, dass Sie den Pakt für ein taugliches 

Mittel halten, um die darin verankerten Ziele zu erreichen, 

zum Beispiel die Migration entweder auszuweiten – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Die Frage, bitte! 

Sebastian Wippel, AfD: – oder zu bremsen. Auf der 

anderen Seite sagen Sie, er sei völlig unverbindlich. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Die Frage stellen, Herr 

Wippel! 

Sebastian Wippel, AfD: Wie können Sie diesen Wider-

spruch auflösen, dass er einerseits tauglich sein soll und 

auf der anderen Seite völlig unverbindlich für die ande-

ren, weil wir damit nicht festgenagelt werden können. Das 

passt nicht. 

Rico Anton, CDU: Dann müssen Sie mir gut zuhören. 

(Sebastian Wippel, AfD: Habe ich!) 

Dann würden Sie das auch verstehen. Ich habe ihn nicht 

als taugliches Mittel bezeichnet, sondern als taugliche 

Grundlage. 

(Zurufe von der AfD) 

Man hat sich hierbei zu einer politischen Willenserklä-

rung verständigt. Diese Grundlage ist wiederum Voraus-

setzung dafür, dass wir zu dringend benötigten, dann sehr 

konkreten Vereinbarungen mit Staaten kommen. 

(Oh-Rufe von der AfD) 

Ich dachte bis jetzt, dass es bei Ihnen unstrittig sei, dass es 

überhaupt nicht funktionieren würde, ohne dass wir mit 

Staaten, beispielsweise in Nordafrika, bei Themen wie 

Rücknahmeabkommen, Zusammenarbeit, bei der Identi-

tätsfeststellung, bei Themen wie Passersatzpapiere, zu 

einer Zusammenarbeit, zu einer Vereinbarung kommen, 

und dafür ist das eine solide Grundlage, auf der man 

aufbauen kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Kollege Anton, gestat-

ten Sie eine weitere Zwischenfrage vom Kollegen Hart-

mann? 

Rico Anton, CDU: Selbstverständlich. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Bitte. 

Christian Hartmann, CDU: Herr Anton, glauben Sie, 

dass die aktuellen internationalen Flüchtlingsherausforde-

rungen nur international im globalen Miteinander zu 

klären sind unter Anerkennung der Fluchtsituation, oder 

sind Sie der Auffassung, dass eine bilaterale nationale 

Sichtweise in der Lage wäre, mit den internationalen 

Flüchtlingsströmen umzugehen? Halten Sie eine nicht 

national bindende überstaatliche Regelung, die einen 

Zielkorridor zur Lösung dieses Themas formuliert, für 

sinnvoll? 

(Allgemeine Unruhe) 

Rico Anton, CDU: Sehr geehrter Herr Kollege Hart-

mann, ich halte es für sinnvoll, dass globale Probleme 

auch global gelöst werden. Wer auf das Mittelmeer blickt, 

kann sich dort sehr plastisch anschauen, dass uns Rege-

lungen nur im nationalen Maßstab an dieser Stelle keinen 

Schritt weiterbringen. Das muss man schlichtweg zur 

Kenntnis nehmen. 

Ich möchte Ihnen aber gern ein paar konkrete Punkte 

nennen, was aus meiner Sicht und aus Sicht meiner 

Fraktion auf Basis dieses Abkommens in der deutschen 

Politik konkret veranlasst ist. Wir brauchen klare nationa-

le Regeln. Nationale Regeln sind nämlich auch Vorausset-

zung für ein Gelingen. Es geht nicht nur um internationale 

Regeln. Deshalb arbeitet die Bundesregierung an einem 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das die Voraussetzung 

für eine legale Migration definiert. 

Es geht darum, dass nur diejenigen kommen dürfen, die 

wir auf dem Arbeitsmarkt brauchen. Die Rahmenbedin-

gungen müssen so sein, dass unsere Sozialsysteme nicht 

geschwächt, sondern gestärkt werden. Die klare Botschaft 

muss lauten: Arbeitsmigration findet nach unseren Regeln 

statt oder sie findet gar nicht statt. Da gibt es überhaupt 

keinen Dissens. 

Wir brauchen auch ein Regime, das gewährleistet, dass 

illegale Migranten zügig in ihre Heimatländer zurückge-

führt werden – wie ich bereits ausgeführt habe –, dazu 

braucht es Abkommen mit den Herkunftsstaaten. Ebenso 

wäre es erstrebenswert – wir sprechen ja auch über 

europäische Länder, die dieses Abkommen unterzeichnen 

–, dass wir auf europäischer Ebene zu einheitlichen 

Standards bei der Grundversorgung von Migranten 

kommen. Dass ein solcher Standard nicht oberhalb des 

derzeitigen deutschen Standards wäre, ist wohl selbster-

klärend. Das wäre auch ein Beitrag zur Eindämmung der 

illegalen Binnenmigration – die haben wir ja auch inner-

halb der Europäischen Union. 

Ich habe das Thema Mittelmeer schon angesprochen. Wer 

will, dass es ein Ende hat, dass im Mittelmeer gestrandete 

und gerettete Migranten nach Europa gebracht werden, 

der muss sich für menschenwürdige, gern von der EU 

unterstützte Flüchtlingslager in Afrika einsetzen. Auch 

das Thema Grenzsicherung gehört in diesen Kontext. 

(Beifall bei der CDU) 
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Ich erwarte deshalb von der Bundesregierung, dass sie 

unmissverständlich klarstellt, dass der UN-Migrationspakt 

die politische Grundlage ist, um genau in diesem Sinne 

voranzukommen. Wenn das so ist, dann kann man den 

Migrationspakt nicht nur guten Gewissens unterschreiben, 

dann muss man ihn sogar begrüßen, auch als AfD. 

(Zurufe des Abg.  Barth, AfD) 

Meine Damen und Herren von der AfD, die Bürger des 

Freistaates Sachsen können sich absolut sicher sein, dass 

sich meine Fraktion mit allen zur Verfügung stehenden 

politischen Mitteln gegen diesen Pakt stellen würde, wenn 

das, was Sie hier behauptet haben, zutreffen würde. Ich 

kann Ihnen versichern, wir würden selbst gegen den 

Migrationspakt auf die Straße gehen und demonstrieren. 

(Zuruf von der AfD) 

Wir sehen aber in diesem Migrationspakt eine politische 

Grundlage, um auf internationaler Ebene zu Vereinbarun-

gen zu kommen, die helfen, die Migration zu ordnen, zu 

steuern und vor allem zu begrenzen, ohne dass dabei 

unsere nationalen Souveränitätsrechte gefährdet werden. 

Wenn Sie den Antrag bereits heute zur Abstimmung 

stellen, werden wir ihn ablehnen. 

Danke. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Frau Kollegin Wilke. 

Die Frage geht jetzt nicht mehr. Aber Sie wissen ja. 

Karin Wilke, AfD: Ich mache eine Kurzintervention. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Bitte, sie bezieht sich 

auf den Redebeitrag von Herrn Kollegen Anton. 

Karin Wilke, AfD: Ich beziehe mich auf den Redebeitrag 

von Herrn Anton. Herr Anton, ich darf Ihnen keine Frage 

mehr stellen. Aber man fragt sich doch, nachdem Sie von 

den Vorteilen dieses Migrationspaktes so sehr überzeugt 

sind, warum denn die Bevölkerung nicht vorher darüber 

diskutiert hat, aufgeklärt wurde, warum man nicht die 

Debatte rechtzeitig geführt hat, sondern auf den allerletz-

ten Metern, bevor er unterzeichnet wird, und warum wir 

plötzlich mit diesem UN-Migrationspakt konfrontiert 

werden. 

(Beifall bei der AfD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war die Kurzinter-

vention. Jetzt kommt die Reaktion von Herrn Kollegen 

Anton. 

Rico Anton, CDU: Diese Frage ist durchaus berechtigt. 

Unser Ministerpräsident hat genau diese Kommunikati-

onspolitik der Bundesregierung scharf gerügt. Ich habe 

das auch in meiner Rede erwähnt. Diese Diskussion und 

Debatte hätten deutlich eher und pointierter geführt 

werden müssen. Jetzt ist es, wie es ist. Ich bin zumindest 

froh und dankbar, dass die Bundesregierung zur Kenntnis 

genommen hat, dass sie Nachholbedarf hat und entspre-

chend in die Gänge kommt. 

(Beifall bei der CDU und der Staatsregierung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das waren Kurzinter-

ventionen und Reaktionen darauf. Jetzt geht es weiter in 

der Rednerreihe. Für die Fraktion DIE LINKE spricht 

Frau Nagel. 

Juliane Nagel, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr Präsi-

dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD! Es ist 

schön, dass Sie sich freuen, dass ich jetzt dazu sprechen 

werde. 

(Zuruf von der AfD: Wir freuen uns doch immer, 

wenn Sie erscheinen!) 

Mit dem vorliegenden Antrag beweist die Fraktion der 

AfD in diesem Landtag ein weiteres Mal, wie kleingeis-

tig, weltfremd und beschränkt sie ist – und sie macht sich 

wieder einmal der Anstachelung der öffentlichen Meinung 

auf Basis falscher Fakten schuldig. 

Schauen wir in die Begründung Ihres Antrages. Hierin 

stehen Mutmaßungen und Falschbehauptungen – Zitat –: 

„Es wird ein Signal für eine nie da gewesene Wande-

rungsbewegung geben durch den Pakt. UN-Staaten 

verpflichten sich.“ Das stimmt einfach nicht. Sie machen 

Propaganda und das machen Ihre Kolleginnen und Kolle-

gen auf Bundesebene noch ein wenig stärker. Über die 

Haltung der CDU, die gerade zu vernehmen war, bin ich 

wirklich schockiert. Sie machen einen Kniefall vor der 

AfD. Das kann ja eigentlich nicht sein. 

(Widerspruch von der CDU – Allgemeine Unruhe) 

Wir haben uns für die hoffentlich kommende Überein-

kunft der internationalen Staatengemeinschaft nicht zu 

entschuldigen – so klang das nämlich vorher in dem 

Redebeitrag –, sondern müssen eher fragen, was sie 

bringen wird, und hier liegt der Hase im Pfeffer. Dazu 

werde ich gleich noch kommen. 

Zuerst möchte ich – da es noch keiner vor mir gemacht 

hat –, noch einmal einen Blick auf die Zahlen werfen. 

Genau wie die Zahl der weltweit flüchtenden Menschen 

steigt die Zahl der Menschen, die migrieren, aus verschie-

denen Gründen. Laut UN lebten 2017 schätzungsweise 

258 Millionen Menschen nicht mehr in ihrem Geburts-

land. Das sind fast 50 % mehr als im Jahr 2000. Aber 

ordnen wir das ein. Der Anteil von Migrantinnen und 

Migranten in der Weltbevölkerung hat seitdem von 2,8 % 

auf 3,4 % zugenommen. Das ist nun wirklich keine Zahl, 

die solche Aufstände in diesem kleinen Land Deutschland 

erzeugen kann. 

Betrachten wir die weltweiten Migrationsbewegungen – 

und das will ich auch nicht verhehlen oder verschweigen 

–, ist Deutschland nach den USA und nach Saudi-Arabien 

eines der weltweit größten Einwanderungsländer – und 

das nicht nur durch Flucht. Andererseits führt Europa 

selbst Platz 2 der Auswanderungskontinente an, sprich: 

61 Millionen Europäerinnen und Europäer haben ihre 
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Geburtsregion verlassen. Europa ist nicht nur Ziel von 

Migration, sondern durchaus auch Auswanderungsregion. 

Im Jahr 2017 schaffte es schlussendlich auch Deutschland 

in die Top 20 der Auswanderungsländer. Sie müssen ja 

auch ein Interesse daran haben, dass die Menschen, die 

auswandern, auch bestimmte Garantien in den Ländern 

haben, in die sie auswandern. 

Die Ursachen von Migration können vielfältiger nicht 

sein. Nur ein kleinerer Teil der Migration entfällt weltweit 

auf flüchtende Menschen. So weit zu Ihrer Propaganda. 

Wir wissen, dass sich die geflüchteten Menschen vor 

allem in nicht europäischen Ländern aufhalten. 

Mangelnde Zukunftschancen, Menschenrechtsverletzun-

gen, diktatorische Herrschaftsverhältnisse, aber auch die 

zunehmende Zahl von Umweltkatastrophen als Auswir-

kung des Klimawandels, den Sie ja frisch fröhlich leug-

nen als AfD, sind die eine Seite. Menschen werden 

gezwungen zu migrieren. Auf der anderen Seite allerdings 

stehen die ganz normalen Effekte einer sich globalisie-

renden Welt, von sich internationalisierenden Wirt-

schaftskreisläufen und Arbeitsmärkten, Neugier auf die 

Welt, Freiwilligendienste, Studienaufenthalte und Er-

werbstätigkeit in anderen Ländern. All diese Bewegungen 

– das beweist die Migrationsforschung – setzen sich auch 

immer über die bestehenden Regularien hinweg. Das wird 

so sein, das ist so. 

Die Aufgabe, die aus diesen Befunden folgt, ist eigentlich 

recht klar: Die Weltgemeinschaft muss dafür sorgen, dass 

niemand unfreiwillig den eigenen Lebensstandort verlas-

sen muss. Auf der anderen Seite gilt es, mehr Möglichkei-

ten zu schaffen, freiwillige Migration zu ermöglichen, 

irreguläre Migration also zu legalisieren. Wir sind dabei 

klar auf der Seite der UN. Die unsichere Migration, die 

Menschenleben gefährdet, muss verhindert werden, 

allerdings nicht durch restriktive Mittel wie Grenzzäune 

oder bewaffnete Einheiten. Migration muss als ganz 

normales Phänomen anerkannt und sichere, legale Wege 

müssen geschaffen werden. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Es ist völlig klar, dass dies – das wurde hier auch schon 

ausgeführt – nur im Rahmen einer internationalen Über-

einkunft wie in anderen Bereichen, sei es das Weltklima, 

sei es das Postwesen, und nicht mittels Kleinstaaterei 

möglich ist. Der Dreiklang muss aus Sicht der LINKEN 

lauten: Fluchtursachen bekämpfen, globale Bewegungs- 

und Niederlassungsfreiheit ermöglichen und soziale und 

demokratische Rechte für jede Einzelne und jeden Ein-

zelnen dort garantieren, wo sie oder er lebt. 

Seit Juli dieses Jahres liegt nun das Ergebnis eines zwei-

jährigen Prozesses vor, in den die Bundesregierung 

involviert war, zu einem Global Compact for Migration. 

An diesem Prozess haben 192 von 193 UN-Mitglieds-

staaten mitgewirkt. Sowohl die Bekämpfung der Gründe, 

aus denen Menschen unfreiwillig ihre Herkunftsländer 

verlassen müssen, als auch die Erleichterung von Ein-

wanderung etwa durch eine liberalere Visafreigabe und 

nicht sozial- und rechtsstaatliche Garantien für Migran-

tinnen und Migranten befinden sich unter den 23 verein-

barten Punkten, die im Dezember in Marrakesch offiziell 

unterzeichnet werden sollen. 

Aber – und das ist kein Geheimnis – so gut und umfas-

send aus unserer Sicht die Zielmarken definiert sind, so 

unverbindlich kommt der Pakt daher. Das, was Sie kriti-

sieren, kritisieren wir aus einer anderen Perspektive. Was 

jetzt von den Regierungsparteien auf Bundesebene und 

von zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

lern in den Medien eilig gegen die AfD ins Feld geführt 

wird – nationalstaatliche Souveränitätsrechte werden 

nicht eingeschränkt, es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten 

in Bezug auf die Punkte des Paktes, alle im Pakt enthalte-

nen Regelungen bekräftigen bereits bestehende men-

schenrechtliche Garantien –, ist zwar alles richtig, mar-

kiert aber ganz klar die Grenze dieses Paktes. 

Was die AfD Hand in Hand mit den rechten Regierungen 

– das verbindet sie, weil die Frage gestellt wurde, warum 

so viele Länder nicht unterzeichnen – von Österreich, 

Ungarn, Australien und allen voran der USA unter Do-

nald Trump hier macht, ist nichts anderes als viel Lärm 

um eigentlich recht wenig. Schlimmer ist: Die rechten 

Kampagnen gegen den Migrationspakt basieren auf Fake 

News. Hier wird faktisch das neonazistische Irrbild des 

„großen Austausches“ an die Wand geworfen, wo es doch 

eigentlich nur um den ersten kleinen Schritt und das 

Anerkennen geht, dass Migration ein globales und vielfäl-

tiges Phänomen ist. 

(Carsten Hütter, AfD: Erster Schritt!  

Wissen Sie eigentlich, was Sie da reden?) 

Es ist vollkommen absurd und weltfremd, was Sie uns 

hier erzählen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Wenn es die Weltgemeinschaft mit ihrer Zielbestimmung 

ernst meinen würde, Maßnahmen für eine gesicherte, 

geordnete und legale Migration auf den Weg zu bringen, 

muss die Form über eine eher symbolische Übereinkunft 

hinausgehen. Vor allem aber müssen die Ursachen der 

unfreiwilligen Migrationsbewegungen in den Blick 

genommen werden. Diese wurzeln unverkennbar in der 

Kolonialisierung und der neoliberalen Ausbeutung der 

Länder des globalen Südens durch den globalen Norden. 

Das müssen wir ab und zu bedenken. 

(Jörg Urban, AfD: Das ist falsch!) 

Sie basieren auf der Zerstörung der Umwelt und auf der 

Kriegspolitik des Westens und seiner Verbündeten. 

Schauen wir nach Afghanistan und in den Irak. Daran 

können Sie das gut sehen. 

Lange ließe sich noch über die fehlgeleitete Entwick-

lungshilfepolitik sprechen, darüber, dass die Bundesre-

publik auf dem Weg ist, mit diktatorischen Regimen, vor 

allem in Afrika, Pakte abzuschließen, die vorwiegend der 

Migrationsabwehr dienen sollen. Genau diese Ansätze, 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 81. Sitzung 7. November 2018 

 7757 

die aus der westlichen Welt kommen, verschärfen das 

Problem eher, als eine Lösung zu bieten. 

Noch ein Wort zur CDU. Was Ihre Partei jetzt auf Bun-

desebene, aber auch in Persona des sächsischen Minister-

präsidenten macht, kommt – ich habe das schon am 

Anfang gesagt – einem Einknicken vor der AfD gleich. 

Eine Debatte über den Pakt in Politik und Gesellschaft ist 

wichtig und richtig. Warum fällt Ihnen, liebe Kolleginnen 

und Kollegen von der CDU, und vor allem dem Minister-

präsidenten, der seinerzeit im Bundestag war, als der 

Auftrag erteilt wurde, 

(Beifall des Abg. Jörg Urban, AfD) 

das erst jetzt ein? Ihre Partei hätte sich in Regierungsver-

antwortung auf Bundesebene, aber auch hier dieses 

Themas annehmen und die Diskussion anstoßen können. 

Warum haben Sie das nicht früher gemacht? 

Wir lehnen den hier vorliegenden Antrag aus tiefster 

Überzeugung ab. Er basiert auf einer national-chauvi-

nistischen Grundhaltung, auf falschen Informationen und 

blendet nicht zuletzt aus, dass Migration historisch 

betrachtet nicht nur vollkommen normal ist, sondern dass 

insbesondere Europa und Deutschland davon profitiert 

haben und noch profitieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Jetzt spricht für die 

SPD-Fraktion Herr Kollege Baumann-Hasske. 

Harald Baumann-Hasske, SPD: Herr Präsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Anton, ich habe 

mir sagen lassen, dass das Thema dieses Migrationspaktes 

im April 2018 bereits Gegenstand einer Debatte im 

Bundestag gewesen sei. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht 

mehr die Zeit gefunden, das noch einmal genau zu über-

prüfen. 

Ich habe den Eindruck, dass hier ein Thema auf den Tisch 

gespült wird, weil vor allen Dingen die AfD und vor ihr 

schon die österreichische Ratspräsidentschaft und andere 

davon profitieren wollen. Sie sind natürlich schon lange 

damit beschäftigt. Österreich war an all den Verhandlun-

gen beteiligt, andere Staaten auch. Die USA sind am 

Tisch gewesen. Dass wir uns jetzt alle darüber aufregen, 

dass hier angeblich etwas verschwiegen worden sei, halte 

ich einfach für an den Haaren herbeigezogen. 

(Beifall bei der SPD) 

Tatsache ist doch, dass wir alle Gelegenheit gehabt hätten, 

uns mit dem Migrationspakt zu befassen. 

(André Barth, AfD: Weil ja jeder 

Bundestagsdebatten anschaut!) 

Wir haben es nicht getan. Ich habe es, bevor es jetzt 

skandalisiert wurde, auch nicht zur Kenntnis genommen. 

Das gebe ich offen zu. Das heißt aber nicht, dass ich es 

nicht hätte wissen können, wenn ich mich darum geküm-

mert hätte. 

(Zuruf des Abg. André Barth, AfD) 

Müssen Sie sich alles vorlegen lassen, damit Sie darüber 

diskutieren können? 

(Sebastian Wippel, AfD: Dann sollten  

Sie uns dankbar sein, dass Sie heute  

darüber sprechen dürfen!) 

Meine Damen und Herren! Dieser Migrationspakt möchte 

etwas einfangen, was es bisher im Bereich der Migration 

weltweit nicht gibt, nämlich ein System von Recht und 

Ordnung zu schaffen. Wer diesen Migrationspakt ablehnt, 

der möchte ein System von Recht und Ordnung ablehnen, 

(Beifall bei der SPD und der CDU –  

André Barth, AfD: Der möchte Ordnung in  

seinem Land haben, Herr Baumann-Hasske!) 

um mal mit einigen Unterstellungen aufzuräumen. 

Dieser Pakt ist ausdrücklich – das wird in ihm mehrfach 

wiederholt – unverbindlich und will es erklärtermaßen 

sein. Er will kein neues bindendes Völkerrecht schaffen. 

(Jörg Urban, AfD: Dann kann man ihn weglassen!) 

Er wird vom Bundesrat nicht ratifiziert und erlangt damit 

keine Gesetzeskraft, wie es sonst bei internationalen 

völkerrechtlichen Verträgen nach Artikel 59 Abs. 2 

Grundgesetz der Fall wäre. Es besteht eine moralische, 

eine politische Verpflichtung, wenn er unterzeichnet wird, 

aber kein einklagbarer Anspruch. Ziffer 7 der Präambel 

stellt dies ausdrücklich klar. 

Um es mit meinen Worten anders auszudrücken: 

(André Barth, AfD: Mit Moral ohne Recht  

handelt Frau Merkel schon seit 2015!) 

Durch diesen Pakt entstehen keine neuen Grundrechte für 

Migranten im Völkerrecht. Migranten erhalten ausdrück-

lich keinen Flüchtlingsstatus. Ziffer 4 der Präambel legt 

dies ausdrücklich dar. Flüchtlinge und Migranten sind 

verschiedene Gruppen, die separaten Rechtsrahmen 

unterliegen. Nur Flüchtlinge haben Ansprüche aus dem 

Flüchtlingsrecht. Andere Migranten haben diesen An-

spruch nicht. Das sagt dieser Pakt. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Harald Baumann-Hasske, SPD: Ich gestatte eine 

Zwischenfrage. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Bitte, Herr Kollege 

Wippel. 

Sebastian Wippel, AfD: Vielen Dank, Herr Baumann-

Hasske. Ich freue mich, einen Juristen hier vorn zu haben. 

Da kann ich Sie direkt fragen. 

Harald Baumann-Hasske, SPD: Fragen Sie mich. 
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Sebastian Wippel, AfD: Sie sagten gerade, natürlich 

würde der Pakt direkt keine rechtliche Verpflichtung nach 

sich ziehen, wohl aber eine politische und moralische. 

Harald Baumann-Hasske, SPD: Ja. 

Sebastian Wippel, AfD: Wenn aufgrund dieser politi-

schen und moralischen Verpflichtung der Bundestag als 

Gesetzgeber Gesetze erlässt, würden die denn dann eine 

rechtliche Verpflichtung nach sich ziehen? 

Harald Baumann-Hasske, SPD: Wenn der Gesetzgeber 

gesetzliche Ansprüche formuliert, dann wären das in der 

Tat solche. Aber das ist eine moralische und politische 

Verantwortung. Wenn es im Bundestag andere Mehrheiten 

gibt, wird es sie nicht geben. Ich hoffe, dass wir da nicht 

hinkommen, um es Ihnen klar zu sagen. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Der Pakt will ausdrücklich dem Umstand Rechnung 

tragen, dass es Migration gibt, die nicht durch Flücht-

lingsrecht geschützt ist. Das wird im Text auch an mehre-

ren Stellen wiederholt. Er will die nationale Souveränität 

anerkennen, die Migrationspolitik selbst zu bestimmen 

und das Recht, die Migration auf nationaler Ebene in 

Übereinstimmung mit dem Völkerrecht selbst zu regeln. 

Das heißt, die Souveränität der Staaten bleibt in vollem 

Umfang erhalten. 

Frau Nagel, ich kann verstehen, als Sie vorhin sagten, 

dass Sie das von der anderen Seite kritisieren. Sie sagten, 

es sei Ihnen zu wenig Verbindlichkeit für Migranten. Ja, 

das ist richtig. Aber ich glaube, dass der Migrationspakt 

wahrscheinlich nicht zustande käme, wenn er stärker 

verbindlich wäre. Wir sehen jetzt schon – danach ist eben 

schon gefragt worden –, warum bestimmte Staaten wie 

die USA oder Österreich inzwischen diesem Migrations-

pakt nicht beitreten wollen, und zwar weil er ihnen zu 

stark formuliert ist, weil er ihnen zu viel politische Ver-

bindlichkeit mit sich bringt. Ich glaube, das ist die Be-

gründung. Dabei kommt es nicht mehr auf Fakten an und 

auch nicht mehr auf den guten Willen, der dahinter steht. 

Es kommt nur noch darauf an, ob Herr Trump mal wieder 

gegen Migranten hetzen kann, und das tut er dann eben 

auch. Und die österreichischen Politiker – – 

(Jörg Urban, AfD: Und die Polen und  

die Tschechen! – Zuruf von der AfD) 

– Die wollen keine Migration. Natürlich hetzen Sie! 

(Zurufe von der AfD) 

– Natürlich hetzen Sie! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dieser Pakt 

regelt in sehr vernünftiger Art und Weise grundsätzliche 

Probleme, die bei der Migration entstehen können. Die 

Erhebung und der Austausch von Daten über Migration, 

die Minimierung von Faktoren, die Menschen veranlas-

sen, ihre Heimat zu verlassen, die Sicherstellung der 

Identifikation von Migrantinnen und Migranten, die 

Sicherung von Wegen der erwünschten Migration, der 

Schutz von Frauen und Kindern, die Sicherung einer 

fairen und ethisch vertretbaren Rekrutierung von Arbeits-

kräften, die Bekämpfung von Schleusern und Menschen-

händlern, ein koordiniertes Grenzmanagement, Rechtssi-

cherheit und Planbarkeit von Verfahren, der Zugang zu 

Grundleistungen entsprechend den Menschenrechten, 

Integration und Inklusion, Anerkennung von Qualifikation 

und Kompetenzen und die sichere und würdevolle Rück-

kehr in die Heimat – um nur einige Punkte zu nennen, die 

Sie, Herr Urban, vorhin nicht genannt haben. 

Alle diese Punkte zu regeln ist extrem wichtig und ver-

nünftig. Wer sie nicht regeln will, der will kein System 

errichten, wie internationale Migration möglichst kon-

fliktarm funktionieren kann. Deswegen, meine ich, muss 

man Ihren Antrag ablehnen. 

(André Barth, AfD: Aber?) 

Ich möchte noch auf einen anderen Punkt zu sprechen 

kommen. Das ist das Ziel Nummer 17 in diesem Migrati-

onspakt. Dort steht: „Die Beseitigung aller Formen der 

Diskriminierung und Förderung eines auf nachweisbaren 

Fakten beruhenden öffentlichen Diskurses zur Gestaltung 

der Wahrnehmung zur Integration.“ 

Wenn man diesen Punkt liest, weiß man, warum sie 

diesen Migrationspakt nicht wollen; denn seit wann 

wollen Sie einen Diskurs auf der Basis von Fakten füh-

ren? 

(Zuruf von der AfD) 

Deswegen lehnen Sie diesen Migrationspakt ab, und das 

kann ich dann auch nachvollziehen. Sie wollen ja gar 

nicht über Fakten diskutieren. 

(Jörg Urban, AfD: Wer hat denn den Antrag heute 

eingebracht? Sie wollten darüber reden! Sie führen 

die Debatte wegen unseres Antrages!) 

Ich glaube, dass Sie es uns nachsehen werden, wenn wir 

Ihrem Antrag nicht zustimmen werden. 

(Beifall bei der SPD und den LINKEN) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Als Nächste spricht für 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Frau Kollegin 

Zais. 

Petra Zais, GRÜNE: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen! Im September 2016 

wurde als Grundlage des Migrationspaktes von der UN-

Generalversammlung die New Yorker Erklärung verab-

schiedet. Bereits damals hat die Weltpresse die Öffent-

lichkeit über die angestrebten Inhalte des Migrationspak-

tes berichtet. Auch in Deutschland konnte man darüber 

lesen. Getragen werden die Inhalte von der Einsicht, dass 

kein Land allein Ursachen und Folgen weltweiter Migra-

tionsbewegungen bewältigen kann. 

Es folgte dann von April 2017 – die Vorredner sind darauf 

eingegangen – bis Juli 2018 die Ausarbeitung des Vertra-

ges. Die Unterzeichnung soll am 10. und am 11. Dezem-

ber in Marokko stattfinden, und das werden – das wird 
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wahrscheinlich auch so bleiben, meine Fraktion hofft das 

sehr, dass Deutschland dazugehören wird – mehr als 190 

Länder tun. 

Bisher verweigern die USA, Ungarn und nun auch Öster-

reich die Unterschrift unter das Papier. Nach unserer 

Auffassung ist das ein absolut falsches Signal. Die Politik 

der Abschottung, des Amerika First, Österreich First oder 

Ungarn First setzt letztlich darauf, die internationale 

Zusammenarbeit zu boykottieren und nationale Abschot-

tungsstrategien durchzuführen. 

Aber das ist letztlich keine Lösung, denn es geht darum, 

Migration zu gestalten und Menschenrechte zu sichern. 

Das ist in der bisherigen Debatte ein bisschen zu kurz 

bekommen. Denn wenn man sich einmal vergegenwärtigt, 

dass sich über 250 Millionen Menschen auf der Welt auf 

Migrationsrouten begeben und in neuen Ländern Arbeit 

suchen, ganze Wirtschaften auf der Erde von den soge-

nannten Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeitern 

abhängig sind, die in den Ländern keinerlei Rechte 

genießen, dann ist es wichtig, dass sich die Länder dieser 

Erde darüber verständigen, wie auch diese Menschen in 

den Genuss universeller Menschenrechte kommen. Dazu 

stehen auch wir als GRÜNE. 

(Beifall bei den GRÜNEN und  

des Abg. Jörg Vieweg, SPD) 

Das ist vernünftiges politisches und zugleich humanes 

Handeln. Aber das ist nicht der Politikansatz der AfD-

Fraktion. 

(Karin Wilke, AfD, steht am Mikrofon.) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Petra Zais, GRÜNE: Nein. – Mit Ihrem Antrag wollen 

Sie genau das verhindern. Deshalb machen Sie das, was 

Sie am besten können: Falschmeldungen verbreiten, 

Ängste schüren und den Boden dafür bereiten, dass Ihre 

Saat von Hass, Rassismus und Gewalt aufgeht. 

(Zurufe von der AfD) 

Sie genieren sich dabei auch nicht, sich der Lüge zu 

bedienen. 

(Zurufe der Abg. André Barth  

und Karin Wilke, AfD) 

All das wird in Ihrem Antrag sehr deutlich. Wir können 

hoffen, dass die CDU zur ihrer ankündigten positiven 

Stellungnahme zu diesem Pakt steht und sich nicht von 

der AfD unter Druck setzen lassen wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und den LINKEN) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Jetzt kommt Frau 

Kollegin Kersten zu Wort. 

Andrea Kersten, fraktionslos: Sehr geehrter Herr 

Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Das Agieren 

der CDU-geführten Bundesregierung mit dem Migrati-

onspakt, allem voran die diesbezügliche Öffentlichkeits-

arbeit oder besser gesagt, die nicht stattgefundene Öffent-

lichkeitsarbeit, zeugt einmal mehr von dem Versagen der 

Bundesregierung im Umgang mit dem sensiblem Thema 

Flüchtlinge und Migration. 

In einem Monat soll dieser Pakt auch von Deutschland 

unterzeichnet werden. Bis vor Kurzem spielte er in der 

Öffentlichkeit keine Rolle. Er wurde der Bevölkerung 

weder vorgestellt, geschweige denn mit ihr diskutiert. 

Erst als der österreichische Kanzler verlauten lies, dass 

sein Land diesen Pakt nicht unterzeichnen wird, und die 

AfD das Thema aufgriff, fand der Migrationspakt der 

Vereinten Nationen den Weg in die Öffentlichkeit. 

Wie dumm muss man eigentlich sein? 

Es ist ein Thema, welches seit drei Jahren in unserem 

Land nicht kontroverser diskutiert werden könnte, es ist 

ein Thema, welches die AfD groß gemacht hat und zum 

wiederholten Mal nicht offensiv angegangen wurde. Erst 

als die Kritiker des Migrationspakts laut werden, sieht 

man sich auf Bundesebene genötigt, gegen sogenannte 

Falschmeldungen vorzugehen. Und wie? – Man dürfe 

Populisten nicht das Feld überlassen. – Klasse! Zuerst 

lässt man den Acker liegen und dann wundert man sich, 

dass ihn ein anderer bestellt. 

Schon allein dieses Versagen der Bundesregierung im 

Umgang mit dem Migrationspakt wäre Grund genug, 

diesen Pakt abzulehnen und dem vorliegenden Antrag 

zuzustimmen. 

Für uns Blaue ist dies allerdings nicht genug, für uns gibt 

es noch weitere Argumente. Stichworte sind in diesem 

Zusammenhang die sogenannte Nichtverbindlichkeit des 

Paktes sowie der Erhalt der nationalen Souveränität. Im 

Pakt lesen wir, dass es sich um einen nicht bindenden 

Kooperationsrahmen handelt und dass er die Souveränität 

der Staaten wahrt. 

Haben Sie einmal gezählt, wie oft sich im Migrationspakt 

die Worte „Verpflichtung“ oder „Wir verpflichten uns“ 

finden? Ich habe bei 48 Mal aufgehört zu zählen, und ich 

sage Ihnen, dass ich nicht jeden Satz durchleuchtet habe. 

Wie viele es waren, haben wir vorhin gehört. Und was, 

bitte, bedeutet „Verpflichtung“, wenn nicht „bindende 

Wirkung“? Wenn ich mich zu etwas verpflichte, dann 

bedeutet das sehr wohl, dass ich dies tun werde. Für die 

Unterzeichner des Pakts, also auch für Deutschland, wird 

dasselbe gelten, und in Deutschland wird es Anwälte 

geben, die aus Verpflichtungen Ansprüche für Migranten 

ableiten werden und diese dann auch einklagen. Souverä-

nität und die angeblich rechtlich nicht vorhandene Bin-

dung sind damit „Ade!“. 

Darüber hinaus wird dem Pakt per se eine Lösungskom-

petenz für allerlei zugeschrieben. In der Präambel des 

Globalen Pakts ist zu lesen, dass Migration als eine 

Quelle des Wohlstands, der Innovation und der nachhalti-

gen Entwicklung angesehen wird. Das ist wirklichkeits-

fremd. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass in Deutschland 
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die Quellen von Wohlstand und Innovation anders defi-

niert werden. 

Doch zurück zu den Problemen. Migration löst kein 

Problem, sondern ist leider selbst nur die Folge von 

Problemen. Die weltweite Migration hat zugenommen, 

aber hat sich dadurch die Welt verbessert – trotz milliar-

denschwerer Entwicklungshilfen, trotz internationaler 

Erklärungen, Übereinkommen usw. usf.? Nein, ebenso 

wenig wird die Migration im Sinne des Migrationspaktes, 

also die gesteuerte Massenmigration, etwas daran ändern. 

Dies zeigt, dass den hier durch die Vereinten Nationen in 

Aussicht gestellten Erklärungen zum Global Compact for 

Migration die Zustimmung zu verweigern ist.  

Einen wahrhaften Ansatz für die Zukunft kann lediglich 

ein Vorhaben bieten, das für alle Nationen verpflichtende 

Erklärungen enthält, die darauf gerichtet sind, die Ursa-

chen, die zur Massenmigration führen, zu bekämpfen und 

zu beseitigen. Daran sollte Deutschland aktiv mitarbeiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den fraktionslosen  

Abgeordneten und der AfD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war Frau Kollegin 

Kersten. Nun sind wir am Ende der Rednerreihe ange-

kommen. Gibt es weiteren Redebedarf in dieser ersten 

Runde aus den Fraktionen? – Dies kann ich nicht erken-

nen. Somit kommt nun die Staatsregierung zu Wort. Es 

erhält Herr Staatsminister Prof. Wöller. 

Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister des Innern: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Migration 

ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, 

deshalb müssen wir uns fragen: Welche Migration wollen 

wir und welche nicht? Was nützt sie uns und welche 

Risiken birgt sie? Über diese Fragen müssen wir in 

Deutschland offen diskutieren und einen Konsens errei-

chen. 

Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass sich die Vereinten 

Nationen der Migrationsfrage angenommen haben. Eine 

gemeinsame internationale Anstrengung ist notwendig, 

um die globale Migration menschenwürdig und geordnet 

zu gestalten. Der Globale Pakt für eine sichere, geordnete 

und reguläre Migration soll dazu dienen. Die National-

staaten allein können die Herausforderungen der Migrati-

on nicht bestehen, aber ohne Nationalstaaten geht es 

ebenfalls nicht. Deshalb ist es notwendig, dass wir über 

diesen Vertrag öffentlich diskutieren. Gemeinsam mit den 

Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes muss sich die 

Bundesregierung darauf verständigen, ob die Bundesre-

publik Deutschland der UN-Vereinbarung zustimmen 

möchte oder nicht. 

Dass wir heute über einen Antrag mit derartigem Inhalt 

debattieren, zeigt doch, wie verzerrt die Informationen 

sind und wie notwendig die öffentliche Debatte ist. Nur so 

wird es uns auch gelingen, den Populisten den Nährboden 

für bewusste oder unbewusste Falschinformationen zu 

entziehen. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

Meine Damen und Herren! Ich weiß, eine förmliche 

Befassung des Deutschen Bundestages und damit auch 

des Bundesrates ist nicht erforderlich, weil der Migrati-

onspakt rechtlich nicht bindend ist; das wurde bereits in 

der Debatte herausgearbeitet. Aber es ist ein Akt der 

politischen Vernunft, wenn wir diese Debatte öffentlich, 

aber auch parlamentarisch führen. Daher finde ich es 

absolut richtig, dass der Bundestag morgen und auch im 

Dezember eine parlamentarische Debatte über den Pakt 

führt, um Gerüchte, Fehlinformationen und Missver-

ständnisse auszuräumen, die jetzt überall – und leider 

auch in diesem Hohen Hause – grassieren. 

Um die Migrationsströme zu steuern und zu ordnen, 

haben die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen im 

September 2016 in der New York Declaration beschlos-

sen, den Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und 

reguläre Migration auszuhandeln. Die Beratungen haben 

im April 2017 begonnen. Den Entwurf, der unter Feder-

führung von Mexiko und der Schweiz entstanden ist, 

haben die Staaten von Februar bis Juli 2018 verhandelt. 

Der Wortlaut des Ergebnisdokuments soll nun bei der 

Regierungskonferenz am 10. und 11. Dezember in Ma-

rokko formell angenommen werden. Der Migrationspakt 

hat völkerrechtlich im Sinne von Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 

des Grundgesetzes keine Relevanz. Nationale Hoheits-

rechte werden weder eingeschränkt noch übertragen. Die 

USA, Australien, Ungarn und Österreich haben sich aus 

den Verhandlungen zurückgezogen. Polen und Tschechien 

haben angekündigt, dem Pakt voraussichtlich nicht 

beizutreten. 

Ziel des Migrationspaktes ist es, legale Migration zu 

steuern und illegale Migration zu bekämpfen, die Zu-

sammenarbeit zwischen Herkunfts-, Transit- und Ziellän-

dern zu stärken, die Menschenrechte aller Migranten zu 

schützen, gegen Diskriminierung und Fremdenhass zu 

kämpfen und humanitäre, entwicklungspolitische und 

menschenrechtliche Aspekte in die Migrationsarbeit zu 

integrieren. Es ist gut, dass sich die Staaten der Weltge-

meinschaft im Migrationspakt zu diesen Zielen verpflich-

ten, obwohl viele dieser Ziele bereits im europäischen 

Migrationsrecht sowie im deutschen Ausländerrecht 

verankert sind. 

Aber dieses Dokument begründet nur unzureichend die 

Verpflichtungen der Migranten gegenüber den Ziellän-

dern. Von den Migranten werden keine hinreichenden 

Verpflichtungen zur Integration und zum Bekenntnis zur 

Rechts- und zur Gesellschaftsordnung der Mehrheitsge-

sellschaft eingefordert. Menschen haben nicht nur Rechte, 

sondern sie haben auch Pflichten. 

Meine Damen und Herren, eine öffentliche Debatte über 

diese Frage ist notwendig. Wir müssen uns darüber 

verständigen, was wir wollen und was nicht. Wir wollen 

eine klare Unterscheidung zwischen illegaler und legaler 

Migration, und wir wollen – das hat Kollege Anton bereits 

herausgearbeitet – eine Steuerung, eine Ordnung und eine 
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Begrenzung der Migration. Wir können nur dann offen 

sein, wenn wir unsere Grenzen kennen und sie nach außen 

deutlich machen. Eine Debatte über die Migration braucht 

Offenheit, Ehrlichkeit und Sachkunde. Da der vorliegende 

Antrag diese Voraussetzungen entbehrt, empfiehlt die 

Staatsregierung, ihn abzulehnen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war die Staatsregie-

rung. Es sprach Herr Staatsminister Prof. Wöller. Nun 

kommen wir zum Schlusswort. Dieses hat die einreichen-

de Fraktion AfD, und es hält Herr Kollege Urban. 

Jörg Urban, AfD: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Die CDU wollte eine Diskus-

sion um den Globalen Migrationspakt bis zum Schluss 

vermeiden, obwohl sie natürlich an dessen Vorbereitung 

beteiligt ist. Wie sagte der EU-Kommissionspräsident 

Jean-Claude Juncker: „Wir beschließen etwas, stellen das 

dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. 

Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Auf-

stände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da 

beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für 

Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ 

(André Barth, AfD: Genau!) 

Die CDU ist dieses Mal mit ihrer Hinterzimmerpolitik 

nicht durchgekommen. Unsere Nachbarländer, alternative 

Medien und die AfD haben auch in Deutschland eine 

öffentliche Debatte erzwungen, und jetzt, da diese Debat-

te endlich beginnt, warnt unser Ministerpräsidentin Herr 

Kretschmer vor Falschinformationen. Wir brauchen keine 

Falschinformationen. Es gibt umfangreiche reale und 

detailliert untersetzte Kritik vieler europäischer Regierun-

gen an diesem Pakt, und es gibt die Verpflichtung zu 

Resettlement und Relocation im Wahlprogramm der 

CDU. Deshalb beantragen wir heute eine namentliche 

Abstimmung. Die Menschen in Sachsen haben vor der 

Landtagswahl im nächsten Jahr ein Recht darauf, zu 

erfahren, wie sich der jeweilige Abgeordnete in ihrem 

Wahlkreis zum Globalen Migrationspakt positioniert. 

(Beifall bei der AfD – Zuruf der  

Abg. Juliane Nagel, DIE LINKE) 

Viele unserer europäischen Nachbarn und auch die USA 

oder Australien machen uns vor, wie eine Politik für das 

eigene Land aussieht. Ungarn, Österreich, wahrscheinlich 

auch Tschechien, Kroatien, Polen, Dänemark, Italien und 

viele weitere Länder werden diesen Pakt nicht unter-

zeichnen. 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Was ich in der Einbringung des Antrags vorgetragen habe, 

waren zum großen Teil Zitate von Regierungschefs aus 

diesen Ländern. 

Das wussten Sie natürlich nicht. Ihre Reaktionen darauf 

verdeutlichen aber umso mehr, wo Sie politisch stehen. 

(Juliane Nagel, DIE LINKE: Das wissen wir doch! 

– Weitere Zurufe von den LINKEN) 

Ich kann noch einmal einen Regierungsvertreter eines 

unserer Nachbarländer zitieren. 

(Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE – 

André Barth, AfD: Um euch geht es  

gerade mal nicht! Ihr müsst mal zuhören!) 

„Wir können die Welt nicht retten, wenn wir Probleme 

kontinental verlagern. Wir haben vor Ort Hilfestellungen 

zu leisten. Es ist unsere Verantwortung, die Bevölkerung 

zu schützen und unsere Souveränität, Verfassung und 

Entscheidungshoheit in Fragen der Migration zu wahren 

und sicherzustellen.“ 

(Zuruf des Abg. Harald Baumann-Hasske, SPD) 

„Wir wollen Selbstbestimmung und keine Fremdbestim-

mung.“ 

(Beifall bei der AfD – Zuruf der  

Abg. Daniela Kuge, CDU –  

Gegenruf des Abg. Carsten Hütter, AfD) 

Ich fordere Sie auf: Schließen Sie sich den konservativen 

Regierungen in vielen unserer Nachbarländer an und 

fordern Sie Ihre Parteifreunde in Berlin auf, diesen Pakt 

nicht zu unterzeichnen! 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war das Schluss-

wort. 

Meine Damen und Herren! Ich stelle nun die Drucksa-

che 6/15210 zur Abstimmung. Es ist namentliche Ab-

stimmung beantragt worden. Frau Kollegin, wir beginnen 

mit dem Namensaufruf. 

Iris Raether-Lordieck, SPD: Wir beginnen die nament-

liche Abstimmung mit dem Buchstaben A. 

(Namentliche Abstimmung –  

Ergebnis siehe Anlage) 

Vielen Dank. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Jetzt müssen wir erst 

einmal auszählen. 

(Kurze Unterbrechung) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dank der fast ans 

Geniale grenzenden Rechenkunst zu meiner Rechten und 

Linken darf ich Ihnen das Ergebnis verkünden: Mit Ja 

haben 12 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 97, es gab 

keine Stimmenthaltungen, und 17 Abgeordnete haben sich 

nicht an der Abstimmung beteiligt. – Die Summe stimmt. 

Damit ist die Drucksache 6/15210 nicht beschlossen. Der 

Tagesordnungspunkt ist beendet. 
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(Beifall bei der CDU und der SPD –  

Dr. Stephan Meyer, CDU, steht am Mikrofon.) 

– Herr Kollege Meyer, Sie zweifeln sicher nicht an 

unserer Summe. Sie haben das Wort, bitte. 

Dr. Stephan Meyer, CDU: Vielen Dank, Herr Präsident. 

Ja, ich möchte mein Abstimmungsverhalten erklären und 

denke, dass ich auch für den überwiegenden Teil meiner 

Fraktion sprechen kann. 

Ich habe diesen Antrag abgelehnt, weil ich mich den 

Ausführungen unseres Redners Rico Anton und des 

Staatsministers des Innern anschließen kann, die sehr 

differenziert eine Betrachtung dieses Global Compact for 

Migration vorgenommen und deutlich gemacht haben, 

dass es sich um einen Rahmen, um eine Grundlage 

handelt; dass es wichtig ist für uns, die Souveränität 

Deutschlands beizubehalten. 

Es ist in dieser Debatte auch deutlich geworden, dass das 

Angebot, dieses Thema fachlich im Innenausschuss zu 

thematisieren, bzw. auch der Hinweis, dass es ein bundes-

politisches Thema ist, das vor allem im Bundestag zu 

diskutieren ist, von der AfD abgelehnt worden ist – was 

deutlich macht, dass es hier nur darum geht, auf eine 

populistische Art und Weise Abgeordnete vorzuführen. 

Wir sind der Auffassung, ich bin der Auffassung, dass es 

auch wichtig ist, Haltung zu beziehen, und das ist der 

Grund, warum wir diesen Antrag abgelehnt haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Vielen Dank. Das war 

eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Der Tages-

ordnungspunkt 10 ist damit beendet. 

Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 11 

Windenergie: Konflikte lösen, Bürger und  

Kommunen beteiligen, Ausbau voranbringen 

Drucksache 6/12470, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Hierzu können die Fraktionen Stellung nehmen. Die 

Reihenfolge in der ersten Runde: BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, CDU, DIE LINKE, SPD, AfD, Staatsregie-

rung. Das Wort hat für die einbringende Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN Herr Dr. Lippold. 

Dr. Gerd Lippold, GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsiden-

tin! Meine Damen und Herren! Es geht in unserem Antrag 

um Akzeptanz für den Ausbau erneuerbarer Energien, es 

geht um Beteiligungsmöglichkeiten, um Transparenz bei 

der Planung, und es geht auch um Beteiligung beim 

wirtschaftlichen Erfolg. 

Meine Fraktion will in Sachsen eine Servicestelle Wind-

energie nach Thüringer Vorbild etablieren. Wir sehen dies 

zusammen mit dem ebenfalls dort in der Praxis bewährten 

Siegel „Faire Windenergie“ als Möglichkeit, ganz prak-

tisch in der täglichen Realität von Planungs- und Umset-

zungsprozessen kleine, aber wichtige Verbesserungen zu 

erreichen und schrittweise in der Praxis voranzukommen, 

statt sich weiter in Warteschleifen zu drehen und vor 

allem Papier zu beschreiben. Am langfristig anzugehen-

den, aber sehr wichtigen Thema der gesellschaftlichen 

Akzeptanz bei der Energiewende muss gearbeitet werden, 

denn in der Demokratie gibt es für den Erfolg eines 

Generationenprojektes wie der Energiewende keine 

wichtigere Ressource als die gesellschaftliche Akzeptanz. 

Das Siegel „Faire Windenergie“ soll die kommunalen 

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern 

sowie den Bürgerinnen und Bürgern die Orientierung im 

durchaus unübersichtlichen Feld von Projektentwicklern, 

Planern und Investoren erleichtern und einen Mindest-

standard bei der Einhaltung definierter Kriterien sichern. 

Solche Kriterien sind beispielsweise hohe Standards bei 

den Beteiligungsmöglichkeiten und bei der Bürgerinfor-

mation während der gesamten Planungsphase, faire 

Teilhabemöglichkeiten nicht nur für Flächeneigentümer, 

die Einbeziehung regionaler Versorger, Unternehmen und 

Kreditinstitute. Das gilt für jeweils ein Jahr, wodurch sich 

die Unternehmen dauerhaft an diese Standards binden 

müssen. Projektentwickler berichten, dass es mittlerweile 

kaum noch möglich ist, in Thüringen Projekte ohne dieses 

Label durchzuführen. Das zeigt, dass solche einfachen 

Maßnahmen zügig erhebliche Verbesserungen bei den 

Beteiligungsmöglichkeiten und bei der Teilhabe an der 

Wertschöpfung erreichen können. 

Die Servicestelle informiert und berät Bürgerinnen und 

Bürger, Genossenschaften, Kommunen, Eigentümerinnen 

und Eigentümer unabhängig und kostenfrei. Das ge-

schieht bei Vor-Ort-Terminen, in Sprechstunden, in 

Workshops und bei Informationsveranstaltungen. Sie 

vermittelt beispielsweise in Konflikten und bei unter-

schiedlichen Auffassungen zu Gutachten, sie hilft Kom-

munen und Anwohnern, geeignete Kompensationsmaß-

nahmen zu erarbeiten und vorzuschlagen. 

Warum ist es notwendig, heute mögliche Schritte zur 

Verbesserung von Akzeptanz und Projektfortschritten 

rasch anzugehen? Die Staatsregierung bekennt sich im 

Koalitionsvertrag zum Ausbau erneuerbarer Energien, 

explizit auch der Windenergie. Tatsächlich tritt sie aber 

seit vier Jahren bei der Umsetzung auf der Stelle. Eine 

frühzeitige landesplanerische Zielfortschreibung in dieser 

Wahlperiode, verbunden mit zügiger Zielverankerung in 
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den Regionalplänen, hätte auch große Schritte ermöglicht. 

Das war offensichtlich in dieser Koalition nicht gewollt. 

Nun trifft ein Schleichtempo beim Ausbau auf eine 

Situation, in der bereits bis 2025 circa zwei Drittel der 

Altanlagen aus der vor vielen Jahren üblichen, damals 

noch relativ hohen gesetzlichen Vergütung herausfallen, 

für die sie damals wirtschaftlich kalkuliert waren. Es ist 

nicht unwahrscheinlich, dass sie abgebaut werden. So 

laufen wir in Sachsen sogar Gefahr, bei der Energiewende 

aus dem De-facto-Stillstand der letzten Jahre sogar in den 

Rückwärtsgang zu kommen, und das zu einem Zeitpunkt, 

wo der schrittweise Kohleausstieg rasch vor der Tür 

stehen wird, der übrigens bei der Erarbeitung strategischer 

Energieversorgungsszenarien für Sachsen in der laufen-

den Fortschreibung des Energie- und Klimaprogramms 

ganz bewusst ignoriert wurde. 

Rund 75 % Kohlestrom im Erzeugungsmix haben wir 

derzeit noch in Sachsen. Die Staatsregierung geht in eine 

strategische Planung der künftigen Energieversorgung in 

Sachsen, als käme es darauf überhaupt nicht an. Das ist 

ein Unding, meine Damen und Herren. Sachsen läuft 

damit Gefahr, seine Rolle als Energiestandort im Zuge des 

Kohleausstiegs zu verlieren. Wir verlieren damit als 

Wirtschaftsstandort die eigene Gestaltungsfähigkeit für 

Struktur und Kosten unserer Energieversorgung. Das kann 

doch niemandes Interesse sein. 

Aus diesem Grund enthält unser Antrag in Punkt 3 die 

Forderung, bei der laufenden Überarbeitung des EKP die 

Zielvorgabe für Windenergie auf 2 % der Landesfläche 

anzuheben. Dafür ist es trotz einer ganz anderen Systema-

tik der SAENA-Studie noch nicht zu spät. In wirtschaft-

lich starken Ländern, wie etwa Hessen, die das auch 

bleiben wollen, ist dies das Maß der Dinge. Die Bundes-

länder werden sich künftig gliedern in jene, die ihre 

Energieversorgung im Zeitalter der Dekarbonisierung 

weiter in der eigenen Hand haben wollen – die kommen 

um den Ausweis von 1 bis 2 % der Landesfläche nicht 

herum – und in jene, die darauf vertrauen, dass die ande-

ren ihre Energieversorgung mit absichern. 

Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu, denn es wird 

höchste Zeit, dass wir endlich aufhören, immer nur Ziele 

auf Wegweiser zu schreiben, wir müssen endlich anfan-

gen, Schritte auf dem Weg dorthin zu gehen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Die CDU-

Fraktion, Herr Abg. Rohwer, bitte. 

Lars Rohwer, CDU: Frau Präsidentin! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Vorab: Zur heutigen Diskus-

sion gab es in der gestrigen „DNN“ einen Artikel mit der 

Überschrift „Hunderte Windräder in Sachsen vor dem 

Aus“. Der Artikel stützt sich auf eine Kleine Anfrage von 

Ihnen, Herr Lippold, an das Sächsische Wirtschaftsminis-

terium. Lieber Kollege Lippold, nur weil für die älteren 

Anlagen ab 2021 die EEG-Umlage wegfällt, heißt das 

noch lange nicht, dass die Anlagen deswegen auch abge-

schaltet werden müssen. Die alten Maschinen müssen sich 

dann auf dem freien Markt bewähren. 

(Marco Böhme, DIE LINKE:  

Die neuen Anlagen können das ja auch!) 

Das nenne ich Marktwirtschaft, Herr Kollege Dr. Lippold. 

Jeder Windanlagenbauer, der nicht ohne Förderung 

auskommt, macht etwas falsch. Nach 20 Jahren Anschub-

finanzierung – wo bekommen Sie schon 20 Jahre An-

schubfinanzierung in der heutigen Zeit – muss man so 

weit sein und am Markt bestehen können. Auch die 

Investition sollte sich so weit amortisiert haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Nach Schätzung des TÜV Rheinland können Windräder je 

nach windstarken oder windschwachen Standorten mit 24 

bis 40 Jahren Gesamtnutzungsdauer betrieben werden. 

Ihre Berechnungen, dass 931 Anlagen vor dem Aus 

stehen, sind somit klar überspitzt. 

Nun zur Aktuellen Debatte und Ihrem Vorschlag. Sie 

fordern, eine Servicestelle Windenergie bei der Sächsi-

schen Energieagentur zu etablieren. Als ich diesen Antrag 

gelesen habe, fragte ich mich, ob Sie sich wirklich damit 

auseinandergesetzt haben und ob sie wissen, welche 

Aufgaben die SAENA heute hat und warum sie gegründet 

wurde. Gerne will ich Ihnen das erklären: Die Sächsische 

Energieagentur ist eine unabhängige Kompetenz- und 

Informationsstelle zum Thema Energie. Diese Agentur 

gilt als eine Anlaufstelle für Bürger, Kommunen und 

Unternehmen. Sie berät auf den Feldern energieeffizient 

bauen und sanieren, Energieeffizienz in den Kommunen, 

Energie in den Unternehmen, erneuerbare Energien, 

effiziente Mobilität und die gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen dazu. Die SAENA ist folglich eine Energieagen-

tur, die breit aufgestellt ist und nicht auf einzelne Energie-

felder fokussiert ist. Keinesfalls ist sie eine Beratungsge-

sellschaft für Windkraft, schon gar nicht eine Unterneh-

mensberatung. 

Wenn wir Ihre Vorstellung verwirklichen wollen, müssten 

wir die SAENA komplett neu aufstellen. Aber nur weil 

Windenergie Ihr Lieblingsthema ist, werden wir solche 

Lobbystrukturen nicht schaffen. Der Ansatz der CDU-

Fraktion ist ein anderer. Wir bevorteilen mehrere Energie-

träger. Uns ist die Vielfalt der Energieerzeugung im 

Freistaat Sachsen wichtig. Eine einseitige Betonung, 

beispielsweise der Windkraft, verstößt gegen unsere Sicht 

der elementaren Grundsätze des Nachhaltigkeitsprinzips 

und führt zur Entwicklung von Ungleichgewichten, zur 

Fehlsteuerung von Ressourcen und zum Verlust von 

Akzeptanz in der Energiewende. 

Nun zu Ihrer zweiten Forderung. Sie wollen ein neues 

Siegel im Freistaat ins Leben rufen, welches sich „Faire 

Windenergie Sachsen“ nennt. Darüber habe ich etwas 

länger nachdenken müssen. Aber mir ist auch hierzu 

etwas eingefallen, warum ich das nicht richtig finde. Ich 

erzähle Ihnen auch gern die Geschichte dazu. 
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Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Partei – nennen wir Sie 

die „Alternative Kraft zur Energiewende“. Diese AKE 

würde ein Siegel für faire Braunkohlenutzung einführen 

wollen. Richtig, Sie würden sagen: Das ist aber eine 

Lobby-Partei. Was ich damit sagen will: Ihre Forderung 

für eine Siegel „Faire Windenergie“ halte ich für reine 

Lobbypolitik. Und auch deshalb lehnen wir dies ab. 

(Zurufe der LINKEN) 

Außerdem gibt es Ihr Siegel schon im Freistaat, und das 

nennt sich Baugenehmigung. 

(Zuruf des Abg. Marco Böhme, DIE LINKE) 

Es ist ein Siegel, welches den Umweltschutz, den Land-

schaftsschutz und die Landesplanung einbezieht. Folglich 

ist Ihr Antrag aus unserer Sicht nicht mehr als ein Place-

bo. Das rechtsstaatliche Verfahren dauert nur länger und 

erzeugt mit der Absicherung der Gerichte die notwendige 

Sicherheit. 

Ist Ihnen eigentlich bekannt – um zu einem dritten Punkt 

beim Thema Windräder zu kommen, die für Sie ein 

Hauptthema sind –, wie hoch die Lautstärke bei den 

Windrädern liegt? Ich habe keinen Anbieter gefunden, der 

unter 105 Dezibel mit seinen Windrädern liegt. Keiner der 

führenden Windkraftanlagenhersteller hier in Deutschland 

ist heute in der Lage, die Emission so zu minimieren. Die 

WHO empfiehlt in einer neuen Studie tagsüber einen 

Grenzwert von 45 Dezibel, was ungefähr so laut ist wie 

ein Radio. 

(Jörg Urban, AfD: Oh!) 

Der gesetzliche Grenzwert gemäß Bundesemissions-

schutzgesetz liegt in Gewerbegebieten nachts bei 50 Dezi-

bel. Die Windräder überschreiten also die gesetzlichen 

Bestimmungen um das Doppelte, von Wohngebieten 

spreche ich hier schon gar nicht. 

(Marco Böhme, DIE LINKE:  

Das ist kein Wohnhaus!) 

Auch wenn mein Gesagtes gerade wie ein Frontalangriff 

gegen die Windkraft wirkt, so bin ich doch kein Wind-

kraftgegner. 

(Marco Böhme, DIE LINKE: Nein! –  

Dr. Gerd Lippold, GRÜNE, steht am Mikrofon.) 

Ich stelle mir beispielsweise Windkraftanlagen vor, die 

keine Einbindung an das Stromnetz mehr haben und 

grünen Wasserstoff produzieren. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Lars Rohwer, CDU: Gern. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Dr. Lippold, 

bitte. 

Dr. Gerd Lippold, GRÜNE: Danke, Herr Kollege 

Rohwer. Zunächst, bevor ich meine Frage stelle: Diese 

Dezibel, also 115 ist das Doppelte von 45, das ist loga-

rithmisch. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie völlig unglei-

che Dinge miteinander vergleichen? 

(Jörg Urban, AfD, steht am Mikrofon.) 

Diese Emission, die Sie genannt hatten, die ist oben an 

der Gondel, am Generator. Diese 45 oder 40 Dezibel, von 

denen Sie sprachen, dass ist einen Kilometer entfernt, 

einen Meter vor dem Fenster von dem Gebäude. Ist Ihnen 

klar, dass Sie hier Dinge miteinander verglichen haben, 

die in diesem Vergleich einfach nur Fake News sind? 

(Carsten Hütter, AfD: Das hatten wir schon 

einmal! – Beifall bei den GRÜNEN) 

Lars Rohwer, CDU: Sie können das als Fake News 

ansehen. Trotzdem müssen wir uns dieser Debatte stellen. 

(Dr. Gerd Lippold, GRÜNE:  

Das sind falsche Zahlen!) 

Wir haben gerade eine Debatte gehabt, in der wir gesagt 

haben: Wir müssen die Dinge auch beim Namen nennen, 

und wir müssen sie ausräumen. Deshalb darf ich das ja 

wohl auch tun. Ich fand die Positionierung der WHO, die 

noch tiefer geht als die Emissionswerte in Deutschland, 

auch erst einmal sehr bezeichnend. Deswegen sage ich: 

Wir müssen mit den Windkraftherstellern auch darüber 

reden, wie wir in der Nutzung der Windenergie auch diese 

Emissionswerte nach unten bekommen. 

(Marco Böhme, DIE LINKE:  

Zum Beispiel mit einem Siegel!) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie noch 

eine Zwischenfrage? 

Lars Rohwer, CDU: Gerne. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Urban, bitte. 

Jörg Urban, AfD: Vielen Dank, Frau Präsidentin! Herr 

Rohwer, Sie erinnern sich sicher, dass wir als AfD-

Fraktion hier bereits einmal einen Antrag gestellt hatten, 

eine eigene Studie zu machen, gerade was Schallemissi-

on, Körperschall, Schall und Infraschall angeht. Der 

wurde hier im Plenum abgelehnt. Halten Sie es vor der 

neuen Situation, der neuen Studie, die jetzt von der UNO 

gemacht worden ist, für sinnvoll, dass wir uns doch noch 

einmal mit dem Thema Infraschall und Schallemission 

von Windkraftanlagen und ihren gesundheitlichen Folgen 

hier im Plenum auseinandersetzen? 

Lars Rohwer, CDU: Das halte ich nach wie vor nicht in 

dem Sinne für erforderlich, weil im Moment der Grün- 

und Weißbuchprozess stattfindet und genau solche Dinge 

in der Bevölkerung diskutiert werden. Sie sind herzlich 

eingeladen, sich an der online-Kommunikation zu beteili-

gen. 

Ich komme zurück zu der Frage der Windkraft. Ich hatte 

gerade ausgeführt, dass ich mir durchaus vorstellen kann, 

dass wir grünen Wasserstoff mithilfe von Windkraftanla-

gen herstellen, weil ich mir davon verspreche, dass wir 
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endlich die CO2-Emissionen im Verkehr erheblich redu-

zieren. Also, es gibt durchaus Bereiche, in denen wir uns 

als CDU-Fraktion Windkraftanlagen sinnvoll vorstellen 

können. Wasserstoffzüge in Niedersachsen fahren bereits, 

und die erste Wasserstofftankstelle in Dresden wurde vor 

Kurzem errichtet. 

(Zuruf des Abg. Marco Böhme, DIE LINKE) 

Der Tankstellenpächter hier in Dresden sagte mir: Der 

Wasserstoff ist die Zukunft im Verkehr. Ich fand, er hat 

ein kluges Wort gesprochen. 

Nun, wenn ich gerade am Rednerpult bin, möchte ich 

noch etwas ergänzen, was auch gerade aktuell in Berlin 

diskutiert wird, damit wir das vielleicht in die Diskussion 

mit einbringen können. Es wird im Moment über eine 

Sonderausschreibung in Höhe von 4 Gigawatt für erneu-

erbare Energien in Berlin diskutiert. Wir wollen als CDU-

Fraktion deutlich machen, dass wir das zum jetzigen 

Zeitpunkt für ordnungspolitisch falsch halten. Wir steigen 

nicht nur wieder in den EEG-umlagefinanzierten Ausbau 

von erneuerbaren Energien ein, sondern es war im Koali-

tionsvertrag im Bund vereinbart, dass der Ausbau der 

erneuerbaren Energien synchron mit dem Netzausbau 

läuft. Diese Voraussetzung liegt eindeutig nicht vor. 

Auch bei dem Thema Speicher sind wir keine großartigen 

Schritte vorangekommen. Der Ausbau der Netze im 

Süden und im Südwesten der Republik stockt gewaltig. 

Für meine Fraktion fordere ich die Einhaltung dieses 

Grundsatzes, der im Koalitionsvertrag niedergelegt ist, 

bevor weitere Photovoltaik- oder Windkraftanlagen 

errichtet werden. 

In dem Sinne: Zu dem heutigen Antrag empfehlen wir 

Ablehnung. – Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU und der Staatsregierung) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Eine Kurzinter-

vention, Herr Dr. Lippold? 

Dr. Gerd Lippold, GRÜNE: Ja, danke, Frau Präsidentin. 

– Herr Kollege Rohwer, ich habe Ihrem Redebeitrag 

nichts entnommen, was Sie zu unserem Antrag gespro-

chen haben. Wir versuchen das, was Sie sich als Koalition 

im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, nämlich beim 

Ausbau substanziell mit ein paar kleinen, praktischen 

Schritten voranzukommen, zu unterstützen. Sie aber 

kommen noch nicht einmal mit der Zielfortschreibung 

weiter: Schritte, die woanders funktionieren, mit denen 

man evidenzbasierte Politik machen und für ein wenig 

mehr Akzeptanz sorgen könnte. 

(Lars Rohwer, CDU, steht am Mikrofon.) 

Das, was Sie als Antwort darauf geliefert haben, ist nur 

die Aussage, dass wirklich jeder versteht, warum Sie als 

Koalition nicht vorangekommen sind, nämlich weil von 

Ihrer Seite das Thema komplett blockiert wird. Das haben 

Sie jetzt in Ihrer Rede sehr deutlich gemacht. Das war 

diese Diskussion jetzt schon wert. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Rohwer, 

bitte. 

Lars Rohwer, CDU: Herr Kollege Dr. Lippold, wenn es 

für Sie so deutlich herausgekommen ist, ist es für mich 

auch deutlich geworden, dass wir noch einmal über die 

Windenergie separat debattieren. Ich habe dargelegt, wie 

die Fraktionsmeinung ist. 

Sie wissen auch, dass wir einen anderen Weg als die 

Kollegen in Thüringen gehen. Man kann also nicht eine 

Möglichkeit aus einem anderen Bundesland einfach 

hierher transportieren. Wir gehen einen anderen Weg: 

über die Regionalen Planungsverbände. Darüber wird der 

Kollege Fritzsche gleich noch Ausführungen machen, um 

auch für die Windkraftanlagenbetreiber Rechtssicherheit 

über Windgebiete herzustellen. Das ist ein anderer Weg 

als ihn andere Länder gehen. Ich halte ihn zwar für 

langwieriger, aber planungssicherer für die Windenergie. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Und die Links-

fraktion; Herr Böhme, bitte. 

Marco Böhme, DIE LINKE: Frau Präsidentin! Meine 

Damen und Herren! Vielleicht eine Bemerkung vorweg: 

Auch wir als LINKE teilen die Bedenken, dass es in den 

nächsten Jahren einen erheblichen Verlust von Hunderten 

Windenergieanlagen geben wird. Das wurde jetzt auch 

angesprochen, und da helfen auch im nächsten Beitrag – 

ich nehme an, Herr Vieweg wird dazu Stellung nehme – 

keine Redebeiträge, die das schönreden, oder es helfen 

auch keine Redebeiträge von der CDU, die damit zufrie-

den sind, dass es diesen Verlust gibt. 

Wir sind an einem katastrophalen Scheideweg, meine 

Damen und Herren. Daran muss sich dringend etwas 

ändern. Dass in Sachsen schon lange keine neuen Anlagen 

gebaut werden, ist traurig genug. Daran hat man sich 

schon fast gewöhnt. Weil sich die sächsische Wirtschaft 

auch daran gewöhnt hat, die mit sehr vielen Arbeitsplät-

zen Windräder baut, aber die in Sachsen gar nicht aufge-

stellt werden, sondern in anderen Bundesländern und 

international. Das ist das eine. 

Viel schlimmer ist, dass wir in den nächsten Jahren mit 

einem Rückbau rechnen müssen, wenn durch den fehlen-

den Zubau in den nächsten Jahren die Anlagen in Sachsen 

rapide schwinden. Wir zementieren damit unseren letzten 

Platz bei der Anzahl und der Leistung von Windenergie-

anlagen, werden unsere eigenen Klimaschutzziele wohl 

nicht erreichen, verlieren vor allem riesiges Potenzial für 

die Menschen und für die Wirtschaft vor Ort und vor 

allem für den Klimaschutz. Das muss dringend verhindert 

werden, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Warum das so ist, warum die Anlagen schwinden, hängt 

damit zusammen – das wurde vorhin schon angesprochen 

–, weil die ersten großen Flächenanlagen vor 20 Jahren in 

Sachsen gebaut wurden. Sie wurden damals mit einem 

sehr hohen EEG-Fördersatz gefördert. Das hatte den 
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Grund, weil diese Technologie noch sehr neu war und auf 

dem Markt allein noch nicht bestehen konnte. 

Erneuerbare Energien sind heute also marktreif, trotz 

eines viel zu niedrigen CO2-Preises auf dem Markt, der 

eigentlich gar nicht vorhanden ist, aber vorhanden sein 

müsste, um die Preise wirklich realistisch darzustellen. 

Doch zusammen mit Speichertechnologien sind sie eben 

auch eine echte Alternative zu Kohle und Atomkraft, und 

das schon heute. Deswegen steigen wir als Deutschland, 

als Sachsen ja auch aus der Kohle und aus der Atomkraft 

aus, aber auch viele andere Länder dieser Erde. Auch 

wenn die AfD und andere Teile des Hauses meinen, es 

wäre dann Klimahysterie, bin ich mir sicher: Die Mehr-

heit der Menschen weiß, es muss unbedingt gehandelt 

werden, damit es eben auch eine Zukunft gibt, in der man 

gerne leben möchte, damit eine Zukunft für die Menschen 

auf diesem Planeten überhaupt ermöglicht werden kann. 

Das Problem ist aber weiterhin, dass Sachsen leider auf 

dem Schlauch steht. Es wird alles dafür getan, die Kohle 

zum Beispiel so lange wie möglich am Netz zu lassen; 

den Bergleuten wird erzählt, dass alles so bleibt, wie es 

ist, auch bis 2050 und darüber hinaus. Zudem kommen 

Geld und Know-how für den Strukturwandel eben nicht 

aus diesem Parlament – das kommt vielleicht irgendwann 

einmal von der Kohlekommission –; zumindest zeigen sie 

hier keine Eigeninitiativen oder Gesetzesvorlagen. Sie 

lehnen auch alles, was dazu von der Opposition kommt, 

ab; zuletzt vor zwei Stunden. Es braucht also scheinbar 

die bundesdeutsche Kohlekommission, damit Sie aufwa-

chen und erste konkrete Forderungen formulieren. 

Doch zurück zur Windenergie. Da schauen wir als Frei-

staat Sachsen ja auch wie ein Kaninchen auf die Schlange. 

Sie wissen also, dass eine erhebliche Anzahl von Wind-

energieanlagen in den nächsten Jahren abgebaut werden 

wird, weil eben diese alten Anlagen von vor 20 Jahren 

heute nicht mehr am Markt konkurrieren können. Dass sie 

abgebaut werden, nehmen Sie einfach hin. 

Der Widerstand gegen neue Windräder oder wenigstens 

das Repowering ist ja in Sachsen immer noch viel zu 

hoch. Das liegt eben daran, dass es zu wenig Kommuni-

kation mit den Menschen gibt, dass es zu wenig Beteili-

gung und letztendlich auch zu wenig Teilhabe gibt, zum 

Beispiel auch finanzielle Teilhabe. 

(André Barth, AfD: Kann  

man alles gutreden, oder was?) 

Es fehlt einfach an Vorteilen für die Bevölkerung vor Ort, 

wenn ein Windrad gebaut wird. Deswegen haben wir auch 

vor ein paar Monaten unseren Windenergie-Gesetzent-

wurf hier vorgelegt, der diese Stimmung aufzufangen 

versucht, damit die Menschen eben konkret etwas davon 

haben, wenn in ihrem Ort oder in der Nähe davon ein 

Windrad gebaut wird, in diesem Fall zum Beispiel eine 

finanzielle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

ermöglicht wird oder auch die Gemeinden finanziell 

etwas davon haben oder auch durch die Schaffung einer 

Planungszelle man mehr mitreden kann, wie und wo das 

Windrad gebaut wird usw. Das Ganze sollte nach unseren 

Vorstellungen gesetzlich verpflichtend werden. Damit 

mehr Windräder gebaut werden, haben wir außerdem 

verlangt, dass die Landesfläche für Windenergie auf 2 % 

Vorranggebiete ausgeweitet wird. 

Das Ziel dahinter war, wie gesagt, dass man mit den 

Menschen Windräder verwirklicht und nicht gegen sie. 

Das beschleunigt dann am Ende die Verfahren, und wir 

können auch zu einem Repowering kommen, was ja am 

Ende dazu führt, dass es weniger Einzelanlagen gibt 

(Abg. Gunter Wild, fraktionslos,  

meldet sich zu einer Zwischenfrage) 

– von Ihnen nehme ich keine Frage entgegen – und wir 

durch moderne, effizientere und auch leisere Anlagen am 

Ende weniger Anlagen in der Landschaft stehen haben. 

Das muss doch das Ziel sein. Das wird aber auch nur 

funktionieren, wenn man da entsprechend schnelle Ver-

fahren oder überhaupt Verfahren eröffnen kann. 

Natürlich muss sich auch im Bund einiges ändern, damit 

wir die Nutzung erneuerbarer Energien ausbauen können. 

Wir haben das Problem mit den Ausschreibungen, wir 

haben das Problem mit zu vielen CO2-Zertifikaten, wir 

haben das Problem mit der zu geringen Unterstützung und 

Förderung von Speichertechnologien. Aber auch in 

Sachsen muss viel getan werden, und im Bund kann man 

sich zum Beispiel auch für ein paar Punkte starkmachen. 

Faktisch gibt es in Sachsen eine Ausbauverweigerung. Sie 

muss man umkehren, und da geht es vor allem um Betei-

ligung und Vorteile für die Menschen vor Ort. Die GRÜ-

NEN zum Beispiel, die das jetzt hier fordern, machen das 

auf eine andere Art und Weise als wir mit einem Gesetz. 

Aber trotzdem unterstützen wir diesen Antrag natürlich; 

denn es muss dringend gehandelt werden. 

Es braucht eben eine Servicestelle für Windenergie bei 

der Sächsischen Energieagentur; denn die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter dort können eben noch viel mehr 

leisten, als nur über Energieeffizienz aufzuklären. Das ist 

zwar eine sehr wichtige Aufgabe, aber es gibt eben noch 

viel mehr Aufgaben, die sie erfüllen könnten. Andere 

Bundesländer zeigen, wie das geht, nämlich durch eine 

kostenfreie Beratung von Firmen, Kommunen, Bürgern 

und allen Beteiligten oder auch durch eine professionelle 

Beteiligung in allen Prozessabschnitten vor Ort. Genau 

das fordert der Antrag, der uns vorliegt, und dies unter-

stützen wir. Selbstverständlich braucht es dafür auch mehr 

Personal. 

Das Windenergiesiegel, das es zum Beispiel in Thüringen 

schon seit einigen Jahren gibt, halten wir ebenfalls für 

richtig und wichtig. Es ist auch kein Placebo, Herr Roh-

wer, so wie Sie es gerade angesprochen haben. Bei einem 

solchen Siegel geht es um Standards, geht es um Qualität. 

Da geht es darum, gute Windenergieanlagenbetreiber 

auszuzeichnen, die bürgerfreundlich und mit Bürgerbetei-

ligung vor Ort agieren. Ich denke, das nützt allen etwas, 

und ich verstehe Ihre diesbezügliche Ablehnung auch 

nicht. 
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Sie sehen auch am Ursprungsdatum des Antrags der 

GRÜNEN, dass dies eigentlich schon im Juni 2018 

gefordert werden sollte. Das wurde jetzt mit dem Ände-

rungsantrag geändert. Aber das zeigt doch, dass genug 

Zeit war, dass das Ministerium von sich aus ein solches 

Siegel erstellt. Ich bin traurig, dass nicht einmal das 

gelingt. Sie brauchen dafür auch keine Gesetzesänderung 

umzusetzen; Sie können das theoretisch auch ohne die 

CDU machen. Deswegen ist es für mich unverständlich, 

dass es so etwas nicht gibt. Deswegen muss ich davon 

ausgehen, dass Sie es nicht wollen und damit zufrieden 

sind, wie es jetzt ist, nämlich, dass es am Ende einen 

Rückbau von erneuerbaren Energien in Sachsen gibt. Das 

wäre mehr als schädlich. Eine womöglich letzte Chance, 

um das umzukehren, bestünde dann, wenn das Energie- 

und Klimaschutzprogramm überarbeitet wird. Darauf sind 

wir sehr gespannt und hoffen, dass dort endlich Anstren-

gungen unternommen werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Eine Kurzinter-

vention. – Herr Wild. 

Gunter Wild, fraktionslos: Danke, Frau Präsidentin. – 

Sehr geehrter Herr Böhme, da Sie keine Frage zugelassen 

haben, möchte ich doch an dieser Stelle, weil Sie in Ihrem 

Redebeitrag noch einmal ganz heftig um Bürgerbeteili-

gung und Beteiligung von Kommunen an Windkraftanla-

gen geworben haben, auf Folgendes hinweisen: Das sind 

hochriskante finanzielle Geschäfte, die den Totalverlust 

des angelegten Geldes zur Folge haben können. Sie haben 

keinerlei Streuung. Man sieht an Prokon, wie viele Anle-

ger ihr Geld verlieren, wenn so etwas pleite geht. Wollen 

Sie, dass die Anleger, dass die Kommunen in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten, weil sie sich an solchen „windi-

gen“ Geschäften beteiligen? 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Böhme, bitte. 

Marco Böhme, DIE LINKE: Sie beziehen sich jetzt auf 

den Gesetzentwurf. Eine Debatte dazu gab es hier schon 

vor ein paar Monaten. Das haben wir damals schon 

ausdiskutiert. Ich verstehe nicht, warum Sie jetzt noch 

einmal darauf eingehen. 

(Zuruf von der CDU: Weil Sie es gesagt haben!) 

Erstens. Wir zwingen niemanden dazu, sich irgendwo zu 

beteiligen, ob das nun an einem Windrad oder an einer 

Dampflok oder sonst etwas ist. Wir wollen lediglich die 

Möglichkeit dazu schaffen. 

Zweitens heißt finanzielle Beteiligung auch, dass automa-

tisch Gewinne von einem solchen Windrad – unabhängig 

davon, ob ich Anteilseigner bin oder nicht – an die Bevöl-

kerung vor Ort ausgezahlt werden sollen, ebenso an die 

Orte, die es betrifft. Das passiert bei einigen Windener-

giebetreibern heute schon – genau diese könnte man 

durch ein solches Siegel auszeichnen; das fordern jetzt die 

GRÜNEN, und das unterstützen wir –, indem dann halt 

vor Ort der Kinderspielplatz oder Straßen oder sonst 

irgend etwas gebaut werden. Das finden wir gut, und 

diese guten Investoren sollte man auszeichnen können. 

Deswegen verstehe ich Ihre Ablehnung dahingehend auch 

nicht. 

(Beifall bei den LINKEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die SPD-

Fraktion sprich Herr Vieweg. 

Jörg Vieweg, SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine 

sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute 

schon viel über Kernenergie gelernt, leidenschaftlich über 

Braunkohle diskutiert, und jetzt, liebe Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, reden wir über Ihren Antrag zur 

Windenergie, mit dem Sie Ihrer Auffassung nach die 

Beteiligungsmöglichkeiten und die Akzeptanz beim 

Ausbau der erneuerbaren Energien verbessern möchten. 

Das kann ich zunächst erst einmal nachvollziehen, lieber 

Kollege Lippold, denn wir in Sachsen sind beim Ausbau 

sich erneuernder Energien im Bereich der Windenergie 

nun nicht gerade ein Musterknabe. Das gilt in vollem 

Umfang und insbesondere auch für alle Fragen von 

Akzeptanz. 

Für uns ist klar: Wir wollen als Koalition die Energie-

wende zum Erfolg führen, und für uns ist auch klar: 

Windenergie ist die effektivste Form der Erzeugung von 

Energie aus sich erneuernden Quellen. Darum, sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen, ist mir eines noch 

einmal ganz wichtig: Energiepolitik und Klimaschutzpoli-

tik ist nicht einfach so ein Politikfeld, was man nebenbei 

mal mit so macht und aus dem Ärmel schüttelt. Wenn wir 

das 1,5-Grad-Ziel nicht schaffen, Kolleginnen und Kolle-

gen, werden weite Teile unseres Planeten unbewohnbar 

sein. Die Klimakrise in Sachsen und weltweit läuft. 

Darum, Herr Kollege Urban und auch noch einmal an die 

Kollegen hier rechts außen: Klimaschutz ist nicht verhan-

delbar, Herr Kollege Urban. Das war mir noch einmal 

wichtig zu sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Jörg Vieweg, SPD: Nein, weil wir uns sowieso immer 

nur wieder im Kreis drehen, Herr Kollege Urban. 

(Carsten Hütter, AfD: Das ist wohl wahr!) 

Uns geht es heute um das Thema Akzeptanz. Wir brau-

chen Akzeptanz vor Ort, gerade auch in Sachsen, und wir 

setzen in der Koalition gemeinsam mit der Staatsregie-

rung bei der Fortschreibung unseres Energie- und Klima-

programms auf einen möglichst frühzeitigen Prozess von 

Einbeziehung und Bürgerbeteiligung, so wie er jetzt im 

Moment läuft. 

Bei dem, was mein Kollege Rohwer gesagt hat, was die 

aktuellen Anstrengungen auf Bundesebene anbelangt, 

halte ich mich an Peter Altmaier fest. Die Ausschreibung 
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von 4 Gigawatt Wind ist aus meiner Sicht der richtige 

Weg, und insoweit werden wir über kluge Vorschläge – 

auch die kommen von Peter Altmaier – zur weiteren 

Steigerung der Akzeptanz bei der Windenergie in den 

nächsten Wochen sprechen. Wir wissen, wir haben in 

Sachsen ein gutes Potenzial im Bereich der sich erneuern-

den Energien. Wir wissen, Sachsen ist in der Lage, seinen 

Energiebedarf aus sich erneuernden Energien abzudecken, 

und wir wissen, Sachsen ist in der Lage, mit etwa 525 

modernen Windenergieanlagen 7,5 Gigawatt Strom zu 

erzeugen. 

Aus diesem Grund, sehr geehrter Herr Kollege Lippold, 

bin ich frohen Mutes, dass wir es schaffen werden, bei der 

Fortschreibung unserer Regionalplanung unsere Ausbau-

ziele zu erreichen. Genau aus diesem Grund haben wir die 

Potenzialstudie der SAENA vorliegen. Die hat eine ganz 

klare Botschaft: Wir sind in der Lage, unseren Energiebe-

darf aus sich erneuernden Energien abzudecken. 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Bevor 

wir über neue Windsiegel, über neue Label sprechen, 

bevor wir über eine neue Kompetenzstelle in Sachsen 

reden, haben wir ganz andere Probleme. Wir haben andere 

Prioritäten in unserer Regionalplanung. Für uns als 

Koalition gilt unser Regionalplanungsprinzip, die kom-

munale Ebene soll entscheiden. 

(Gunter Wild, fraktionslos, steht am Mikrofon.) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Jörg Vieweg, SPD: Ja, Herr Wild, bitte. 

Gunter Wild, fraktionslos: Danke, Herr Kollege Vie-

weg. Sie haben eben ausgeführt, dass der Ausbau der 

Windkraft unverhandelbar ist. Halten Sie auch weiterhin 

daran fest, wenn sich die Wissenschaftler mittlerweile 

weltweit darin einig sind, dass der Körperschall und der 

Infraschall bis zu 20 Kilometer von den Windkraftanlagen 

noch messbar sind und dass in mehreren Kilometern 

Entfernung durch die Windkraftanlage gesundheitliche 

Schäden entstehen können? Würden Sie an Ihrer Aussage 

noch festhalten, wenn sich das am Ende bewahrheitet? Es 

gibt eine Kommentierung von verschiedenen Studien und 

wissenschaftlichen Berichten. Die sind technisch und 

faktisch vom Sachverständigenzentrum für Umweltmes-

sung überprüft worden. Die besagen eindeutig, dass 

Körper- und Infraschall, der von Windkrafträdern ausgeht, 

– 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Bitte nur eine Frage 

stellen und nicht so lange Sätze machen. 

Gunter Wild, fraktionslos: – gesundheitsschädlich ist. 

Wenn sich das am Ende bewahrheitet, halten Sie dann an 

Ihrer Aussage von eben noch fest? Das ist meine Frage. 

Jörg Vieweg, SPD: Sehr geehrter Herr Kollege Wild, ich 

möchte Ihnen sagen, was anerkannte Wissenschaft ist. 

Anerkannte Wissenschaft ist, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel 

nicht schaffen, wenn wir den Klimaschutz auf unserem 

Planeten nicht ernst nehmen, fahren wir unseren Planeten 

an die Wand. 

(Beifall bei der SPD, den  

LINKEN und den GRÜNEN) 

Das ist anerkannte Wissenschaft. 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich will 

an dieser Stelle auf einen Konflikt in unserer Regional-

planung hinweisen. Das sind aus meiner Sicht die Priori-

täten. Wir haben im Moment im Freistaat etwa 

900 Windmühlen am Markt, 320 Windmühlen stehen 

außerhalb von Vorrang- und Eignungsgebieten, etwa 

500 Windmühlen stehen innerhalb von Vorrang- und 

Eignungsgebieten. 

(Jörg Urban, AfD: Was mahlen die denn?) 

Wir wissen gleichzeitig, dass wir in der Lage sind, mit 

500 modernen Anlagen unseren Energiebedarf zu decken. 

Insoweit sage ich: Bevor wir über neue Wege reden, 

lassen Sie uns Ordnung in unsere Regionalplanung 

bringen, Herr Kollege Lippold. Das ist aus meiner Sicht 

genau der richtige Weg: eine geordnete Regionalplanung 

im Freistaat Sachsen, Windenergie in Vorrang- und 

Eignungsgebieten und nicht auf der grünen Wiese, Herr 

Kollege Lippold. 

(Silke Grimm, AfD, steht am Mikrofon.) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie noch 

eine Zwischenfrage? 

Jörg Vieweg, SPD: Ja, bitte. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Frau Grimm, bitte. 

Silke Grimm, AfD: Herr Vieweg, können Sie uns sagen, 

warum sich das mit der Regionalplanung immer weiter 

hinzieht? Es geht jetzt schon mehrere Jahre, bevor irgen-

detwas richtig einzusehen ist. Müssen wir erst die Land-

tagswahl nächstes Jahr abwarten? 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte nur die 

Frage. 

Jörg Vieweg, SPD: Sprechen Sie mit Ihrem Landrat, Frau 

Grimm, der wird Ihnen die Frage beantworten. 

Silke Grimm, AfD: Wir haben Bautzen auch noch mit 

drin. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte nur eine 

Frage stellen. 

Jörg Vieweg, SPD: Sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-

gen, ich komme zum Schluss. Ich sage, bevor wir das 

Thüringer Modell einführen, sollten wir Ordnung in 

unsere Regionalplanung bringen. Ich sage auch, liebe 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, wir sind uns 

einig, dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien voran-

bringen müssen. Insoweit sage ich, Sie haben gute Vor-
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schläge auf den Tisch gelegt. Meine Fraktion wird diese 

Vorschläge vorerst ablehnen. 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Urban, eine 

Kurzintervention. 

Jörg Urban, AfD: Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Herr 

Vieweg, Sie haben uns gerade eindrücklich vorgemacht, 

was Klimahysterie ist. Sie haben gerade Schreckensszena-

rien an die Wand gemalt, falls wir es nicht schaffen, 

dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das Pariser Klima-

schutzabkommen enthält keine Vorgabe, ab welcher 

Temperatur das überhaupt startet. Wir wissen gar nicht 

von welcher Temperatur an 

(Marco Böhme, DIE LINKE:  

Wir sind schon bei 0,8!) 

wir diese 1,5 Grad messen sollen. Es gibt eine weiche 

Angabe auf die vorindustrielle Zeit. Was ist das? Wir 

wissen nicht, von wo aus wir messen. Aber wenn wir es 

nicht schaffen, diesem unbekannten Wert aus 1,5 Grad 

einzuhalten, dann geht die Welt unter. Das ist Klimahyste-

rie vom Feinsten. 

Vielen Dank. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Mit Hysterie kennen Sie sich doch aus!) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Vieweg, 

möchten Sie darauf antworten? – Nein. Herr Dr. Weigand 

von der AfD-Fraktion, bitte. 

Dr. Rolf Weigand, AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die GRÜNEN möchten 

mit diesem Antrag die Windenergie voranbringen. Bei der 

Betrachtung der vielen Bürgerbewegungen in Sachsen 

gegen Windkraft, circa 30, wird eines klar: Ihr Antrag ist 

unnötig und wird vom sächsischen Bürger abgelehnt und 

an dessen Stelle stehen wir als AfD. 

(Zuruf von den LINKEN, der SPD  

und den GRÜNEN – Beifall bei der AfD) 

Der geplante bedingungslose Ausbau vernichtet die 

deutsche Volkswirtschaft. Sie kostet nach Berechnung der 

deutschen Technikakademien 2 Billionen Euro, also 

2 000 Milliarden Euro, wenn Deutschland die Klimaziele 

erreichen will. Das ist vollkommener Irrsinn. Erklären Sie 

das mal einem Handwerker mit Mindestlohn, der diese 

Strompreise bezahlen muss. 

(Marco Böhme, DIE LINKE: Die  

Handwerker profitieren davon! –  

Carsten Hütter, AfD: Die Handwerker  

profitieren davon! Vor allem von  

dem billigen Strom, den sie haben!) 

Reden Sie einmal mit einem Bäcker, der nicht davon 

befreit ist. Aber Sie träumen ja. Sie träumen von einer 

CO2-freien Welt. Wie wollen Sie Stahl im Hochofen ohne 

Kohle herstellen? 

(Marco Böhme, DIE LINKE: Mit Gas!) 

Wie wollen Sie Glas in Freital und Torgau ohne Erdgas-

verbrennung herstellen? 

(Marco Böhme, DIE LINKE: Mit Gas!) 

Wie wollen Sie Beton ohne das vorher notwendige 

Brennen von Kalkstein herstellen? Unsere Industrie in 

Deutschland ist sauber. Wenden Sie das in China an, dann 

können wir viele Dinge lösen. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Dr. Rolf Weigand, AfD: Nein. 

Sie wollen dieses Land wirtschaftlich zerstören. Das 

lassen wir als AfD nicht zu. 

(Beifall bei der AfD –  

Valentin Lippmann, GRÜNE:  

Kommen Sie zum Antrag!) 

Dann der grüne Geistesblitz à la Annalena Baerbock. 

Zitat: „An Tagen wie diesen, wo es grau ist“ und kein 

Wind geht – Anmerkung von mir –, „haben wir natürlich 

viel weniger erneuerbare Energien. Deswegen haben wir 

Speicher. Deswegen fungiert“ – Achtung – „das Netz als 

Speicher. Und das ist alles ausgerechnet.“ Was haben Sie 

da bei den GRÜNEN eigentlich ausgerechnet? Wie lange 

kann man den Strom im Netz speichern? Sekunden. 

Wenige Sekunden. Ich sehe es schon vor mir: Sonntag-

abend im Winter, kein Wind, keine Sonne und wir setzen 

uns vor den Fernseher und dürfen 5,21 Sekunden „Tatort“ 

schauen, und dann ist alles aus. 

(Carsten Hütter, AfD: Das reicht heutzutage!) 

Das ist völlig unglaublich. 

(Beifall bei der AfD) 

Meine Damen und Herren! Ihre grüne Fachkompetenz ist 

einfach der Wahnsinn. Aber man muss sich auch bei der 

CDU bedanken, dass keine Regionalpläne fertig sind; 

denn Ihre Bürgermeister und Landräte sind von der CDU 

und sind im Vorstand der Regionalplanungsverbände. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Gestatten Sie jetzt 

eine Zwischenfrage? 

Dr. Rolf Weigand, AfD: Nein. 

Es passiert aber nichts. Die CDU ist sich da treu, das 

kennen wir seit 28 Jahren. Herr Kretschmer hat zwar 

erklärt, er möchte keine Verspargelung der Landschaften, 

aber dank keiner fertigen Regionalpläne ist jetzt überall 

Wildwuchs erlaubt. Sie werden es sehen. Sie werden die 

Wahl nächstes Jahr erst noch abwarten. 

Damit sind die Bürger und Kommunen auf sich allein 

gestellt. Ich selbst bin in der Kommune Großschirma 

betroffen. Da sollen seit zwei Jahren vier Windräder 
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gebaut werden, die weder im alten Regionalplan, der jetzt 

nicht mehr gilt, noch im neuen Regionalplan, der nur im 

Entwurf vorliegt, vorgesehen sind. Das Einzige, was die 

Kommune jetzt machen kann, ist, ein Vogelgutachten zu 

erstellen. Das kostet nur 25 000 Euro. Wenn man diese 

25 000 Euro nächstes Jahr ausgibt, muss man überlegen, 

welche Schaukel, welche Rutsche auf dem Kinderspiel-

platz wegfällt. 

Aber zurück zu Ihnen, zu den GRÜNEN: Sie sind für 

mich die größte amoralische Partei aller Zeiten. 

(Valentin Lippmann, GRÜNE: Ja, klar!) 

Erst stimmen Sie der Rodung im Hambacher Forst für den 

Kohleabbau zu, und jetzt sind Sie dagegen und gehen 

Hand in Hand mit Linksextremisten. Aber gleichzeitig 

sind Sie für die Rodung im Reinhardswald für Windräder. 

Sie sind keine Umweltschutzpartei, und wir werden 

deshalb Ihren scheinheiligen Antrag ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Wild, Sie 

stehen bei mir auf der Liste. 

(Gunter Wild, fraktionslos: Zehn  

Sekunden. Soll ich die noch ausnutzen?) 

– Sie wollen nicht sprechen. Okay. – Möchte noch jemand 

aus den Fraktionen in der Debatte das Wort ergreifen? – 

Das sieht nicht so aus. – Oh ja, doch. Es ist doch noch 

jemand. Der Herr Fritzsche. Entschuldigung. 

Oliver Fritzsche, CDU: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 

Ich versuche es in aller Kürze. – Herr Dr. Lippold und 

Herr Böhme, mir ist nicht klar, auf welcher Basis Sie 

diesen Teufel der Außerbetriebnahme alter Windkraftan-

lagen an die Wand malen, vor dem Hintergrund, ob 

jemand tatsächlich eine abgeschriebene und im Moment 

noch bestandsgeschützte Anlage außer Betrieb setzt. Das 

leuchtet mir, ehrlich gesagt, nicht ein. 

(Zuruf des Abg. Marco Böhme, DIE LINKE) 

Für mich steht aber auch fest, dass ein Repowering 

außerhalb von Vorrang- und Eignungsgebieten nur schwer 

durchsetzbar ist. 

Herrn Dr. Weigand möchte ich sagen, er sollte sich einmal 

mit dem Thema auseinandersetzen, was eine verfestigte 

Planung oder eine verfestigte Planungsabsicht bedeutet 

und welche Auswirkungen diese haben kann. 

(Zuruf des Abg. Dr. Rolf Weigand, AfD) 

Die hat nämlich schon bestimmte bindende Wirkungen. 

Nun aber noch kurz zum Antrag, insbesondere zu einem 

Punkt, der mir wichtig ist. In Ihrem Antrag unter Punkt 3 

führen Sie mehr oder weniger nebenbei einen Wechsel 

unserer Planungssystematik ein, nämlich hin zu einem 

Flächenziel mit den 2 %, die Sie dort ausgeben. Wir 

haben uns in Sachsen für einen anderen Weg entschieden. 

Wegen der Möglichkeiten im § 35, aus dem sich die 

Privilegierung der Windenergie im Außenbereich ergibt, 

und der einschränkenden Möglichkeiten, die wir haben, 

haben wir uns für den Weg einer Konzentrationsplanung 

entschieden. Mit dieser Konzentrationsplanung haben wir 

in Sachsen die regionalen Planungsverbände beauftragt. 

Also erfolgt die Steuerung über die Regionalplanung. 

Damit wird nach unserer Überzeugung eine Versparge-

lung der Landschaft verhindert. 

Nur haben wir an die Regionalplanung kein konkretes 

Flächenziel ausgereicht, sondern der notwendige Energie-

ertrag ist als ein Mindestenergieertrag auf die vier regio-

nalen Planungsverbände aufgeteilt, was auch viel mehr 

Sinn macht; denn dann sind die regionalen Planungsver-

bände bei der Aufstellung ihrer Regionalpläne entspre-

chend freier. Dass es so lange dauert, hat etwas mit der 

Komplexität des Verfahrens zu tun. Die Abwägung nach 

einer Vielzahl von Kriterien muss rechtssicher erfolgen; 

denn das Klagerisiko der Regionalpläne liegt nun einmal 

bei 100 %, da wir davon ausgehen, dass sie von vielerlei 

Seiten beklagt werden. 

Die 2 % der Landesfläche, die Sie hier einführen, sind 

immerhin 368 Quadratkilometer oder 51 540 Fußball-

felder. Daran krankt das ja alles, dass wir immer Ertrags-

ziele im Raum stehen haben. Die wenigsten denken 

darüber nach, was das übersetzt in Fläche und Raum 

bedeutet. Die Flächeninanspruchnahme auch durch die 

Windkraft ist enorm. Dessen sollte man sich zumindest im 

Rahmen des Planungsprozesses bewusst sein und nicht so 

tun, als ob wir das alles von heute auf morgen lösen 

könnten. 

Jetzt bin ich guter Hoffnung, dass die Regionalplanung zu 

einem guten Ende kommt und mit dem klaren Ausweis 

von Vorrang- und Eignungsgebieten Möglichkeiten für 

die Windenergie bestehen und die Konflikte auf ein 

erträgliches Maß minimiert sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Minister 

Dulig, bitte. 

Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Ja, der Ausbau der erneuerba-

ren Energien erfolgt derzeit nicht in den Größenordnun-

gen, die wir gern hätten. Das gilt insbesondere für die 

Windenergie in unserem Land. Der Wille zu einem 

schnelleren Ausbau ist da. Dass er nicht schnell genug 

vorankommt, liegt an den fehlenden Standorten. Das 

Flächenpotenzial, das raumordnerisch gesichert ist, wurde 

in den vergangenen Jahren ausgeschöpft. Daher können 

zurzeit nur wenige Genehmigungen für neue Windener-

gieanlagen erteilt werden. 

Mit der derzeitigen Fortschreibung der Regionalpläne 

werden neue Flächen ausgewiesen. Dann wird es auch 
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wieder einen nennenswerten Zubau geben. Wir erwarten, 

dass die Planfortschreibung zügig zu Ende geführt wird. 

Für die Verzögerung ist die Staatsregierung aber nicht 

verantwortlich. Wer nun aber mitten in den laufenden 

Planungen fordert, neue Ausbauziele zu setzen oder von 

einem Ertragsziel hin zu einem Flächenziel umschwenkt, 

greift in die laufenden Planungsprozesse ein und nimmt 

damit sehenden Auges weitere Verzögerungen in Kauf. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zustimmung zur 

Energiewende ist nach wie vor hoch. Nach einer Umfrage 

der Agentur für erneuerbare Energien vom September 

befürworteten 93 % der deutschen Bevölkerung einen 

verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien. Eine 

Windenergieanlage in der Nähe ihres eigenen Wohnortes, 

sofern es dort nicht schon welche gibt, befürworten aber 

nur 55 %. Ein sehr geringer Prozentsatz der Menschen in 

Sachsen spricht sich vehement gegen die Errichtung von 

Windenergieanlagen im unmittelbaren Umfeld aus. Das 

haben sowohl die Beteiligungsverfahren der regionalen 

Planungsverbände gezeigt als auch viele Beiträge in den 

Energiedialogen, die wir in den vergangenen Wochen im 

Rahmen der Konsultationen des Grünbuchs zum EKP 2.0 

durchgeführt haben. 

Die jeweils angeführten Gründe sind den meisten von uns 

gut bekannt. Den GRÜNEN schwebt nun vor, eine Ein-

richtung zu etablieren, die die Akzeptanz für den Ausbau 

der Windenergie fördert und schon könne Sachsen wieder 

ganz vorn beim Ausbau mitmischen. Thüringen hat im 

Jahr 2015 eine solche Servicestelle Windenergie einge-

richtet, und das sollen wir Ihnen zufolge nun auch in 

Sachsen machen. Begründet wird dies mit den Erfolgen 

dieser Einrichtung bei der Steigerung der Akzeptanz vor 

Ort. Nur dafür gibt es noch keine Belege, weil eine 

Evaluation bisher noch nicht stattgefunden hat. 

Zugleich stellt sich die Frage, wer überhaupt erreicht 

werden soll. Auch hier habe ich meinen Zweifel, ob die 

Arbeit einer solchen Einrichtung dazu beitragen kann, die 

zum Teil sehr tief sitzenden Vorbehalte oder Ängste 

einzelner Bürgerinnen und Bürger vor gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen, einem Wertverlust der Wohngrund-

stücke oder dergleichen abzubauen. 

Zudem würden mit der Einrichtung einer Servicestelle 

Windenergie die Regionalplanungen nicht beschleunigt. 

Das Gleiche gilt für ein Gütesiegel „Faire Windenergie“, 

wie es ebenfalls in Thüringen eingeführt wurde. BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN in Brandenburg haben im April 

dieses Jahres auch die Einführung eines solchen Siegels 

gefordert. In den norddeutschen Ländern will sich die 

Branche selbst Gütesiegel ausstellen. Wir wären also auf 

dem besten Weg in eine Kleinstaaterei. 

Wenn bei einem Unternehmen die Unternehmenspolitik 

nicht mit den Anforderungen des Gütesiegels vereinbar 

ist, gibt es das Siegel einfach zurück, wie jüngst ebenfalls 

in Thüringen geschehen. Insbesondere was die Transpa-

renz, Kommunikation und Beteiligungsangebote angeht, 

sehe ich in erster Linie die Branche selbst in der Pflicht. 

Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, Beratungen zum 

Windkraftausbau bietet die Sächsische Energieagentur 

bereits an, wenn auch nicht im gleichen Umfang wie die 

Thüringer Servicestelle. Ich bin nicht von Ihrem Vor-

schlag überzeugt, das jetzt auf Sachsen zu übertragen. 

Wichtig ist in meinen Augen, dass wir die Bürgerinnen 

und Bürger einbeziehen, wenn es um Maßnahmen zur 

Umsetzung der Energiewende geht. Sprechen wir mit den 

Bürgerinnen und Bürgern über die Ziele der sächsischen 

Energiepolitik, über den Beitrag, den Sachsen zur Ener-

giewende leisten kann, informieren wir sie frühzeitig. Die 

Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen der Fortschrei-

bung der Regionalpläne, aber auch die Konsultationen 

und Dialogformate zum Grünbuch für das EKP 2.0 sind 

zwei Beispiele, die ich für zielführender halte. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Das Schlusswort 

hat BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Herr Dr. Lippold. 

Dr. Gerd Lippold, GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsiden-

tin! Meine Damen und Herren! Es wurde darüber gespro-

chen, dass die Energiewende das Ergebnis von 20 Jahren 

Marktanreiz und Technologieförderung ist, also von sehr 

viel Geld, von viel Finanzierung. 

Das Ergebnis ist eine enorme Kostendegression, die 

erreicht worden ist. Es gibt heute keine billigere Energie-

quelle, wenn man ein neues Kraftwerk bauen will, als 

Wind an Land. Das ist ein Riesenerfolg, der erreicht 

worden ist, und diese neuen Anlagen können sich sehr 

wohl am Strommarkt messen, Herr Kollege Rohwer. 

Als Ergebnis kann man nicht erwarten, dass eine alte 

Anlage mit inzwischen extrem hohen Wartungskosten 

nach 20 Jahren, eine ineffiziente Anlage, aus irgendwel-

chen Gründen unter den heutigen Strommarktbedingun-

gen inzwischen wirtschaftlich geworden sein sollte. Das 

Ergebnis ist, dass die neuen Anlagen es können und wir es 

gelernt haben, wie es funktioniert. 

Es geht um Sachsen, das ist der Punkt. Es geht um Sach-

sen als Energiestandort, es geht um Sachsen als Wirt-

schaftsstandort. 75 % unseres Erzeugungsmixes haben 

wir heute aus der Braunkohle. Es war vorhin Konsens bei 

allen, dass wir vor einem relativ zügigen Braunkohleaus-

stieg stehen. Wie wollen wir denn in Sachsen, wenn wir 

nicht entschlossen erneuerbare Energien zubauen, unseren 

Standort – unseren Wirtschafts- und Energiestandort – 

erhalten? Verlassen Sie sich bei diesem Ausbau, wenn wir 

uns überlegen, wie wir diese 75 % Kohlestrom ersetzen, 

bitte nicht auf die kalte Fusion von Herrn Kollegen Wild. 

Das ist einfach kalter Kaffee, und da weiß ich, wovon ich 

rede. Es gibt hierbei überhaupt keinen Grund für eine 

Grundsatzdebatte, denn was wir vorgeschlagen haben, ist 

wirklich nur ein sehr kleiner Schritt, eine sehr kleine 

Maßnahme zur Verbesserung von Akzeptanz. 

Ich habe in der Debatte festgestellt, dass auch dieser sehr 

kleine Schritt für Sachsen offensichtlich für viele bereits 
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ein großer Sprung ist, um das Zitat von Neil Armstrong 

einmal umzukehren. Machen Sie deshalb diesen Sprung, 

geben Sie Sachsen die Chance zu diesem ganz kleinen 

Schritt! Wir haben es bitter nötig, denn wir müssen sehr 

viel Kohlestrom ersetzen – und das relativ bald. 

Ich bitte Sie um Zustimmung. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Möchten Sie 

gleich noch Ihren Änderungsantrag einbringen, Herr 

Dr. Lippold? Sonst müssen Sie nochmal vorkommen. 

Dr. Gerd Lippold, GRÜNE: Wir haben einen Ände-

rungsantrag gestellt. Das wurde bereits gesagt, weil in 

dem Antrag vom März dieses Jahres die Zielvorgabe für 

die Umsetzung der Leitlinien für eine siegelfaire Wind-

energie der 30. Juni 2018 war. Das ist bereits abgelaufen, 

und wir haben das jetzt mit einer neuen Frist versehen, 

das heißt: bis 30. April des kommenden Jahres. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Möchte noch 

jemand zum Änderungsantrag sprechen? – Ich sehe, dass 

das nicht der Fall ist. Dann lasse ich jetzt über den soeben 

eingebrachten Änderungsantrag abstimmen. Wer gibt die 

Zustimmung? – Die Gegenstimmen, bitte? – Gibt es 

Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltungen, Stim-

men dafür, der Antrag ist dennoch mit Mehrheit abgelehnt 

worden. 

Ich lasse jetzt abstimmen über den Antrag in Drucksache 

6/12470. Wer gibt die Zustimmung? – Die Gegenstim-

men, bitte? – Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthal-

tungen, Stimmen dafür, der Antrag ist dennoch mit Mehr-

heit abgelehnt. Ich schließe den Tagesordnungspunkt. 

Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 12 

Jahresbericht 2017 

Drucksache 6/13701, Unterrichtung durch den Sächsischen Ausländerbeauftragten 

Drucksache 6/15227, Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

Das Präsidium hat dafür eine Redezeit von 10 Minuten je 

Fraktion und je fraktionslosen MdL 1,5 Minuten festge-

legt. Wir beginnen in der ersten Runde: CDU, danach 

folgen DIE LINKE, SPD, AfD, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und die Staatsregierung, wenn sie es wünscht, 

sowie der Ausländerbeauftragte, wenn er es wünscht. 

Es beginnt die CDU-Fraktion. Herr Voigt, bitte. 

Sören Voigt, CDU: Frau Präsidentin! Meine Damen und 

Herren! Im Namen der CDU-Fraktion darf ich unserem 

Sächsischen Ausländerbeauftragten recht herzlich für den 

Bericht danken, den er im Innenausschuss gehalten hat. 

Vielen Dank für die Beantwortung der vielen Fragen. Wir 

bitten auch, den Dank an die Mitarbeiter weiterzugeben. 

Den Rest der Rede gebe ich zu Protokoll. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: So schnell geht es. Herr 

Voigt, ich danke Ihnen. Die Fraktion DIE LINKE ist 

aufgerufen. Frau Abg. Nagel, bitte. 

Juliane Nagel, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr Präsi-

dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch von meiner 

Fraktion auf jeden Fall einen Dank an den Sächsischen 

Ausländerbeauftragten. Wir hätten sicherlich die letzte 

Chance, mit Ihnen in der Legislaturperiode den Bericht 

hier zu erörtern, gern genutzt, auch explizit einen kriti-

schen Blick auf die letzten drei, vier Jahre zu werfen. Das 

können Sie dann im Protokoll nachlesen. Auch ich werde 

meine Rede zu Protokoll geben und wünsche noch ein 

letztes gutes Jahr. Wir werden kritisch auf Ihre Arbeit 

blicken, wünschen aber auch Ihrer Geschäftsstelle weiter-

hin Engagement bei den Herausforderungen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Nagel. Für die SPD-Fraktion Frau Abg. Pfeil-Zabel. 

Juliane Pfeil-Zabel, SPD: Sehr geehrter Herr Präsident! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch im Namen der 

SPD-Fraktion möchten wir Herrn Mackenroth für die 

geleistete Arbeit danken, auch wieder für den vorliegen-

den Bericht, und hoffen weiterhin auf konstruktive und 

gute Zusammenarbeit. Wir geben die Rede zu Protokoll. 

(Beifall bei der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank. – Für die 

AfD-Fraktion Herr Abg. Hütter. Sie haben das Wort. 

Carsten Hütter, AfD: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Auch die AfD-Fraktion 

möchte sich bei Herrn Geert Mackenroth als Ausländer-

beauftragten für die geleisteten Dienste bedanken. Jedoch 

– Sie werden es an unserem Redebeitrag sehen – haben 

wir einige kritische Anmerkungen. Wir werden aber auch 

aufgrund der fortgeschrittenen Zeit unseren Redebeitrag 

zu Protokoll geben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 
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2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank Herr 

Hütter. Meine Damen und Herren! Ich rufe die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf. Frau Abg. Zais, Sie 

haben das Wort. 

Petra Zais, GRÜNE: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Mackenroth, auch 

meine Fraktion möchte sich bei Ihnen und vor allem bei 

Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete 

Arbeit bedanken. Auch ich hätte sicherlich, wie jedes 

Mal, einen kritischen Blick auf Ihre Arbeit geworfen. Das 

soll nun so nicht sein. Ich möchte Ihnen für das letzte Jahr 

weiterhin gutes Gelingen bei der einen oder anderen 

Aufgabe wünschen. Sie wissen, bei vielen Dingen haben 

Sie in mir und meiner Fraktion eine Unterstützerin. 

Ansonsten gebe ich die Rede zu Protokoll. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau Zais. 

Meine Damen und Herren! Da haben jetzt die Vertreter 

aller Fraktionen das Wort ergriffen, die Rede zu Protokoll 

gegeben und die Worte an den Ausländerbeauftragten 

gerichtet. Deshalb jetzt die Frage an Sie, Herr Ausländer-

beauftragter Mackenroth. Sie haben das Wort – oder? 

Bitte sehr. 

Geert Mackenroth, Sächsischer Ausländerbeauftrag-

ter: Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Ich bedanke mich für die vielen kritischen 

Hinweise, für die positive Begleitung meiner Arbeit, 

gelobe – soweit erforderlich – Besserung, werde alles im 

Protokoll nachlesen, und die weitere Diskussion werden 

wir auch im nächsten Jahr führen. Ansonsten gebe ich 

ebenfalls meine Rede zu Protokoll. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Herr Mackenroth, 

vielen Dank. – Meine Damen und Herren! Ich frage die 

Staatsregierung. Wird das Wort gewünscht? – Herr 

Staatsminister Prof. Dr. Wöller. 

Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister des Innern: 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 

Ich möchte mich auch namens der Staatsregierung recht 

herzlich beim Ausländerbeauftragten, Kollegen Geert 

Mackenroth, und vor allem seinem Team für die versierte 

und sachlich starke Arbeit im vergangenen Jahr bedanken 

und gebe meine Rede auch zu Protokoll. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Ich danke Ihnen, Herr 

Staatsminister. Jetzt drehe ich mich einmal nicht so 

schnell um. Ich frage zunächst noch den Berichterstatter 

des Ausschusses, Herrn Pallas. Wünschen Sie noch das 

Wort zu ergreifen?  – Herr Pallas, ich bedanke mich bei 

Ihnen. 

Meine Damen und Herren! Wir stimmen nun über die 

Beschlussempfehlungen des Ausschusses in der Drucksa-

che 6/15227 ab. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen. – Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? 

– Gibt es Stimmenthaltungen? – Damit ist der Beschluss-

empfehlung des Ausschusses, Drucksache 6/15227, 

einstimmig zugestimmt worden. 

Meine Damen und Herren! Dieser Tagesordnungspunkt 

ist beendet. 

 

Erklärungen zu Protokoll 

Sören Voigt, CDU: Der Jahresbericht des Sächsischen 

Ausländerbeauftragten wurde in der 52. Sitzung des 

Innenausschusses am 20. September 2018 abschließend 

beraten. Es ist festzuhalten, dass im vergangenen Jahr die 

Herausforderungen für unsere Gesellschaft in den Berei-

chen Asyl, Migration und Integration grundsätzlich 

fortbestanden. 

Im Vergleich zu den Jahren 2015 und 2016, in denen es 

ein hohes Maß an Fluchtzuwanderungen gab, ging es im 

Berichtszeitraum vor allem darum, Verwaltungsabläufe zu 

verbessern und Verfahren zu optimieren. Gesellschaft, 

Politik und Verwaltung haben die bisherigen Anforderun-

gen sehr unterschiedlich erfüllt. 

Kollege Mackenroth verwies darauf, dass es auf der einen 

Seite Erfolge gab: Aufgrund der rückläufigen Zugangs-

zahlen und der Professionalität der am Verfahren Beteilig-

ten sind die Registrierung und die Unterbringung der 

Menschen, die zu uns nach Sachsen kommen, nicht mehr 

die Hauptprobleme. 

Die Gesundheitsversorgung ist befriedigend und die Hilfe 

durch die Ehrenamtlichen ist so weit professionalisiert, 

dass aus Gruppen funktionierende Netzwerke wurden, aus 

einzelnen Aktionen Bündnisse und dass aus Betreuung 

Patenschaften erwuchsen. 

Allen Engagierten gilt dafür unser aufrichtiger Dank und 

Respekt. 

Der Sächsische Ausländerbeauftragte hat in seinem 

Bericht aber auch klar die Defizite benannt. So haben 

Asylsuchende noch zu lange auf Entscheidungen gewar-

tet. Und es verging auch zu viel Zeit, bis Ausreisepflichti-

ge das Land verließen. Hier hat das Innenministerium 

bereits nachgesteuert. Ich bin überzeugt, dass wir in den 

kommenden Monaten auch in Bezug auf die Themenfel-

der „zügige Entscheidungen“, „mehr Rechtssicherheit“ 

und „Gewissheit für alle Beteiligten“ weiter vorankom-

men werden. 

Das von uns beschlossene Gesetz zur Regelung des 

Vollzugs der Abschiebehaft und des Ausreisegewahrsams 
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ist die Grundlage für eine Verbesserung in diesem Be-

reich. Unabhängig davon können die Betroffenen diesem 

Instrument entgehen, indem sie ihrer Ausreisepflicht 

freiwillig nachkommen. 

Im vorliegenden Bericht ist aufgeführt, dass die Sicherung 

von Fachkräften im Fokus stehe. Ausländische Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer sollten hiernach stärker 

eingebunden werden. Hierzu müssen die vielen kleinen 

Rädchen noch besser ineinandergreifen. Es braucht auch 

ein Umdenken in Betrieben und der Verwaltung. Bürokra-

tische Hürden und Hindernisse müssen beseitigt werden. 

Weil aber das Grundrecht auf Asyl und die Einwanderung 

in den Arbeitsmarkt zwei unterschiedliche und voneinan-

der unabhängige Systeme sind, halte ich einen „Spur-

wechsel“ für nicht geeignet. 

Schon heute gibt es Branchen und Regionen, in denen 

viele Fachkräfte fehlen. Ein „Spurwechsel“ wird dieses 

Problem nicht lösen, genauso wenig wie der deutsche 

Arbeitsmarkt allein. Dies gelingt nur, wenn weitere gut 

ausgebildete und leistungsbereite Menschen aus den 

Mitgliedsstaaten der EU und aus außereuropäischen 

Staaten zu uns kommen. Dabei ist es wichtig, dass wir 

besser als bisher deutlich machen, was wir von Einwande-

rern erwarten und welche Werte in Deutschland gelten. 

Nachdenken kann man über Einzelfallentscheidungen für 

die Menschen, die schon lange in Sachsen erfolgreich 

integriert sind und weitere Voraussetzungen erfüllen, die 

für die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland 

gelten. 

Wenn für den ganzen Bereich ein „Umdenken“ stattfindet, 

wird sich mit der Zeit auch eine gewisse Routine und 

Sicherheit innerhalb der Verwaltung einstellen. Denjeni-

gen, die eine Bleibeperspektive haben, muss der Zugang 

in den Arbeitsmarkt erleichtert werden. Der Schlüssel ist 

die Sprache. Das ist klar. Die Anerkennung der verschie-

denen Berufsabschlüsse, gezielte Qualifizierungspro-

gramme und die richtige Einstellung – das sind die 

Maßnahmen, die greifen.  

Oder um an dieser Stelle Herrn Mackenroth zu zitieren: 

„Integration muss eine normale Aufgabe werden: in den 

Verwaltungen, in der Wirtschaft oder im Handwerk.“  

Sehr geehrte Damen und Herren! Hinweisen möchte ich 

noch kurz auf zwei Kapitel des Jahresberichts. „Perspek-

tiven“ – anders als in den vorhergehenden Berichten 

wurden neun Interviews mit in Sachsen lebenden Auslän-

derinnen und Ausländern geführt und die Antworten eins 

zu eins wiedergegeben. 

Es ist ein unverstellter Blick auf das Zusammenleben in 

unserem Freistaat – dieses Kapitel empfehle ich insbe-

sondere zur Lektüre. Es wird deutlich, woran es nach wie 

vor mangelt – und das hat Kollege Mackenroth in seinem 

Bericht dargestellt: der schwachen Datenlage zu den 

wichtigen Faktoren im Asylsystem und im Prozess der 

Integration. Migrantenorganisationen können bei der so 

wichtigen Analyse bedeutende Impulse und Expertisen 

liefern. An deren Ende stehen dann Ergebnisse, auf die 

die Politik reagieren kann und muss. Deshalb ist es gut, 

dass sich im April 2017 der Dachverband sächsischer 

Migrantenorganisationen e.V. gegründet hat, in dem 

Organisationen wie Kunststudio, Familien- und Kultur-

zentrum „Schöne Welt“ aus Plauen oder der Ausländerrat 

Dresden vertreten sind. 

Durch die Interessenvertretung kann die migrantische 

Perspektive in die Gesellschaft und Politik hineingetragen 

werden. Auch die aufwendigen, aber aussagekräftigen 

Untersuchungen im Rahmen des Heim-TÜV werden 

wichtige Erkenntnisse bringen. Die Online-Befragung der 

Gemeinschaftsunterkünfte ist abschließend durchgeführt 

worden und der Heim-TÜV 2.0 wird Ende des Jahres 

2018 abgeschlossen sein. 

Sehr geehrter Kollege Mackenroth, an dieser Stelle 

möchte ich Ihnen und Ihrem Team, auch im Namen der 

CDU-Fraktion, für den ausführlichen Bericht und die 

detaillierten Antworten auf die Fragen der Mitglieder des 

Innenausschusses im September danken. 

In dieser Sitzung wurde die Drucksache einstimmig zur 

Kenntnisnahme angenommen. Der Innenausschuss 

schlägt dem Plenum vor, den Jahresbericht 2017 des 

Sächsischen Ausländerbeauftragten zur Kenntnis zu 

nehmen. 

Juliane Nagel, DIE LINKE: Vor uns liegt der Jahresbe-

richt des Sächsischen Ausländerbeauftragten 2017. 

Jährlich können wir anhand dessen – zeitverzögert – die 

Entwicklungen verfolgen, die es in Sachsen in den Berei-

chen Einwanderung und Migration und Integration 

gegeben hat. 

Das Jahr 2017 kennzeichnete vor allem ein weiterer 

Rückgang der Zahlen geflüchteter Menschen. Kamen im 

Jahr 2016 noch 14 860 nach Sachsen, waren es im Jahr 

2017 noch 9 138 Menschen. Währenddessen stieg die 

Zahl der EU-Bürgerinnen und -bürger um 6 826 auf nun 

63 703 – Tendenz weiter steigend. 

Die in Sachsen lebenden und nach Sachsen kommenden 

Migrantinnen und Migranten sind verschieden, haben 

verschiedene Bedarfe und Problemlagen. Das bilden auch 

die Interviews ab, die in dem Jahresbericht aufgenommen 

worden sind. Damit folgt der Sächsische Ausländerbeauf-

tragte auch dem Drängen meiner Fraktion, seinem gesetz-

lichen Auftrag nachzukommen und dem Landtag über die 

Situation der im Freistaat Sachsen lebenden Ausländer 

Bericht zu erstatten. 

Was hören wir in den Interviews? Zufriedenheit, Wohl-

fühlen, Angekommen sein. Viel Positives, das wohl kaum 

repräsentativ für die Wahrnehmungen aller Migrantinnen 

und Migranten, vor allem Geflüchteter, und das vor allem 

nach Chemnitz sein dürfte. Aber wir hören auch Kritik 

und Anregungen. Zum Beispiel von Herrn Khaled aus 

Syrien, der in Limbach-Oberfrohna lebt. Er sagte: „In 

Limbach gibt es einen Syrer, der als Zahnarzt arbeitet. 

Seine Frau ist auch Zahnärztin, aber weil sie ein Kopftuch 

trägt, bekommt sie keine Arbeit.“ Wir hören den Wunsch 

nach mehrsprachigen Formularen und Bürgersprechstun-

den von Adela Cerna aus Tschechien, die jetzt in Leipzig 
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lebt, oder das Plädoyer von Elaha Fakhri aus Afghanistan, 

jetzt Leipzig: „Die Situation in Afghanistan ist nicht 

sicher. Hier gibt es falsche Behauptungen deutscher 

Politiker. Ich wünsche mir, dass Deutschland keine 

Menschen in Kriegsgebiete zurückschickt werden.“ 

Was im Bericht fehlt, sind Bezugnahmen und Konsequen-

zen aus dem Gesagten aus Sicht des Sächsischen Auslän-

derbeauftragten. 

Im vorliegenden Bericht werden viele Herausforderungen 

benannt: Wir brauchen gezielte Förderungen, den Abbau 

von Barrieren, Sprachlernangebote, Zugang zu Schule, 

Ausbildung und Arbeit und zu Wohnungen, eine adäquate 

psychosoziale Versorgung der vielen traumatisierten 

Geflüchteten. An vielen Baustellen arbeitet das SMGI. 

Woran es der Arbeit bzw. dem Bericht des SAB mangelt, 

sind Konzept und Strategie. Es tut mir sehr leid, wenn ich 

ein weiteres Mal an den Amtsvorgänger Martin Gillo 

erinnern muss: Der hatte ein Ziel, das er politisch durch-

setzte: die Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation 

von Geflüchteten und konkret: den Heim-TÜV. Das war 

nicht nur eine Broschüre. Das war ein langfristiges 

Kontrollinstrument, das Veränderungen brachte. Ein 

solches empathisches, zielstrebig verfolgtes Projekt zur 

realen Verbesserung der Lebenssituation von Migrantin-

nen und Migranten in Sachsen fehlt seitdem. Das kann 

auch die halbherzige Weiterführung des Heim-TÜV nicht 

wettmachen. 

Dabei gibt es so viele Baustellen, gerade wenn wir den 

Blick auf Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitswege von 

Migrantinnen und Migranten, insbesondere Geflüchteten, 

richten. 

Stichwort: Bildungsabschlüsse für die über 18-jährigen 

Geflüchteten. Über zwei Jahre hat sich die Staatsregie-

rung Zeit gelassen, die Lücke zu kitten, die Anfang 2016 

mit der Schließung der Berufsschulen für volljährig 

werdende Geflüchtete gerissen wurde. Zwei Jahre sind 

wertvolle Zeit, die für die Betroffenen vergeudet wurden. 

Die Kartoffel aus dem Feuer geholt hat schlussendlich die 

Integrationsministerin. Im April dieses Jahres hat sie 

einen Lösungsansatz präsentiert, und die Staatsregierung 

hat Geld für ein sachsenweites Beschulungsprojekt 

freigegeben. Doch wo waren Sie in diesem Prozess, Herr 

Mackenroth? 

Stichwort: Ausbildungsduldung und „Spurwechsel“. Auch 

in Sachsen können Migrantinnen und Migranten seit 

August 2016 die in § 60 a Abs. 2 Satz 4 AufenthG nor-

mierte Duldung als Rechtsanspruch in Anspruch nehmen. 

Dies schützt sie während einer dreijährigen Ausbildungs-

dauer plus potenziell anschließenden zwei Jahren Er-

werbsarbeitstätigkeit vor dem Vollzug der Ausreisepflicht. 

Eine gelinde gesagt bescheuerte Regelung, weil sie den 

Betroffenen und den ausbildenden Unternehmen keinerlei 

Sicherheit gibt, wie es ein echtes Aufenthaltsrecht bieten 

würde. Immer wieder versagen sächsische Ausländerbe-

hörden Ausbildungsduldungen bzw. die dafür notwendige 

Beschäftigungserlaubnis. Auch Abschiebungen aus 

Ausbildungsverhältnissen müssen beklagt werden, wie 

vor wenigen Wochen, als eine junge Frau im Zuge der 

brutal von Sachsen organisierten Sammelabschiebungen 

aus einer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau nach 

Georgien abgeschoben wurde. 

Sachsen folgt mit seinem Erlass zur Ausbildungsduldung 

einer besonders restriktiven Gangart. Hinzu kommen 

unterschiedliche Praxen der unteren Ausländerbehörden, 

was selbst Sie so bejahen, Herr Mackenroth. Wir wün-

schen uns in dieser Sache ein engagiertes Streiten für eine 

Veränderung des bestehenden Erlasses zur Ausbildungs-

duldung, aber auch eine Mitwirkung an einer bundesge-

setzlichen Veränderung und der Etablierung eines soge-

nannten Spurwechsels vom Asyl- ins Aufenthaltsrecht. 

Sie, Herr Mackenroth, haben diesen entgegen Ihren 

Parteikolleginnen auf der Bundesebene öffentlich bejaht. 

Zum Schluss noch kritische Worte zum Beitrag des SAB 

zum Thema „Drei Lehren aus Köln“. 

Die Kritik ist nicht neu und wurde von meiner Fraktion 

bereits im Innenausschuss geübt. Mit diesem Beitrag 

überschreitet der SAB seine Kompetenzen aus unserer 

Sicht eindeutig; ja, er nutzt das Amt für CDU-Politik und 

Forderungen nach Law and Order gegenüber straffällig 

gewordenen Migrantinnen und Migranten. 

Dabei will ich nicht falsch verstanden werden: Straftaten 

müssen geahndet und aufgeklärt werden. Darüber hinaus 

braucht es ein differenziertes Repertoire an Präventions-

maßnahmen, auch für die sehr heterogene Gruppe von 

Migrantinnen und Migranten. Wenn der SAB in seinem 

Artikel behauptete, dass Straftaten von Migrantinnen und 

Migranten von Teilen der sogenannten Unterstützerszene, 

namentlich des linksextremen Spektrums verharmlost 

werden würden, und ein Plädoyer für einen starken Staat 

gehalten wird, dann lese ich hier vor allem den CDU-

Politiker Geert Mackenroth – gegebenenfalls Ursa-

chenanalyse als missverstandene Legitimation. 

Dabei wissen wir: Die Zahl der durch Zuwandererinnen 

und Zuwanderer verübten Kriminalität ist auch im ver-

gangenen Jahr nicht gestiegen, wie es vom SMI selbst 

behauptete worden war. Und dabei wissen wir, dass die 

Ethnisierung von Straftaten Rechtspopulistinnen und  

-populisten und Neonazis in die Hände spielt – siehe 

Chemnitz. 

Was wir uns von einem SAB erwartete hätten? Eine 

Suche nach Ursachen von Kriminalität unter Migrantin-

nen und Migranten, aber auch einen konzertierten Blick 

auf politisch motivierte Gewalt gegen Migrantinnen und 

Migranten, eine kritische Medienanalyse über ethnisie-

rende Darstellungen oder die Vorstellung von Präventi-

onsprojekten. 

Sehr geehrter Herr Mackenroth, Kritik gehört zum Ge-

schäft, und wir werden auch weiterhin Kritik üben, wenn 

wir Dissense zu Ihrem Tun und Äußerungen haben.  

D‘accord sind wir, dass die Funktion des Ausländerbeauf-

tragten so nicht mehr zeitgemäß ist. Die Gruppe der 

Betroffenen ist größer und die Herausforderungen auch. 

Wir wünschen uns einen Landesmigrationsbeauftragten, 
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der oder die fachlich geeignet ist und nicht aus den 

Reihen des Landestags bestellt wird – siehe unser Integra-

tionsgesetz. 

In diesem Sinne: Einen engagierten, emphatischen Strei-

ter für die Belange von Menschen ohne deutschen Pass 

haben wir in den letzten Jahren nicht erlebt; entsprechend 

niedrig sind unsere Erwartungen für das letzte Jahr der 

Amtsperiode. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren durchaus engagierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nichtsdestotrotz ein 

gutes Händchen und bleiben gespannt. 

Juliane Pfeil-Zabel, SPD: „Sachsen hat, was den Ruf 

bezüglich Weltoffenheit angeht, noch eine deutliche 

Wegstrecke vor sich. Einen guten Ruf kann man schnell 

verlieren. Bei einem schlechten Ruf muss man sich über 

viele Jahre beweisen, ehe er vergessen ist.“ – Martin 

Gillo, Jahresbericht 2013, Seite 102. Dieses Zitat stammt 

aus dem Jahresbericht des Ausländerbeauftragten Martin 

Gillo aus dem Jahre 2013. 

„Zwar lernen wir hier in Sachsen, immer besser mit den 

Herausforderungen umzugehen. Wir lernen aber auch, 

dass unakzeptable, fremdenfeindliche Gegenbewegungen 

nicht Halt machen. Wir sehen Diskriminierungen, Bedro-

hungen und Populismus.“ Dieses Zitat stammt aus dem 

uns heute vorliegenden Bericht, Seite 117. 

Schrieb Martin Gillo vor fünf Jahren, dass wir uns über 

viele Jahre beweisen müssen, so hatte er recht. Teil der 

gesellschaftlichen Stimmung in Sachsen ist leider noch 

immer Ausgrenzung und Hass, was uns die Ereignisse 

zuletzt in Chemnitz wieder einmal deutlich vor Augen 

geführt haben. Der uns heute vorliegende Jahresbericht 

des Ausländerbeauftragten von 2017 zeigt uns aber auch, 

mit welchem Engagement der Freistaat, die Vereine und 

Initiativen und die vielen Ehrenamtlichen für eine schnel-

le und gute Integration einstehen. 

Der Bericht gibt wieder einmal einen ausführlichen 

Einblick, auf welch vielfältige Art und Weise Integration 

in Sachsen gefördert wird, sei es durch die Förderung der 

Flüchtlingssozialarbeit, der Forschung des Dachverbandes 

sächsischer Migrantenorganistionen oder der psychoso-

zialen Zentren. Er zeigt uns aber auch, welche behördli-

chen Hürden es in Sachsen gibt, welche Defizite zum Teil 

in den Kreisausländerbehörden bestehen und welche 

Bereiche, beispielhaft die Situation am sächsischen 

Wohnungsmarkt, stärker in unseren Fokus rücken müssen. 

Im Bericht ist dazu zu lesen, dass ein Testing des Antidis-

kriminierungsbüros Sachsen e. V. belegt, dass Ausländer 

in 60 % der auswertbaren Fälle auf dem Wohnungsmarkt 

in Leipzig diskriminiert werden. Ähnliche Meldungen 

erhielt der Sächsische Ausländerbeauftragte auch aus 

anderen Kommunen. 

Aus den geführten Interviews kann man außerdem bei-

spielhaft gut erkennen, dass es auch vermeintlich „kleine-

re Probleme“ gibt, die Ausländer in Sachsen das Leben 

erschweren: Unklarheiten über BAföG-Bezüge, Führer-

scheinanerkennung, einfache Sprache bei Behördenbrie-

fen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich, Herr 

Dr. Mackenroth, diesen Dingen in Ihrer Funktion als 

Ausländerbeauftragter noch stärker annehmen. Aus dem 

Jahresbericht gehen für mich drei Schwerpunkte hervor, 

die zu Recht angesprochen wurden und dringend einer 

Klärung bedürfen. 

Erstens, die Schulbildung: Im Bericht wird mehrfach 

angesprochen, dass eine schulische Bildung, gar ein 

Schulabschluss als dringendes Erfordernis für eine gute 

Integration am Arbeitsmarkt gesehen wird. Mit dem nun 

endlich gestarteten Programm zur Beschulung der über 

18-Jährigen beginnen wir eine Lücke zu schließen - leider 

bislang nur für 1 600 statt für 2 000 Teilnehmer; damit 

lassen wir weiterhin zu viele junge Menschen zurück –, 

die in der Perspektive geschlossen werden muss. Auch 

eine weitere Lücke ist in Sachsen noch nicht geschlossen 

worden – ich zitiere –: „Der Zugang zum Bildungssystem 

darf nicht um mehr als drei Monate, nachdem ein Antrag 

auf internationalen Schutz von einem Minderjährigen 

oder in seinem Namen gestellt wurde, verzögert werden. 

Das gibt Artikel 14 Abs. 2 der Richtlinie 2013/33/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von 

Personen, die internationalen Schutz beantragen, vor.“ 

Auch das Sächsische Schulgesetz sieht das nicht anders. 

§ 26 – Allgemeines: (1) Schulpflicht besteht für alle 

Kinder und Jugendlichen, die im Freistaat Sachsen ihren 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

Die Realität sieht in den sächsischen EAEs jedoch ganz 

anders aus. Gerade einmal ein Modellprojekt mit 

30 Plätzen an der EAE Chemnitz ist Sachsens Realität. 

Und wir fragen uns, ob damit tatsächlich den gesetzlichen 

Verpflichtungen nachgekommen wird. Ich habe mir mit 

einigen Kollegen meiner Fraktion das Projekt in Chem-

nitz angeschaut. Wir sehen es durchaus als gute Betreu-

ungsmaßnahme für die geflüchteten Kinder in der Ein-

richtung, als eine Art Ergänzung, die in den ersten drei 

Monaten, nachdem dann die Schulpflicht greift, zur 

Verfügung gestellt wird. 

Das Projekt kann jedoch, nach unserer ausdrücklichen 

Überzeugung, den regelhaften Besuch einer Schule nicht 

ersetzen. 

In den §§ 26, 27 und 28 unseres Schulgesetzes ist klar 

geregelt, dass für alle Kinder ab sechs Jahren, die im 

Freistaat wohnen, eine Schulpflicht besteht. Dies gilt 

ebenso für Kinder, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung 

leben, denen nach drei Monaten der Besuch einer wohn-

ortnahen staatlichen Schule ermöglicht werden muss. 

Deswegen fordern wir das SMK und das SMI auf, hier 

schnell eine Lösung für das Problem zu finden, und Sie, 

Herr Mackenroth, sich für das Recht auf Bildung für 

Flüchtlingskinder starkzumachen. 

Zweitens, der Zugang zu Ausbildung und Arbeit. Im 

Bericht wird durchaus kritisch der Umgang mit der 3+2-
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Regelung in den einzelnen Kreisausländerbehörden 

angesprochen. Diese Kritik und der Wunsch nach klaren 

Ansagen in die Kommunen teilen wir ausdrücklich. Ohne 

die zuverlässige Anwendung der 3+2-Regelung können 

weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer zuverlässig planen. 

Auch ihre Forderung nach einer zügigen Umsetzung des 

„Spurwechsels“ unterstützen wir. 

Etwas befremdlich war für mich, dass im Bericht die 

mangelnde Unterstützung der Arbeitgeber benannt wurde, 

die oft hilflos vor den bürokratischen Hürden stehen, die 

eine Einstellung eines Geflüchteten mit sich bringen. Es 

befremdet mich nicht, dass diese Feststellung getroffen 

wurde, durchaus aber, dass die Arbeitsmarktmentoren 

keine Erwähnung in den insgesamt 186 Seiten finden. Die 

Arbeitsmarktmentoren sind ebendieses Bindeglied zwi-

schen den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern. Sie 

beraten und unterstützen die Geflüchteten bei allen 

Maßnahmen, die diese ergreifen müssen, bis sie einen Job 

oder einen Ausbildungsplatz finden, und stehen ihnen 

auch danach mit Rat und Tat zur Seite. Zugleich beraten 

sie die Arbeitgeber und vermitteln geeignete Azubis oder 

Arbeitskräfte. 

In einem Gespräch mit einer Arbeitsmarktmentorin im 

Vogtland wurde mir geschildert, dass sie ihre Zielquote 

zur Vermittlung längst erreicht hat und nun das Ziel bis 

Ende des Jahres sei, die Quote zu verdoppeln. Diese 

Arbeit sollte definitiv wertgeschätzt und verstetigt wer-

den. 

Drittens, die psychosoziale Betreuung. Die im Bericht 

gefasste Einschätzung, dass neben dem hohen Andrang 

und den somit entstehenden Versorgungsengpässen auch 

fehlende Übernahme von Dolmetscherkosten und die 

schwierige Übernahme von Kosten für Psychotherapeuten 

grundlegend zu problematisieren sind, findet ebenso 

meine Zustimmung. Die Struktur unserer Psychosozialen 

Zentren muss dringend erweitert und somit auch in den 

ländlichen Strukturen jenseits der drei großen Städte 

etabliert werden. 

Allein diese drei Punkte zeigen mir, dass der Bericht nicht 

nur zur Erfassung von Istbeständen dienen sollte, sondern 

die genannten Defizite auch durch die Person des Auslän-

derbeauftragten mit behoben werden sollten. Ein erster 

Schritt wäre vielleicht, auch in der eigenen Fraktion zu 

werben. 

Ich danke Ihnen für die geleistete Arbeit und hoffe auch 

weiterhin auf gute, konstruktive Zusammenarbeit. 

Carsten Hütter, AfD: Der Innenausschuss empfiehlt, die 

Unterrichtung des Sächsischen Ausländerbeauftragten 

„Jahresbericht 2017“ zur Kenntnis zu nehmen. Die AfD-

Fraktion wird dieser Empfehlung zustimmen. 

Dennoch möchte ich den Bericht nicht unkommentiert 

lassen. Im Vorwort zu seinem Jahresbericht 2017 führt der 

Ausländerbeauftragte, Herr Mackenroth, unter anderem 

aus: a) Die Anforderungen in den Bereichen Asyl, Migra-

tion und Integration hätten 2017 grundsätzlich fortbestan-

den, b) interkulturelles Denken in Behörden und Betrie-

ben müsse zur Routine werden.  

Werter Herr Mackenroth, es mag sein, dass die Anforde-

rungen in den Bereichen Asyl, Migration und Integration 

in 2017 fortbestanden haben. Aber muss interkulturelles 

Denken in Behörden und Betrieben zur Routine werden? 

Was ist damit gemeint? 

Wo Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander 

arbeiten, muss es gegenseitige Achtung geben. Das ist gar 

keine Frage. Aber unser Zusammenleben und Zusammen-

arbeiten kann nicht täglich neu ausgehandelt werden. Bei 

allem Verständnis für kulturelle Prägungen von Menschen 

ausländischer Herkunft darf und muss die Akzeptanz der 

in Deutschland geltenden Regeln eingefordert werden. Es 

darf beispielsweise kein Verständnis dafür geben, dass ein 

Mann seiner Kollegin nicht die Hand geben möchte oder 

diese als Vorgesetzte nicht akzeptiert. Es darf auch kein 

Verständnis dafür geben, wenn die Autorität von Lehre-

rinnen und Polizistinnen aufgrund ihres Geschlechts nicht 

anerkannt wird. 

Wenn Kollegen aufgrund ihrer herkunftsbedingten Prä-

gung meinen, religiöse Regeln hätten Vorrang vor deut-

schen Gesetzen, ist das inakzeptabel. 

Oder wenn Frauen gegenüber Männern als minderwertig 

betrachtet werden. In diesen Fällen bedarf es keines 

interkulturellen Denkens, sondern einer klaren Ansage. 

Den Behörden und Betrieben kommt hier in der Tat eine 

wichtige Aufgabe zu. Das Motto muss dabei immer 

lauten: Interkulturelle Kompetenz ja, aber unter der 

Maßgabe unseres Grundgesetzes und unserer Werte. 

Werter Herr Mackenroth, auf Seite 12 Ihres Berichts 

träumen Sie von „Integration als Normalfall“. Integration 

müsse eine normale Aufgabe für Verwaltung, Wirtschaft 

und Handwerk werden, also für die Bevölkerung des 

Freistaates Sachsen. Andererseits dürfe man die Akzep-

tanz der Bevölkerung nicht verspielen. Das ist aber 

größtenteils bereits passiert, und das wissen Sie auch. 

CDU und SPD versuchen nun zu retten, was kaum noch 

zu retten ist. 

In Ihrem Vorwort verwenden Sie, Herr Mackenroth, eine 

Formulierung, wonach sich die Gesellschaft darum 

kümmere, die Aufgaben im Bereich Migration zu lösen. 

Das klingt vielversprechend. Jedoch sollte nicht die 

Gesellschaft die Aufgaben der Migration und Integration 

lösen müssen. Die Regierung sollte Probleme in diesen 

Größenordnungen überhaupt nicht erst entstehen lassen. 

Da dies versäumt wurde, muss nun die ungebetene Ein-

wanderung zuallererst weitgehend reduziert werden. Es 

ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass ein Land 

selbst entscheidet und kontrolliert, wer sein Staatsgebiet 

betritt und wer nicht. Es ist ein Treppenwitz, dass unser 

Land gegenwärtig von Leuten regiert wird, welche diese 

Selbstverständlichkeit nicht gelten lassen wollen. 

Die Entscheidung zum Betreten unseres Landes wird 

stattdessen immer noch dem Einreisewilligen überlassen, 

der hierzu nur das Zauberwort „Asyl“ ausrufen muss. 
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Solange sich das nicht ändert, ist alles andere nur Makula-

tur. Aktuell kommen aber nach wie vor wesentlich mehr 

Asylbewerber nach Deutschland, als Abschiebungen 

durchgeführt werden. 

Damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Der 

Bericht sieht in dem Thema Abschiebung eine große 

Belastung für die Betroffenen. Das klingt mitfühlend und 

mag auch zutreffen. Aber Abschiebung ist kein böses 

Spiel. Abschiebung ist die Vollstreckung der Ausreise-

pflicht. Im Rechtsstaat wird das Recht umgesetzt. Würde 

der Staat aus Mitgefühl auf Abschiebungen verzichten, so 

würde der Rechtsstaat aufgegeben. In Teilen ist dies 

bereits geschehen.  

Im letzten Jahr gab es in Sachsen 10 478 ausreisepflichti-

ge Ausländer. Das entspricht der Einwohnerzahl einer 

Stadt so groß wie Oelsnitz oder Weinböhla. Immerhin 

erkennen Sie, dass Abschiebungen zu langsam vollzogen 

werden. Letztes Jahr waren es nur 922 Abschiebungen. 

Daran hat sich aber nicht viel geändert, die Ausreisen 

werden weiterhin nur im Schneckentempo vollzogen, 

wenn überhaupt. Dies ist aber das Versäumnis Ihrer 

eigenen Partei, der CDU. Sie ist mitverantwortlich dafür, 

dass die Bevölkerung die finanziellen Folgen des Regie-

rungsversagens tragen muss. 

Der übergroße Teil der Sachsen ist aber nicht länger 

bereit, den rechtswidrigen Aufenthalt von Menschen zu 

finanzieren. Sie müssen das nicht berücksichtigen, Sie 

müssen nur mit weiteren Wählerverlusten leben. 

Meine Damen und Herren! Vertreter aller Parteien von 

Linke bis CDU werden auch nicht müde zu betonen: 

Deutschland brauche Zuwanderung, es herrsche Arbeits-

kräftemangel. Mehr Menschen bedeuteten mehr Produkti-

vität. Sehnsüchtig wird ein Zuwanderungsgesetz erwartet, 

um endlich den Bedarf an Arbeitskräften zu decken. 

Nach Ihren Vorstellungen, Herr Mackenroth, soll dabei 

nicht etwa ein Punktesystem wie in Kanada maßgeblich 

sein. Das Zuwanderungsgesetz solle sich primär nach den 

Bedürfnissen der Wirtschaft richten. Ist das Ihr Ernst? Die 

Wirtschaft sollte den Bedürfnissen der Bevölkerung 

dienen, nicht umgekehrt. Auch das ist eigentlich eine 

Selbstverständlichkeit, die leider immer mehr in Verges-

senheit gerät; insbesondere auch bei der SPD. Die letzten 

Wahlergebnisse in Sachsen geben einen klaren Aufschluss 

darüber, was die Bevölkerung davon hält. 

Es war unter anderem auch ein gewerkschaftsnahes 

Institut, das zu dem Ergebnis kam, es fehle nicht an 

Arbeitskräften, sondern an vernünftiger Bezahlung. Japan 

macht uns vor, wie es geht. Dieses Land hat wie Deutsch-

land ein sehr hohes Durchschnittsalter, ist aber besonders 

produktiv, obwohl es kaum Einwanderung zulässt. Dort 

setzt man vor allem auf Zukunftstechnologie. Deutsch-

land hingegen möchte Billiglohn-Malocher aus fernen 

Ländern. Die Wirtschaft will sich so Investitionen in die 

Automatisierung sparen. Das wird nicht funktionieren. 

Deutschland braucht Qualität, nicht Quantität und endlich 

Steuersenkungen, damit angemessene Löhne gezahlt 

werden können. 

Bevor ich zum Schluss komme, noch eine letzte Anmer-

kung, sehr geehrter Herr Mackenroth. Die Sächsische 

Härtefallkommission verzeichnet für das letzte Jahr eine 

Erfolgsquote von 62 %. Von 43 Fällen betrafen dabei 26 

Fälle europäische Länder. Das Leben in Europa muss sehr 

hart sein. Der Widerspruch zwischen Mitgefühl und Recht 

wurde bereits angesprochen. Für die Zukunft wünschen 

Sie sich mehr Einsatz der Härtefallkommission. Was 

stellen Sie sich vor? 100 % Erfolgsquote wie in der 

sozialistischen Planwirtschaft? 

Sie verlieren auch hier die Akzeptanz der Bürger, wenn 

Recht durch Mitgefühl ersetzt wird. 

Im Übrigen bedarf es dringend einer Nachbesserung bei 

der Besetzung der Härtefallkommission. Auch dort muss 

sich ein ausgewogenes Bild der Gesellschaft und der 

Parteien widerspiegeln. Die AfD-Fraktion hatte hierzu im 

vergangenen Jahr schon einmal einen Antrag eingebracht 

(6/10451). Leider blieb dieser unberücksichtigt, wie so 

vieles. Mit den Konsequenzen müssen wir nun alle leben. 

Petra Zais, GRÜNE: Vielen Dank für die Vorlage des 

Jahresberichtes 2017. Erstens. Leider kann ich, wie schon 

beim letzten Jahresbericht, nicht erkennen, dass Sie Ihre 

Aufgabe nach dem Sächsischen Ausländerbeauftragtenge-

setz erfüllt haben. 

In § 3 Aufgaben und Befugnisse heißt es in Abs. 2: „Der 

Ausländerbeauftragte erstattet dem Landtag einen jährli-

chen Bericht zur Situation der im Freistaat Sachsen 

lebenden Ausländer. Er kann dem Landtag jederzeit 

Einzelberichte vorlegen …“ 

Auf nur wenigen Seiten haben Sie die Situation in Sach-

sen dargestellt (Seiten 15 bis 18), was bei Weitem nicht 

dem in § 3 Abs. 2 SächsAuslBeauftrG formulierten 

gesetzlichen Auftrag entspricht. Auch ein Aneinanderrei-

hung statistischer Daten vermag nicht die Lage der in 

Sachsen lebenden Ausländer in aufschlussreicher Art und 

Weise darzustellen. Die neun Interviews, in denen Sie 

Migrantinnen und Migranten zu Wort kommen lassen, 

sind interessant, aber nicht repräsentativ für die Vielfalt 

der in Sachsen lebenden Menschen mit Migrationshinter-

grund. Deshalb frage ich erneut, wie und wann der Säch-

sische Ausländerbeauftragte künftig diesen gesetzlichen 

Auftrag erfüllen möchte. 

In § 3 Abs. 5 heißt es weiter: „Der Ausländerbeauftragte 

nimmt an ihn gerichtete Bitten und Beschwerden (Einga-

ben) entgegen und geht ihnen im Rahmen seiner Mög-

lichkeiten nach. Er kann sich dabei an die zuständigen 

staatlichen und privaten Stellen mit der Bitte um Unter-

stützung wenden. Soweit nicht auszuschließen ist, dass es 

einer Aufklärung des Sachverhalts der Eingabe mit den 

Mitteln des Gesetzes über den Petitionsausschuss des 

Sächsischen Landtags vom 11. Juni 1991 bedarf, soll der 

Ausländerbeauftragte sie mit Zustimmung des Eingabefüh-

rers an den Präsidenten des Landtags als Petition weiter-

leiten.“ 

In dem vorgelegten Bericht finden sich auch zur Wahr-

nehmung dieser Aufgabe keine Angaben. Mich interessiert 
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natürlich, inwieweit der Ausländerbeauftragte im Rahmen 

dieser „Quasi-Ombudsfunktion“ in Anspruch genommen 

wurde, wie das konkrete Vorgehen im „Eingabefall“ ist, 

ob die Eingabeführer über das Ergebnis der Aktivitäten 

des Ausländerbeauftragten informiert werden und in wie 

vielen Fällen der Ausländerbeauftragte von dem Mittel der 

Weiterleitung der Beschwerde als Petition Gebrauch 

gemacht hat. 

Zweitens. In Ihrem Vorwort sprechen Sie von gesellschaftli-

cher Teilhabe und Einbindung (Seite 4). Das begrüße ich. 

Ich begrüße auch, dass Sie in Ihrem Bericht die Studie des 

Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integrati-

on und Migration „Wie gelingt Integration?“ mit aufge-

nommen haben (Seiten 66 bis 72). Diese Studie befasst 

sich mit den Lebenslagen und Teilhabeperspektiven von 

Flüchtlingen in Deutschland. Danach fehlt es nach wie 

vor an belastbarem Wissen über die Lebenslagen von 

Flüchtlingen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass 

Maßnahmen zur Förderung gesellschaftlicher Teilhabe 

weiter geöffnet werden müssen und soziale Begegnung und 

Teilhabe eine wichtige Ressource für alle Lebensbereiche ist 

(Seite 71). 

Es ist jedoch nicht ausreichend, nur Auszüge aus der 

Studie abzudrucken. Wir erwarten auch, dass Sie – als 

Interessenvertreter der in Sachsen lebenden Ausländer 

Stellung dazu zu beziehen: Wie ist die Situation in Sach-

sen? Welche konkreten Schritte sind in Sachsen notwen-

dig, um eine bessere Teilhabe für alle Menschen mit 

Migrationshintergrund zu erreichen? Das tun Sie leider 

nicht. 

Ich möchte deshalb beispielhaft drei Punkte aus der 

Studie aufgreifen, welche ich für die bessere Teilhabe und 

Integration von Flüchtlingen im Freistaat Sachsen für 

relevant halte: 

So heißt es in der Studie: 

Erstens. Maßnahmen für Geflüchtete führen ins Leere, 

wenn die Menschen sie nicht kennen und verstehen. In 

Sachsen fehlt es immer noch an ausreichend Beratungsange-

boten, vor allem im ländlichen Raum. Ich spreche hier von 

den Migrationsberatungsstellen und Jugendmigrations-

diensten, von den sozialen Beratungsangeboten sowie von 

den Asylberatungsstellen. Hier besteht dringender Hand-

lungs- und Finanzierungsbedarf. 

Zweitens. Flüchtlingsaufnahme und Integration müssen 

immer im familiären Kontext gesehen werden. In Sachsen 

sprach sich Ministerpräsident Kretschmer gegen den 

Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten aus. 

Hier wäre es Ihre Aufgabe gewesen, sich klarer zu positi-

onieren. Im Jahresbericht ist dazu außer Zahlen nichts zu 

finden. 

In Sachsen kommt es immer wieder zu Familientrennun-

gen bei Abschiebungen. Erst im September und im 

Oktober 2018 wurden drei Familien bei einer Abschie-

bung getrennt. Diese inhumane Praxis, die dazu führt, 

dass Menschen in ständiger Angst leben, muss beendet 

werden. 

Drittens, dezentrale Unterbringung. Die Studie rät, Men-

schen aus sicheren Herkunftsländern nach sechs Monaten 

in individuellen Wohnarrangements unterzubringen, wenn 

das Asylverfahren länger dauert. In Sachsen wurden 2017 

Menschen in Gemeinschaftsunterkünfte untergebracht, 

obwohl sie schon dezentral untergebracht waren, aus 

Kostengründen, wie Sie in Ihrem Jahresbericht schreiben 

(Seite 64). Damit wurde jegliche Integrationsleistung 

wieder zerstört. 

Gleiches gilt für den aktuellen Gesetzentwurf der Staats-

regierung zum Flüchtlingsaufnahmegesetz, welches den 

längsmöglichen Zeitraum von 24 Monaten in Erstauf-

nahmeeinrichtungen vorsieht. Hier vermissen wir Ihre 

kritische Stimme. 

Als letzter Punkt: „Maßnahmen zur Förderung gesell-

schaftlicher Teilhabe sollen geöffnet werden“ und „soziale 

Begegnung und Teilhabe ist eine wichtige Ressource und 

soll gestärkt werden“ (Seite 71). 

An dieser Stelle möchte ich auf unsere beiden Gesetzent-

würfe verweisen: zum einen das „Gesetz zur Einführung 

des Kommunalwahlrechts für dauerhaft in Deutschland 

lebende Ausländerinnen und Ausländer“ und zum anderen 

das „Gesetz für Chancengerechtigkeit und zur Verbesse-

rung der Teilhabe von Migrantinnen und Migranten im 

Freistaat Sachsen“, welches morgen mit der ersten Bera-

tung in das Plenum eingebracht wird. Beide Gesetzent-

würfe haben die politische Teilhabe von Migrantinnen 

und Migranten zum Ziel. 

Mit beiden Gesetzentwürfen wollen wir auch hier im 

Haus eine Debatte darüber führen, in welcher Gesellschaft 

wir in Sachsen leben wollen, um ein klares politisches 

Zeichen für eine demokratische Integration der in Sachsen 

lebenden Menschen zu setzen und Rassismus und Dis-

kriminierung entschlossen entgegenzutreten. 

Erfreut hat mich, dass die Gründung und die Arbeit des 

Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen im 

Jahresbericht vorgestellt wird (Seite 51). Diese Arbeit ist 

wichtig für die Teilhabe von Migranten in Sachsen. Ich 

kann mich der Vorstandsvorsitzenden nur anschließen, 

wenn sie sagt: „Unsere Arbeit ist wichtig. Sie kann nicht 

nur ehrenamtlich geleistet werden.“ (Seite 56). 

Drittens. Es gibt noch weitere Punkte, die ich ansprechen 

möchte, etwa den sogenannten Spurwechsel in die legale 

Arbeitsmigration für bereits eingereiste Schutzsuchende, 

für den Sie sich zuletzt in Ihrer Pressemitteilung vom 

24.07.2018 ausgesprochen haben. Das finde ich gut. 

Allerdings hätten Sie Ihre Forderung in der Koalition klar 

benennen und auf eine Initiative des Freistaates im Bund 

drängen können. Im Bericht ist dazu nichts zu finden. 

Auch zum Thema Ausbildungsduldung besteht weiterhin 

dringender Handlungsbedarf. Hier gibt es noch viele 

Unsicherheiten aufseiten der Ausländerinnen und Auslän-

der sowie aufseiten der Unternehmen, ob tatsächlich ein 

Aufenthalt für die gesamte Zeit der Ausbildung bestehen 

bleibt. Und wir beobachten ein immer rigideres Agieren 

der Behörden, die hinsichtlich der Ausbildungsduldung 
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von ihrem Ermessensspielraum immer weniger Gebrauch 

machen. Es ist Ihre Aufgabe, auf diese Missstände auf-

merksam zu machen und sich für eine praktikable und 

sichere Lösung einzusetzen. 

Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der 

Zugang zum Bildungssystem in den Erstaufnahmeeinrich-

tung. In Ihrem Bericht erwähnen Sie lediglich am Rande, 

dass hierzu ein Curriculum in der EAE Chemnitz ausge-

testet werden soll. Eine rechtliche Stellungnahme – vom 

SFR in Auftrag gegeben – kommt jedoch zu dem Ergeb-

nis, dass das Curriculum nicht das Niveau einer Regel-

schule erfüllt. Es ist Ihre Aufgabe, sich für die Wahrung 

der Belange der hier lebenden Ausländer einzusetzen. Sie 

fordern zu Recht gesellschaftliche Teilhabe. Dann sollten 

Sie auch bei den Kindern anfangen. Im März 2018 waren 

es 58 Kinder, die ihr Recht auf Bildung nicht wahrneh-

men konnten. 

Als letzten Punkt möchte ich noch die Psychosozialen 

Zentren (Seite 79) ansprechen. Ich begrüße Ihre Unter-

stützung der Traumaambulanzen. Aber die Probleme sind 

noch groß. Die Wartezeiten für die Betroffenen sind zu 

lang. Wenn 50 bis 80 Personen auf der Warteliste stehen, 

dann muss das Netzwerk in Sachsen vor allem auch im 

ländlichen Raum weiter wachsen. 

Sehr geehrter Herr Mackenroth, meine Fraktion dankt 

Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die 

geleistete Arbeit. 

Geert Mackenroth, Sächsischer Ausländerbeauftrag-

ter: Herzlichen Dank für die Debatte und die größtenteils 

konstruktive Kritik. Dazu in der gebotenen Kürze: Frau 

Kollegin Zais, Sie weisen zutreffend auf die unterschied-

liche Praxis unserer Ausländerbehörden in der Frage der 

Ausbildungsduldung hin. Dies deckt sich mit meinen 

Beobachtungen: Das den Behörden eingeräumte Ermes-

sen wird gelegentlich durchaus nicht oder doch deutlich 

unterschiedlich ausgeübt. Ein Ausländeramt ist dazu 

übergegangen, Ablehnungen der Anträge fernmündlich zu 

eröffnen – das geht natürlich nicht. Ich würde mir eine 

einheitliche Handhabung im gesamten Freistaat wün-

schen. 

Gestatten Sie mir bitte aus gegebenem aktuellen Anlass 

eine kurze Anmerkung: Wir sind mittlerweile in der 

weiten Ebene der Integrationsarbeit angekommen, ver-

zwickte Einzellagen werden sichtbar, es dauert immer 

noch zu lange, bis Migranten ihre Entscheidungen be-

kommen, bis Menschen in Praktikum und Arbeit gelangen 

– selbst beim besten Wollen von Migranten und Arbeitge-

bern. 

Ich erkenne weiterhin noch Defizite bei den Schnittstellen 

bis in die Verwaltungen hinein. Belastbare Informations-

angebote für Arbeitgeber, für Ehrenamtliche, für Bera-

tungsstellen fehlen weiterhin. 

Dringend erscheint mir diese Forderung besonders im 

Bereich der Arbeitsvermittlung. Sachsen braucht Zuwan-

derung. Nach den aktuellen Zahlen der BA wird sich die 

Zahl der arbeitsfähigen Bevölkerung im Freistaat bis zum 

Jahr 2025 um etwa 10 % verringern. Um den Fehlbedarf 

an Arbeitskräften zu decken, reichen die zu uns gekom-

menen Migranten bei Weitem nicht aus. Wenn wir unse-

ren Wohlstand dauerhaft halten wollen, müssen wir unser 

Augenmerk auf andere Zielgruppen in aller Welt richten. 

Wir müssen der weitgehend kleinteiligen sächsischen 

Wirtschaft, unserem Handwerk, unseren Familienbetrie-

ben passgerechte Angebote für neue Fachkräfte machen. 

Stärken wir hierzu den Servicegedanken. Ob dies über 

eine Arbeitgeberhotline oder andere Maßnahmen ge-

schieht, ist dabei weitgehend egal. 

Wir müssen in der Frage der Anwerbung von Fachkräften 

aktiv werden. Ob Zuwanderung aus der EU, aus Drittstaa-

ten oder aus humanitären Gründen: Für alle Fallgestaltun-

gen gelten unterschiedliche Regelungen zu Aufenthalts-

status, Arbeitserlaubnis, Anerkennung von Berufs- und 

Ausbildungsabschlüssen und Sprachförderung, die unsere 

kleinteilige Wirtschaft vielfach nicht überblicken kann.  

Diese komplexen Fälle lassen sich nur im Beratungsver-

bund lösen. Ich bin dankbar dafür, dass diese Erkenntnis 

Niederschlag auch im aktuell zur Beratung anstehenden 

Doppelhaushalt gefunden hat, dass das Arbeitsministeri-

um offenbar die Bedeutung dieser Problematik erkannt 

hat und mittlerweile weiß, dass wir hier nicht auf Förder-

programme des Bundes warten dürfen, sondern im Wett-

bewerb stehen mit den anderen Bundesländern, die schon 

lange auf diesem Felde ackern.  

Umso dringender wäre es, dass es politische Flankierung 

und Unterstützung für Initiativen der Kammern und 

Verbände und etwa auch für das Fachinformationszentrum 

Zuwanderung des IQ Netzwerks gibt. Ich rege an, darüber 

nachzudenken, ob wir den ausgelaufenen Lenkungsaus-

schuss Asyl nicht wieder aufleben lassen als ressortüber-

greifenden Lenkungsausschuss Zuwanderung. Der Frei-

staat droht andernfalls ins Hintertreffen zu geraten. 

Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister des Innern: 

Zunächst einmal danke ich dem Sächsischen Ausländer-

beauftragten Geert Mackenroth und seinem Team für die 

versierte und sachlich starke Arbeit auch im vergangenen 

Jahr. 

Für Ausländer in Sachsen sind Sie die erste Anlaufstation 

und Wegweiser. Bei Ihnen fragen sowohl qualifizierte 

Zuwanderer als auch Asylbewerber um Rat. Gerade in 

den letzten Jahren hat Sie dieses Spannungsfeld vor große 

Herausforderungen gestellt – wie die Entscheidungsträger 

im Freistaat insgesamt. Umso wichtiger ist es, dass Ihre 

Jahresberichte bei allen, die in der Ausländer-, Integrati-

ons- und Migrationspolitik tätig sind, gelesen werden. 

Denn neben Ihren Erfahrungen enthalten die Berichte 

fundierte Studien und Untersuchungen, die weniger 

ideologisch geprägt sind, sondern vielmehr sachlich 

überzeugen. Auch das Jahr 2017 stand unter dem Einfluss 

und den Nachwirkungen der Flüchtlingskrise von 2015. 

Zwar spielten Aufnahme und Verteilung ankommender 

Flüchtlinge nur noch eine untergeordnete Rolle. Dafür 

haben Integration bzw. Abschiebung deutlich an Bedeu-
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tung gewonnen. Genau das spiegelt auch der aktuelle 

Jahresbericht wider. 

Einerseits zeigt er, dass Land und Kommunen bei der 

Unterbringung von Asylbewerbern effizient zusammenar-

beiten, andererseits rückt er die Herausforderungen des 

Miteinanders von Einheimischen und Zuwanderern für 

unser Zusammenleben in den Fokus. 

Interessant sind dabei aus meiner Sicht vor allem zwei 

Dinge: Erstens. Wie Sie wissen, ist im Jahr 2016 das 

Instrument der Ausbildungsduldung in das Aufenthaltsge-

setz aufgenommen worden. Einzelne Ausländer, die an 

sich ausreisepflichtig sind, können demnach unter be-

stimmten einschränkenden Voraussetzungen die Möglich-

keit erhalten, in Deutschland eine Ausbildung zu absolvie-

ren. Allerdings wurde diese Regelung in der Vergangen-

heit von den Ausländerbehörden unterschiedlich ausge-

legt. Hier hat das Innenministerium nun nachgebessert 

und für eine einheitliche Gesetzesanwendung gesorgt. 

Auf Anregung des Sächsischen Ausländerbeauftragten 

haben wir gegenüber den Ausländerbehörden ausführlich 

die Versagungsgründe für eine Ausbildungsduldung 

erläutert, worunter zum Beispiel die Verweigerung der 

Mitarbeit bei der Passbeschaffung zählt. 

Außerdem bin ich am 30. Oktober gemeinsam mit Frau 

Staatsministerin Köpping und Herrn Staatsminister Dulig 

zu diesem Thema mit Vertretern der Kammern, Arbeitge-

bervertretern und der Bundesagentur für Arbeit ins Ge-

spräch gekommen, um auch hier für Klarheit zu sorgen. 

Zweitens. In dem Jahresbericht wurden klare Lehren aus 

der Kölner Silvesternacht gezogen. Dazu gehören: null 

Toleranz gegenüber jeder Form von Straftaten, weg mit 

den eingebauten Tempobremsen der Justiz und Mut zur 

klaren Sprache.  

Diese Schlussfolgerungen des Ausländerbeauftragten 

unterstützen wir als Sächsische Staatsregierung ausdrück-

lich. 

Ich sage es an dieser Stelle noch einmal in aller Deutlich-

keit: Zuwanderer mit guten Job- und Bleibeperspektiven 

unterstützen wir nach Kräften. Anerkannten Asylbewer-

bern gewähren wir Schutz und Unterbringung, helfen wir 

bei der Eingewöhnung in Sachsen. Wir handeln mensch-

lich. Wir werden unserer humanitären Herausforderung 

gerecht. 

Wer aber diese ausgestreckte Hand nicht annimmt, wer 

bei uns straffällig wird, wer unsere Hausordnung – das 

Grundgesetz – nicht anerkennt oder wessen Asylantrag 

abgelehnt wird, mit dem muss – noch deutlicher als in der 

Vergangenheit – entsprechend und konsequent verfahren 

werden. 

Gleichwohl zeigt der vorliegende Bericht auch: Wenn 

besonders schwierige Entscheidungen bei der Sächsischen 

Härtefallkommission auflaufen, verfolgt das Innenminis-

terium beileibe keinen dogmatischen Law-and-Order-

Ansatz. In sämtlichen 23 Fällen aus dem Jahr 2017 hat 

das SMI dem Härtefallersuchen entsprochen, haben wir 

menschlich gehandelt und das Ermessen im Sinne des 

Vorschlags der Härtefallkommission ausgeübt. 

Schlussendlich ist völlig klar: Innenminister und Auslän-

derbeauftragter haben verschiedene Aufgabenstellungen 

und können nicht immer einer Meinung sein. Letztendlich 

zeigt auch der vorliegende Jahresbericht: Strittige Themen 

klären wir im offenen und konstruktiven Dialog. 

Für diese gute Zusammenarbeit bedanke ich mich noch 

einmal ausdrücklich. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 13 

Vollzug des Haushaltsplans 2017/2018 

hier: Vereinbarung über den Ausgleich der Belastungen, die sich aus der 

Erstattung der bis zum 1. November 2015 entstandenen Kosten nach  

§ 89 d Abs. 3 SGB VIII a. F. ergeben („umA Schlussabrechnung“) 

Drucksache 6/14950, Unterrichtung durch das  

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 

Drucksache 6/15229, Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 

Meine Damen und Herren! Es ist keine Aussprache 

vorgesehen. Wünscht dennoch eine Abgeordnete oder ein 

Abgeordneter, das Wort zu ergreifen? – Das ist nicht der 

Fall. Ich frage Sie, Herr Barth: Wünschen Sie als Bericht-

erstatter des Ausschusses, das Wort zu ergreifen? – Auch 

das ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren! Wir stimmen nun über die 

Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzaus-

schusses in der Drucksache 6/15229 ab. Wer zustimmen 

möchte, zeigt das bitte an. – Vielen Dank. Gibt es Gegen-

stimmen? – Gibt es Stimmenthaltungen? – Vielen Dank. 

Bei keinen Gegenstimmen, zahlreichen Stimmenthaltun-

gen ist die genannte Drucksache beschlossen, meine 

Damen und Herren, und dieser Tagesordnungspunkt ist 

beendet. 

Ich rufe auf 
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Tagesordnungspunkt 14 

Nachträgliche Genehmigungen gemäß Artikel 96 Satz 3  

der Verfassung des Freistaates Sachsen zu über- und  

außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungen 

Drucksache 6/15101, Unterrichtung durch das Staatsministerium der Finanzen 

Drucksache 6/15230, Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 

Meine Damen und Herren! Auch hierzu ist keine Aus-

sprache vorgesehen. Dennoch die Frage an Sie: Wünscht 

jemand das Wort zu ergreifen? – Auch das ist nicht der 

Fall. 

Herr Michel, die obligatorische Frage an Sie: Wünschen 

Sie das Wort? – Auch nicht. 

Meine Damen und Herren! Wir stimmen nun über die 

Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzaus-

schusses in der Drucksache 6/15230 ab. Wer zustimmen 

möchte, hebt bitte die Hand. – Vielen Dank. Wer ist 

dagegen? – Vielen Dank. Wer enthält sich? – Vielen 

Dank. Bei Stimmen dagegen und zahlreichen Stimment-

haltungen ist der Drucksache zugestimmt worden. 

Meine Damen und Herren! Auch dieser Tagesordnungs-

punkt ist beendet. 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 15 

Anmeldung zum Rahmenplan 2018 bis 2021 der Gemeinschaftsaufgabe zur 

„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 

Drucksache 6/14747, Unterrichtung durch das  

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 

Drucksache 6/15231, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft 

Auch hier ist keine Aussprache vorgesehen. Wünscht 

dennoch eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter, das 

Wort zu ergreifen? – Das kann ich nicht feststellen. 

Ich frage Sie, Herr Heinz, wünschen Sie, das Wort zu 

ergreifen? – Auch das kann ich nicht feststellen. 

Meine Damen und Herren! Wir stimmen nun über die 

Beschlussempfehlung des Ausschusses in der Drucksa-

che 6/15231 ab. Wer zustimmen möchte, hebt jetzt die 

Hand. – Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? – Gibt es 

Stimmenthaltungen? – Meine Damen und Herren! Damit 

ist der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt 

und Landwirtschaft, Drucksache 6/15231, einstimmig 

zugestimmt worden. Dieser Tagesordnungspunkt ist 

beendet. Meine Damen und Herren! Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 16 

Beschlussempfehlungen und Berichte der Ausschüsse zu Anträgen 

– Sammeldrucksache – 

Drucksache 6/15234 

Ich frage in die Runde: Wird hierzu das Wort gewünscht? 

– Das ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren! Gemäß § 102 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung stelle ich hiermit zu den Beschluss-

empfehlungen die Zustimmung des Plenums entsprechend 

dem Abstimmungsverhalten im Ausschuss fest. 

Der Tagesordnungspunkt ist damit beendet. 

Ich rufe auf 
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Tagesordnungspunkt 17 

Beschlussempfehlungen und Berichte zu Petitionen 

– Sammeldrucksache – 

Drucksache 6/15232 

Zunächst frage ich, ob einer der Berichterstatter oder eine 

der Berichterstatterinnen zur mündlichen Ergänzung der 

Berichte das Wort wünscht. – Das ist offenkundig nicht 

der Fall. Es liegt sonst kein Verlangen nach Aussprache 

vor. 

Meine Damen und Herren! Zu verschiedenen Beschluss-

empfehlungen haben einige Fraktionen ihre abweichende 

Meinung bekundet. Die Information, welche Fraktionen 

und welche Beschlussempfehlungen dies betrifft, liegt 

Ihnen zur genannten Drucksache ebenfalls schriftlich vor. 

Meine Damen und Herren! Gemäß § 102 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung stelle ich hiermit zu den Beschluss-

empfehlungen die Zustimmung des Plenums entsprechend 

dem Abstimmungsverhalten im Ausschuss unter Beach-

tung der mitgeteilten abweichenden Auffassungen einzel-

ner Fraktionen fest. 

Meine Damen und Herren! Dieser Tagesordnungspunkt 

ist damit beendet. 

Jetzt warten Sie darauf, meine Damen und Herren: Die 

Tagesordnung der 81. Sitzung des 6. Sächsischen Land-

tags ist abgearbeitet. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

Moment, bitte noch. 

Das Präsidium hat den Termin für die 82. Sitzung auf 

morgen, Donnerstag, den 8. November 2018, 10:00 Uhr 

festgelegt. Die Einladung und die Tagesordnung liegen 

Ihnen vor. 

Die 81. Sitzung des 6. Sächsischen Landtags ist also noch 

am heutigen Tage geschlossen. 

Ich wünsche einen guten Abend und eine gute Nacht. Bis 

morgen dann. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

 

 

(Schluss der Sitzung: 21:57 Uhr)
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Anlage 

Namentliche Abstimmung 
in der 81. Sitzung am 07.11.2018 

Gegenstand der Abstimmung: Drucksache 6/15210 

Namensaufruf durch die Abg. Iris Raether-Lordieck, SPD, beginnend mit dem Buchstaben A 
 

 Ja Nein Stimm- 

enth. 

nicht 

teilg. 

 Ja Nein Stimm- 

enth. 

nicht 

teilg. 

Anton, Rico  x   Mann, Holger  x   

Barth, André x    Markert, Jörg  x   

Bartl, Klaus  x   Meier, Katja  x   

Baum, Thomas  x   Meiwald, Uta-Verena  x   

Baumann-Hasske, Harald  x   Meyer, Dr. Stephan  x   

Beger, Mario x    Michel, Jens  x   

Bienst, Lothar  x   Mikwauschk, Aloysius  x   

Blattner, Cornelia  x   Modschiedler, Martin  x   

Böhme, Marco  x   Muster Dr., Kirsten x    

Breitenbuch v., Georg-Ludwig  x   Nagel, Juliane  x   

Brünler, Nico  x   Neuhaus-Wartenberg, Luise  x   

Buddeberg, Sarah  x   Neukirch, Dagmar  x   

Clauß, Christine  x   Nicolaus, Kerstin    x 

Clemen, Robert  x   Nowak, Andreas  x   

Colditz, Thomas  x   Otto, Gerald    x 

Dierks, Alexander    x Pallas, Albrecht  x   

Dietzschold, Hannelore  x   Panter, Dirk  x   

Dombois, Andrea  x   Patt, Peter Wilhelm  x   

Dulig, Martin  x   Pecher, Mario  x   

Falken, Cornelia    x Petry, Dr. Frauke    x 

Feiks, Antje    x Pfau, Janina  x   

Fiedler, Aline  x   Pfeil-Zabel, Juliane  x   

Firmenich, Iris  x   Pinka, Dr. Jana  x   

Fischer, Sebastian  x   Piwarz, Christian  x   

Friedel, Sabine  x   Pohle, Ronald  x   

Fritzsche, Oliver  x   Raether-Lordieck, Iris  x   

Gasse, Holger    x Richter, Lutz  x   

Gebhardt, Rico  x   Rohwer, Lars  x   

Gemkow, Sebastian  x   Rößler, Dr. Matthias  x   

Grimm, Silke x    Rost, Wolf-Dietrich  x   

Günther, Wolfram    x Saborowski, Ines  x   

Hartmann, Christian  x   Schaper, Susanne  x   

Heidan, Frank  x   Schiemann, Marko    x 

Heinz, Andreas    x Schmidt, Thomas  x   

Hippold, Jan  x   Schollbach, André  x   

Hirche, Frank  x   Schreiber, Patrick  x   

Homann, Henning  x   Schubert, Franziska  x   

Hösl, Stephan  x   Schultze, Mirko  x   

Hütter, Carsten x    Sodann, Franz    x 

Ittershagen, Steve    x Springer, Ines  x   

Jalaß, René  x   Stange, Enrico  x   

Junge, Marion  x   Stange, Dr. Eva-Maria  x   

Kagelmann, Kathrin  x   Tiefensee, Volker    x 

Kersten, Andrea x    Tischendorf, Klaus  x   

Kiesewetter, Jörg  x   Ulbig, Markus  x   

Kirmes, Svend-Gunnar  x   Urban, Jörg x    

Kliese, Hanka  x   Ursu, Octavian  x   

Klotzbücher, Anja    x Vieweg, Jörg  x   

Köditz, Kerstin  x   Voigt, Sören  x   

Köpping, Petra  x   Wähner, Ronny  x   

Kosel, Heiko  x   Wehner, Horst  x   

Krasselt, Gernot  x   Wehner, Oliver  x   

Kuge, Daniela  x   Weigand, Dr. Rolf x    

Kupfer, Frank    x Wendt, André x    

Lang, Simone  x   Wild, Gunter x    

Lauterbach, Kerstin  x   Wilke, Karin x    

Lehmann, Heinz    x Winkler, Volkmar  x   

Liebhauser, Sven  x   Wippel, Sebastian x    

Lippmann, Valentin  x   Wissel, Patricia  x   

Lippold, Dr. Gerd  x   Wöller, Prof. Dr. Roland  x   

Löffler, Jan  x   Wurlitzer, Uwe    x 

Mackenroth, Geert  x   Zais, Petra  x   

Maicher, Dr. Claudia  x   Zschocke, Volkmar  x   

      
 Jastimmen: 12    
 Neinstimmen: 97    
 Stimmenthaltungen: 0    
 Gesamtstimmen: 109 
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